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Zweites Buch.

Die Rechte an Handlungen.

Erstes Capitel.

Bon den Forderungsrechten überhaupt.

Allgemeines.

§. 153.

?Die Obligationen sind die rechtlichen Formen des menschlichen

Verkehrs. Sie haben Handlungen der Personen zum Gegen

stande ; schon durch die Natur dieses Gegenstands sind sie den

Rechten an Sachen gegenübergestellt, indem eine Ausübung

für sie regelmäßig eine Vernichtung, für diese nicht einmal

eine Abschwächung enthält. Diese Verschiedenheit ist jedoch

von rein juristischem Interesse und enthält nicht die Erklärung

des besonderen Charakters der Entwicklung jener Rechtsformen

in Deutschland ; sie ist lediglich in politischen Gründen zu

suchen. In der Anknüpfung der meisten Interessen des inncrn

und äußern Lebens an das Grundeigenthum, wie sie bei den

germanischen Völkern in der Zeit ihrer Jugend hervortritt, lag

der Grund jener Isolirung des Individuums, welche dem Zu

stande unentwickelten Verkehrs eigen und der Erzeugung eines

über die einfachsten obligatorischen Beziehungen hinausschrei-

tendcn Fordcrungsrcchts ungünstig ist. Dadurch erklärt es

sich , warum gerade dieser Rechtstheil eine weit dürftigere Aus

bildung als das Sachenrecht in den Quellen des Mittelalters

u. 1
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rmpfangen hat; ohne Rücksicht auf die spccisischc Eigenthüm-

lichkcit der einzelnen Fülle wird die Geltendmachung persön

licher Rechte vom verschiedensten Inhalte immer in derselben

unbestimmten Form der „Klage um Schuld" in den mittelalter

lichen Rechtsbüchcrn dargestellt

Sowie nun die Aufnahme des römischen Obligationen-

rechts schon durch den Einfluß des Umstands erleichtert werden

mußte, daß die Bestimmung der allgemeinen Principicn zur

rechtlichen Beurtheilung der Verkehrsarmen weit weniger als

die der übrigen Rcchtsstoffe durch die Besonderheit eines spc-

ciellcn Volkscharakters bedingt ist^), so mußte dicß noch mehr

geschehen durch die kunstreiche Ausbildung des fremden Rechts

gegenüber dem Mangel jeder ausgesprochenen Individualität

1) Dieß erhellt z. B. deutlich aus dem Richtsteig Landr. vsp. 6

„von scbulcke", wo sich ein Versuch der Classification der 8cliulck«n findet:

Sebulck keisset cksrumb , ckss einer ckem snckren sclmlckig ist nu tkun «cker

ntlicktig nirck. Oss Kumt von viererlev weis : Xum ersten Kumpt es von

borgen, slso ob msn einem snckren ickt selber ?u borge tkut. Xum

snckren Kumpt es von gelubcke , ckss ist »Iso , ckss einer des auckern burge

«irt. Oss ckritt ist von erds negen. slso nenn msn gss erb besckul-

ckigt um des toten sekulck. Xum vierten Kumpt es von unternincken, slso

sieb einer untern incket, ckst evn sncker seget, ke eme ptliektig neck-

cker to rumen. ?sun ivi«, wer cken snckren desckulckiget umb ein be-

nsnnt gelt , lrsgstu ckes , er mus? ckiebs dericbten von recbt unck ssgen,

von nelcker sscke unter ckiesen vieren er ckir's sckulgig sev" (vgl. Sach

senspiegel III , 41. S. 4). Aus dieser rein der processualischen Einlas

sung wegen angestellten ClaWcatisn ersieht man , welche verschieden

artigen Verhältnisse damals unter dem einförmigen und farblosen Be

griffe »ebulcken zusammengefaßt wurden. Vergl. »sltsus Slosssr. s. v.

scbulck. Kicbtnoten Iriesisebes Vvrterb. s. v. skelcke. — Die Bestim

mungen des germanischen Rechts über Obligationen sind fleißig zusam

mengestellt von Warnkönig in seiner und Stein's frauzösiscker Rechts-

geschichte Bd. 2 (1848) S. 515 flg.

2) Die Grundsätze de« Obligationenrechts im Allgemeinen bewegen

sich in einer von allen örtlichen und partikulären Einwirkungen freien,

kosmopolitischen Sphäre.
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auf diesem Gebiete im deutschen Rechte. So ist es gekommen,

daß heutzutage die allgemeinen Grundsätze des Obligationen

rechts fast ausschließlich aus dem wenig modisicirten römischen

Rechte entlehnt werden.

§. 154.

Wenn so die allgemeinen Principien des Obligationen-

rechts bei der Unabhängigkeit derselben von besondern Volks-

zuständen leicht aus dem fremden Rechte entlehnt werden konn

ten, so war dicß nicht in gleicher Weise bei den Grundsätzen

über die einzelnen Obligationen möglich, deren Zahl ja ohne-

dieß nicht begränzt ist, sondern durch die wechselnden Bedürf

nisse des Verkehrs bestimmt wird. Ein großer Theil der letz

teren beruht auf individuellen Neigungen, Zuständen, wie sie

jedes Volk in seinem Schooße selbständig erzeugt. Solche Vor

aussetzungen waren auch für das deutsche Recht, sowohl in

älterer als in neuerer Zeit vorhanden , und namentlich hat die

Gegenwart durch die jetzige Gestaltung des gewerblichen Lebens

einen reichen Zuwachs an neuen Grundlagen einzelner Obli

gationsarten erhalten. Die hierauf beruhenden Rcchtsbildun-

gen konnten in der Regel leicht der Reihe der dem römischen

Rechte bekannten Fordcrungsartcn angefügt werden, indem ihre

Eigentümlichkeit sich entweder als eine bloße Modifikation

der letztem, oder mit dem Charakter zwar selbstständiger, aber

doch gleichartiger Institute geltend machen ließ. Diese Art der

juristischen und systematischen Auffassung der deutschen Forde-

rungsrcchte wurde erst möglich, nachdem die Natur der Obli

gationen überhaupt durch die Kenntniß des römischen Rechts

eröffnet worden war. Viele obligatorische Verhältnisse des

deutschen Rechtslebcns gestatteten sofort eine unmittelbare An,

Wendung der dadurch gewonnenen Principien, bei andern be

durfte es erst zur Darstellung ihrer rechtlichen Natur einer Ab

1 *
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lösung fremdartiger Elemente, mit denen sie zu der Zeit, in

welcher die Rechtsinstitute noch ohne Berücksichtigung ihrer in-

nercn Verschiedenheit bloß nach der äußeren factischcn Wirk-

samkeit aufgefaßt wurden, in eine unorganische Verbindung

getreten waren

Als die hervortrctcndstcn neueren Wirkungen des deutschen

Volksgeistcs auf diesem Gebiete erscheinen aber die auf den

Handel bezüglichen Obligationen. Ihr Charakter ist größten

teils kein origineller, sondern sie sind meistens nur Umbil

dungen schon bestehender Rechtssätze, welche durch Erweiterung

und eigenthümliche Combination zum Gebrauche für die be

weglichsten Lebensverhältnisse passend gemacht wurden ; ihr Bil-

dungsprincip liegt in einer den Bewegungen des Rcchtslebens

entsprechenden formellen Fortbildung der vorhandenen Rechts-

stoffc. Mehr als in irgend einem anderen Rcchtstheile bethä-

tigt sich hier eine gemeinsame Ncchtsüberzcugung deö deutschen

Volks, weil die Principien des Handelsrechts sich auf Unter

nehmungen beziehen, deren Wirksamkeit durch keine territoriale

Begränzung gebunden ist.

§. 153.

Wenn bei der Classification der dein deutschen Rechte be

kannten Obligationsarten die rein menschliche Betrachtung der

verschiedenen Vcrkehrsrichtungen, welcher sie angehören, ent

scheiden könnte, so würde die ganze Masse derselben am natür

lichsten in drei Classen zerlegt werden, nämlich in die Obli

gationen des allgemeinen, des Handels- und des sonstigen

1) Dahin gehört die ganze Familie der Reallasten und Realrechte

nach der Anschauung derselben im Mittelalter. Bei ihrer heutigen Be-

urtheilung kann nur ein aus dem heutigen Rechtssystem entnomme

ner Maßstab enrscheiden.

1) Literatur und besondere Quellen des Handels

rechts: öenvenuti 8trscckge — cke mercsturs, csmdiis, — nsvibus —
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gewerblichen Verkehrs, und jeder einzelnen dieser Classen würde

eine Theorie der gemeinsamen Eigenthümlichkeiten der in der-

ckecisiones et lrsclsws vsrii. ?s«v. eck. ^mstel. 1669. Lsssregis ckiscur-

sus 6» commercio. 2 Bde. ?Iorent. 1719 (2. Aufl.). v. Mar-

tens Grundriß des Handelsrechts. 1820 (3. Aufl.). Bender Grundsätze

des deutschen Handelsrechts. 2 Bde (1824 und 1828). Pöhl's Dar-

stellung des gemeinen deutschen und Hamburgischen Handelsrechts.

4 Bde (1828 — 34). Fischer Lehrbuch des österreichischen Handelsrechts

mit Ausschluß des Wechsel - und Seerechts (1828). H. Thöl das Han-

delsrecht Bd. 1. 1847 (2. Aufl.) Bd. 2. 1848. (S. auch ksrckessus

eours Se ckroit eommercisl. 6 Vom. 1841 — 44 (5. Aufl.). — Archiv

für das Handelsrecht herausg. v. einigen Hamburg. Rechtsgelehrten.

2 Bde (1818 und 20). - Die Quellen des deutschen Handelsrechts

sind (abgesehen von den in den Hamburger und Lübecker Statuten ent-

haltenen Bestimmungen) großentheils einzelne Markt-, Meß-, Wechsel-

Assekuranz- u. f. w. Ordnungen. Nur das Pr. Landr. II, 8. §. 475

—2464 behandelt das ganze Handelsrecht in systematischer Vollständig

keit. Außerdem gilt noch in den deutschen Ländern französischen Rechts

der Locke cke commerce und dieser mit vielen Modificationen in Baden

als Anhang zum Landrecht („Anhang von Handelsgesetzen"). Ueber

die ausländischen Handelsrechtsquellen, welche nach der Natur dieses

Rechts hier von ganz besonderer Wichtigkeit sind, siehe Thöl a. a. O.

Bd. 1. S. 23 flg. — Das Handelsrecht konnte im System des deut

schen Priva^xechts nicht in der Vollständigkeit behandelt werden, daß

alle dahin einschlagenden rechtlichen Erscheinungen ihren Platz erhielten.

Dieß ist Sache der monographischen Behandlung , welche nicht bloß die

auf deutsch rechtlichen Quellen beruhenden Rechtssätze berück

sichtigt, sondern auch das gerade hier fo unendlich ergiebige römische

Recht ausbeutet. Das Muster einer solchen Arbeit ist das angeführte

Handelsrecht von Thöl.

Quellen und Literatur des Seerechts insbesondere: 1) die neue

ren Seerechte s. bei Iacobsen Seerecht Einl. S. XI.I flg. Kraut

Grundr. S. 504 fg. 2) von den älteren Seerechten sind Kemerkens-

werth : das Consulat der See (Privatsammlung alter Seegebräuche in

romanischer Sprache aus d. 14. Iahrb..), Wisbysches Seerecht (Privat

sammlung in plattdeutscher Sprache aus dem 15. Iahrh.) , Hanseati

sches Seerecht (Recefse der Hanse, besonders der von 1614). öuickon

cke Is mer (Privatarbeit aus d. 16. Iahrh., Grundlage der Orckonnsnc«

cke I.ou!s XIV touclisnt I« msrine v. 1681), das Oleronensische See

recht (Privatarbeit, bestehend aus 4 ganz verschiedenen Bestandtheilen.
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selben enthaltenen Vermögensrechte vorangehen. So ist man

in der That gewohnt, die Stoffe zu vertheilen und sich der

Gestaltung der Lebensverhältnisse anzuschließen. Es ist aber

die Aufgabe der juristischen Betrachtung der Rechte, die bloß

für die menschliche Anschauung hervortretenden Eigentümlich

keiten zu überwinden und dem rechtlichen Gesichtspunkte un

terzuordnen, sofern sie für diesen kein Interesse gewähren.

Hiernach crgiebt sich die Anordnung des Folgenden, in-

dem zunächst die deutschrechtlichcn Eigentümlichkeiten in Betreff

der allgemeinen Theorie der Forderungörcchte, dann die Theo

rie der einzelnen Obligationen nach der Maßgabe ihres juristi

schen Inhalts behandelt werden sollen, ohne Rücksicht darauf,

welchem besonderen Geschäftskreise sie ausschließlich angehören.

I. Subjekte der Forderungsrechte.

8. 156.

Eine Obligation enthält eine Beziehung zwischen zwei

bestimmten Subjekten, dem Gläubiger und Schuldner. Die

Bestimmung der Subjekte kann zunächst in dem von den Par

teien bei Eingehung eines Rechtsgeschäfts ausgesprochenen Wil

len liegen, sie kann aber auch, und dieß ist ein dem deutschen

Rechte gewöhnliches Verhältniß, durch einen äußeren Umstand,

mit welchem eine Person in Beziehung tritt, gegeben wer

den Ganz besonders häusig wird dem Besitze von Grund

stücken die Bedeutung beigelegt, daß durch ihn die Eigenschaft

aus dem 11— 16. Iahrb.) , s g. Rhodische Seegesetze (3 sehr alte, aber

wahrscheinlich nicht Rhodische auf das Seewesen Bezug habende Stücke).

Alle diese Quellen sind am besten gedruckt bei ksrckessus Oolleelion ges

loix msrilimes snterieures su 18. sieele. V I". ?»ri». 1828—39. 4. —

Iacobsen Seerecht des Friedens und des Kriegs in Bezug auf die Kauf-

fartheischifffahrt. Altona. 1815.

1) v. Savign, System des heut. rom. Rechts Bd. 2. §. 103.



Von den Forderungsrechteu überhaupt. 7

einer Person als Subjekt einer einzelnen, oder sich fortdauernd

wiederholenden Obligation bestimmt werde ; so wird es möglich,

ein obligatorisches Vcrhältniß zu perpctuircn, indem es die

Eigenschaft der Unauflöslichkeit von dem Grundstücke, welchem

es angeknüpft ist, annimmt. Dies ist namentlich der Fall

bei den s. g. Reallasten, der Forderung auS dem Rctractrechte,

der Verbindlichkeit zur Zahlung einer Lehns- oder Fidcikommiß-

schuld, und der Verpflichtung gegenüber einem der s. g. Bann-

rechte, deren Inhalt in der Verbindlichkeit der Einwohner

eines Bezirks besteht, Bedürfnisse einer bestimmten Art nur

durch den Bannbcrcchtigtcn befriedigen zu lassen Auch dem

Besitze einer beweglichen Sache wird bisweilen jene Wirkung

2) Die Bannrechte sind das Beispiel einer individuellen Willkür

der Staatsgewalt, welche durch Privilegien (der Nachweis unvordenk

lichen Besitzes genügt auch hier) an irgend ein faktisches Verhältniß

Rechte uud Verbindlichkeiten aller Art anzuknüpfen vermag. Beispiele

der in der Gegenwart feindlich behandelten Bannrechte sind: 1) der

Bierzwang, d. h. die ausschließliche Braugerechtigkeit mit der Ver

pflichtung der in dem Bezirke wohnenden (auf den Dörfern sind in

der Regel die Rittergutsbesitzer ausgenommen), das Bier von dem

privilegirten Brauer zu nehmen; 2) der Mühlzwang, d. h. die Ver

pflichtung der Bewohner eines Bezirks, ihre Frucht in einer bestimmten

Mühle zu mahlen; 3) der Weinkelterbann ; 4) der Bannweinschank;

5) der Backofeuzwang. Analog diesen Bannrechten sind die Realge-

werberechic, d. h. die an den Besitz eines bestimmten Grundstückes ge

knüpfte (nicht schon an sich ausschließliche) Befugniß, ein bestimmtes

Gewerbe, z. B. Apothekergewerbe, Gastwirtbschaft, Meisterei Ba

dergewerbe u. s. w. zu treiben, nur daß der Inhalt des Privilegiums

hier etwas Positives, dort zunächst etwas Negatives ist. Diese Rechte

müssen in Hinsicht auf Entstehung, Wirksamkeit, Schutz und Ende ganz

analog den Privilegien beurtheilt werden; außerdem haben sie für das

Rechtssystem kein anderes als das im Text berührte Interesse. Ein

Versuch , wie ihn Reyscher Würtemb. Pr. Recht §. 245 flg. gemacht

hat u.A. m., alle diese und ähnliche Rechte unter dem Titel Gutsrechte

zusammenzustellen, enthält bei der gänzlichen inneren Verschiedenartig

keit der darin aufgezählten Rechte einen für die juristische Anschauung

sehr nachtheiligen Verzicht auf Kritik und System.
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beigelegt, und namentlich sind die auf den Inhaber lautenden

Schuldverschreibungen recht eigentlich diesem Zwecke gewidmet.

§. 157.

Nicht immer genügt zur Eingehung obligatorischer Ver

hältnisse die gewöhnliche Handlungsfähigkeit der Personen,

welche ein Erfordernis zur Begründung von Rechtsgeschäften

überhaupt ist; oft bedarf es noch der Erfüllung einer Vorbe

dingung, um als ein für bestimmte Obligationsartcn fähiges

Subjekt zu gelten. Dich ist namentlich der Fall bei den han

delsrechtlichen Obligationen , deren cigenthüinlichc Bcurtheilung

die Eigenschaft ihrer Subjekte als Kaufleutc voraussetzt *),

d. h. als Personen, welche Handel auf eigene Rechnung treiben.

Das Rccht dazu wird durch eine Concession erworben unter

Voraussetzung der Erfüllung mehrerer regelmäßig aus polizei

lichen Rücksichten vorgeschriebenen Bedingungen Ausge

schlossen von dem Rechte Kaufmann zu werden oder wenigstens

beschränkt sind Geistliche^) und Soldaten^), particularrecht-

lich auch Frauen, Adlige, Iuden, Staatsdiener, Mäkler und

Institorcn Bios zufällige Beschränkungen bewirken Han-

") Dieß ist das einzige unmittelbare Interesse , welches das System

des Privatrechts an dem Stande des Kaufmanns nimmt. Die son-

stigen Rechte der Kaufleute, z. B. Gerichtsstand vor dem Handelsge

richt, besondere Beweiskraft der Handelsbücher, fallen der Darstellung

des Processes anheim.

1) Dahin geHort die Erlangung des Staats - und Ortsbürgerrechts,

Nachweisung eines Handelefonds und der erforderlichen Geschäftskennt

nisse , örtliches Bedürfniß. Formelle Erfordernisse sind die Lösung ei

nes Gewerbschcins . Aufnahme in die Handelsgilde, Einzeichnung in

die Haudelsmatrikel. S. Thöl Handelsrecht Bd. 1. §. 18. Ortloff

Grundzüge S. 266.

2) Lsp. 6. X. ne clerici vel monscki seculgiibus nezotüs »e im-

miscesnt (3, 5ö), csp. 15. X. ck« vit»et konestste inonsck. (3, 1), und

csp. 1L. X. eock.

3) 1. 15. cke re militsii (12. 36.)

4) Vgl. Thöl a. a. O. §. 17.
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delsregale und die Handelsprivilegien (Monopole) entweder

einzelner Kaufleute, oder der Handelsgilden. Soll ein Frauen

zimmer als eigentliche Kauffrau d. h. als selbstständige

Inhaberin eines Handelsgefchäfts auf eigene Rechnung, 'mit

allen Rechten und Pflichten des Kaufmanns gelten, so bedarf

es dazu außer einer bestimmten Erklärung ihres Willens und

der Erfüllung der allgemeinen Bedingungen noch der Zustim

mung °) des Gefchlechtsvormunds, wo ein solcher vorkommt,

oder des Ehemanns; während sie nun außerhalb ihrer kauf

männischen Wirksamkeit ^) noch immer die allgemeinen recht

lichen Benesicicn und Beschränkungen der Frauen theilt, so

cessiren diese sämmtlich innerhalb der Sphäre ihrer Eigenschaft

als Kauffrau »).

II. Entstehung der Forderungsrechte.

^. Entstehungsgründe.

1) Verträge.

3) Klagbarkeit.

§. 158.

Die bindende Kraft eines. Vertrags liegt nach deutschem

5) Die Kauffrau ist wohk zu unterscheiden von derHandelsgehülfi«

und der bloßen Commanditistin. Aber die Grundsätze von der eigent

lichen Kauffrau, d. h. die vollkommene kaufmännische Verpflichtung,

treten auch dünn ein , wenn die Frau das Geschäft durch einen Faktor

betreiben läßt. A. M. Eichhorn §. 387. Not. 9. — Ueber die Kauf

frauen vergl. namentlich Heise und Cropp juristische Abhandl. Bd. 1.

Abhandl. 1. und 2.

6) Diese bedarf sie nicht w?iter für das einzelne Geschäft.

7) Daß die Frau als Handelsfrau gehandelt habe, muß der Klä

ger nach allgemeinen Grundsäßen beweisen. S. Thöl a. a. O. §. 60, 7.

8) Also das 8c. Vellej»n., d. ^utk. si zus mulier, Dotalprivilegien,

Exemtion von der Wechselstrenge u. s. w.
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Rechte ^) in der Uebcrcinstimmung der auf ein Rechtsgeschäft

gerichteten Erklärung des Willens der Parteien. Indem da

durch an sich die Nothwendigkcit einer besonderen Form des

Vertrags ausgeschlossen ist, so zerfällt das römische' auf dem

Gebrauche der Stipulation beruhende Vertragssystem mit allen

seinen aus dem formellen Principe hervorgehenden Folgesätzen,

und die darin aufgestellten besonderen Contractsformen gehen

in dem eintönigen Begriffe des Confcnsualvertrags auf

Nur bei den s. g. benannten Nealverträgen muß die Per

fektion nach der materiellen Natur dieser Geschäfte noch an die

Hingabe der Sache geknüpft bleiben, und diesen tritt heutzu-

1) Sachsensp. Landr. I, 7: „8ve ickt borget ocker lövet, Sie ssl't

gelSen uncke svst ke gut, ckst ssl Iie 8leae IisISen. (Schwabenfp. csp. 11.)

Vergl. besonders die später in vielen Landesgeschen wiederholte Stelle

des Freiburger Stadtrechts v. 1520 S. 39. Die Symbole, welche das

ältere deutsche Recht bei der Vcrtragsschließung kennt (Grimm R. A.

S. 122. 138) stehen diesem Principe nicht entgegen; sie sind. nur eine

Bekräftigung des Willens, nicht die Bedingung der Wirksamkeit des

Willens. Die Auffassung eines einfachen Versprechens als eine von

den bestimmten Formen befreite Stipulation bei Liebe (die Stipulation

und das einfache Versprechen 1840) ist überkünstlich und unhaltbar.

Richtig würdigt die römische Stipulation v. d. Pfordten Abhandl. aus

dem Pandektenrecht (1840) S. 21« flg.

2) Damit ist natürlich nur eine allgemeine Vcrtragsform , nicht

etwa der römische Consensualcoutrakt gegenüber dem bloßen Paktum

gemeint; denn der Unterschied zwischen Contrakten und pscls ist ver

schwunden. Dagegen sind umgekehrt die Bestimmungen des römischen

Rechts, welche mit dessen eigenthümlichcm Vertragssystem in keiner

Verbindung stehen, z. B. die Unterscheidung zwischen ci.n- und zwei

seitigen Verträgen , von dieser großen Veränderung nicht berührt wor

den. Ebenso unerweislich sind die angeblichen Abweichungen des heu

tigen Rechts , welche Beseler (Erbvertr. II , S. 71 flg.) und Andere

vor und nach ihm in Betreff der Wirksamkeit von Verträgen zu Gun

sten Dritter eintreten lassen will; die Erbverträge bedürfen diese Lehre

gar nicht, indem sich ihre Eigenthümlichkeiten aus andern Gründen

rechtfertigen lassen.

3) Pfordten a. a O. S. 295 und 297.
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tage der ganz formelle Wechselvertrag in seinen verschiedenen

Abstufungen zur Seite, welcher allein durch das Geben und

Nehmen der Wcchselurkunde perfekt wird Dagegen kann

nunmehr von unbenannten Rcaleontractcn, von dem im römi-

schen Systeme dabei vorkommenden Rcuercchte und anderen

Folgen ihres cigenthümlichcn Charakters. keine Rede sein °).

Auch noch heutzutage bedarf ein Vertrag zur rechtlichen Wirk

samkeit eine materielle Grundlage, die «suss ckedengi. Eine

Ausnahme macht hiervon nur der Wechselvertrag und der Ac-

ccpt einer Zahlungsanweisung, welche ein bloßes Summen-

versprechen enthalten und dennoch klagbar sind °).

d) Besondere Formen der Verträge.

«) Schrift.

8. 159.

Gründe der Zweckmäßigkeit und Rücksichten auf die Eigen-

thümlichkeit mancher Vertragsarten ^) sind die Veranlassung

gewesen, daß neuere Gesetzgebungen ^) die Gültigkeit oder Klag

barkeit einzelner. Verträge von dem Vorhandensein einer schrift

lichen Aufzeichnung derselben abhängig gemacht haben. Darin

darf kein Zurückgehen auf den formellen Standpunkt des rö

mischen Rechts erkannt werden, sondern eine rein äußerliche

4) S. unten s. 212.

5) Pfordten a. a. O. Nangerow Pandekten III. S. 255.

6) Thöl Handelsrecht II. S. 31. Not. 1.

1) Hierher darf nicht, wie oft geschieht, der Wechsel gezogen wer

den, bei welchem die Nothwendigkeit einer schriftlichen Urkunde auf

einem ganz verschiedenen Grunde beruht.

2) Z. B. Preuß. Landr. 1 , 5. §. 131—170 (für Verträge, welche

den Werth von 50 Thlr. und mehr zum Gegenstande haben). Ueber

die Ausnahmen und sonstigen Fälle der Nothwendigkeit der Schrift

s. Laspeyres System des Pr. R. Z. 89. — Oesterr. Gesetzb. Art. 936

u. 1249 (Schenkungsversprechen , Erbverträge unter Ehegatten). (?«<>.

AIsx. Ssvsr. I, 6, §. 29. III, 1, Z. 10.
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Erschwerung der Perfektion des Vertrags aus wesentlich un-

juristischcn Beweggründen Die Nothwendigkcit einer schrift

lichen Form wird von den Gesetzen regelmäßig in dem Sinne

vorgeschrieben, daß eine bloß mündliche Uebcreinkunft keine

Klage erzeugt weshalb eine wirkliche Erfüllung des Ver

trags trotz drö Mangels der Schrift nicht wieder aufgelöst

werden kann^); dagegen kann das von einer Seite Gegebene

im letzteren Falle bei zweiseitigen Geschäften condicirt werden,

wenn es der Empfänger nicht vorzieht, von seiner Seite eben

falls zu erfüllen und diese Erfüllung angenommen wird °).

In gleicher Weise kann die schriftliche Form des Vertrags

auch durch' den Willen der Parteien gefordert werden. Ge

schieht dicß in dem Sinne, daß der Vertrag erst mit der Ab-

3) Vgl. dagegen Zeiller Commentar zum Oesterr. Gesekb. Art.883.

4) A. M. sind Eichhorn Einl. §.93, 2 und Thöl Handelsr. l.

§. 58, welche noch eine andere Wirksamkeit solcher Gesetze annehmen,

nämlich die absolute Nichtigkeit des Geschäfts, verschieden von der

bloßen Klaglosigkeit. Diese Annahme scheint mir unerweislich. Das

Gesetz will das Geschäft selbst nicht verbieten, nur eine bestimmte Form

seiner Abschließung; dieß heißt doch wohl nur, daß das Gesetz die

Forderung, daß erfüllt werde, nur schützen will, wenn sie sich auf eine

bestimmte Form der Eingehung des Geschäfts stützt. Wie nun, wenn

jene Forderung gar nicht gestellt wird, wenn die Parteien ohne Hülfe

des Gerichts sich befriedigen, — dann fehlt doch wohl die Veranlas

sung, für welche das Gesetz seine Bestimmung festsetzte? Auch die

Ausdrücke der Gesetze (Nullität, Nichtigkeit) scheinen weiter keine Be

deutung haben zu sollen , als die der Unzulässigkeit gerichtlicher Gel

tendmachung. Bei der römischen Bestimmung über Schenkungen von

500 solicki liegt dagegen ein entschiedenes Prohibitivgesetz vor.

5) Immer ist freilich diese Lage der Sache noch von der unter

schieden, welche bei der Erfüllung eines klagbaren Vertrags Statt

findet; denn nur hier können Ansprüche auf Eviction, Isesio enormi»,

heimliche Mängel mit dem Rechtsmittel aus dem Vertrage geltend

gemacht werden.

5) Die unrichtige Analogie der s. g. unbenannten Realcontrakte

verleitet Eichhorn §. 93 zu der Annahme , daß durch einseitige Leistung

ein Recht, die Gegenleistung zu fordern, erworben werde.
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fassung der Schrift ^) als vollendet gelten soll, so kann vor

her von keiner Klage die Rede sein, während eine dessenun

geachtet geschehene Erfüllung nach den oben angeführten Grund

sätzen bcurtheilt wird. Soll dagegen die Schrift bloß den

Zweck einer Beweiscrleichtcrung haben, so hat sie auf die Wirk

samkeit und Perfektion des Vertrags keinen Einfluß.

Die schriftliche Abfassung des Vertrags wird vollendet

durch die Unterschrift der Parteien^); Bcsiegelung, Angabe

des Orts und der Zeit der Abfassung sind zur Gültigkeit sol

cher Privaturkunden an sich nicht wesentlich

Papiere auf den Inhaber

§.16«.

Die schriftliche Form eines Schuldversprcchcns kann eine

besonders gesteigerte Wirksamkeit dadurch erhalten, daß die

Schrift selbst zum alleinigen Träger des verpflichtenden Wil-

7) Die bekannte I. 17. v. Se ticke insirum. (i, 21) und die No-

tariatsordnuug v. 1Z12 §. 11 entscheiden nur die Frage , wann' gilt

eine Schrift formell als perfekt? und setzen den einen möglichen Fall

voraus, daß die Schrift die Bedingung der Vertragsperfection sei.

Darin liegt alfo nicht eine Beantwortung der Frage, ob die Verab

redung schriftlicher Abfassung im Zweifel in dem Sinne zu Interpretiren

sei, daß dadurch ein bloßes Beweismittel für einen schon perfekten Ver

trag geschaffen werden solle, oder in dem Sinue, daß die Schrift die

Bedingung der Perfection sei; daß Ienes im Zweifel anzunehmen sei,

hat richtig erwiesen Thöl a. a. O. §. 60.

8) Nicht bloße Zeichen schreibunkundiger Personen; sie bedürfen

einer Beglaubigung (>'«v. 73 llsp. 8).

9) Dieß kann aus andern Gründen wichtig sein, z. B. wegen der

Berechnung des Zuhlungstags. S. Ortloff Grundzüge S. 281.

1) Ueber die Geschichte derselben s. Duncker Zeitschrift für deut

sches Recht Bd. 5 S. 30 flg. — Ueber Papiere auf den Inhaber,

welche vom Staate ausgegeben werden, und die dabei vorkommenden

Geschäfte s. unten.
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lens erhoben wird 2). Dies geschieht dadurch, daß in einer

Schuldurkunde der jedesmalige Inhaber derselben als Gläubi

ger bestimmt wird, so daß jeder Besitzer ^) des Dokuments

schon als solcher dem Schuldner gegenüber als Gläubiger legi-

timirt ist, ohne daß der Nachweis einer bcsondcrn Ubertra

gung der Forderung (mithin auch der Erfüllung des Anastasi-

schcn Gesetzes) verlangt würde Diese geschieht immer durch

Uebergabc des' Papiers, bei welcher der Uebcrtragende zwar

wohl sür das Dasein, aber nicht für die Güte der Forderung

haftet. Das Papier ist eine Schuldurkunde;' ihre Wirkung ist

jedoch nicht bloß der Beweis der bestehenden Forderung , fon»

dem es knüpft sich an ihren Besitz das. Dasein eines obliga

torischen Verhältnisses überhaupt an. Verlust des Papiers

bewirkt deshalb ein Erlöschen der Forderung °) , und eine aus

2) Dieß ist nicht eine bloß äußere Charakteristik, sondern das ju

ristische Princip der Papiere auf den Inhaber, welches zur Beurthei-

lung des ganzen Instituts'fruchtbar ist. Der Aussteller hat die Absicht,

sich zu obligiren, ausgesprochen ; die Bestimmung des Gläubigers über

läßt. er dem Lauf des Papiers. Daher sind diese Papiere kein Papier

geld, und zwar nicht deshalb (Thöl Handelsr. I. S. 186), weil sie

keinen Zwangskurs haben, sondern deshalb, weil sie der Ausdruck ei

nes bestimmten Rechtsgeschäfts sind, was das Papiergeld nicht ist.

Ebensowenig sind sie, wie Andere wollen, die Forderung selbst, son

dern bloße Beweisurkunden mit besonderer Wirkung.

3) Es ist in Bezug auf die Legitimation als Gläubiger gleichgül

tig, ob der Besitz auf gutem oder bösem Glauben ruht. Anders wäre

es in dem, jedoch nicht häufigen Falle, daß das Papier nur auf den

getreuen Inhaber lautete.

4) Der Aussteller verzichtet auf jede Frage über die Art des Be

sitzerwerbs, er anerkennt den Besitzer als Gläubiger, weil er besitzt.

5) Diese Ansicht, welche nicht die allgemeine ist, stützt sich nicht

darauf, daß, wie Gönner (über Staatsschulden, deren Tilgungsanstal

ten und vom Handel mit Staatspapieren 1826 H. 70) sagt, die Ur

kunde mit der Forderung in Eins zusammenfließe, sondern darauf,

daß der Schuldner das Zahlen ganz formell an den Besitz der Urkunde

knüpft; dieser mag seiner Ursache nach beschaffen sein, wie er will,
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Billigkcitsgn'inden zur Vermeidung dieses Nnchtheils particu-

larrechtlich eingeführte Amortisation (Mortisication) °) der Ur

kunde ist immer als eine singulare Rechtsvorschrift zu betrach

ten. Die Vindikation eines in fremdem Besitz befindlichen

Papiers auf den Inhaber ist dagegen jederzeit zulässig; denn

obschon auch der bösgläubige Besitzer des Instruments dem

Schuldner gegenüber als Gläubiger legitimirt ist, so hindert

dies den Eigenthümer nicht, sein Recht an dein körperlichen

Gegenstande geltend zu machen, dessen Besitz die Eigenschaft

eines Gläubigers zur Folge hat''). '

Zur Ausstellung von Papieren auf den Inhaber ist Ie

her berechtigt, 'der Private ebenso wie der Staat.

st) Gerichtliche Abschließung oder Bestätigung der Verträge.

8. 161.

Das öffentliche Interesse, welches in Beziehung auf man

che Rechtsgeschäfte obwaltet'), und das Streben, .verwickcltcre

aber in jedem Falle soll er wirklich vorhanden sein. In ihm verkör

pert sich der vbligirendc Wille. Es bedarf daher nicht, wieThöl a.a.O.

S. 189 will, einer besonderen Erklärung, daß der Besitz des Papiers

Bedingung der Forderung sein solle, sondern dieß liegt schon in der

Natur der Papiere auf den Inhaber an und für sich.

6) Ueber den Akt der Amortisation (Angabe des Papiers, Be

scheinigung des Besitzes und dann des Verlustes, darauf folgende Edik

ralladung und Löschung) s^ Schumm die Amortisation verlorner oder

sonst abhanden gekommener Schuldurkunden. 1830 (Beilageheft zum

13. Bd. des Archivs f. civil. Praxis)..

7) Die Unzulässigkeit der Vindication überhaupt vertheidigt Gön

ner a. a. O. Die bloße Unzulässigkeit der Vindicatiou gegen den red

lichen Besitzer Thöl a. a. O. S. 19«. Die Gründe Thöl's beziehen

sich bloß auf das Verhältniß des Besitzers zum Schuldner; dieß be

rührt aber die vorliegende Frage gar nicht.

1) So namentlich bei der Übertragung dinglicher Rechte (oft auch

bloßer Pachtcontrakte) an Grundstücken. Die hier fast überall vorge

schriebene gerichtliche Mitwirkung ist jedoch sehr häufig zweifelhafter
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Verträge durch obrigkeitliche Bcihülfe vor späteren Anfechtun

gen zu bewahren, welche aus Mangel an liquiden Beweis

mitteln ^) , oder aus der Nichtbeobachtung gesetzlicher Vorschrif

ten abgeleitet werden könnten^), hat viele neuere Gesetzgebun

gen veranlaßt, für den Abschluß bestimmter Verträge ^) die Noth-

wendigkeit einer Mitwirkung des Richters vorzuschreiben. Diese

hat nach der Verschiedenheit der angeführten Rücksichten bald

nur den Zweck, die Ernstlichkeit des Willens der Parteien zu

ermitteln und eine öffentliche Urkunde herzustellen, bald ist sie

Natur; es fragt sich, ob sie der Eigenthumsübertragung gelte (gericht

liche Auflassung), odex der Perfektion der vorausgeheudeu Verträge?

Nach der Art, wie im Rechtsleben solche Geschäfte behandelt werden',

ist dieß sehr schwer zu entscheiden, um so mehr, da die Gesetzgebungen

selbst sich . nicht klar zu sein scheinen und Gesichtspunkte hervorheben,

welche auf beide Akte, das vorausgehende Geschäft und die.Tradition,

zugleich passen. Die Geschichte des Grundeigenthums in Deutschland

läßt eher dafür schließen, daß der gerichtliche Akt allein der Eigen-

thumsübertragung gelte. — Vgl. übrigens die Pr. Gen'chts-Ordn. II,

1 §. 3 flg., die bei Eichhorn §. !>5 Not. g. aiigef. Magdeburger Polizei

ordnung Lsp. 22 S. 2 und das bei Kraut §. l6l gedruckte Calemberg.

und Wvlfenbüttelsche Edikt v. 4. Apr. 1620, ferner Pfeiffer prakt. Aus

führ. I. S. 15t flg.. und die bei Ortloff Grundzüge S. 444 angef. Ge

setze, welche sich bis zum Ueberflusse vermehren lassen..— Wenn das

öffentliche Interesse in Bezug auf einen Vertrag nicht das Gericht be

teiligt, sondern irgend einen andern Berechtigten,. z. B. die Handels-

welt, so schreiben die Gesetzgebungen öffentliche Bekanntmachungen an

derer Art, z. B. durch Anschlag in der Börse, Cireular, durch Zeitun

gen vor.

2) Wo diese Rücksicht allein hervortritt. lassen manche Gesetzgebun

gen die Wahl zwischen einem gerichtlichen Abschluß und notarieller Aus

fertigung nach den Vorschriften der Nvtariarsordn. v. 1512.

3) S. Bülow und Hagemann prakt. Erört. Bd. IV. Nr 83 (Ver

träge der Bauern); dann in Betreff der Iuden s. Reichsabschied v. 1551

§. 78 und 79, dagegen aber die Reichspolizeiordn. v. 1577 Tit. 20 §.3.

4) Außer den Verträgen über Grundeigenthum findet dieß am

häufigsten statt bei Ehestiftungen, Erbverträgen, Alimentations- und

Leibzuchtscontrakten, Verträgen über Gütergemeinschaft der Eheleute,

Einkindschaft, Bürgschaften der Frauen u. s. w.
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auf eine Prüfung der Vcrtragsverhältnisse selbst vom Gesichts

punkte der Zweckmäßigkeit auS gerichtet, von deren Ausfalle

dann die Ertheilung oder Verweigerung der Bestätigung ab

hängt. Im crstcrcn Falle kann deshalb jeder beliebige, im

letzteren allein der kompetente Richter angegangen werden; die

Compctcnz wird aber theils durch den angegebenen Maßstab,

theils durch die Rücksicht bestimmt, ob der Richter zu dein

Vertragsgegenstande in einer besonderen Beziehung stehe oder

nicht 5). Die gerichtliche Abschließung und Bestätigung der

Verträge ist stets nur ein äußerer Zuwachs der sonstigen

Bedingungen ihrer Perfektion, von welchem die übrigen Er

fordernisse und Wirkungen des Geschäfts nicht berührt wer

den °). Der Mangel der obrigkeitlichen Mitwirkung bei der

Abschließung solcher Geschäfte hat einen verschiedenen Erfolg

je nach der besondern Intention des fraglichen Gesetzes^);

nämlich 1) es fehlt dem Vertrage nur die Klage, wenn die

gerichtliche Abschließung nur zur Feststellung der Ernstlichkcit

des Willens der Parteien verordnet ist °) z 2) das Geschäft

kann vom Richter annullirt werden, wenn es der gerichtlichen

Bestätigung bedurfte, und der Richter bei späterer Prüfung

5) Daher die Nothwendigkeit der Zuziehung des competenren

Richters bei Verträgen über Grundstücke.

6) Der Richter haftet für jeden Nachtheil, der aus einem ver

schuldeten Versehen bei dieser Prüfung hervorging. S. Bülow und

Hagemann a. a. O. Bd. III. S. 235. Diese, der Bestätigung voran

gehende Prüfung ist theils darauf gerichtet, daß keine Partei durch

Betrug u. s. w. benachtheiligt werde, theils darauf, daß die Reckte

Dritter, z. B. des Gutsherrn, nicht gefährdet werden. Ob eine solche

Prüfung überhaupt vorzunehmen sei, muß nach dem Zwecke des einzel

nen Gesetzes beantwortet werden.

7) Außer den oben angeführten Gesetzen dieser Art vgl. noch die

bei Mittermaier Grunds. II. S. 277 citirten.

8) Dann kann die wirklich geschehene Erfüllung nicht wieder auf

gehoben werden. Bülow und Hagemann a. a. O. II. S. 370 flg.

II. 2
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Gründe ihrer Versagung erkennt^); 3) das Geschäft ist an

sich nichtig, wenn die obrigkeitliche Mitwirkung im unmittel

baren öffentlichen Interesse gefordert wird

x) Die Wechselform.

8. 1«2.

Der Wcchselvertmg kann als eine allgemeine Form von

Obligationen gebraucht werden. Dieser Gesichtspunkt bei der

Anschauung des Wechsels ist aber weder der einzige, noch der

hervortrctcndstc ; er hat auch eine materielle Bedeutung, welche

ihn den einzelnen selbständigen Obligationsgeschäften an die

Seite stellt.

c) Vorbereitende Geschäfte.

§. 163.

Da das deutsche Recht die Klagbarkeit eines Vertrags

bloß von der Uebereinstimmung des Parteiwillens abhängig

macht, so muß auch die Uebereinkunft der Parteien, künftig

einen Vertrag abschließen zu wollen (psots «!e ooulrsnevä«)

als klagbar anerkannt werden. Iedoch muß der vorbereitende

Vertrag trotz seiner nothwendigen Verschiedenheit vom Haupt

vertrage schon die wesentlichsten Theile des letztern enthalten

9) Bülow und Hagemann a. a. O. IV. S. 475 flg.

10) z. B. bei Verträgen über Grundstücke.

1) Der Ausdruck „Vertragsberedung", den Beseler Erbverträge

II. Th. S. 34 für diese Verträge vorschlägt, scheint mir mehr für bloße

Tractate zu passen.

2) Er darf nicht zu vag und allgemein sein. Sebr zweckmäßig

sind die Bestimmungen des österreichischen Gesetzbuchs Art. 936 : „Die

Verabredung, künftig erst einen Vertrag schließen zu wollen, ist nur

dann verbindlich, wenn sowohl die Zeit der Abschließung, als die we

sentlichen Stücke des Vertrags bestimmt, und die Umstände inzwischen

nicht dergestalt verändert worden sind, daß dadurch der ausdrücklich

bestimmte oder aus den Umständen hervorleuchtende Zweck vereitelt,

oder das Zutrauen des einen oder des andern Theils vereitelt wird.
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und bedarf da, wo die Perfektion des Vertrags im Interesse

der Parteien erschwert ist, dieselben Formen, welche für den

Hauptvertrag vorgeschrieben sind ^). Unter diesen Voraus

setzungen erzeugt der vorbereitende Vertrag eine Klage auf

Eingehung des Hauptvertrags.

Als ein einleitender Vertrag in diesem Sinne gilt bis

weilen das unter dem Namen Punktation vorkommende

Stadium eines Geschäfts, obschon der Name auch in anderer

Anwendung vorkommt Punktation heißt im Allgemeinen

eine von den Parteien unterzeichnete Urkunde über ein noch

nicht ganz vollendetes Geschäft z fehlt nur die Bestimmung von

Nebenvunkten, so ist schon ein vollständig bindender Vertrag

vorhanden ') ; fehlt dem Geschäfte dagegen noch eine besondere

gesetzlich oder willkürlich festgesetzte Form (z. B. notarielle

Ausfertigung, gerichtliche Beglaubigung oder Bestätigung), so

ist die Punktation bald vollständig klagbar, wenn jene Form

bloß den Zweck der Beweiscrleichtcrung hat, bald giebt sie

wenigstens eine Klage auf Einholung der Form (dann liegt

ein pactum de eoolrskevgo vor). Dieß Letztere setzt jedoch

Ueberhaupt muß auf Vollziehung solcher Zusagen längstens in einem

Iahre nach dem bedungenen Zeitpunkte geklagt werden, widrigenfalls

ist das Reckt erloschen."

3) Dieß ist namentlich der Fall, wo schriftliche Abfassung oder ge

richtliche Abschließung aus Rücklicht auf die Bewahrung der Parteien

vor Uebereilung vorgeschrieben ist. Wo dagegen die gerichtliche Bestä

tigung aus dem Grunde angeordnet wurde, weil der Richter im öffent

lichen Interesse von dem Geschäfte Kenntniß nehmen muß, wie bei Ver

trägen über Liegenschaften, bedarf es für den bloß vorbereitenden Ver

trag keines gerichtlichen Abschlusses.

4) Man nennt nämlich so auch die Urkunde eines ganz perfekten

Vertrags, oder eine bloß zur Uebersicht und des Gedächtnisses wegen

geschehene Aufzeichnung der Tractate. Iedoch ist dieser Gebrauch des

Wortes nicht technisch.

5) Denn wenn solche Nebenpunkte später nicht hinzugefügt wer

den, so treten die nslurslis negotii ein. Thöl a. a. O. §. 62, 3.

2 *
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voraus, daß nicht jedes Binden des ParteiwillenS überhaupt

durch die Beobachtung bestimmter Formen bedingt ist °) , indem

die Punktation sonst bloße Tractate enthält, d. h. rechtlich

unwirksame Vertragsbcrcdungen, welche dem eigentlichen Ver

trage vorausgehen.

S) Bestärkung der Verträge.

§. 164.

Abgesehen von einigen früher in Deutschland gewöhn

lichen , aber theils durch Reichsgesetze verbotenen , thcils

außer Uebung gekommenen Bestärkungsmitteln der Verträge

gelten als solche an vielen Orten und unter manchen Classen

von Personen noch heutzutage der Wcinkauf oder Leikauf,

d. h. eine Geldsumme zur Bestreitung eines von den Contra-

hentcn und Zeugen zu genießenden MahleS^). Ebenso wird

S) Puchta Pandekten §. 251, k.

1) Dahin gehören 1) die Verpflichtung Iemandes bei seiner (fürst

lichen, adeligen, jungfräulichen u. s. w.) Ehre, welche dem Gläubiger

im Falle der Nichtbefriedigung das Recht gab, den Schuldner durch

Worte, Schrift und Schandgemälde zu beschimpfen (s. Kraut Grundr.

§. 163). Dieß ist durch die Reichspolizeiordnung 1577 Tit. 35 §. 7

aufgehoben. Eine Verpflichtung auf Ehrenwort hat demnach heutzu

tage nur noch die Wirkung, daß der nichrzahlende Schuldner die Be

kanntmachung der Thatsache dulden muß, vorausgesetzt, daß die Form

derselben nicht beschimpfend ist. 2) Das Einlager, Einreiten, Leistungs

recht (p.ietum odslssü), d. h. das Versprechen im Falle der Nichterfül

lung sich an einem bestimmten Orte bis zur Erfüllung als Gefangener

aufzuhalten. Aufgehoben durch die Reichspolizeiordnnng v. 1577 Tit.

17 §. 10. .Es besteht noch in Holstein nach Schrader Handb. des Schles

wig -holst. Rechts Bd. 3. S. 32. Das hierher regelmäßig gezogene

alte Schulderekutionsrecht, nämlich die Hingabe des Schuldners zu Hand

und Halfter, aus dem der spätere Schuldthurmsproeeß hervorgegangen

ist, und von dem der Wechselarrest noch heutzutage eine Anwendung

giebt, gehört nicht hierher. S. darüber Sachsens?. III, 39 K. 1. Eich

horn Staats - und Rechtsgesch. §. 50 und 45«.

2) Namentlich unter Bauern und beim Viehhandel. Aehnlich ist

5er s. g. Gottes- oder Haftpfennig; s. Luv. R. III, 6. §. 6.
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zu diesem Zwecke häufig das s. g. Darangeld angewandt.

Das Hingeben dieser Summen ist eine thatsächlichc Erklärung

des Willens, den Vertrag als perfekt gettcn zu lassen und

die juristische Brurtheilung derselben ist der der römischen ^rrku

analog, falls nicht eine besondere Abrede mit dem Geben des

Darangelds ein Rcucrccht verbunden hat, in welchem Falle die

Parteien bis zur wirklichen Erfüllung mit dem bloßen Ver

scherzen dcö Darangelds vom Vertrage zurücktreten können.

S) Unerlaubte Handlungen.

§. 165.

Eine unerlaubte Handlung kann zunächst eine Klage auf

Schadensersatz, dann auch auf Zahlung einer Strafbuße er

zeugen. Einer ganzen Classc unerlaubter Handlungen, wel

chen das ältere deutsche Recht diese letztere Wirkung beilegte,

ist sie durch das Princip der neueren Strafgesetzgebung entzo

gen, welche an die Stelle des ehemaligen CompositioncnsystemS

und der privatrcchtlichcn Bcurtheilung den kriminalistischen

Gesichtspunkt gesetzt hat; in demselben Umstande liegt auch die

Ursache, weshalb die Ahndung eigentlicher Verbrechen durch

eine im römischen Rechte bestimmte Privatstrafe (unbeschadet

3) Beim Verkauf von Landgütern heißt es oft Hcerd- oder Schlüs-

selgeld und beim Pferdekauf Zaumgeld.

4) Wird der Vertrag erfüllt, so muß das Darangeld restituirt

oder in die zu zahlende Summe eingerechnet werden; beim Gesindever-

trag wird es dagegen als ein besonderes Geschenk betrachtet.

1) Spuren davon (insbesondere eine Art Wehrgeld bei Tbdtungen,

Schmerzensgeld bei Verwundungen und die s. g. Sachsenbuße bei wi

derrechtlicher Gefangenhaltung) finden sich noch im heutigen Sächsischen

Rechte. Vgl. Heimbach Lehrbuch des particulären Privatrechts der zu

den O.A.G. zu Iena und Zerbst vereinten Länder 1848 (im Nachfolgen

den wird dieß Buch immer „Heimbach Sächs. R." citirt) S. 475 flg.

Weiske Abhandl. aus d. Gebiete des deutschen Rechts S. 106 flg.
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der Verpflichtung zum Schadensersatze) heutzutage wegfällt 2).

Dagegen kennt das deutsche Recht einige durchaus moderne

Lebensverhältnisse berührende Handlungen, welche als uner

laubte mit der Wirkung einer Verpflichtung zum Schadenser

satze betrachtet werden und ihre besondere Theorie erhalten

haben ^).

3) Zuftänve.

Allgemeines.

§. 166.

Nicht immer bedarf es einer Handlung zur Erzeugung

einer Obligation; es giebt Verpflichtungen, welche mit dem

Eintritt in einen bestimmten Zustand unwillkürlich gegeben

sind 5). Solche Zustände sind Erbrecht, Verwandtschaft und

im deutschen Rechte ganz besonders der Besitz unbeweglicher

Güter. Die daraus entspringenden Verbindlichkeiten sind na

mentlich die Verpflichtung des Besitzers von Lehn- und Fidei-

kommißgütcrn zur Zahlung der auf solche Güter gelegten

Schulden und Lasten; ferner die Verpflichtung des Erwerbers

eines Grundstücks gegenüber dem Retraktbcrcchtigten und dem

jenigen, welcher die in den s. g. Rcallasten enthaltenen Lei

stungen zu fordern berechtigt ist. Da die Theorie der Neal-

lnstcn auf einem allgemeinen Principe beruht, so hat schon

2) Der Gesichtspunkt ist der: es soll eine doppelte Bestrafung ver

mieden werden.

3) Dahin gehört der Nachdruck und Wildschaden. Die Particular-

rechte kennen noch eine ganze Reihe anderer dahin gehörender Verbind

lichkeiten, welche aber keiner besonderen Theorie bedürfen.

t) Dieser Gesichtspunkt, welcher für das deutsche Recht höchst

fruchtbar wird, ist bis jetzt unbegreiflicher Weise ganz vernachlässigt

worden. Die untergeordnete Bedeutung, welche die Auffassung dieses

Entstehungsgrunds von Obligationen für das römische Recht hat, s. bei

Puchta Pandekten §. 262.
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hier die Darstellung derselben ihre geeignete Stelle, während

ihre specicllen Arten unter den einzelnen Obligationen behan

delt werden sollen. '

Von den Reallasten insbesondere)).

.. . ») Begriff.

s. 167.

Es kann bestimmt werden, daß eine Obligation nicht durch

Beitreibung der Erfüllung ihres gesammten Inhalts, sondern

mit der Wirkung ausgeübt werde, daß der Schuldner in be

stimmten wiederkehrenden Fristen kleine, die Obligation niemals

erschöpfende Leistungen thue^). Wenn schon dadurch der Obli-

1) Ueber Reallasten überhaupt s. L. Duncker die Lehre von den

Reallasten in ihren Grundzügen. 1837.

2) Dieser Gesichtspunkt ist für die Auffassung der Reallasten von

großer Wichtigkeit. Die einzelnen fälligen Leistungen bei einer Grund

rentenverpflichtung oder sonstigen Rcallast sind nicht Gegenstand beson

derer, bei jedem Termin von Neuem entstehender Obligationen, welche

mit einem von der Klage auf die Gesammtheit des Recbts verschiede

nen Rechtsmittel geltend gemacht würden, sondern sie sind nur die in

kleinen und niemals erschöpfenden Potenzen sichtbaren Wirkungen der

eine« Verpflichtung überhaupt. Der Unterschied solcher Obligationen

von den regelmäßigen liegt in der Bestimmung, daß hier statt der

solulio eine unerschöpfliche Verbindlichkeit mit termimveise hervortre

tenden Wirkungen eintrete. Dieß ist auch ein Gesichtspunkt des römi

schen Rechts. l-szus Instit. §. 130 : ViSesmus etism lle prsescrivtioni-

bus, quse recepkge sunt pro sctore. § 131. 8sepe enim ex uns esckem-

que ooligstivne sliquig jsin prscslsri oportet, sliqmg in kuturs prsests-

tione est, velut cum in singulos snnos vel menses certsm pecunism sti-

pulst! tuerimus : nsm Knills qiiiduscksm snnis sut mensibus kuzus izuickem

temporis pecunism prsestsr! oportet, kuturorum sulem snnorum ssne

quigem obligstio eontrscts intelligiiur, prseststio ver« sckkue uulls est;

si eiA« velimus ic! quiilem quoll prsestsri oportet petere et in zullicium

ckeckueere, kutursm vero obligstionis prseststionem in incerto reliuquere,

necesse est, ut cum kse prsescriptione »gsmus „es res sgstur cu^us rei

«lies kuit"; slioquin si »ine Iis« prsescriptioue egerimus totsm

oblißstionem , ick est etism kutursm in koe zuckicium ckeckueimus. Vgl.
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gation eine außerordentliche Dauer verliehen wird, so geschieht

dieß noch in ungleich höherem Grade, wenn in einem solchen

Falle die Bestimmung des verpflichteten Subjekts durch die

Thatsache des Besitzes eines bestimmten Grundstücks gegeben

werden soll. Dieß ist der Fall bei den s. g. Rcallastcn. Es

sind Obligationen, welche durch die eben charaktcrisirte An

knüpfung an ein Grundstück pcrpctuirt und so in Rücksicht auf

ihre Dauer den Rechten an Sachen gleich gestellt werden.

Es ist eine alte dem germanischen Volksgeiste eigenthüm-

liche Neigung , welche durch die neuere Einrichtung des Geld

wesens, Steigerung des persönlichen Crcdits und moderne po

litische Theorieen zwar geschwächt, aber niemals ganz vernich

tet werden kann, einem Vermögen die Dauer und Unverän-

derlichkcit des Grundeigenthums beizulegen Insofern die

Neallastcn die Formen zur Rcalisirung dieser Neigung sind,

wie bei den constituirten Renten und ewigen Gülten, kann

ihnen eine lebenskräftige Natur auch für die Zukunft nicht ab

gesprochen werden. Nicht immer freilich ist dieses anzuerken

nende Princip die Veranlassung ihrer Entstehung gewesen; oft

lag diese in historischen Zufälligkeiten, deren fortdauernde Wirk

samkeit in einer ihrem Bestehen ganz fremden Zeit als drü

ckende Ungerechtigkeit empfunden wird. Dahin gehört nament

lich die Vogtei des Mittelalters, welche eine reiche Quelle der

mannigfaltigsten Rcallastcn geworden ist, ferner der allgemeine

Zehntanspruch der Kirche. Aber selbst da, wo die Entstehung

der Rcallasten auf einem Grunde von entschiedener Bcrcchti-

auch l. 16§. 1. vi?. üe V. «. (45, 1.) Es ist eine Mehrheit der

Leistungen, eine Einheit der Obligatio vorhanden. Vgl.

auch Puchta Cursus der Institutionen Bd. 3 S. 1«. (Anders ist es bei

dem snnuum lüFatUIN.)

3) Ueber die Geschichte der Reallasten im Allgemeinen s. Eichhorn

Staats - und Rechtsgeschichte §. 186. 194. 135. 361». 450.
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gung beruht, z. B. bei den Lasten, welche der Ausfluß einer

ehemaligen oder noch bestehenden Grundherrschaft sind, oder

als ein Acquivalent für gegebene Geldsummen und ganz oder

theilweise veräußerte Grundstücke bestellt würden, konnte ein

Bestehen für ewige Zeiten durch die Gesetzgebung nicht ver

bürgt werden. Es giebt Perioden, in denen die Wirkungen

solcher an sich vollkommen rechtmäßigen Dispositionen ein

drückendes Hemmniß der freien Bewegung eines Volks wer

den; sie erscheinen dann als eine Schuld der Vergangenheit,

der sich die Gegenwart auf Kosten des strengen Rechts zu ent

ziehen strebt. Wenn so die Gesetzgebungen heutiges Tags

durch Ablösungsgesetzc^) die Möglichkeit einer Entfesselung des

Bodens von den zur Ungebühr angewachsenen Lasten gewäh

ren, so ist damit nur einem augenblicklichen Bedürfnisse Ge

nüge geleistet, nicht aber die Lebenskraft des Princips, wel

ches dicfen Rechtsverhältnissen inwohnt, für immer beseitigt °).

8. 168.

Die der Reallast entsprechende Berechtigung ist ein wirk

liches Forderungsrccht ; die Verpflichtung des Schuldners be

steht in der Verbindlichkeit zu einzelnen, in bestimmten Zeiten

wiederkehrenden Leistungen, welche aber nicht der Inhalt selb

ständiger einzelner Obligationen, sondern nur die fortgesetzten

Acußerungcn einer unerschöpflichen Verbindlichkeit sind; das

verpflichtete Subjekt wird bestimmt durch den Besitz des Grund-

4) Solche Gesetze, welche jetzt überall gegeben sind, müssen juri,

stisch so angesehen werden, daß sie ein Mittel sind, diese Obligationen

durch die Ermöglichung einer solutio von der Note 2 angegebenen Ei-

genthümlichkeit zu befreien.

5) Unwissenheit und ein falscher politischer Eifer haben freilich da

hin geführt, daß manche derartige Gesetze eine Fassung erhalten haben,

durch welche das Princip selbst als beseitigt erscheint. Die Wirksamkeit

solcher Gesetze wird die Zukunft bestimmen.
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stücks, an welches die Rcallast geknüpft ist; das berechtigte

Subjekt kann zwar ebenfalls durch den Besitz eines Grund

stücks, Amtes, oder irgend einen anderen Zustand bestimmt

werden, allein auch die Berechtigung eines bestimmten mensch

lichen Individuums als solchen ist zulässig

1) Dieß sind die Elemente des juristischen Charakters der Real'

lasten (s. §. 167 Not. 2 und tz. 157). Sie sind wirkliche Fordcrungs-

rechte mit den angegebenen Eigenthümlichkeiten, und nicht dingliche

Rechte, weil sie Handlungen der Personen zum Gegenstande haben,

und nicht eine Einwirkung auf die Substanz einer Sache gewähren

(dieß verkennt Savigny System Bd. 2. S. 378. Not. « in Betreff der

Zehnten, verleitet durch einen hier ganz irrelevanten Umstand). Daher

sind die Reallasten 1) keine gewöhnlichen hypothekarischen Forderungen

(s. die bei Dunckcr Reallasten §. 3 citirten) , auch 2) keine Prädialser

vituten (s. die bei Duncker §. 5 citirten). Auch ist 3) Nichts gewon

nen, wenn man die Reallasten subjektiv-dingliche Rechte (Eichhorn),

dingliche Obligationen, Forderungsrechte im Gewande des Immobiliar-

sachcnrechts, eigcnthümliche dcutschrechtliche ^urs in re nennt (Mirter-

maier, Ortlvff); s. Duncker a. a. O. §. 8—11. Unrichtig ist es ferner,

wenn man 4) die Reallasten als Verpflichtungen eines personificirten

Grundstücks ansieht (Duncker's Ansicht), — eine Fiktion, die sich nicht

erweisen läßt. Sie sind aber auch 5) nicht dadurch juristisch zu charak-

terisiren, daß man sie eine Pcrtinenz eines dinglichen Rechts am ver

pflichteten Grundstücke nennt, analog den persönlichen Rechten des

Gutsherrn neben seinen dinglichen (Albrecht Gewere S. 165); denn

wäre dieß auch für eine einzelne Art der Reallasten und deren Entste

hungsgeschichte begründet, so bleibt es einerseits eine nicht in die innere

juristische Natur eindringende Beschreibung, und ist andererseits bei

vielen andern Reallasten durchaus nicht zutreffend. Die Reallasten sind

endlich 6) auch keine dinglichen Rechte, welche auf einer Theilung des

Inhalts der Gewere an einem Grundstücke beruhen (Renaud Beitrag

zur Theorie der Rcallasten 18j6) ; s. Gerber in Schneider's kritischen

Jahrbüchern, Iahrgang 184« S. 782 flg. — Die Rcallasten sind also

Obligationen; mag auch immerhin eine lange irrthümliche Jurispru

denz die Analogie der dinglichen Rechte, z. B. der Servituten, darauf

angewandt haben, so darf diesem Irrthume gegenwärtig keine Conces-

sion mehr gemacht werden. — Es gicbt keine technische Bezeichnung

der Berechtigung bei Reallasien im Allgemeinen, wohl aber für die

einzelnen, z. B. Zehntrecht, Zinsrecht, Frohndrecht.
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Wirkliche Ncallasten sind die Verpflichtung zur Leistung

von Grundzinsen, Zehnten und Realfrohncn, sofcm

sie einen privatrechtlichen Charakter haben im Gegensatze der

durch Staats- oder Gemeindebürgerpflichtcn gebotenen Verbind

lichkeiten von gleichem faktischen Inhalte Auch das Wit

tum, die Apanage und die Leibzucht können den Charakter der

Reallast empfangen °); denn die Rcallastcn sind ganz allge-

2) Manche haben den Umfang der Rcallasten über die genannten

Arten ausgedehnt. Manche wieder beschränkt. 1) Iene (z.B. Mau-

renbrecher Lehrbuch Bd. 1. §. 327—346) rechnen hierher die Deich - und

Siellast, die Steuern, Landfolge, Gemeindelasten, Nachsteuer und

Abschoß; aber alle diese Verpflichtungen sind staatsrechtlicher Natur

und aus dem Privatrechte zu verbannen. Zwar sind auch Zinsen,

Zehnten . Frohnden in der Regel aus Herrschaftsverhältnissen entsprun-

gen, welche zur Zeit ihrer Wirksamkeit zu den öffentlichen Gewalten

gehörten; jene Herrschaftsverhältnisse, als Vogtei, Leib - und Gutsherr

schaft, haben aber entweder mit der Entstellung des modernen Staats

ihren Charakter als öffentliche Gewalten verloren, oder sie sind über

haupt durch die Gesetzgebung beseitigt worden, und die daraus entstan

denen Reallasten sind dadurch auf den Boden des Privatrechts ver

pflanzt worden. Es ist demnach heutzutage fur das geltende Recht nur

der Gesichtspunkt entscheidend, ob eine Leistung der Staatsgewalt oder

Gemeindeobrigkeit als solcher oder einem Privaten geschuldet werde,

und nur in letzterem Falle finden die Grundsätze von den Reallasten An

wendung. Eine weitere Ausdehnung auf den Canon bei der Emphyteuse

und dem Erbpacht, die Lehndienste (s. auch oben §. 120. Not. 1) und

die Lehnwaare (s. §. 143) ist aus dem Grunde zu verwerfen, weil allen

diesen Lasten die rechtliche Voraussetzung der Reallasten fehlt, daß näm

lich der Besitz eines Grundstücks das verpflichtete Subjekt herstellt, indem

das verpflichtende Element hier vielmehr eine vertragsmäßige Unterwer

fung ist. Das Mortuarium gehört, sofern es nicht seine ursprüngliche

Natur verloren hat, nicht hierher, weil es eine Last der Leibeigenschaft.

mithin durch den Besitz eines bestimmten Grundstücks gar nicht be

dingt ist. 2) Die Ausschließung der Frohnden von den Reallasten

durch Renaud a. a. O. S. 48 ist nur eine Consequenz seiner unhalt

baren Theorie.

3) Dieß ist dann der Fall, wenn diese Rechte l) in der Befugmß

bestehen, Leistungen (Geldrenten, Beköstigung, Verpflegung u. s. w.)
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meine Obligationsformen, deren möglicher Inhalt nicht auf

die oben genannten, durch die Geschichte überlieferten Arten

beschränkt ist, sondern jedes persönliche Vcrhältniß sein kann,

welches im Uebrigen den Bedingungen dieser Rcchtsform ent

spricht*). Grundzinsen, Renten und Gülten werden freilich

immer der häusigste Inhalt der Rcallastcn bleiben.

b) Entstehung.

§. 169.

Es ist der Fall gewesen, daß Rcallastcn durch cin Ge

setz begründet wurden Dicß ist eine Abnormität, welche

sich durch die eigenthümliche Beziehung einzelner Grundlasten

zu der öffentlichen Gewalt in gewissen Zeiten der Geschichte

erklärt ^); denn cin Gcsetz kann das besondere, individuelle

in dem Sinne der Not. 2 des tz. 167 zu verlangen ; 2) wenn die Ver

bindlichkeit zu diesen Leistungen so bestellt wird, daß sie den Besitzer

eines bestimmten Grundstücks als solchen trifft (was bei dem bäuer

lichen Altentheil im Zweifel angenommen werden muß, s. Runde Ztschr.

f. deutsch. R. Bd. 7. S. 24 flg.). Ist dagegen eine oder die andere

dieser Voraussetzungen nicht vorhanden, so sind diese Rechte entweder

Personalservituten, oder gewöhnliche Forderungsrechte ohne die Eigen-

thümlichkeit der Reallasten.

4) Diese Bedingungen sind 1) ein Inhalt der Obligstio im Sinne

der Not. 2 des §. 167; 2) eine Bestimmung des verpflichteten Subjekts

durch den Besitz eines gewissen Grundstücks. Vorausgesetzt wird natür

lich wie bei allen Obligationen ein Interesse an der Leistung , und die

Möglichkeit, daß sie jede Person ohne Rücksicht auf individuelle Eigen-

schaften bewirken könne.

1) Tieß war der Fall mit dem kirchlichen Zehnten, z. B. LspiwI.

s. 779. «p. 7. Eichhorn Staats - und Rechtsgeschichte §. 186. Oft

auch bei den Frohnen.

2) Zwar ist nicht zu verkennen, daß der Zehnte keineswegs über

all, wie bei der fränkischen Eroberung Sachsens, gleich einer Kirchen

steuer aufgelegt wurde, sondern — namentlich im fränkischen Reiche

und den romano- germanischen Ländern überhaupt — zum großen Theil

auf dem aus der römischen Zeit herübergekommenen rein privatrecht

lichen Verhältniß des Erbpachtes an Staatsländereien beruhte; aber
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Bcrhältniß des Berechtigten zum Verpflichteten nicht ergänzen,

welches die freie Disposition der Parteien als Grundlage der

Reallast hervorbringt^). Eine Rcallast kann dagegen begrün

det werden 1) durch einen qualificirten Vertrags). Ein Ver-

trag ist zunächst ein Entstehungsgrund für das persönliche Bcr

hältniß der ersten Subjekte der Reallast ; um aber auch die zu

künftigen Besitzer des belasteten Grundstücks als solche zu ver

binden, bedarf es eines Aktes, welcher die Anknüpfung der Ver

bindlichkeit an das Grundstück darzustellen vermag Das Si

eben deshalb, weil der Zehnte meistens eine vom Staat an die Kirche

abgetretene Domanialrevenue ivar, konnte über denselben anders als

durch Privatverträge , nämlich durch Gesetze disponirt werden. — Bei

den Frohnden fand insofern etwas Aehnliches statt, als die rein öffent

lichen Dienste, Land - und Gerichtsfolge, mit den Privatfrohnden, bei

der regelmäßigen Gleichheit der berechtigten Subjekte, vermischt wur

den. — An die Stelle dieser Gesichtspunkte ist heutzutage allgemein

die privatrechtliche Anschauung getreten.

3) Es ist deshalb ganz fasch, wenn man, was von Vielen ge

schieht, ganz allgemein Gesetz und Gewohnheitsrecht als Quelle von

Reallasten ansieht. Hierbei geschieht es noch, daß regelmäßig das Ge

wohnheitsrecht mit dem Herkommen, d. h. dem unvordenklichen Besitze

verwechselt wird.

4) S. über diese Frage Duncker in der Zeitschrift für deutsches

Recht Bd. 11. S. 450 flg., wo auch die abweichenden Ansichten er

wähnt sind.

5) Durch eine regelmäßige Disposition ist dies nicht zu erreichen;

denn die Tragweite des Personenwillens ist eine durch seine Natur be-

gränzte, und es liegt innerhalb dieser Grenze keine Möglichkeit, ohne

Weiteres an eine fremde, zukünftige Thatsache (den Besitz eines Grund

stücks) die Wirkung der Verpflichtung eines Dritten anzuknüpfen. Wenn

nun das Recht kein Mittel an die Hand gäbe, so könnte dieser außer

ordentliche Erfolg nur erreicht werden durch einen Akt der gesetzgeben

den Gewalt, ein Privilegium. Eines solchen bedarf es jedoch nicht, da

das Recht in der That ein Mittel zur Hervorbringung jener Wirkung

kennt. Dieß ist nach der fast durchgehenden Bestimmung älterer und

neuerer Gesetze und einer constanten Praxis der solenne Ausspruch des

Richters. Beim ältern Rechte war diese Schwierigkeit gar nicht vor

handen, indem bei dem Mangel jeder genaueren Bestimmung der juri
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tcre Recht gebrauchte zu diesem Zwecke die gerichtliche Auflassung,

welche das persönliche Rccht in die Form einer Gcwere am

Grundstücke °) einhüllte. Das neuere Rccht hat sich nun hieran

angeschlossen und legt diese Wirkung einem solennen Ausspruche

des Richters bei , der bald die Form einer bloßen Consirmation

des Vertrags , bald die Form der Eintragung der Last in das

öffentliche Grund - und Lagerbuch hat 2) Durch lctztwil-

lige Verfügung kann eine Rcallast begründet werden, wenn

derselbe gerichtliche Akt hinzutritt. Eine Ersitzung der Rcal-

lastcn findet nicht statt ^) ; wohl aber wird ein seit unvordenk

licher Zeit (Herkommen) bestehender Quasibcsitz der Berechti

gung, eine Rcallast zu fordern, geschützt.

stischen Natur dieser Rechte, auch zu ihrer Constituirung die für alle

wirklich oder vermeintlich dinglichen Rechte gebräuchliche Form der

Uebertragung einer Gewere für passend erachtet wurde. Das neuere

Recht hat nun dieselbe Form der gerichtlichen Auflassung zu dem oben

angedeuteten Zwecke beibehalten, der freilich von ihrer Bedeutung im

Mittelalter ganz verschieden und erst durch die juristische Erkenntniß

der neueren Zeit zum Bedürfniß geworden ist; darin liegt allerdings

etwas Singuläres, Willkürliches, indem die Natur des gerichtlichen

Aktes nicht schon von selbst zu jener Wirkung führt, aber diese Singu

larität ist positiven Rechtens.

6) Duncker a. a. O. S. 470. Albrecht Gewere Not. 364. Kraut

Grundriß §. 145. Bruns das Recht des Besitzes im Mittelalter und

in der Gegenwart (1848) S. 328. Bon der Natur dieser Gewere soll

im nächsten Paragr. die Rede sein.

7) Duncker a. a. O. S. 479 flg.

8) Ueber die unrichtigen Ansichten Anderer, nach denen bald die

Servitutenersitzung, bald die Ersitzung von 30 Iahren eintreten soll, s.

Duncker Reallasten S. 138 flg. Dieser irrt aber selbst, indem er einen

durch Erlöschen der Negatorienklage entstehenden Zustand von Unan-

fechtbarkeit annimmt, S. 145 flg. Denn die Reallasten sind obligato-

rische Verpflichtungen, keine Eigenthumsbeschränkungen, und nur gegen

die Anmaßung letzterer ist die Negatorienklage, die partielle Vindica-

tion gerichtet. Die Praxis hat freilich nach Analogie der Servituten

seit langer Zeit die Negatorienklage zugelassen.
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Zur Verwandlung des Gegenstands der Leistung in einen

andern sind dieselben Erfordernisse zu erfüllen, welche für die

Entstehung der Rcallast überhaupt bestehen"); eine Ucbcrtra-

gung der Rcallastbcrcchtigung auf ein anderes Subjekt ist nach

den Grundsätzen der Cession der Forderungen überall zuläs

sig, wo jene nicht an ein Grundstück, Amt oder bloß an die

Person des gegenwärtigen Inhabers geknüpft ist.

c) Petitorische und possessorische Rechtsmittel.

§. 17«.

Dem Berechtigten steht gegen das verpflichtete Subjekt

eine persönliche Klage ^) auf die fällige Leistung zu ; da jedoch

9) Duncker Reallasten S. 159 flg. u. A. lassen hier einen einfachen

Vertrag der jetzigen Parteien genügen. Dieß ist unrichtig, weil die

selben Schwierigkeiten, welche in der Not. 5 genannt sind, auch hier

statt finden. Denn eine Abtrennung der allgemeinen Verpflichtung von

ihrem Inhalte, so daß der letztere ohne Veränderung des obligatori

schen Verhältnisses überhaupt beliebig umgestaltet werden konnte, ist

durch Nichts gerechtfertigt, indem eine individuelle Obligation mit der

Umwandlung ihres Gegenstands in eine ganz neue übergeht. Die Ur

sache jener Ansicht liegt wohl in dem unrichtigen Ausdruck „Surrogat";

aber juristisch betrachtet, findet hier kein Eintreten eines Surrogats

statt, indem der ebemalige Gegenstand ganz ausgeschlossen wird.

10) Eichborn Einl. §. 165. Anders Duncker a. a. O. S. 162.

Manche Particularrechte schreiben auch hierzu Concurrenz des Richters

vor; vgl. die bei Duncker Not. 98 und 261^. citirten Gesetze. Dadurch

wird aber der Begriff der Cession nicht ausgeschlossen, wie dieser Schrift

steller annimmt. — Eine translittive Ersitzung der Zehnten läßt zu

Lsp. I. cke prsescr. in VI. (2, 13).

1) Dieß ist immer der juristische Besitzer des Grundstücks, also

nicht der bloße Eigenthümer (die Ausnahme bei Zehnten s. §. 18).

2) Abweichend hiervon nimmt man gewohnlich eine doppelte Klage

an , nämlich 1) eine Klage auf Anerkennung des gesammten Rechts,

welche man sctio c«nKssoris ulili» zu nennen pflegt, 2) eine Klage

auf die einzelne fällige Leistung, eine »ciio in rem scripts. Diese

Unterscheidung beruht auf der unrichtigen Annahme der dinglichen

Natur des Rechts. Ebenso unrichtig ist daher die Ansicht Duncker's
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dcr Grund der Verpflichtung in dem Besitz des Grundstücks

liegt, so kann die Klage nur auf diejenigen Leistungen gerich

tet werden, welche während des Besitzes des Beklagten fällig

geworden sind, nicht auch auf die Rückstände des früheren

Besitzers

Ein allgemeines Gewohnheitsrecht, gestützt auf das ca

nonische Rechts, läßt auch einen Besitz des Rechtes der

und Renaud's, daß nur eine dingliche Klage für heide Zwecke Statt

finde. Daß hier nur eine und zwar eine persönliche Klage Statt finde,

ergibt sich aus der Rot. 2 des §. 167, uämlich aus dem Umstande,

daß es sich hier um die Ausübung einer einzigen Obliest!« mit einer

Mehrheit der Leistungen handelt. Bei jeder Ausübung wird nun diese

Klage wiederholt, die ihrer Natur nach nicht das Recht in seiner Ge-

sammrheit consumirt, sondern nur das Recht auf die einzelne Leistung.

3) Dereliction oder Uebertragung des Grundstücks auf einen Drit

ten befreit daher den bisherigen Besitzer nur von der Verpflichtung

zu den künftigen Leistungen, nicht auch von denen, welche während

des alten Besitzes fällig wurden ; denn bis zum Aufgeben des Besitzes

bestand der Zustand, welcher die Verpflichtung erzeugte. Eichhorn

§. 16«. Maurenbrecher Lehrb. §. 321 Not. 2. A. Ansicht sind Duncker

a. a. O. §. 36 und §. 16, IV (die daselbst angeführte Unterger. Ord.

v. Braunschweig sagt dieß gar nicht, denn „ge vorseien tvnse" heißt

der fällige Zins , nicht aber an und für sich der unter einem früheren

Besitzer fällig gewordene; s. auch daselbst Not. 20) undRenaud a.a.O.

S. 95 u. A. m. Eine Berufuug auf I. 7 vig de publicsnk (39 , 4)

sollte man nach dem Inhalt dieses Gesetzes jetzt nicht mehr erwarten.

Der Besitzer haftet demnach nur für diejenigen Lasten , welche während

seines Besitzes fällig wurden.

4) Es ist eine jetzt sehr allgemeine gewordene Behauptung, das

ältere deutsche Recht kenne einen Quasibesitz an allen Rechten , welche

auf Grund und Boden radicirt seien, und einen demselben entsprechen

den Rechtsschutz ; dieß soll dann die Grundlage sowohl des canonischen

als des heutigen Rechts geworden sein. Statt Aller verweise ich auf

Duncker in der Zcitschr. für deutsches Recht Bd. 2 S. 26 flg. Diese

Ansicht ist durchaus unrichtig, und es ist wahrhaft zu verwundern, wie

man den Beweis derselben dadurch zu führen glaubte, daß man sich

auf Urkunden und Stellen der Rechtsbücher berief, in denen von einer

Gewere an solchen Rechten die Rede ist. Gewere ist aber in keiner -
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der Reallast zu, welcher sich durch die Möglichkeit einer fort

gesetzten Ausübung des letzteren und die Verbindung desselben

mit einem Grundstücke theoretisch .rechtfertigt. Der Besitz der

Rcallast wird erworben durch einmalige Ausübung der darin

einzigen der angeführten Stellen soviel als Besitz, sondern hat auch

hier nur die im §. 72 angegebene Bedeutung ; einen Zins in seiner

Gewere haben , beißt nämlich ein Zinsrecht mit der durch gerichtliche

Auflassung hervorgebrachten Wirksamkeit in seinem Vermögen ha-

den (ein Zinsrecht als äußeres Kennzeichen des Eigenthums an einem

zur erblichen Nutzung verliehenen Grundstücke jSachse«sp. Lehur. 14

§. 1) wird zwar ebenso bezeichnet, es concurrirr aber zugleich mit einer

Gewere am Grundstücke, mit welcher es oft confundirr wird). Vgl.

z. B. Altes Kulmisch. Recht IV , 25 (Leman S. 110) und die Stellen

bei Bruns das Recht des Besitzes im Mittelalter und der Gegenwart

(1848) S. 329 flg. Daß das ältere deutsche Recht den Besitz der

Rechte an sich gar nicht kennt, hat nachgewiesen Bruns a. a.O. S.332.

Bruns irrt nur, wenn er annimmt, „daß der Besitz des Rechts sters

durch den Besitz der Sache vermittelt worden sei;" denn einerseits giebr

es ja eine Zinsgewere , welche gar keinen Besitz der Sache selbst oder

ein besonderes Recht daran voraussetzt, anderntheils kennt das deut>

sche Recht, wie gesagt, uoch gar keinen von dem petitorischen verschie

denen possessorischen Schutz der Rechte. Die berühmte Stelle „I.en

»ue ge^ver Is viut len" heißt nicht : Lehen ohne Besitzfähigkeit , son

dern Leben ohne hie Fähigkeit zur Investitur. (Die Stelle der Ham

burger Stat. II , 1 , a« cken ervet^vs in sM«r ner« Iiekt !s u»ger to

bekolckencke , ilenne jeniek man »f to gewinne , bedeutet nur , daß der

jenige , welcher sich auf einen Akt , wie gerichtliche Auflassung berufen

kann und dergl., proccssualisch im Vortheil ist.) Der Besitzschutz dieser

Rechte beruht mithin ganz allein auf einer Anwendung der Grundsätze

des canonischen Rechts und der italienischen Praxis (vergl. Bruns

S. 373 flg.), und der Antheil des deutschen Rechts reducirt sich darauf,

eine Menge von Rechtsinstituten geschaffen zu haben, auf welche die

canonische Besitzlehre sehr leichte Anwendung finden konnte. Dieß um

so mehr, als die dem deutschen Rechte bekannten Rechtsmittel noch so

wenig individuell und charakteristisch entwickelt waren, daß jenem theo

retischen Verfahren gar nichts Positives entgegenstand. Wenn man

übrigens den Besitz der Rechte überhaupt in einer weiteren Ausdehnung

zuläßt, als dieß im römischen Rechte geschieht, so ist die Anwendung

desselben auf Reallastberechtigungen gewiß gerechtfertigt; denn gerade

Ii 3
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enthaltenen Berechtigung ^) ; er wird verloren durch Aufgeben

desselben von Seiten des Berechtigten, und durch Leistungs-

Verweigerung auf Grund einer Ableugnung des Bestehens ei-

ner Reallast überhaupt °). Zum Schutze des verlornen Be

sitzes wird die Spolienklage^), zum Schutze eines bloß ge

störten Besitzes das inlerilietum Uti posgiiletis gewährt. Der

Versuch cineö Dritten , den Berechtigten an der Ausübung der

Reallast zu hindern oder sich selbst die geschuldete Leistung zu

verschaffen, wird ebensnlls als eine Bcsitzstörung angesehen;

ist der Versuch aber zur wirklichen Ausführung gekommen, so

wird eine Besitzcntsetzung angenommen, und in beiden Fällen

werden auch gegen den Dritten die entsprechenden possessorischen

Rechtsmittel gegeben ^).

S) Erlöschung der Reallasten.

§. 171.

Neuere Gesetze >) verpflichten bei bestimmten Arten der

das, was sonst den Besitz bei Obligationen ausschließt, nämlich die

sofortige Auflösung durch solutio, sindet hier nicht Statt, wo die Na

tur des Rechts eine fortdauernde Ausübung zuläßt.

5) Duncker a. a. O. S. 57 flg. Bruns a. a. O. S. 201 flg.

6) Duncker a. a. O. S. 78. Bruns a. a. O. S. 210. Unrichtig

ist, einen Besitzverlust durch bloßes Unterbleiben der Leistung, oder

erst bei einer auf eine Leistungsverweigerung erfolgten Beruhigung an

zunehmen.

7) Savigny Bes. («. Aufl.) S. 631.

8) So richtig auch die Bedenken Duncker's a. a. O. S. 87 flg.

gegen die Ausdehnung des Besitzschutzes gegen Dritte vom Standpunkte

des römischen Rechts sind , so hat doch das canonische Recht den im

Text ausgesprochenen Grundsatz positiv festgestellt. S. csn. 6. X. S«

srditr. csn. 15. X. I cke ckecimis. e»n. 19. X. 6e rest. spol. csn. 2

in VI. rock. S. Bruns a. a. O. S. 214 flg.

1) Solche Gesetze waren in vielen Staaten schon früher erlassen ;

das Iahr 1848 hat sie in allen deutschen Ländern hervorgebracht; die

Grundrechte des deutschen Volks §. 36 lassen überhaupt die Ablösung

bei allen radicirten Rechten ohne Unterschied zu.
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Neallasteu (sofern sie nicht ohne Entschädigung aufgehoben

wurden) den Berechtigten, gegen eine bestimmte Ablösungssumme

fein Recht an den Verpflichteten aufzugeben. Abgefehen davon

und den allgemeinen Aufhebungsgründcn (Vertrag, Confusion

in Folge eines Erwerbs des belasteten Grundstücks durch den

Berechtigten oder eines Erwerbs des berechtigenden Grund

stücks durch den Verpflichteten) erlischt eine Rcallast durch Auf

hören dcö Zustands, welcher die Verpflichtung erzeugte, näm

lich Untergang des belasteten Grundstücks. Wegfall der Ver-

anlassungsgründc der Rcallast, z. B. der Guts- und Grund

herrschaft, oder die Verwandlung eines belasteten ColonatrechtS

in freies Eigenthum kann dagegen nicht immer schon an sich

als Aufhebungsgrund gelten, weil im Laufe der Zeit diese La

sten ihren accessorischen Charakter häusig gegen eine selbstän

dige privatrechtliche Stellung vertauschten; es ist.dieß daher

eine Frage des einzelnen Falls ^). Eine Aufhebung der Real

last durch Verjährung findet nicht Statt ^) ; dagegen hat hier

die Berufung auf die Verjährung der Klage ^) und auf Nicht

leistung seit unvordenklicher Zeit die gewöhnliche Wirkung.

2) Die Entscheidungen dieser Frage bei Renaud Beitrag zur Theo

rie der Reallasten S. 121 sind nicht durchweg richtig , weil sie von dem

unhaltbaren Princip dieses Schriftstellers ausgehen.

3) Darüher herrschen verschiedene Ansichten, indem man bald den

Ablauf von 31 Iahren nach erfolgter Leistungsverweigerung , bald die

Servitutenverjährung will eintreten lassen. S. Duncker Reallasten

.S. 151 flg. Es fehlt aber an allem Rechtsgrnnde einer solchen Ver

jährung.

4) Die Verjährung der Klage läuft für jeden einzelnen Fall ihrer

Anstellung , also bei jeder fälligen Leistung besonders ; I. 7 §. 6 L°ck.

cke prseseript. XXX vel XI. snnor. (7 , 39). Demnach hat diese Ver

jährung eine doppelte Wirkung , 1) es erlischt das Klagerecht für den

einzelnen bestimmten Fall, 2) es erlischt das Klagerecht überhaupt,

wenn die Klage seit 30 Iahren nicht angestellt wurde , und in dieser

Zeit keine Leistung erfolgte. Dieß erklärt sich aus der besonderen Na

tur der Reallasten und der Klage derselben. Diese ist nämlich 1) eine
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ö. ffntstehling von Forderungsrechten durch Srellmrlrerer.

§. 172.

Der Herr eines Handelsgewerbcs wird berechtigt und ver

pflichtet durch die der Prokura entsprechenden Handlungen sei

nes Gewerbführers, nach den Grundsätzen, welche das römi

sche Recht über den institor und msgigler nsvig aufstellt

Der Umfang der Prokura wird aus dem Zwecke der Anstel

lung eines Gewerbführers geschlossen eine Beschränkung

der so vermutheten Vollmacht bedarf einer ausdrücklichen öffent

lichen Bekanntmachung, um die Haftpflicht des Principals zu

schmälern Als solche Gewerbführer mit verschiedenen, je

nach den faktischen Voraussetzungen ihrer Anstellung zu bestim

menden Befugnissen, gelten heutzutage 1) der Faktor, 2) die

Handlungsdiener, und zwar sowohl die Ladcndiener (auch Lehr

linge), als auch die reisenden Handlungsdiener und Carga-

deurs, 3) der correspondirende Rheder, welcher im Zweifel

nur für die laufenden Geschäfte von den Rhedern zum selb

ständigen Handeln bevollmächtigt ist, bei allen wichtigeren An-

Kiage auf eine einzelne Leistung. indem sie 'nicht den gesammten In

halt der Obligatio, sondern nur einen abgesonderten Theil vor das

Iudicium führt, 2) sie ist aber trotzdem doch eine Ausübung der

gesammten Obligatio, da die Reallast sich eben als eine Odligstio mit

gespaltenen Leistungen charakterisirt. Die abweichenden Meinungen

der übrigen Schriftsteller, welche auf einem gänzlichen Verkennen der

Natur der Reallasten, und einem ungehörigen Hereinziehen der Ser-

vitutenverjährung beruhen , s. bei Duncker a. a. O.

1) S. Puchta Pandekten §. 273— 279. Thöl Handelsrecht Bd.1

§. 20— 33.

2) S. Thöl a. a. O. §. 31 ». Oft sprechen die Handelsgesetze

selbst die muthmaßliche Gränze der Vollmacht aus, z. B. Pr. Landr.

ll , 8 §. 543 — 550. Wo sich der Umfang der Prokura nicht so ver-

muthen läßt, ist der Dritte verbunden, sich genau zu erkundigen. Thöl

§. 31 d.

3) Tböl 5. 31 o.
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gelegenheiten die Letztem aber nicht einseitig als iostilor ver

pflichten kann *), 4) der Schiffer, welcher nach neuerem See-

rechte die Rheder am Wohnorte derselben nur durch die Ab-

schlicßung der lausenden Geschäfte, im Auslande dagegen auch

durch Abschlicßung der durch die Noch gebotenen Rechtsge

schäfte von Erheblichkeit. für ihr ganzes Vermögen, nach Par-

ticularrechten nur bis aus den Werth des Schiffs und der

Fracht verpflichtet; auch für die Forderungen aus unerlaubten

Handlungen läßt das neuere europäische Seerccht die Rheder

haften, welche sich aber dieser Haftung durch Abtretung des

Schiffs und der Fracht entschlagen können °) ; 5) der Fuhr

mann. Das Verhältniß des Gewerbsührers zum Principal

(Rheder) ist in der Regel das der Dienstmiethe; es kann aber

auch auf einem Mandate und einer uegotiorum gegtio beruhen.

III. Aufhebung der Forderungsrechte (Zahlung).

§. 173.

Die Zahlung einer geschuldeten Summe kann direkt ge

schehen, durch Baarzahlung oder Compensation ; sie kann aber

auch eine indirekte sein, nämlich Tilgung der Schuld durch

Anweisung, Zahlungsmandat, Wechsel, Delegation, Bankzah

lung Die indirekten Zahlungen sind besonders häufig im

kaufmännischen Berkehr zur Ersparung der Münzmenge, Zeit

4) Es kann eine andere Klage., z. B. die ^. negotiorum gest.

zulässig sein. S. Heise und Cropp jurist. Abhandl. Bd. 1 S. 504 fgl.

5) Die Fragen, welche Rechtsgeschäfte es find, die in das Bereich

der Competenz des Schiffers fallen , wenn Abandon des Schiffes zuläs-

sig ist, müssen nach den Usaneen und Particularrechten der einzelnen

Länder beurtheilt werden. S. darüber Heise und Cropp a. a. O.

S. 442 flg. Zu seiner'Rechtfertigung muß der Schiffer während der

Reise ein Tagebuch, Schiffsjournal, führen, welchem er durch Beschwo

rung (Verklarung) vor einem Scegerichte Beweiskraft verleiht.

1) Thöl a. a. O. §. 112. 113.
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und des Gcldtranöports. Diese Rücksichten haben auch eine

besondere Form der kaufmännischen Zahlung erzeugt, welche

dafür die meiste Befriedigung bietet, nämlich die Scontra-

tion^). Hierbei treten mehr als zwei Personen freiwillig zu

sammen und tilgen ihre gegenseitigen Forderungen ganz oder

theilweise durch Compensation, indem. sie mit Hülfe der wech-

selsweisen Delegation die allseitige Möglichkeit jener herbei

führen

Zweites Capitel.

Die einzelnen Forderungsrechte >).

Erster Abschnitt.

Geschäftsobligationen.

I. Kauf.

t) Ueberhaupt.

8. 174.

Die Lehre vom Kaufe hat sich von den darüber geltenden

Bestimmungen des römischen Rechts heutzutage wenig entfernt.

2) TM §. 134 — 13«.

3) z. B. der Schuldner läßt durch seinen Schuldner seinem Gläu

biger Zahlung versprechen, oder dem Gläubiger seines Gläubigers.

Ie mehr Personen zusammentreten, desto complicirter wird das Geschäft.

1) Die Classification der einzelnen Obligationen nach einem be

stimmten systematischen Principe ist nach dem Stande des deutschen

Rechts in dieser Lehre so wenig durchführbar, daß selbst ein Versuch

als ein Irrthum betrachtet werden müßte. Ein wirkliches System der

Obligationen läßt sich nur in einer Wissenschaft herstellen, die die ganze

Summe der alle Seiten des Rechtslebens durchdringenden Forderungs

rechte umfaßt. Das deutsche Recht kann aber nach unserer Auffassung

hier nur Einzelheiten liefern, Nachträge zu dem nicht geschlossenen

Obligationensysteme des römischen Rechts. Kategorieen, wie sie ver

sucht worden sind, z. B. deutsche und römische Verträge, einfache
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Denn abgesehen von der reichsgesetzlichcn ^) Beschränkung des

Kaufs der Früchte auf dem Halme, welcher nur gestattet wird, wenn

der Kaufpreis dem zur Zeit des Contrakts oder vierzehn Tage

nach der Ernte geltenden Marktpreise gleichkommt, verändert das

deutsche Recht nur die Wandelungsklage, gemäß seinem dem

ädilitischen Edikte gerade entgegengesetzten Principe ^). Hiernach

trug der Käufer beim Kauf beweglicher Habe die heim-

lichcn Mängel, sobald er den gekauften Gegenstand besehen

und in seine Gewere gebracht hatte, der Verkäufer müßte denn

den Schaden absichtlich verheimlicht habens. Beim Kaufe

und zusammengesetzte Verträge sind gar zu mechanisch und stammen

ohnedieß aus der unrichtigen Classification der Obligationen nach Ent>

stehungsgründen. Eine Eintheilung in Obligationen des gemeinen, des

Handels - und Gewerbeverkehrs würde theils dem im §. 155 Bemerkten

entgegenstehen , theils würde die Abgrenzung nicht mit Sicherheit ge

schehen und in keinem Falle auch hier Vollständigkeit erreicht werden

können.

2) Reichspolizeiordnung v. 1577 Tit. 19 tz. 2. 3 : — Hierauf

setzen und ordnen wir abermals, daß gleichwohl männiglich dem armen

Mann in der Noth , und damit er seine Güter desto stattlicher erbauen,

auch sonst mit anderer Nothdurft sich erhalten möge, auf Wein, Frucht

und anders fürzuleihen , oder zuvor auszugeben — erlaubt sein solle,

jedoch daß dasselbig Fürleihen oder Zuvorausgeben anders und mehreri

nicht, als auf den Schlag und gemeinen Kauf, was nehmlich der Wem

oder Trayd zur Zeit des Contracts oder aber vierzehn Tage, die nech«

sten nach dem Herbst oder Erndten gelten, beschehe." (S. schon

l.ovz«d. II, 31, 1; espit. s. 806 e. 7.)

3) Heise und Cropp juristische Abhandlungen Bd. 1 (1827) S. 163

flg. S. schon I.Sx Sszuvsi.. XV, 9 und Angelsächs. Ges. bei SchmH

l. 27.

4) Bei Liegenschaften tritt die Theorie des gemeinen Rechts ein.

Cropp a. a. O. S. 181 Not. 27.

5) Oieß zeigt sich ganz klar im Alten Lüb. Rechte , SroK. II,

31« und 283 , ferner bei llsck ckss »Ue I.ueb. ». II , 239 und III, 322

(s. auch Hamburger Statut v. 1292, 22, und von 1497 bei Lappen-

berg S. 293. XIII). Vgl. die Hamburger Statuten v. 1603 ?. II,

8, 17. Daß dieß Princip «och heutzutage anwendbar sei. läßt sich
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von Thiercn dagegen wird noch jetzt der Käufer in dieser

Beziehung auf der einen Seite darin begünstigt, daß er selbst

nach abgeschlossenem Kaufe noch wandeln darf, wenn innerhalb

einer bcstimmtcn Frist °) Mängel hervortreten , auf der andern

Seile darin beschränkt, daß diese Bcfugniß nur wegen be

stimmter Haup tmängcl ^) gewährt wird. Die Würderungs-

klage kann daneben nicht zugelassen werden .

So wenig hiernach die Grundsätze des Kaufvertrags an

sich wesentliche Veränderungen erlitten haben, so bedeutend

sind doch für die juristische Bcurthcilung die Einwirkungen der

besonderen Beziehungen des kaufmännischen Verkehrs, dessen

hauptsächlichste Form dieses Geschäft bildet. Vorerst bedarf es

jedoch der Darstellung einer Eigentümlichkeit des deutschen

nicht erweisen, Cropp a. a. O. S. 168 flg. Ueber einen angeblichen

derartigen gemeinrechtlichen Gebrauch beim Waarenkauf s. Thöl Han

delsrecht I §. 84 und Blätter für Rechtsanwendung in Bayern 1848

S. 305 flg. — Ocsterr. Gesetzb. Art. 923.

6) Diese Fristen werden sehr verschieden bestimmt, am häufigsten

auf die Zeit von 14 Tagen. Vermehrter Sachsensp. IV, 13, 19, Frank

furter Reform. II , 9 , 7 . Lock. »Isximil. Ssvsr. IV, 3 , 23 , n. 5 u. 6,

Preuß. Landr. I, 4 §. 199 flg., Oesterr. Gesetzb. Art. 924 flg. Heim

bach Sachs. Privatr. (1848) §. 243, Haubold Sächs. R. §. 283, Rev-

scher würtemb. Privatr. §. 417. Regelmäßig stellen die Gesetze die

Vermuthurig auf, daß ein in dieser Zeit entdeckter Mangel vor der

Uebergabe des Thiers vorhanden gewesen sei. Bedingung der Ge

währleistung ist aber sofortige Anzeige beim Verkäufer.

7) Diese Theorie schrieb man irrig früher dem römischen Rechte

zu. S. Glück Pandekten Bd. 20, S. 117. — Vgl. über die Haupt

mängel außer den in der vorigen Note angefüyrten'Gesetzen noch die

Bremer Statuten (1433) OrK. 55 , d. Alte Soester Schrae Art. 58.

das Sachs. Weichbild 97. Man muß besonders darauf achten, ob die

angeführten Fälle bloß als Beispiele, oder als ausschließliche Fälle der

Gewährleistung gelten sollen. Als Hauptmängel bei Pferden sieht man

in der Regel Stetigkeit, Rotz, Staarblindheit, Hartschlägigkeit, bei

Rindvieh Drüsenkrankheit, schwere Noth, Darmfäulniß, bei Schafen

die Pocken, bei Schweinen die Finnen an.

8) Cropp a. a. O. S. 169 Not. 12 d.
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Rechts , welche nicht das innere Wesen des Kaufvertrags, son

dern nur dessen Eingehung berührt'; es giebt nämlich Verhält

nisse, durch welche gewisse Personen berechtigt werden, zu for

dern, daß ein bestimmtes Grundstück an sie verkauft werde

(Näherrecht).

S) Zmangskauf beim Näherrecht (Retract).

s) Begriff. .

§. 175.

Das Disvosilionsrecht über das Grundcigenthum ist ab

gesehen von den in den Rcsten des Stammgutssystems liegenden

Modifikationen heutzutage jener Beschränkungen entledigt, welche

durch die Rechte der nächsten Erben erzeugt wurden (§. 81).

Die letztern haben dagegen ihren ganzen Gehalt nicht einge

büßt, sondern in der Form von mittelbaren Erwcrbsbeschrän-

kungen eine neue Wirksamkeit gewonnen. Aber das deutsche

Rechtsleben ist nicht dabei stehen geblieben, den Verkehr zu

Gunsten individueller Interessen dieser einen Gattung hemmen

zu lassen, sondern es hat diese Wirkung noch einer Reihe an

derweiter persönlicher Beziehungen beigelegt. Die Form dafür

ist das Näherrecht ') oder der Retract (Losung, Abtrieb, Ein

standsrecht).

1) C. F. Walch das Näherrecht. 3. Aufl. 1795. — Die Ent-

wicklung des Näherrechts aus dem Rechte der nächsten Erben läßt sich

in den Statuten des sechzehnten und siebzehnten Iahrhunderts leicht

beobachten. Das alte Recht des Sachsenspiegels I, 52 war verdrängt

worden; doch wollte man es nicht ganz fallen lassen, und verlangte

daher, daß den Berechtigten die zu verkaufenden Grundstücke müßten

angeboten werden; bald sprach man allgemein innerhalb der bei

diesem Institut so wichtigen Frist von Iahr und Tag den Berechtigten

die Befugniß zu , die Sache bei unterlassener Anbietung noch nachträg

lich entgeldlich an sich zu bringen. Statuten , welche diesen Uebergang

anschaulich machen, sind citirt bei Eichhorn Einleitung S. 99 not. k;

in dem Stadtrecht von Freiburg s. 1520 Bl, 35 d ist der Retract schon
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Während das ältere deutsche Recht dein nächsten BlutS-

freunde des willkürlichen Veräußercrs von Grundstücken eine

auf die Fiction des eingetretenen Grbfalls gestützte Vindicatio«

gewährtes, will das neuere Recht, dem jene Fiction und

mithin die dingliche Klage fehlt, denselben tatsächlichen Erfolg

durch eine persönliche Klage gegen Schadloshaltung des Er

werbers hervorbringen. Es verpflichtet deshalb den Käufer

oder spätem Besitzer eines solchen Grundstücks zunächst zur

vollständig ausgebildet, und uach tZsil prsclie. «ds. II «ds. 19, der sich

auch auf Zasius , den Verfasser jenes Statuts und viele mißverstandene

Stellen des römischen Rechts beruft , galt das Institut schon ganz all-

gemein. Anwendungen des römischen jus prottmiseos bei der Emphy,

teuft und häufige Berufungen auf Friedrich'« II. Constitution (kert?

inonum. IV, 332 und V Kuck. 13) trugen wesentlich zur Unterstützung

desselben bei. So lange das Institut auf die Interessen der nächsten

Erben beschränkt war, hatte es seinen guten historischen und sittlichen

Grund; ebensowenig war der Lehns- und grundherrliche Retract zu

verwerfen. Die außerordentliche Ausdehnung desselben aber auf In-

teressen, die in der That sehr fern liegen, hat ihren Grund in der

engherzigen und egoistischen Jndividualisirung , welche den allgemeinen

Charakter des abgeschwächten deutschen Lebens in Zünften, Städten

und Gemeinden seit dem funfzehnten Iahrhunderte ausmacht. Die

Gegenwart müßte , wenn es ihr mit der Durchführung der neuen pv-

litischen Princivien Ernst ist, nach dem Geiste des §. 33 der deutschen

Grundrechte, den Retract gänzlich aufheben, wie dieß auch schon in

vielen Ländern geschehen ist; s. Renaud in der Zeitschrift für deutsches

Recht Bd. 8 S. 250. Unrichtig ist es , bei dieser Veränderung des

Rechtsbewußtseins in Deutschland mit dem letzteren Schriftsteller noch

heutzutage die Gemeinrechtlichkeit des Retracts zu behaupten. Von

den Particularrechten s. hauptsächlich das Oesterr. Gesetzv. §.1072 flg.

Preuß. Landr. I, 20 §. 568 flg. Bair. Landr. IV, 5. Hauvold Sächs.

R. §. 217. u. 218. Heimbach Sachs. Recht §. 217. 218. Kamptz

Mecklenburg. Civilrecht S. 372 flg. Reyscher Würtemb. Recht §. 427

flg. Steinacker Braunschweig. Recht H. 117. Grefe Hannöver. Recht

!I S. 420 flg. Ueber Hessen s. v. Zangen Beiträge zum deutschen

Rechte (1788) Bd. 1 S. 2 flg. Bd. 2 S. 1 flg. und dessen praktische

Bemerkungen zur Lehre vom Abtriebsrechte. 1800.

2) Sachsenspiegel I , 52 §. 1.
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Herausgabe desselben an den Retrahenten ; diesen selbst aber

zur Schadloshaltung des Beklagten, welche jedoch auf den

Werth des Kaufpreises festgestellt ist. Der Retract ist mithin

kein dingliches Recht, sondern ein persönliches Recht ; die Klage

beruht nicht auf eineni durch den Verkauf entstandenen ding

lichen Rechte am Grundstücke, sondem auf einer gesetzlichen oder

gewohnheitsrcchtlichen Verpflichtung des Erwerbers gegenüber

demjenigen, welcher sich in der von dem Gesetze oder Gewohn-

heitsrechte vorausgesetzten Lage befindet Der Retract ist

aber auch nicht ein Vorkaufsrecht , denn er enthält eine Ver

pflichtung des Erwerbers, nicht schon an und für sich des Ver

äußerers Er ist tatsächlich die Verpflichtung eines

3) Ganz unhaltbar ist die Ansicht Renaud's a. a. O. S. 257 flg.,

daß die Retractsklage eine dingliche Klage sei. Welches dingliche Recht

soll diesem Schutzmittel zu Grunde liegen? Soll etwa durch den Ver

kauf eines Grundstücks ein Eigenthum für eine dritte ganz fremde Per.

son entstehen? Wo ist das Criterium der Dinglichkeit, nämlich das

Recht einer unmitttelbaren Einwirkung auf die Sache? Die Analogie

des Pfandrechts, welche dieser Schriftsteller anführt, paßt ganz und

gar nicht, wenn man erwägt, aus welchen Gründe« das Pfandrecht

im römischen Rechte den Charakter eines zus in re empfangen mußte.

S. Puchta Cursus der Institutionen Bd. 2 S. 709 flg. — Der In

halt des Retracts ist ein aus einem Zustande entspringendes persön

liches Recht.

4) Die Ansicht Eichhorn's Einl. §. 100, das Retraetrecht enthalte

zugleich ein Vorkaufsrecht, erscheint aus mehrfachen Rücksichten als un

richtig. Denn 1) ist die Natur des Retracts nur die, daß ein Grundstück

aus der Hand eines Dritten zurückgezogen werde; das Vorkaufsrecht

kann ebenfalls zugleich begründet sein, dann ist es aber von dem Re-

tracte als ein selbständiges Recht zu unterscheiden. 2) Nach der An

sicht Eichhorn's müßte das Vorkaufsrecht immer mit dem Retracte

verbunden sein; dieß ist zwar in manchen Gesetzen in Betreff einiger

Arten der Losung besonders der Erblosuug ausdrücklich ausgesprochen,

auch ist es hier ursprünglich allgemeiner Gebrauch gewesen, aber es

auch jetzt noch und zwar bei allen Arten des Retracts zu behaupten.

ist juristisch nicht zu rechtfertigen. Die juristischen Consequenzen eine«

solchen Vorkaufsrechts, welche sich ganz unabhängig von der Retracts
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Käufers, eine dritte Person in de» von ihm abgeschlossenen

Kauf eintreten Hu lassen °).

Die Verpflichtung aus dein Retracte ist eine auf Gesetz

oder Gewohnheitsrecht, nicht auf einem konventionellen Bin

den des Willens beruhende. Es ist eine Obligation, welche

durch das Gesetz oder Gewohnheitsrecht an einen Zustand an

geknüpft wird. Vertrag und Testament können daher die Wir.

kungen des Retracts nicht erzeugen , mag auch immerhin Ein

tragung in öffentliche Bücher oder Hypothekbestellung hinzu

treten °).

b) Ausübung des Näherrechts.

§. 176.

'Das Rctractrecht findet nur Statt bei einer durch Kauf

vermittelten Uebertragung des Eigenthums oder des lehn-

und colonatrcchtlichen erblichen Nutzungsrechts ^) an Grund

stücken Der Retract, als Mittel zur Geltendmachung in-

klage geltend machen würden , liegen auf der Hand. Walch a. a. O.

S. 89 flg.

5) Es ist ausdrücklich hervorzuheben, daß dieß uur der thatsäch-

liche Erfolg ist; auch juristisch die Wirkung in das Recht Ieman-

des zu setzen, wonach dieser in den Kauf eines Dritten eintreten

dürfe (Eichhorn Einl. §. 10O), widerstrebt allen Regeln der juristi

schen Construction.

«) Richtig Eichhorn §. 101. Walch S. 303 flg. Mühlenbruch

Cession S. 325 flg. A. M. Renaud a. a. O. S. 260 flg. Manche

ueuere Gesetzgebungen lassen unter den im Text angegebenen Bedin-

gungen bloßen Vertrag als Entstehungsgrund zu. So d. Oesterr.

Gesetzb. §.1073. d. Preuß. Landrecht. I, 20 Z. 570. Sächsische Constit.

(v. 1572) I, 32.

1) Wenn Particularrechte auch Zehntbestellungen , Errichtung von

Servituten, oder gar Pacht (s. Steinacker a. a. O. S. 531 flg.) als

Veranlassung des Retrakts aufstellen, fo ist dieß lediglich als eine

nicht einmal historisch gerechtfertigte Singularität zu betrachten.

2) Es ist sehr selten, daß Particularrechte singulärer Weise den

Retrakt auf bewegliche Sachen ausdebnen; s. z. B. Steinacker a. a. O.

S. 285.
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dividueller Interessen, wird jedoch nur dann gestattet, wenn

die Veräußerung nicht selbst auf besonderen, die Individuali

tät des Käufers oder der Gegenleistung treffenden Motiven des

Veräußerers beruht^), wie bei dem s. g. Freundschaftskauf

oder einem Verkaufe mit einem durch Nebcnverabredungen qua-

lificirten Kaufpreise (z. B. Alimentation) ; dagegen kann der

Rctract sowohl bei öffentlichen Versteigerungen als bei dem

s. g. Mcngekauf ausgeübt werden Seiner innern Natur

nach ist das Näherrecht kein auf Andere übertragbares Recht

auch setzt seine Geltendmachung die Absicht voraus, die vom

Rechte anerkannten individuellen Interessen zu rcalisiren

Die Rctractsklage ist begründet, wenn das Grundstück

dem Käufer übertragen ist ^). Die Klage ist eine actio in rem

seripts und kann gegen den Käufer und jeden dritten Besitzer

der Sache gerichtet werden; sie setzt voraus, daß sowohl im

3) Dieß ist das bis jetzt nicht genügend gewürdigte Motiv, weshalb

das Näherrecht nicht bei Schenkungen, Vergleichen, Tauschen u. s. w.,

sondern nur beim Kauf ausgeübt werden kann, was Renaud a. a. O.

S. 266 durchaus verkennt. Der Grund des Retractrechts liegt in

dem Bestreben des Rechts, auch dem Individuellen Geltung zu ver

schaffen, wo dieß nicht auf Kosten der natürlich stets vorgehenden eige

nen individuellen Rücksichten des veräußernden Eigenthümers geschehen

kann.' Dieß ist aber nur der Fall beim Kauf, als dem gewöhnlichen

farblosen Veräußerungsgeschäft, bei dem es dem Käufer nur auf Er

langung eines von persönlichen Besonderheiten ganz unabhängigen

Werthvbjects zu thun ist.

4) Particularrechte sprechen oft die entgegengesetzte Meinung aus.

— Walch S. 206 flg. Ortloff Grnndzüge S. 435 flg.

5) Walch S. 120.

6) Will daher der Retrahent nicht für sich, sondern für Andere

das Gut abfordern, so kann dieß der Beklagte als eine wirksame

Einrede entgegensetzen, worüber dem Kläger der Eid zugeschoben wer

den kann; einen andern als den gewöhnlichen Schiedseid kennt jedoch

das Recht nicht, wie Walch S. 119 u. A. behaupten.

7) Treten die Parteien vor der Uebertragung des Grundstücks

vom Geschäfte zurück, so findet die Retractsklage nicht statt.
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Momente der Uebertragung des Grundstücks, als der Klager-

Hebung die Retractsbcrechtigung des Klägers begründet war.

Der Beklagte ist verpflichtet, die Sache nebst allen aus dem

Kaufe gegen den ersten Veräußern entstandenen Forderungen

an den Retrahenten abzutreten, auch die stehenden Früchte

gegen Zahlung der Culturkosten, die gezogenen oder vernach

lässigten nur nach eingetretenem Verzuge herauszugeben ^).

Der Retrahent muß dagegen dem Beklagten den ersten ^) Kauf

preis des Grundstücks, die durch den Kauf sonst verursachten

Kosten^") und die nothwendigen Impensen ersetzen"), auch

in alle außerdem gegen den Verkäufer übernommenen Verbind

lichkeiten eintreten.

Die Ausübung des Näherrcchts fällt weg 1) wenn seit

der Kenntniß des Nähergelters von der Uebertragung des

Grundstücks die Frist von Iahr und Tag abgelaufen ist ").

2) Wenn der Rctractbcrechtigte auf sein Recht verzichtete, was

stillschweigend durch Einwilligung desselben in die Veräuße

rung geschieht"); die letztere wird auch angenommen, wenn

8) Walch S. 221 flg. Eichhorn Einl. §. 103.

8) Preuß. Landr. §. 635. 636. Das Recht gewährt die Retracts-

klage gegen Entschädigung des Beklagten, und setzt diese ein für alle

mal, also auch für den Fall, daß das Grundstück vom ersten Erwer

ber billiger oder theurer weiter verkauft worden wäre, auf den Kauf

preis fest, der bei dem den Retract veranlassenden Falle gegeben wurde.

16) z. B. Vertragskosten, Gerichtssporteln , Lehnwaare (s. Ort-

loff a. a. O. S. «6 flg.).

11) Renaud a. a. O. S. 2?8. Die inzwischen entstandenen Dete-

riorationen hat der Gutserwerber, wenn sie nicht dolos bewirkt wur

den, nicht zu tragen.

12) Diese alte peremtorische Frist, welche bei dem mittelalter

lichen Rechte der nächsten Erben statt fand, wird in den Partikular-

rechten oft auf einö kürzere Zeit als ein Iahr, sechs Wochen, drei

Tage bestimmt.

13) II teuck. 26. §. 13. (s. auch II Kuck. 9. §. 1). Dieser Grund

satz, der schon bei dem mittelalterlichen Rechte der nächsten Erben bc
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der Reträhent eine durch das Gesetz oder den Richter zur Er,

klürung gestellte Frist schweigend ablaufen läßt ^). 3) Wenn

der Erwerber das Grundstück vor der Anmeldung des Netra,

henten an den Verkäufer zurück^), oder an einen andern

gleichberechtigten Nähergeltcr veräußerte.

e) Einzelne Arten des Näherrechts.

. §. 177.

Die älteste und ehemals gemeinrechtliche Art des Rctracts

ist die Erblosung, welche den Erben des Veräußcrers eines

Erbgutes ^) in der Art zusteht, daß der zur Zeit der Über

tragung nächste Intestaterbe, wenn er nicht auf sein Recht

verzichtet, den entfernteren^) ausschließt; eine Ausdehnung

der Erblosung auf nicht ererbte Güter ist singular e. Nach

stand, muß noch heutzutage gelten. Die Einwendungen Renaud'ö

a. a. O. S. 282 flg. beruhen auf der irrigen Auffassung des Retrakts,

als eines von besonderen Voraussetzungen unabhängigen allgemeinen

Vermögensrechts; die Idee des Retrakts, die rechtliche Anerkennung

individueller Interessen, führt aber gewiß dazu, einen Verzicht auf

denselben anzunehmen, wenn der Berechtigte die gebotene Veranlas

sung , jene Interessen geltend zu machen , ablehnte. Eine Ausnahme

s. oben im §. 127.

14) S. z. B. Hamburger Statuten II, 8, 3—4. Das Hadeler

Recht bei ?uKvckork observ. III , 200 (S. 544).

15) Renaud a. a. O. S. 268.

1) d. h. ein in Erbgang gekommenes Gut, wobei einmalige Ver

erbung genügt. Walch S. 354.

2) Im Zweifel sind wohl alle Intestaterben berechtigt, soweit das

Erbrecht auf wirklicher Blutsverwandtschaft beruht. Dieß ist wenig-

stens das Princip des altern deutschen Rechts in Betreff der Rechte

der Erben am Grundeigenthum.

3) Vgl. die bei Ortloff Grundz. S. 438 (Not. 24, 4) citirten Ge.

setze. Die Beschränkung des Retracts auf die Erbgüter beruht auf der

im vierzehnten und funfzehnten Jahrhundert fast in allen Statuten

ausgesprochenen Begränzung der Rechte der nächsten Erben in dem

angegebenen Sinne. S. Leider AeSitstiones sck 8see. Ssxon. I,

52 (1847) S. 5. Die Sachs. ConstitUt. II, 31 gehören freilich nicht
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bildungen dieses Retraclö parncularrcchtlichen UrsprungS sind

I) die Marklosung bei Veräußerungen eines Grundstücks an

einen nicht zur Gemeinde Gehörigen*); ähnlich ist der reichs-

ritterschaftliche Retract^), selten die Ausdehnung der Mark

losung zu einem Territorialretract. 2) Das Rachbarrecht bei

der Veräußerung anliegender Grundstücke °). 3) Das Gcspilde-

recht (Theillosung) ^) zur Wiedervereinigung des veräußerten

Theilö eines ehemals gemeinschaftlichen, später getrennten

Grundstücks. 4) Das Ganerbenrccht bei der Veräußerung

eines intellektuellen Theils eines im Miteigenthum stehenden

Grundstücks «). 5) Der Retract des Gutsherm bei der Ver

äußerung von Baucrgütcm , und des Lehnsherrn (auch der

Agnaten) bei Veräußerungen von Lehngütern").

Es ist möglich, daß mehrere Berechtigte zugleich ihr Nä

herrecht geltend machen; stützen sie sich dabei aus gleichen

Grund, so entscheidet, wenn nicht das Recht bei dem Einen

in stärkerem Maße vorhanden ist ") , die Priorität der Zeit

hierher, da sie ein bloßes Vorkaufsrecht aussprechen. S. aber Arnold

Beitr. z. deutsch. R. II. S. 313. 387. 447.

4) S. z. B. Würtemb. Landr. II, 16. §. 17. Ortloff a. a. O.

S. 439.

5) Walch S. 420 flg.

L) «inS qvsest. Kr. II. e. 75. kufenckori ods. I, 133. §. 12. III,

41 und 200. IV, 21. Bülow und Hagemann prakt. Erört. IV, 8.

7) Würtemb. Landr. II, 1«. Kraut Grundr. §. 167. Nr. 7—11.

8) Walch S. 390 flg. Frankfurter Reform II, 5.

9) Eichhorn Einl. §. 105, 5.

10) Vgl. oben §. 127.

11) z. B. geht der nähere Erbe dem entfernteru vor; der, wel

cher zur größern Seite des Grundstücks benachbart ist, dem, bei wel

chem dieß nur zum kleinern Theile der Fall ist. Zusammentreffen meh

rerer Retractsgründe in einer Person kann keinen Vorzug geben, wie

Manche behaupten, da jedes Retractrecht an sich schon vollkommen zum

Zwecke ausreicht. Eichhorn a. a. O. §. 106, f.
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und endlich das Loos ^) z stützen sie ihr Näherrccht auf ver

schiedene Gründe, so tritt dieselbe Entscheidung ein, wenn dnS

Particularrccht nicht eine bestimmte Rangordnung feststellt").

I) Das Kaufgeschäft im Handelsverkehr.

s) Ueberhaupt.

8. 178.

Kauf und Verkauf ist die Form, in welcher sich der kauf

männische Verkehr hauptsächlich bewegt. Die Anwendung die

ses Geschäfts zur Handclsspeculation erfordert an sich keine

Abweichung von den darüber geltenden Grundsätzen des römi

schen Rechts, sondern nur eine Ausbildung der durch diesen

Zweck getroffenen Seiten des Vertrags. Das kaufmännische

Leben hat in dieser Hinsicht Gcschäftsformen erzeugt, welche

in juristische Begriffe übersetzt werden müssen ^). Einige der

selben haben die Bedeutung wirklicher Rechtsinstitute gewon

nen und ihrer ist hier hauptsächlich zu gedenken. Hierher ge

hört 1) der s. g. Lieferungskauf (im Gegensatz des Tags

kaufs), bei welchem die Lieferung der Waare später, als zur

Zeit der Pcrfcction des Vertrags zu einem schon in diesem

festgesetzten Preise geschehen soll^). 2) Der Kauf nach Pro

be^), bei welchem der Verkäufer sich verbindlich macht, Waa-

12) Würtemb. Landr. II, 1«. §. 20.

13) Solche Rangbestimmungen sind ganz willkürlicher Art. So

z. B. Badisches Gesetzb. §. 1701 sg. Pr. Landr. I, 20. §. 587flg.

1) S. darüber Thöl Handelsrecht I. §. «3— «9; dort sind, wie

das eine monographische Bearbeitung fordert, alle Geschäftsformen

nach juristischen Gesichtspunkten geprüft. S. auch Treitschke der Kauf-

contract in besonderer Beziehung auf den Waarenhandel. 1838.

2) Das kaufmännische Motiv des Geschäfts liegt in der Bedeu

tung, welche die Conirahenten den Wirkungen der bis zur bestimmten

Lieferung laufenden Zeit beilegen , ohne daß dieß Motiv nothwendig

immer zur Annahme eines Differenzgeschäftes führt. Tböl a. a. O. §. 70.

3) Cropp in Heise und Cropp jurist. Abhandl. I. S. 208 flg.

II. 4
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ren zu liefern, welche einer dem Käufer vorgelegten Probe

gleich kommen sollen. Das Geschäft. ist ein unbedingtes und

berechtigt im Falle einer nachtheiligen Differenz zwischen Waare

und Probe zum Anspruch auf Schadensersatz, selbst dann,

wenn der Käufer die nicht vertragsmäßige Leistung anzuneh

men verweigert ^). Die Probe, deren Eigenthmn nach der

Intention der Parteien bald dem Verkäufer verbleibt, halK dem

Käufer bestimmt wird °) , hat der Letztere sorgfältig aufzube

wahren, indem er im Falle ihrer Verwahrlosung den Beweis

einer behaupteten Differenz zwischen ihr und der Waare zu

führen hat °) ; ihre Identität beweist er durch einfache eidliche

Versicherung^). 3) Der Kauf auf Besicht oder auf Pro

be »), bei welchem dem Käufer in willkürlicher Entscheidung

die Befugniß zum Rücktritt zusteht. Er ist daher bald ein

unter einer Suspensiv-, bald ein unter einer Resolutivbedin

gung geschlossener Kauf. Die Bedingtheit des Geschäfts wird

durch die definitive Erklärung des Käufers gehoben, welche

der Verkäufer zu fordern berechtigt ist.

d) Beim Handel mit StaatZpapicren.

§. 179.

Ctaatspapicre deren Cours oder Tauschwerth nach

t) Thöl a. a. O. §. 83. Not. 6 und 7.

5) Diese Intention kann aus der Lage der begleitenden Umstände

leicht erkannt werden.

6) Thöl Z. 72. 5.

7) Cropp a. a. O. S. 218-220.

8) Cropp in Heise und Cropp Abhandl. I. S. 187 flg. Thöl S. 71.

Pr. Landr. I, 11. §. 333 flg. Oesterr. Gesetzb. §. 1080 flg. Schon das

römische Recht kennt dieß Geschäft; Puchta Pand. §. 360.

1) Ueber ihre Eigenschaften als Papiere su porleur s. oben §. 160.

Die bei weitem beste Schrift über diesen Gegenstand ist: Thöl über den

Verkehr mit Staatspapieren aus dem Gesichtspunkte der kaufmännischen

Spekulation mit Berücksichtigung seiner juristischen Natur. 1835. S.
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dem Einflusse äußerer Umstände steigt oder fällt, sind Gegen

stand der kaufmännischen Speculation; es wird spcculirt, in-

dem nach einem bestimmten Course gekauft wird, in der Ueber-

zcugung, daß nach einem höheren Course verkauft, rcalisirt

werden könne. Der Gegenstand der Speculation ist daher die

Differenz zwischen dem Einkaufs- und Verkaufspreise, welche

nicht immer der Differenz des Courses gleichkommt Die

Geschäfte, durch welche die Speculation vermittelt wird, sind

der Tagskauf und ganz vorzüglich der Kauf auf Lieferung

Wird der Kauf auf Lieferung nicht erfüllt, so kann der Käu

fer auf Erfüllung und Zahlung der Preisdifferenz, als In

teresse, klagen; wurde dem Geschäfte eine Erlöfchungsclau-

ftl („am 1. April ist das Engagement erloschen") oder ein

genau bestimmter Tag der Erfüllung beigefügt, so kann der

Käufer statt auf Erfüllung einfach auf die Preisdifferenz kla- .

gen; war kein Termin der Erfüllung bestimmt, so findet die

Klage auf Preisdifferenz nur statt, wenn die Lieferung für den

Käufer nach eingetretener mor» des Verkäufers ihren Werth

verloren hat Es kann nun aber verabredet werden daß

überhaupt gar nicht materiell erfüllt, sondern nur die Diffc-

auch dessen Handelsrecht Bd. 1. §. 32 flg. §. 86—99. §. 101 und 102.

und Bender der Verkehr mit Staatspavieren im In- und Auslande.

2. Ausg. 1830. Die in diesem z. aufgeführten Spekulationen und Ge

schäfte können zwar auch bei sonstigen Waaren bald mehr bald weniger

angewandt werden, aber sie haben ihren häufigsten und bei der Natur

des Gegenstands natürlichsten Gebrauch bei Staatspapicren.

2) Thöl der Verkehr S. 12. 13.

3) Thöl a. a. O. Z. 3—10.

4) Vgl. über diese ganze Frage Thöl Handelsrecht §. 86 und 87.

Auch für den Verkäufer kann eine Forderung auf Preisdifferenz ent

stehen, Thöl S. 301.

5) Unrichtig ist es, anzunehmen, daß der Lieferungskauf regel

mäßig ein simulirtes Differenzgeschäft sei; es giebt auch Interessen an

der wirklichen Lieferung ; Thöl Verkehr S. 230 flg.

4*
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renz des Preises gezahlt werden solle, welchen eine Quantität

Papiere zur Zeit deö Abschlusses und zu einem späteren Termine

hat; dicß Geschäft (Differenzgeschäft) ist kein Kauf auf

Lieferung, sondern eine nicht verbotene Art der bedingten Ver

träge (Sponsionen)

Ein Spcculant verbessert seine Lage, wenn er sich beim

Lieferungskaufc ein Wahlrecht zwischen Erfüllung und Nicht

erfüllung, das Recht des Rücktritts, vorbehält. Dadurch ent

steht eine Ungleichheit in der Stellung der Contrahenten ; diese

wird ausgeglichen durch eine Prämie an denjenigen, welcher

das Wahlrecht nicht hat, also am Ungünstigsten gestellt ist.

Sie ist im Zweifel eine Assekuranzprämie, welche für das Recht

deö Rücktritts, nicht für den gewählten Rücktritt gegeben

wird DaS Prämicngeschäft kann ein einfaches und ein

zusammengesetztes sein (z. B. Zweiprämicngeschäft, zweischnei

diges Prämien- und Stcllgeschäft ")), ohne daß sich die recht

liche Beurtheilung verändert. Modifikationen des Prämicnge-

schäfts sind 1) der Schluß auf fest und offen, ein Lie-

ferungstauf, bei welchem der Käufer einen Theil der Papiere

6) Nicht alle gewagten Geschäfte waren im römischen Rechte ver-

boten, sondern nur das Spiel; ein solches ist es nicht, da keine Tä

tigkeit der Parteien statt findet; es ist auch keine Wette, sondern

eine Art der svonsio (deren eine Art die Wette ist) mit einem durch

moderne Verhältnisse erzeugten Inhalte. So richtig Thöl Verkehr

S. 257 flg. A. M. Bender a. a. O. S. 424, Soucha« Zcitschr. f.

Civilr. u. Proc. Bd. 3. S. 32« flg.

7) Thöl Verkehr S. 182 flg.

8) Beim Zweiprämiengeschäft kauft ^ auf Lieferung von S, und

verkauft auf Lieferung an L mit Vorbehalt des Rücktritts bei beiden

Geschäften gegen Prämie, oder bewilligt umgekehrt dem S und (! gegen

Prämie den Rücktritt (Thöl Verkehr S. 132 flg.); beim zweischneidigen

Prämiengeschäft verpflichtet sich Iemand gegen Prämie, einem Dritten

uach dessen Wahl entweder Papiere zu liefern oder von ihm zu bezie

hen, oder vom Vertrage zurückzutreten (Thöl S. 142flg.); die dritte

Wahlbefuguiß fehlt beim Stellgeschäft (Thöl S. 148).
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frst kauft, in Betreff eines andern Theils sich gegen eine Prä

mie (welche in der Gestalt einer Preiserhöhung der fest ge

kauften Papiere erscheint) das Rccht des Rücktritts vorbehält "),

ein Geschäft, das den Namen Nochgc schüft führt, wenn

man es als einen Licferungskauf auffaßt, bei welchem der

Käufer das Recht hat, außer den bestimmten Papieren noch

eine Anzahl mehr zu kaufen; 2) das Wandclgeschäft, ein

Licferungskauf, bei welchem der Käufer gegen Prämie das

Recht hat, die Lieferung früher als an dem bestimmten Tage

zu fordern").

Bei Staatspapicren, welche die Gestalt und Wirkung

von Lotterieloosen haben, dient häufig zur Spekulation daS

Hcucrgeschäft, bei dem Iemand einem Andern gegen Prämie

den Gewinn verspricht, welcher auf ein in seinem oder cincs

Dritten Eigenthum befindliches Loos fallen werde").

II. Pacht und Miethe.

1) Ueberhimpt.

§. 180.

Die deutschen Particularrechte haben den im Allgemeinen

nach den Grundsätzen des römischen Rechts zu bcurtheilenden

Pacht- und Micthvertrag ^) den einheimischen Verhältnissen

9) Dieß ist entweder ein Kauf mit Resolutiv- oder Suspensivbe

dingung (Thöl Handelsrecht §. 97, 98). ,

10) Dieß kann sich auch der Verkäufer vorbehalten, was aber nach

der Natur der Verhältnisse selten der Fall ist. Thöl Handelsr. §. 99.

Not. 2.

11) Es ist entweder der Verkauf einer unbestimmten und ungewis

sen Forderung, oder eine nicht verbotene Art bedingter Verträge. Thöl

a. a. O. §. 103.

1) Der neuere Sprachgebrauch unterscheidet Pacht und Miethe so,

daß bei dieser nur der Gebrauch, bei jener auch die Benutzung einer

Sache überlassen wird. Bornemann Preuß. Civilrecht IV. S. 296, und



54 Zweites Buch.

durch Bestimmungen anzupassen gesucht, welche das Wesen

dieses Geschäfts meistcntheils unberührt lassen Dicß ist

nicht der Fall bei dem noch jetzt bisweilen ^) geltenden Grund

satze, daß der Verkauf des vermictheten Gegenstands die Mie-

the nicht aufheben solle (Kauf bricht nicht Miethe), wodurch

dieses rein persönliche Verhältnis; nach einer Richtung hin die

Kraft eines dinglichen erhält^).

Unter den Grundsätzen des Pachts steht auch größten-

theilS das vielgestaltige Geschäft der V i eh v erste! lun g °),

wobei Jemand ein Hausthicr einem Andem zur Fütterung,

Pr. Landr. I, 21. tz. 259. Anders d. Oesterr. Gesetzb. §. 1091. — S.

auch Reyscher Würtemb. R. Bd. 2. §. «3.

2) Solche sind 1) Bestimmungen über die schon dem römischen

Rechte bekannte stillschweigende Relocation, welche oft schon eintreten

soll, wenn an einem bestimmten Termine vor dem Ablauf der Pacht

oder Miethzcit nicht gekündigt wurde, so daß dann das Verhälrniß

auf so lange fortgesetzt wird, als das Zeitmaß des früheren Vertrags

oder die Vollendung der landwirthschaftlichen Benutzung fordert. 2) Be

stimmungen über Verkeilung der Einquarticrungslast. 3) Besondere

Grundsätze über Nachlaß des Pachtzinses.

3) Preuß. Landr. a. a. O. §. 350 (Bornemann a. a. O. S. 209),

Lüncb. Stadtrecht 2, 15, Hamburger Statut. II, 9, 13, Nürnberger

Reform. XVIl, 7.

4) Diese Ansicht, die man früher sogar dem römischen Rechte auf

bürden wollte (Glück Pandekten Bd. 18. S. 115 f.) ist noch neuerdings

ganz klar ausgesprochen worden von Bornemann a. a. O. (Vgl. oben

§. 73, 1.) Andere wollen hier durch Eintragung in öffentliche Bücher

(Oesterr. Gesetzb. 1095), oder. durch Bestellung einer Hypothek helfen.

In den altern Particularrechrcn ist diese Bestimmung eine Folge jener

alten Vermischung dinglichen und persönlichen Rechts im Mittelalter

(s. d. angef. §. 73 oben, und Venn. Sachsensp. II, 4, 5). in den neue

ren Particularrechten eine Folge flacher naturrechtlicher Billigkeit.

5) S. vorzüglich Huck in d. Ztschr. f. deutsch. R. Bd. 5. S. 22« flg.

Die meisten Variationen des Vertrags betreffen die Frage über das

Tragen der Gefahr und die Art des als Pachtzins zu gebenden Gegen

stands. Der häufige Gebrauch des Geschäfts zum Wucher hat beson

dere Beschränkungen desselben in den Particularrechten veranlaßt.
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Wartung und zum Genuß seines Nutzens gegen einen ver

mögensrechtlichen Vortheil auf längere Zeit überläßt. Nicht

immer ist freilich die Uebcreinkunft der Parteien auf einen

wirklichen Pacht, oft auch auf ein Socictätsverhältniß gerich

tet, namentlich dann, wenn beide Theile zur Anschaffung deö

Thieres beitrugen und dem Einstcller quote Theile des Ge-

winns abgegeben werden. In Verbindung mit Gutsverpach,

tungen kommt dicß Geschäft als s. g. Eisernviehvcrtrag °)

in der Gestalt vor, daß der Pächter das auf dem Gute be

findliche, tarirte ^) Vieh übernimmt, und am Ende des PachtS

eine gleich große Anzahl Vieh von gleicher Güte zurückläßt.

Er übernimmt hier die Gefahr des Viehs'), obschon dessen

Eigenthum dem Verpächter verbleibt.

») Von ver Dienftmiethe insbesondere *).

») Gesindemiethe ').

§. 181.

Der Vertrag, durch welchen sich Jemand verpflichtet,

einem Andern (Dienstherrn) gegen Lohn und in der Regel

6) Eigentlicher conlrsclus soeiase.

7) Bisweilen kommt auch eine Taxirung mit Verkauf vor.

8) Eine Art Assekuranz.

') Von den vielen andern im neueren Rechte vorkommenden An

wendungen der Dienftmiethe hat nur die Miethe des Schiffsvolks man-

che Besonderheiten, theils wegen der Disciplinargewalt des Schiffers,

theils wegen des Verlust« des Anspruchs auf Lohn, wenn Schiff und

Fracht untergehen (Heise und Croup Abhandl. I. S. 473), theils end-

lich wegen der Bestimmungen mancher Particularrechte über das Schick-

sal des Schiffslohns bei ganz oder theilweise unterbliebener Reise. Alle

diese Grundsätze haben als Rechtsprincipien keine hervortretende

Bedeutung. S. Mittermaier Grundsätze z. 544.

1) Dorn ausführliche Abhandlung des Gesinderechts 1794. Hau

bold Sächs. Pr. R. §. 95 flg. Sachse' Sächs. Pr. R. §. 172 flg. Rey.

scher Würremb. Pr. R. §. 453. Particularrechtliche Gesindeordnungen

s. bei Ortloff Grundz. S. 5ßO.
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auch gegen Kost und Wohnung niedere häusliche Dienste zu

verrichten, ist zunächst nach den Grundsätzen der Dicnstmicthe

zu bcurtheilen. Der Umstand aber, daß das Gesinde nach

seiner natürlichen Stellung in eine unmittelbare und dauernde

persönliche Verbindung mit der Hausherrschaft tritt, fügt zu

jenem Princip noch ein anderes Motiv der rechtlichen Beur-

theilung. Ohne ein wirkliches Recht an der Person zu ge

währen ^) , unterstellt doch die Gcsindcmiethe das Dicnstpcrso-

nal sowohl der Hausordnung im Allgemeinen, als auch den

besonderen Befehlen, Anordnungen, Ermahnungen, und nach

älteren Gesetzen auch dem Züchtigungsrccht ^) der Hausherr-

schaft. Dieser besonderen Stellung des Gesindes gemäß lassen

viele Gesetze Injurien der Herrschaft gegen dasselbe theils gar

nicht, theils nur durch die Polizei bestrafen und manche

Particularrcchte verpflichten den Dienstherrn, das Gesinde in

Krankheiten, welche durch den Dienst selbst veranlaßt wurden,

zu verpflegen °). Von beiden Seiten kann das Vcrhältniß

durch Kündigung zu einer nach lokalem Herkommen verschie

den bestimmten Zeit vor dem Ablauf der bedungenen Micth-

zcit aufgehoben werden ; während der Dienstzeit kann dicß ein

seitig °) nur geschehen wegen.Unsittlichkcit, Veruntreuung, gro

ber Beleidigung, Ungehorsams und längerer Krankheit des

Gesindes, oder wegen Nichtzahlung des Lohns') und Miß

handlungen von Seiten der Herrschaft.

2) Die Stelle, welche dem Gesindemiethvertrage oft angewiesen

wird, nämlich im Familienrechte, ist nach der im Text angegebenen

Scheidung unjuristisch.

3) S. schon Kl. Kaiserrecht 2, 29. Lüb. R. III, 8, 10. Struben

rechtl. Bedenken III, 39. Hagemann prakt. Erort. VII, 37.

4) Vgl. die vorige Note und Eichhorn Einl. §. 328.

5) Hamburg. Statut. II, 9, 8. Preuß. Landr. II, 5. §. 86 flg.

6) Struben a. a. O. V, 99.

7) Ueber den Vorzug des Gesmdelohns s. schon Sachsensp. I, 22.

§. 2. kufengoik «dserv. I , lyj und 105.
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d) Gesellenvertrag.

§. 182.

Nach den Grundsätzen der Dienstmiethe ist der Vertrag

zu bcurtheilen, welchen ein Handwerksmeister mit einem Ge

sellen dahin abschließt, daß dieser gegen Lohn, regelmäßig auch

Kost und Wohnung Arbeit in einem bestimmten Handwerk zu

leisten verspricht In der Regel gilt jedoch der Vertrag erst

für pcrfcct, wenn der Meister die Tauglichkeit des Gesellen

nach einer vorgängigen Probezeit erkannt hat. Der Gesell ist

der Hausordnung und den Anordnungen des Meisters unter

worfen, sofern sie mit dem Vertrage und der Art der verspro

chenen Arbeit im Einklang stehen. Die Gewerbe- und Hand-

werksordnungen gestatten unter Umständen die einseitige Auf

hebung des Verhältnisses, nämlich dem Meister, wenn sich

der Gesell Beleidigungen, Störung der Hausordnung, Träg

heit, unordentlichen Lebenswandel und Veruntreuungen zu

Schulden kommen läßt^), oder wenn der Meister ohne seine

Schuld arbeitslos wird; dem Gesellen, wenn sich der Meister

grobe Beleidigungen oder sonst strafbare Handlungen gegen

ihn erlaubt

Die Annahme von Lehrlingen ist zunächst ebenfalls nach

den Grundsätzen der Dienstmiethe zu bcurtheilen. Dcr Zwcck

dcr Arbeit des Lehrlings ist aber für diesen ein anderer als

für den Gesellen; er will das Handwerk erlernen. Dadurch

1) Ueber das Verhältniß des Gesellen zum Meister entscheiden die

örtlichen Gewerbe - und Handwerksordnungen. Reyscher Würtemb. Pr.

R. §. 455. Preuß. Landr. II, 8. §. 378, 388. Ortloff das Recht der

Handwerker §. 62. Kulenkamp das Recht der Handwerker u. Zünfte

(1807) §. 88— 90.

2) Auch wohl ansteckende Krankheiten des Gesellen.

3) Wenn dcr Meister seine Vertragsverpflichtungen, z. B. wegen

Beköstigung oder Lohn nicht einhält, so dürfte doch wohl kaum, wie

Reyscher a. a. O. will, ein Fall einseitiger Aufkündigung statt finden.
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ändert sich das Verhältniß insofern, als der Meister hier die

Verpflichtung des Lehrens gegen ein Lehrgeld übernimmt.

Dieses bleibt verfallen, wenn der Vertrag von Seiten des

Lehrlings vor beendigter Lehrzeit ohne hinreichende Gründe

aufgelöst wird ; als solche gelten regelmäßig : Verwendung des

Lehrlings zu andern als den vertragsmäßigen Geschäften, Miß

handlung des Lehrlings durch den Meister, Unfähigkeit des

Letztern das Handwerk zu lehren wegen Untauglichkcit, Ar

beitslosigkeit und langer Krankheit. Dasselbe tritt ein, wenn

der Meister den Vertrag vor beendigter Lehrzeit aufhebt wegen

körperlicher oder geistiger Unfähigkeit, Trägheit und schlechter

Aufführung des Lehrlings

S) Transportverringung.

s) Zu Lande.

8. 183.

Verdingt Iemand den Transport von Gütern an einen

Fuhrmann, so entscheiden über die beiderseitigen Verpflichtun

gen zunächst die Bestimmungen des Frachtbriefs Die Grund-

4) Reyscher a. a. O. §. 45j. Kulenkamp a. a. O. Z. 76 — 78.

Ortloff a. a. O. §. 45-49. Pr. Landr. a. a. O. §. 303 flg. Hatte

der Lehrling gegründete Ursache, den Vertrag aufzuheben, so muß ein

Theil des Lehrgelds an den anderen Meister gezahlt werden, bei wel-

chem jener die Lehre fortsetzt. Entläuft der Lehrling, so wird dem

Meister nach manchen Particularrechten außer dem Lehrgeld noch eine

Entschädigung für das nachweisbare Interesse zugebilligt, z. B. im

Pr. Landr. a. a. O.

1) Auch die Verdingung des Transports an Post - und Eisenbahn

anstalten wird im Wesentlichen nach diesen Grundsätzen beuxtheilt;

auch sie stellen regelmäßig Frachtbriefe in gedruckten Formularen aus.

Nur bewirkt die öffentliche Stellung der Beamten bei diesen Anstalten

einige, civilistisch leicht zu construirende Modificationen. — Die «etio

Se recept«, welche Neuere sowohl bei Fuhrleuten, als auch bei der

Post und bei Eisenbahnen anwenden wollen, kann nicht über ihr ur

sprüngliches Gebiet ausgedehnt werden. S. Sintenis das praktische

gemeine Civilrecht Bd. 2 (1847) S. «92 Not. 1.
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sähe der loosti« und vov^uoti« «peris, welchen das Verhält-

niß im Allgemeinen unterworfen ist, enthalten in dieser An

wendung für den Fuhrmann nicht nur die Verbindlichkeit des

richtigen, zeitigen und überhaupt ordnungsmäßigen Transports,

für deren Nichterfüllung er nur durch das zufällige Eintretm

eines unbesiegbaren Hindernisses entschuldigt wird, sondem

auch die Verpflichtung, für die Erhaltung der Frachtgüter vom

Augenblick ihres Empfangs Sorge zu tragen und die deshalb

nöthigen Vorrichtungen selbst oder durch Andere vornehmen zu

lassen; daher muß er auch dann für die Beschädigung einste-

hen, wenn sie durch einen vom Absender verschuldeten Man

gel des Guts verursacht wurde, welchen er hätte erkennen und

heben können ^). Der Frachtlohn und die Auslagen für Er

haltung der Fracht und die Vergütung der nothwendigen Ver

mittlung der Spediteure (§. 199) wird dem Fuhrmann bald

vom Absender, bald vom Empfänger gezahlt, jenachdcm je

ner im eigenen oder im Namen des Letztem den Frachtvertrag

abschloß «).

d) Zu Wasser.

8. 18i.

Eine Frachtverdingung zur See kann so gefchehen, daß

der ganze Schiffsraum oder nur ein Theil desselben durch die

Ladung erfüllt wird (Stückgüter) ; im erstem Falle fordern die

Sccrcchte einen schriftlichen Vertrag (Certepartie ^)). Wird

2) Mittermaier Grundsätze §. 540.

3) Bei dem Transporte bestellter Waarcn unterscheide man die

Kosten der Tradition. welche der Verkäufer, und die Kosten der AuS-

anrwortung und Abnahme, welche der Käufer trägt. Thöl Handelsr.

I. §. 7S. 81.

1) Pohls Handelsrecht Bd. 3. Th. 2. §. 410 flg.

2) Pr. Landr. II , 8 tz. 1620 (nach 1622 auch bei Stückgüterii).

Jacobsen Sccrecht des Friedens und Kriegs S. 294 flg.
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die verdungenc Ladung von Seiten des Befrachters gar nicht

oder nicht zur versprochenen Zeit zum Schiffe gebracht, so hat

der Schiffer nach gehörig erhobenem Proteste Vergütung für

Fautfracht und Ueberlicgetage zu fordern, wenn nicht der Be

frachter lediglich durch Zufall an der Erfüllung seiner Ver

pflichtung verhindert ^) oder der Schiffer durch anderweite zei

tige Fracht genügend entschädigt wurde. Ebenso kann der

Befrachter Entschädigung wegen verschuldeter Verzögerung der

Abreise vom Schiffer verlangen Die Sccrcchte sprechen

dem Schiffer den Anspruch auf den bedungenen Frachtlohn ab,

wenn die Frachtgüter vor der Ablieferung gänzlich unterge

gangen sind°); sie gestatten ihm aber sonst wegen des Fracht

lohns nicht allein ein Retentionsrecht an jenen Gütern, son

dern auch das Recht, sich deshalb durch theilweisen Verkauf

derselben zu befriedigen °).

Von eigenthümlicher rechtlicher Wirkung ist nach einem

Handclsgebrauche ^) das Connossement, d. h. eine gewöhnlich

3) Vorausgesetzt, daß hier nicht eine locstin conguctio nsvis, son-

dern «peris vorliegt. Heise und Cropp juristische Abhandl. Bd. 1.

S. 632 flg.

4) S. über alle diese Fragen Cropp a.a.O. Abhandl. 18. Preuß.

Landr. a. a. O. §. 1639 flg. Hamburg. Staturen II, 15, 5 und die

bei Cropp angef. Scerechte. Viele Seerechte (Cropp Not. 11) verpflich

ten den Befrachter nur zur Zahlung der halben Fracht, wenn er früh

zeitig den Vertrag kündigte.

'5) z. B. L«ii8«I. S?i msr. L. 196 (193). Pr. Landr. a. a. O.

§. 1727.

6) Pr. Landr. a. a. O. §. 1719 flg. u. a. Serrechte. Martens

Handelsrecht §. 178.

7) Die Allgemeinheit dieses Handelsgebrauchs behauptet Eichhorn

Einl. Z. 392, Pohls a. a. O. S. 456. Martens Handelsrecht §. 15.

Mittermaier Grunds. des d. Priv. §. 565. Zeitschr. f. deutsch. R.

Bd. 9. S. 489 flg. Wilda im Rechtslexikon Bd. 3. S. 33 flg. El-

vers praktische Arbeiten (1836) S. 96 flg. Dagegen Gesterding Irr-

thümer der Rechtsgelehrten (1818) S. 221 flg. und vorzüglich Thöl

Handelsrecht Bd. 1. §. 80 , bes. Not. 19.
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dreifach ausgefertigte Urkunde, in welcher der Schiffer die be

stimmten Waarcn vom Verlader empfangen zu haben und an

den Addressatcn (Destinatar) bringen zu wollen erklärt. Ab

gesehen nämlich von der nächsten Bestimmung des Connossc-

ments, den Inhaber zum Empfang der Waarcn zu legitimi-

rcn, überträgt es auch auf den Empfänger oder auf denjeni

gen, welchem es dieser indossirte, den Besitz der Waarcn selbst

mit allen daraus hervorgekcndcn rechtlichen Wirkungen

Wo diese Bedeutung dem Connossemente nicht schon an sich

durch das Particularrecht beigelegt ist, kann es dicselbe durch

dic nachweisbar auf ein oder ein mehrfaches o«ngtituwm pos-

sessoriuW gerichtete Absicht der Parteien erhalten

8. 185.

Die regelmäßigen durch die Schifffahrt veranlaßten Ko

sten ^) (kleine Havarci) werden, wenn das Gcsetz oder die

Verabredung nichts Anderes bestimmt, vom Schiffer getragen,

der sich für sie durch Berechnung derselben bei der Bestimmung

des Frachtlohns entschädigt. Schäden oder Unkosten, welche

entweder nur das Schiff allein, oder nur die Fracht oder einen

Theil derselben treffen (particuläre Havarci), wcrdcn nur von

dem Bcnachtheiligtcn nach den Grundsätzen des gemeinen Rechts

getragen ^). Schäden und Verluste dagegen, welche durch

Aufopferung von Frachtgütern oder SchiffStheilen zur wirk-

8) Eigenthum nur dann , wenn dic sonstigen Bedingungen , z. B.

Kauf mit gezabltem oder creditirtem Preise, erfüllt sind. — Das

Connossement ist häufig „auf Ordre" oder in disnc« ausgestellt.

Z) Zeitschrift für deutsches Recht a. a. O. — Eine symbolische

Tradition ist die Einhändigung des Connossements nicht, wenn sie die

Parteien nicht ausdrücklich dafür erklären, was selten der Fall sein

möchte. Thöl a. a. O.

1) z. B. Lootsen und Hafengelder. Pr. Landr. a. a. O. §. 1774.

1778 und §. 1782. Hamb. Assccuranz -Ordnung Tit. 21. §. 3— «.

2) Pr. Landr. a. a. O. §. 1900 flg.
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lichcn Abwendung einer Schiff und Ladung zugleich bedrohen

den Sccgefahr entstanden sind (große oder außerordentliche

Havarei) werden nach den Grundsätzen der I^ex litiodi« öe

^seiu vergütet^). Die Berechnung (Dispache) der Beitrags

pflicht zum Ersatze der großen Havarei geschieht in der Regel

durch öffentlich angestellte Dispacheurs; dasselbe ist der Fall

in Betreff der Berechnung der vom Versicherer zu vergütenden

partikulären Havarei.

III. Verpflichtung zu Frohndiensten ').

§. 186.

Aus der mittelalterlichen Vogtei und der Gutsherrschaft

ist eine früher sehr allgemeine Verpflichtung der Besitzer be

stimmter Grundstücke, meist Bauergütcr, zu gemeinen Dienst-

3) Ueber den Begriff s. Pr. Landr. §. 1785 — 1788 u. flg. Auch

der Frachtlohn ist verhältnißmäßig beitragspflichtig und ebenso die Bod-

mereiforderung (Pr. Landr. II, 8 §. 2430. 2431), sofern die Particu.

larrechte nichts Anderes bestimmen (z. B. Hamb. Stadtrecht II, 28, 6).

— Die Annahme , daß die entsprechende Klage heutzutage nicht mehr

die sctio locsti , sondern eine unmittelbare Klage gegen den Verpflich-

teten sei, ist unerwiesen. Puchta Pandekten §. 368, e. Sintenis Ei-

vilrecht Bd. 2, S. 681 Not. 171. — Die partikularen Scerechte wei-

chen namentlich in Betreff der Berechnung der Beitragspflicht biswei

len von den Bestimmungen der lex RIwgis 6e jsctu ab. — Ueber die

große Havarei bei mit Ballast fahrenden Schiffen s. Heise und Cropp

Abhandl. Bd. 1. Nr. 28.

1) Lauhn Abhandl. v. d. Frohndiensten der Tcutschen, verm. v.

Kuhn 1785. Wigand die Dienste, ihre Entstehung, Natur, Arten

und Schicksale mit bes. Rücksicht auf die GeschichtsqueUen der — Abtei

Corvey. 1828. Hagemann Handb. des Landwirthschaftsrechts §. 229 flg.

— Preuß. Landr. II, 7 §. 308 flg. Bayr. Landr. II, 11. Thomas

Fuldaisches Recht I. S. 313 flg. Grefe Hannov. Privatr. S. 62 u.

241 flg. Steinacker Braunschw. Privatr. 510 flg. Reyscher Würtenib.

Privatr. I §. 258. Hanbold Sachs. Pr. R. Z. 464 flg. Sachse Sachs.

Privatr. §. 624.
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leistungen, Frohndcn, für gewisse Berechtigte entstanden, welche

später in Verträgen und unvordenklicher Willkür (Herkom-

men) eine reiche Quelle ihrer Vermehrung fand. Diejenigen

Frohndcn, welche im Gegensatz der Land - und Gcrichtsfolge ^)

und den durch die Gemeindcpolizci gebotenen Diensten, heut

zutage als rein privatrcchtliche Verpflichtungen gegen einen

Privaten (meist Gutsherrn, oft aber auch einen davon ver

schiedenen Dienstherrn) erscheinen, haben die Natur wirklicher

Reallastcn. Die Verpflichtung zu Frohndienstcn ist verschie

den, jenachdem die Dienste der Art, der Zahl oder dem Orte

nach bestimmt sind oder nicht (gemessene Dienste und unge-

messenc), jenachdem sie bei regelmäßig sich wiederholenden

Veranlassungen oder nicht zu leisten sind (ordentliche ^) und

außerordentliche Dienste), jenachdem sie bloße Handarbeit

oder auch Fuhren umfassen (Hand - und Spanndienste). Da

her erstreckt sich die Beweispflicht dessen, welcher Frohndcn in

Anspruch nimmt, nicht bloß auf das Dasein, sondern auch

auf den Umfang der Berechtigung

2) Regelmäßig rechnet man auch diese Frohndcn zu den an dieser

Stelle zu besprechenden und theilt sie dann überhaupt in öffentliche

und privatrechtliche. Allein nur die letzteren gehören hierher, indem

sie allein nach der heutigen Anschauung auf einem nach den Grund-

sätzen des Privittrechts zu beurtheilenden Verhältnisse beruhen. Diese

Scheidung gebietet freilich erst die neuere Wissenschaft; denn ein gu

ter Theil jener öffentlichen Frvhnden beruht auf denselben Entstehungs

gründen, aus denen die privatrechtlichen hervorgegangen sind. Nach

jener Scheidung find aber auch die Fröhnden hierher zu rechnen, wel

che der Landesherr als Grundbesitzer zu fordern berechtigt ist, d. h.

als Privatperson. — Es giebt auch privatrechtliche Frohnden, welche

nicht auf dem Grundbesitz haften, sondern auf der Person, z. B. die

s. g. Häuslingsdienste; diese sind natürlich keine Reallasten.

3) Dahin gehören die Acker- und Erndtefrohnden, auch die Wacht-

dienste. S. z. B. Steinacker a. a. O. S. 515 flg.

4) Dahin gehören besonders die Iagd - und Baufrohnden (Burg-

festen, Burgdienste). Hagemann prakt. Erört. I, 4l u. 42.

5) Die früher häufig angenommene Präsumtion für gemessene
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Der Verpflichtete muß zum Dienste besonders aufgefor

dert werden °) ; er kann ihn zwar durch tüchtige Stellvertreter

ausüben lassen oder sich durch ein Dienstgeld befreien, aber

der Verpflichtung überhaupt sich durch keinerlei Etttschuldigungs-

gründe entziehen. Der Dienst wird nur an gewöhnlichen Werk

tagen, aber mit eigenem Werkzeuge und eigenem Fuhrwerk ^)

ohne Entschädigungsanspruch für dessen Beschädigung vom

Verpflichteten geleistet, und dauert in der Regel so lange, als

die Arbeit eines Tagelöhners ^). Hie und da ist der Guts

herr zu einer Vergütung (Pröve) verpflichtet Bei unge-

messencn Diensten, welche dicß jedoch niemals nach allen Rich

tungen zugleich sind , ist der Berechtigte zu einer billigen Rück

sicht auf die eigenen Bedürfnisse der Wirthschaft des Bauers

verpflichtet, welche .das natürliche Maaß der Dienstfordcrung

abgiebt

Die Frohnden, welche auö Vogtei und Gutsherrschaft

(f. g. Gutsfrohndcn , Schaarwerk, Robot, Hcrrcndicnste) her

vorgegangen sind , sowie die Iagdfrohndcn sind jetzt meistcn-

theils sogar ohne Entschädigung aufgehoben

oder aber für nngemessene Dienste (Gesenius Meyerrecht I S. 80 flg.)

ist ganz unbegründet.

6) Ist dieß nicht geschehen , so ist der Pflichtige für dießmal libe-

rirt. — Der früher sehr allgemeine Dienstzwang durch Geldstrafen

oder Züchtigung ist jetzt wohl überall aufgehoben.

7) Und zwar nicht mit dem Fuhrwerk, welches der Verpflichtete

wirklich hat, sondern mit dem, welches er nach der Beschaffenheit sei

nes Guts haben sollte. Reyscher a. a. O. §. 259. S. aber Stein-

acker a. a. O. S. 517.

8) S. z. B. Osnabrück. Eigenthumsordn. v. 13 §.4—8. Stein-

acker S. 521.

9) Ereinacker S. 523.

10) Eichhorn Einl. §. 251, V, Vl.

11) S. z. B. Grundrechte des deutschen Volks §. 35 u. 37.
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IV. Zins' und Rentenforderungen.

1) Zinsbares Darlehn.

8. 187.

Das Bedürfnis des erweiterten Verkehrs verdrängte am

Ende des sechzehnten Iahrhunderts ^) die früher in Deutsch-

land üblichen und selbst den einfacheren Verhältnissen kaum

entsprechenden schwerfälligen Geldgeschäfte ^) zu Gunsten des

Darlehens mit Zinsversprechen, und setzte so das canonische

Verbot dieser Zinsnahme ^) unter Begünstigung der Partim»

larrcchte ^) und indirektem Einflusse der Reichsgesetzgebung °)

1) Noch in der Reichspolizeiordnung v. 1530, Tit. 26 (auch noch

in den späteren) wird es als verbotener Wucher aufgeführt. S. auch

das Freiburger Stadtrecht v. 1520 Bl. 33 b.

2) Früher behalf man sich namentlich mit dem Rentenkaufe (auch

dem Verkauf von Grundstücken auf Wicdcrkauf), auf welchen wegen

der in der Natur desselben begründeten Unterschiede vom Darlehen (Phil-

lips deutsches Pr". Recht l. S. 637 flg.) die canonischen Zinsverbote

nicht paßten. Die Einführung des Darlehens wurde besonders durch

das Wegfallen der beschränkten Haftungspflicht des Erben nach äite-

rem deutschen Rechte befordert; den Uebergang bildete die Anecken-

nung des Kündigungsrechts des Rentenkäufers bei Säumniß des Ren-

tenschuldners. S. Deputationsabsch. v. 1600 §. 35. Vgl. auch Wäch-

ter Handb. des Würtemb. Privatr. I. S. 496 flg. Eichhorn Staats

und Rechtsgeschichte §. 450.

3) L»v. 1. L»o. 19. Susest. 3. vsp. 1, 4, 6, 8, 10. X. g« u»ur.

4) Frankfurter Reform«. II , 11 §. 10 flg. Hamburg. Stadtr.

II, 1, 4. Pfälzisches Landr. v. 1588 KI. 71. Henneberg. Landesordn.

v. 1539, Buch 6. Tit. 2, §. 3.

5) Die Reichsgesetzgebung hat das zinsbare Darlehen niemals

geradezu anerkannt; nur Verzugszinsen gestattete sie, vgl. Deputa-

tionsahsch. v. 1600 §. 139 und die Mittheilung von Meiern Gedan.

ken v. d. Rechtmäßigkeit des 6. Zilisthalers (1752) S. 133 flg. Die

Zugeständnisse des Reichs- Absch. v. 1654 §. 174 sind offenbar nur

transitorisch , auf die Folgen des 30jährigen Kriegs berechnet, was die

Praxis freilich nicht immer anerkannte, s. Eichhorn Einl. Z. 108 Not. g.

Aber zuletzt erkannten selbst die Reichsgerichte die überall für die Gül

II. 5
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vollständig außer Anwendung. Nur über das Maß der er

laubten Zinsen vermochte sich keine allgemeine Norm zubilden °);

denn wenn auch immer eine Zinsnichme von fünf Procenten

von allen Particularrechtcn gestattet wird , so weichen sie doch

sehr in Betreff der Bestimmung über den sechsten Zinsthaler

von einander ab ^). Durch die Eigenthümlichkeit der Entwick

lung des Darlehnsinstituts in Deutschland ^) rechtfertigt sich

aber, wenn das Landesgesetz den sechsten Zinsthaler nicht aus

drücklich gestattet, die Zulassung einer Rückforderung deö letz

teren, ohne daß die Annahme desselben schon als strafbarer

Zinswucher betrachtet werden kann^).

S) Realzinsen.

«) Zinsen aus dem Rentenkauf i).

§. 188.

Eine Rente wird „auf ein Grundstück gelegt," wenn der

tigkeit das Zinsversprechen sich bildenden Gewohnheitsrechte an. S.

«sil «ds. xrsct. II, 8 Nr. 5.

K) Weil man bald das römiche Recht, welches im Allgemeinen

sechs Procent gestattet, anwenden wollte, bald die fünf Procent der

Reichsgesetzgebung als Norm ansah. Glück Pandekten Bd. 21 S. 99 flg.

7) Vgl. die bei Eichhorn Einl. §. 109, S und bei Mittermaier

Grundsätze §. 275 Not. 14 und 15 angef. Gesetze. Das Preuß. Landr.

I, 11 §. 841 erklärt fünf Procent für landesübliche Zinsen, das Oesterr.

Gesetzb. §. 994 läßt, wenn kein Unterpfand gegeben wurde, sechs Pro

cent zu.

8) Das Darlehensgeschäft mit Zinsversprechen ist gewissermaßen,

als ein verfeinerter Rentenkauf, auf deutschem Boden wieder primi-

tiv entstanden; für diesen gestattete aber die Reichspolizeiordnung v.

1577, Tit. 17 §. 9 fünf Procent. Aus diesem Grunde kann man also

nicht wegen des bloß transitorischen Charakters des §. 174 des I. R. A.

auf den römischen Zinsfuß zurückkehren.

9) Glück a. a. O. S. 135 Not. 1.

1) S. Eichhorn's Rechtsgesch. Z. 361 » und 450. Albrecht Gewere

S. 157—188. Duncker Reallasten S. «9 flg. Auer das Stadtrecht

von München (1840) S. LXXIX flg. Göschen Goslarische Statuten

S. 228 flq.
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Eigenthümer desselben gegen Empfang eines Capitals sich selbst

und alle spätem Besitzer des Grundstücks als solche nach den

über die Entstehung der Reallastcn geltenden Grundsätzen zur

Zahlung einer Rente verpflichtet. Der Rentenkauf war für

das ältere Rechtsleben das Geldgeschäft, welches sich in der

späteren Zeit in der Form des Darlehns mit Zinsversprechen

darstellt; es hatte seine Bedeutung in einer Zeit, in welcher

der Credit nicht in der Person, sondern allein in dem un

beweglichen Vermögen gefunden wurdet. Aus diesem Ge

brauche des Rentenkaufs erklärt sich die hie und da aner

kannte Befugniß des Rcntenschuldners , durch Zahlung des

Himptcapitals die Rente abzulösen, welche freilich durch die

Bestimmung der letztern als einer ewigen („Ewiggeld") aus

geschlossen werden konnte, auch überhaupt ursprünglich nicht die

Regel bildete Die enge Verbindung, in welche das Capital

mit einem Grundstücke, als Credit gebendem Objekte, gesetzt

wurde, veranlasste die älteren deutschen Statuten, das letz

tere auch als nächsten Erccutionsgegenstand anzusehen, indem

2) Der Rentenkauf ist also nicht, wie man früher sehr allgemein

annahm, ein zur Umgehung der canonischen Zinsverbote erfundenes Ge

schäft, ein muwum psllwtum, sondern er ruht auf einer tieferen Grund

lage. Wohl aber mögen diese Verbote den häufigen Gebrauch des Ge

schäfts gefordert und lange erhalten haben. Die hauptsächliche Ver

anlassung des Rentenkaufs liegt in der beschränkten Haftung des Er

ben für die Schulden des Erblassers, s. Aibrecht S. 176 flg.

3) Albrecht a. a. O. S. 164. Die älteren Quellen sind sehr

schwankend, indem manche die Ablösung allgemein zulassen, andere

den Beweis dieses Rechts fordern, es als etwas Besonderes ansehen.

So das Münchner Gerichtsbuch bei Auer a. a. O. S. LXXXVI Nr. 4,

das Lüb. Recht von 1240 Art. 195. Magdeburger Fragen II, 1, S

(hinter dem Sachsenspiegel); dagegen s. d. Alte Lüneb. Stadtr. Art. 43

(Dreyer Nebenst. 379), Lübisches Recht Art. 196. Die Regel war wohl

die Unabldsbarkeit ; aber die besondere Absicht der Parteien auf ein

vorübergehendes Geldgeschäft mochte für einen Grund der Ablös-

lichkeit gelten, wenn jene ausgesprochen vorlag.

5 '
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sie dein Rentcngläubiger ursprünglich das Recht gewährten,

den säumigen Schuldner vom Gute zu treiben, und später

wenigstens eine (der Wirkung des Pfandrechts ähnliche) Dis-

traction des belasteten Grundstücks gestatteten ; dieß ist der In

halt der Gewerc, welche die gerichtliche Auflassung des Rcn-

tengeschäfls am Grundstücke hervorbrachte*). Das Pfändungs-

4) S. Auer «XXXII flg. Hamburger Stadtr. v. 1270 II, 3. Gos-

lar. Statuten (bei Gvschen) S. 21 Z. 1 flg. Albrechr S. 159. Jun

cker S. 72. Ueber die Distraction s. Lüneburger Reformat. 2, 8

(?uKn<I«rk «dserv. tom. 4. .4.pp. p. <Z68 flg.). — Auch darin ist diese

Verbindung der Forderung mit dem Grundstücke erkennbar , daß dem

Rentenkäufer ein Vorkaufsrecht an letzterem bisweilen gegeben wird;

s. die Stellen bei Albrechr Not. 376. — Ueber die Nothwendigkeit

der gerichtlichen Auflassung und die Bezeichnung des entstandenen Rechts

als Gewere siehe statt aller die bei Duncker a. a.O. S. 70 citirten Stel

len. — Alle im Text hervorgehobenen Momente haben Albrecht zu der

geistvollen Hypothese geführt, daß der Rentenkauf zwei Perioden seiner

Entwicklung im deutschen Rechte habe; in der ersten sei das Verhält

niß des Rentengläubigers und Renrenschuldners nach dem Verhält

nis des Gutsherrn zum zinspflichtigen Hintersassen beurtheilt, in der

zweiten aber auf die Linie der neueren Satzung gestellt worden. In

keinem Falle jedoch kann ichDuncker's Ansicht, der Auer beipflichtet, an

erkennen, daß das Grundstück selbst als verpflichtetes Subjekt gelte.

Die häufige Bezeichnung der Schuld als einer Schuld des Grundstücks

kann als eine zwar sehr passende , aber nur unjuristische Bezeichnung

nicht zum Beweis gebraucht werden; auch sagen die bei Duncker S. 71

und bei Albrecht S. 170 angeführten Stellen (z. B. nach den Bremer

Etat. : „ilst sksll Iie vorgei n up g»t erv«") nichts Anderes als das im

Text Ausgesprochene. Es läßt sich daraus namentlich nicht mit Duncker

S. 76 (Auer S. cl.XXXI) weiter folgern, daß der jedesmalige Besitzer

des belasteten Grundstücks auch für die Rückstände seines Vorfahrers

hafte (die angeführten Stellen, abgesehen von den singulären franzö

sischen Urkunden, beweisen dieß nicht; auch sprechen die bei Kraut

Grundr. §. 145 Not. 17—21 angeführten Stellen nicht von der For

derung von Rückständen eines früheren Besitzers gegen den neuen In

haber) , oder daß der Gläubiger sich nur an die Sache , nicht an das

sonstige Vermögen des Rentenschuldners halten könne. — Ebensowenig

darf endlich die doppelte Bezeichnung der Richtung dieser Gewere,
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recht des Rentengläubigers, welches auf der allgemeinen Grund

lage dieses Rechts beruhte °) , hat sich ebenso als die ehemals

zur Strafe eintretende Verdoppelung des Zinses bei ZahlungS-

versäumniß (Rutschcrzins) ^) im späteren Rechte verloren.

Der Rcntenkauf ist aus dem lebendigen Verkehr unserer

Tage zum größten Theile verschwunden^). Wo er zur An

wendung kommt, ist er durchaus nach den Grundsätzen der

Reallastcn °) zu bcurthcilen. Die Höhe der Rente ist reichs-

welche bald als eine Zinsgewere , bald als eine Gcwere an der Sache

erwähnt wird , zn der Annahme eines besonderen juristischen Verhalt-

nisses verleiten ; es erklärt sich dieß aus der weltumfassenden Bedeu

tung des Begriffs Gewere, welche hier bald das den Immobiliarrech-

ten gleichgezählre Recht am Zins, bald die nothwendige Einwirkung

desselben auf die belastete Sache bezeichnen soll.

5) Richtig Wild« Zeitschrift für deutsches Recht Bd.1 S. 217 flg.

6) Albrecht Gewere Not. 370.

7) Duncker in der Zeitschr. f. deutsches Recht Bd. 11 S. 471 flg.

8) Es ist ebenso unrichtig, zu behaupten, der Rentenkauf sei das

Muster zur Bildung der übrigen Reallasten gewesen, als den Anspruch

zu stellen, daß der Rentenkauf heutzutage nach andern Grundsätzen,

als die übrigen Reallasten beurtheilt werde. Er fällt vielmehr durch

aus unter die gemeinsamen Grundsätze, welche eine nach dem Stand

punkte der heutigen Wissenschaft geleitete juristische Beurtheilung der

faktisch sehr verschiedenartigen Lasten dieser Gattung aufstellen muß.

Der Rentenkauf ist darin nicht von den übrigen Reallasten abweichend,

daß, wie behauptet worden ist, das gezahlte Aequivalent nicht allen

Besitznachfolgern zu Gute komme; denn für jeden Kaufer des Grund

stücks mindert sich der Kaufpreis durch das Daseiu dieser Last. Er ist

auch darin nicht unterschieden , daß die Last bloß das Grundstück , nicht

die Person des Besitzers afsicire, daher die Erecution nicht gegen das

ganze Vermögen des Schuldners, sondern direkt auf die belastete Sache

gehe, daher auch der Rentenschuldner durch Dereliction der Sache sich

selbst von der Zahlung der Rückstände befreie, für welche der Nachfol

ger hafte; denn es braucht nur, abgesehen von dem in der Note 4 Be

merkten , darauf verwiesen zu werden , daß die Stellen , welche dein

Gläubiger die Befugniß geben , den säumigen Schuldner vom Hause

zu treiben (Goslar. Etat. Z.1 auf S.21, >Iov. Soie. 18, 134. 19, 230

und 21, 279), dieß nur gestatten, wenn die Pfändung, also die ge
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gesetzlich auf fünf Proccnt beschränkt ; daraus darf aber in

keiner Weise die Anwendbarkeit der sonstigen Bestimmungen

über Zinsen geschlossen werden. Der Rentcnschulder kann nach

Willkür die Rentenlast ablösen ; der Rentengläubiger kann

dieß nur dann verlangen, wenn jener in der Zahlung der

Rente säumig ist und für diesen Fall dem Rcntcnkäufer das

Ki'mdigungsrecht ausdrücklich einräumte

d) Sonstige Grundzinsen.

§. 189.

Abgesehen von den gekauften oder durch einen Akt der

Liberalität bestellten Renten, kennt das deutsche Recht eine

Menge der verschiedenartigsten Zinsverpflichtungen mit dem Cha

rakter der Rcallasten. Ein Theil derselben beruht auf der ehe

maligen Unterwerfung des belasteten Guts unter die Vogtei

oder Gerichtsherrschaft eines Gutsherrn, ein anderer Theil ist

ein Acquivalent gegen die Gestattung von Servituten und ühn-

wöhnliche Executionsart von Forderungen keinen Erfolg hatte; das

Hamburger Stadtr. v. 1270 II, 3 stellt es ausdrücklich in die Wahl

des Gläubigers, von der einen oder anderen Executionsart Gebrauch zu

machen ; auch spricht gegen die Annahme der exceptionellen Stellung

des Rentenkaufs in dieser Hinsicht der Umstand , daß die Quellen sich

in Betreff anderer Reallasten in ganz ähnlicher oder gleicher Weise

äußern, s. namcntl. Schwabenspiegel (Wackernagel) 69 und Grimm's

Weisthümer 1, 104 (Oeffn. v. Lauffen), Kl. Kaiserrecht (Endemann)

II , 117. Die Ansicht, daß hier das Grundstück in Betreff der Haftung

eine andere Rolle spiele als sonst bei den Reallasten , beruht auf dem

selben Irrthume, der spätere Praktiker verleitete, den Rentenkauf mit

einem hypothekarischen Darlehen zu identificiren. Es ist etwas juristisch

ganz Irrelevantes, daß ein Rentenschuldner ohne Vermögen und ge

nügendes Einkommen sich zum Verkaufe seines Hauses veranlaßt sehen

wird , was aus ganz zufälligen Gründen bei d«> übrigen Reallasten

nicht in diesem Maße der Fall ist.

9) Reichspolizeiordnung v. 1577 Tit. 17. §. 8.

10) Reichspolizeiordn. a. a. O.

11) Dexutationsabsch. v. 16O0 §. 35.
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lichen Gerechtsamen, noch andere sind der Kaufpreis von Grund

stücken, ein großer Theil endlich wurde bei der Uebertragung

bäuerlicher Nutzungsrechte an Bauergütern vom Gutsherrn vor

behalten i). Die Grundzinsen bestehen bald in Geld, bald in

Naturalien und führen die verschiedensten Namen, welche bald

von der Beschaffenheit des Gegenstands ^) , bald von der Zeit

der Fälligkeit °) oder der Natur des belasteten Grundstücks

1) Auf die Verschiedenheit der Entstehung eines Bodenzinses stützt

sich eine sehr allgemeine Eintheilung desselben in vorbehaltenen und

aufgelegten (census reservslivus und constitutivus). Der erstere ist

derjenige, welcher bei der Uebertragung bloß bäuerlicher Nutzungsrechte

(nach Andern auch des vollen Eigenthums) vom Gutsherrn vorbehalten

wurde, der letztere ist dagegen ohne eine solche Uebertragung auf das

Grundstück aus anderen Gründen aufgelegt worden, wobei Mauren

brecher Lehrbuch I. S. 724 noch die scharfe Trennung von vertragsmü-

ßig entstandenen Zinsen fordert. Diese Unterscheidung berührt die

rechtliche Natur des Zinses im heutigen Rechtsleben gar nicht, da er

in allen Fällen nach den Grundsätzen der Reallasten beurtheilt wird; sie

ist nur insofern wichtig , als bei etwaigen Ablösungen aus ihr ein Maß

stab für die Größe des Lösecapitals gewonnen wird. Denn der Um

stand, daß der Gutsherr bei Erneuerung des Leihecontracts den vorbe

haltenen Zins erhöhen kann (was ohnedieß meistentheils durch Partie«-

larrechte ausgeschlossen ist), darf nicht (Eichhorn Einl. §. 253, II) hier

her gezogen werden, da dieß nicht die Erhöhung des alten, sondern

die Constiruirung eines .>euen Zinses ist; diese Art Zinsen fällt auch

häufig gar nicht unter den Begriff der Reallasten (Duncker Reallasten

S. 199). Um dagegen die Beschaffenheit des Guts zu bestimmen, ob

es Eigenthum oder bäuerliches Nutzungsrecht sei, wird man die lokal-

geschichtliche Untersuchung nicht auf die Schuleintheilung zwischen reser-

virtem und aufgelegtem Zins, sondern auf die ganze Geschichte des

Bauerguts richten, wobei allerdings die Erforschung des Zwecks des

Zinses ebenfalls von Bedeutung ist. — Ueber die Geschichte des Grund

zinses s. Duncker Reallasten S. 197 flg. , der sie freilich weder erschö

pfend noch unabhängig von seinem unhaltbaren Princip darlegt.

2) z. B. Zinsfrucht, Zinskorn, Wachszins.

3) z. B. Martinsgänse , Fastnachtshühner, Ostereier, Pfingst-

lämmer.

4) z. B. Rauchhühner, Rauchpfennig.
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bald endlich von dein rechtlichen Grunde 5) des Zinses genom

men sind. Naturalzinsen werden im Zweifel von der Güte

und Beschaffenheit geschuldet, wie sie auf dein belasteten Grund

stücke überhaupt erzeugt zu werden Pflegen °). Der Termin

der Leistung des Zinses, welchen in der Regel der Zinsmann

dem Berechtigten darbringen muß , ist meistens ein einziger

Tag im Iahre, und zwar bald ein hohes Fest oder die Zeit,

in welcher das Agrikulturprodukt gewonnen wird Wird

der fällige Zins nicht gezahlt, so geben manche Particular-

rechtc dem Berechtigten bald die Bcfugniß, eine Erhöhung

des Zinses zu fordern (Rutscherzins, Zinsbuße) bald gc-

statten sie dem Gutsherrn sogar die Einziehung des zinspflich

tigen Grundstücks, wenn das Recht des Zinsmanns an dem

selben nur ein bäuerliches Nutzungsrecht ist z andere Par-

ticularrechte' geben endlich wegen fälliger Zinsen ein Vorrecht

im Concurse oder ein gesetzliches Pfandrecht "). Ein Recht,

Erlaß oder Nachlaß am Zinse in unglücklichen Iahren zu for

dern, kann dem Zinsmann, da die Analogie des Pachts nicht

5) z. B. Leibhühner (Leibeigenschaft), Go-, Hals- und Vogts-

Hühner (Gerichtsherrschaft), Bekenngeld (Gutsberrschaft). — Der

Ausdruck „Erbzins" deutet nur auf die Erblichkeit des Rechts am

Zinsgute.

6) Struben rechtl. Bedenken III, 112. Hagemann prakt. Erört.

Bd. 7, Nr. 75.

7) S. zwar Sachsensp. I, 5i. §. 2. und Serger Seeon. zur. I.. 3.

I. 5. Ik. 28, not. 8. S. aber Löck. ZIsx. Ssvar. IV, 7. §. g. Eich.

Horn Einl. §. 253, VI.

8) Vgl. Not. 3.

9) Sachsenspiegel I, 5l. §. 2: „8ner «inen /ins 2u reckteu tagen

nickt gibt, 2nei geige ssl ker in geben ckes sockern tsg5 unck slie tsge

sis«, <Iie nile ker in unter ime kst." ^zrer cke eensibus mors cre-

»centibus. «otting. 1744. Schott jurist. Wochenbl. IV. S. «33 flg.

10) Steinacker Braunschweig. Privatr. S. 508. Haubold Sachs.

R. §. 47«. Preuß. Landr. I, 18. §. 771 flg. S. oben §. 143, N. 14.

11) Bayr. Prioritätsges. §. 12, Nr. 7. Pr. Landr. II, 7. Z. 433.
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entscheidet^), aus gemeinrechtlichen Gründen nicht zugespro

chen werden; Particularrechte ") und. die Gewohnheitsrechte

mancher Gegenden gewähren es dagegen bei außerordentlichen

UnglückSMen entweder allgemein oder nur in Betreff der Zin

sen, welche die Höhe eines wirklichen Aequivalents des Frucht-

genusseö erreichen ").

c) Zehnten.

§. 19».

Eine Art der Grundzinsen sind die Zehnten, deren recht

liche Eigenthümlichkeitcn noch heutzutage zum Theil auf ihrer

Geschichte und Beziehung zur christlichen Kirche beruhen ^).

In vielen Gegenden Deutschlands ist die Zehntberechtigung ein

altes Recht der Kirche 2); sehr häufig ist sie aber in weltliche

12) A. M. Eichhorn a. a. O. §. 253, V.

13) S. Pfeiffer das Meierrecht (1848) S. 156 u. flg. Die vielen

hier angeführten Gesetze stellen es in die Billigkeit des Gutsherrn, for

dern diese aber in manchen außerordentlichen Fällen. Das Motiv ist

in der Regel das Interesse des Staats an der Erhaltung eines wohl-

habenden Bauernstandes.

14) Oesterr. Gcsetzb. §. 1133 u. 1134.

1) Ueber die Geschichte der Zehnten s. (Z. I.. SSkmer Se «rißine «t

ratiou« ckecimsrum in liermsni» (ei. Mr. civ. I. III. p. 64). Birnbaum

die rechtliche Natur der Zehnten nach den Grundeigenthumsverhältnissen

des romischen und fränkischen Reichs historisch entwickelt u. s. w. 1831.

A. M. ist zum Theil Eichhorn Rechtsgesch. §. 186 u. 325, und in sei

nem Kirchenrecht Bd. 2. S. 815 flg. S. auch Walter's Kirchenrecht

(10. Aufl.) §. 247 flg. — Ueber das heutige Recht vergleiche Schnait-

bert Erläuterungen des Lchnrechts S. 2v4flg. und Hagemann's Hand-

buch'des Landwirthschaftsrechts §. 257—267.

2) Dä die Kirche keineswegs überall mit ihrem Zehntanspruche

durchgedrungen ist, und auch da, wo dieß geschah, den Zehnten doch

nicht in dem ganzen ursprünglich angestrebten Umfange zur Geltung

brachte, so hat die Kirche, als zehntberechtigte, an dieser Stelle keine

andere Stellung in Anspruch zu nehmen, als jeder andere zufällige

Zehntherr; denn auch ihr Recht bedarf heutzutage, wenn es bestritten
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Hände übergegangen, oder als Gutslast originär bestellt wor

den'). Die Zehntverpflichtung an sich ist abgesehen von der

Frage nach dem berechtigten Subjekte durchaus nach den

Grundsätzen der Reallastcn zu beurcheilen; nur tretm für den

kirchlichen Zehnten noch außerdem manche Bestimmungen des

kanonischen Rechts über das Kirchengut ein.

Die Zehntverpflichtung besteht in der Verbindlichkeit

des Besitzers (auch des Pächters) «) eines Grundstücks , dem

Berechtigten einen Theil (regelmäßig, aber nicht immer den

zehnten Theil) der auf demselben erzeugten Früchte (Fcldzehnt),

oder der durch seine Gutswirthschaft gewonnenen Thiere (Blut

zehnt) °) oder ihrer Produkte zu überlassen. Der Umfang der

Zehntberechtigung ist verschieden, jenachdcm sie sich über alle

in einem Bezirke liegenden Grundstücke (mit Ausnahme der

wird, des Beweises seiner Enrstehung oder wenigstens seines unvordenk-

liehen Daseins, da ein Zurückgehen auf die ursprünglichen Kirchenge

setze zur Erwerbung neuer Zehntrechte unstatthaft ist.

3) Nicht aller weltliche Zehnte ist von der Kirche in die Hände der

Laien übergegangen; oft wurde er durch Vertrag und Vorbehalt als

eine den Zinsen analoge Gutslast bestellt. Auch die Landesherrn haben

sich bisweilen durch Gesetz ein allgemeines Zehntrecht angemaßt; da

aber dieser Irrthum (§. 168, Not. 1 und 2) sich in der Zukunft schwer

lich wiederholen wird, so sind jetzt die Zehntrechte aller Arten von Sub

jekten nach den rein privatrechtlichen Grundsätzen von der Entstehung

der Reallasten zu beurtheilen. Der Darstellung der Particularrechte

bleibt. es überlassen, den. Umfang der Berechtigung jedes Zehntherrn,

wie er sich nun einmal gestaltet hat, als ein juristisches Faktum zu be-

stimmen.

4) Hagemann Landwirthschaftsrecht S. 504. Der Umstand, daß

die Leistung in einem Theile der wirklich gezogenen Früchte besteht,

läßt Ieden , der überhaupt diese Früchte zieht, als verpflichtet erschei

nen. Der Grund, den Hagemann u. A. mit noch ferneren Folgesätzen

aufstellen, daß .die Last zunächst auf den Früchten hafte, enthält gar

keinen juristischen Begriff.

5) Der Blutzehnte heißt auch Fleisch- oder Schmalzehnt, ckecimse

minutse, Uchtpenning.
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Gärten °)) erstreckt, oder nur auf einzelne derselben bezieht

(«jevimse universales und psrtivulsres) , jenachdem sie alle,

oder nur einzelne Fruchtarten und Thiergattungen zum Gegen

stande hat; im letzteren Falle unterscheidet man den großen

und kleinen Zehnte so daß der große Feldzehnt alle Getreide-

arten, der kleine Feldzehnt (Krautzehnt) nur die Garten- und

Baumfrüchte, der große Blutzehnt größere Thiergattungen, der

kleine Blutzehnt nur das Federvieh umfaßt Weder die

Zehntberechtigung überhaupt, noch ihr Umfang kann auf eine

Präsumtion gestützt werden; der Beweis kann aber durch den

Umstand erspart werden, daß ein Gesetzt) oder Gewohnheits

recht die Zehntpflicht in einem bestimmten Maße ausspricht.

In Ermangelung eines ausdrücklichen partikulären Rechtssatzes

kann daher auch vom Ncubruch nur dann ein Zehntrecht an

erkannt werden, wenn das urbar gemachte Land in einer dem

universellen Zehntrechtc unterworfenen Feldmark liegt Die

6) Hagemann a. a. O. §. 135 und 259.

7) Hagemann a. a. O. S. 489 flg. Sachsensp. II , 48. §. 11. —

Welche Früchte zum großen oder kleinen Feldzehnt zu rechnen sind, kann

im einzelnen Falle streitig sein, aber nur nach Herkommen, Vertrag

und Particulargesetz entschieden werden. Die in der Brache gewonne

nen Fruchte fallen ebenfalls unter dsn allgemeinen, bisweilen auch un

ter den kleinen Feldzehnt. S. Hagemann a. a. O. S. 504 und 491,

kuKnckork «dserv. II «ds. 157. Arnold Beitr. z. deutsch. R. II. S. 221.

8) Eine Reihe particularrechtlicher Zehntordnungen, welche leicht

vermehrt werden kann , ist angeführt bei Eichhorn Einl. §. 252 u. S.

insbesondere Lock. A»x. Ssvsr. I>. 2. Lsp. 10, Thomas Fuldaisches Pr.

R. I. S. 298 flg.. Pr. Landr. II, 11. §. 857 flg., Reyscher Würtemb.

Pr. R. §. 275 flg., Haubold Sachs. R. §. 486, Steinacker Braunschw.

Pr. R. S. 525 flg. . Grefe Hannöv. Pr. R. II. S. 345 flg.

9) Ueber den s. g. Noval- oder Rottzehnten ist früher ein langer

Streit geführt worden ; insbesondere hat man ihn häufig durch eigene

Gesetze zu einem Regal gestempelt. Die richtige Ansicht s. bei Hage

mann prakt. Erört. Bd. 3. Nr. 33 und Landwirthschaftsrecht §. 250.

Vgl. Lsp. 27 X cke ckecilu. Instr. Pa«. vsnsdr. srt. 6. Z. 47 (Hagemann

Erort. a. a. O. S. 200. Not. n).
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Ausübung des Zehntrechts geschieht in der Art, daß der Be-

rechtigte nach geschehener Anzeige von der vollendeten Ernte

nach beliebigem Anfang der Zählung auszehntct ^) ; nur wenn

er dieß nach erfolgter Anzeige und nach Verlauf der ortsüb-

liehen Zehntfrist unterläßt, hat der Pflichtige das Recht, den

Zehnten selbst zu bestimmen und zur Disposition des Berech

tigten zu stellen Beim Blutzehnten wird das zehnte Stück

nach fortlaufender und durch das Ende des Iahrs nicht unter

brochener Zählung als Zehnte in Anspruch genommen

Durch die gleichartige und gleichzeitige Zehntbercchtigung Meh

rerer an demselben Grundstücke wird der Belastete nicht zur.

Abgabe eines doppelten Zehnten verpflichtet ; die Lösung dieser

Collision der Zehntherm unter sich kann jedoch nur nach dem

lokalen Herkommen und Particularrechte gewonnen werden

Die Berechtigung zum Fcldzehnten ist ein Recht auf regel

mäßig wiederkehrende Leistungen, indem die dem Zehntrechte

unterworfenen Früchte nach dem Wirtschaftssysteme, welches

bei der Entstehung der Last in Rücksicht genommen wurde, in

10) S. hierüber und über das Fortzählen von einem Acker zum

andern Hagemann Landwirthschaftsr. §. 265, Arnold a. a. O. S. 373.

Auf der Art der Auszehntung beruht die an manchen Orten herkömm-

liche Bezeichnung des Zehnten als Schlepp- und Streuzehnt. Hage-

mann a. a. O. §. 262. Uebrigens hat der Zehntherr für das Einsam

meln und Fortschaffen des Zehnten keinerlei Entschädigung zu fordern.

11) Sachsensp. II , 48. §. 7 : „S^ven «in msu »in Korn invuren nil,

ck»2 ssl ker Kunilegen ckeme aenckenere , sb ker in Seme ckorte ocker uk

ckeme velcke ist, unck nsrtet ker ckenne sines gekncken nickt, cker msn

verackncke im selben, gl» ker sinev eick cksrsn ben si e, «b msu in von

ime ksbn n il , unck ben ise in en siven geduren unck ls^e in nie »ten ;

so ssl er? bilben sne sckscken , sd ker sicker ergert «ger verloren nirt."

Steinacker Braunschw. Privatr. S. 529.

12) „Wie es fällt." Hagemann a. a. O. S. 489.

13) S. z. B. Reyscher Würtemb. Pr. R. §. 278. Oock. Asx. Ssv.

a. a. O. §. 11. Die Unterscheidungen und Grundsätze Maurenbrecher's

Privatr. §. 337 sind für das gemeine Recht willkürlich.
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bestimmten sich immer wiederholenden Zeiten erzeugt werden.

Somit wird die Fortdauer des bisherigen Zustands des bela

steten Grundstücks, so weit sie von dem Willen des Verpflich-

teten abhängt, zugleich zu einer natürlichen Nebenwirkung des

Rechtsverhältnisses. Eine willkürliche Veränderung der Be-

wirthschaftung oder der Gestalt des zehntpflichtigen Grund

stücks, welche den Zehntherrn im Vergleich zu dem Ertrag

seines Rechts bei dem hergebrachten Zustande benachtheiligt,

ist deshalb, da ein Surrogat oder Sackzehnt nicht angenom

men zu werden braucht, der einseitigen Aufhebung einer be

stehenden Verbindlichkeit gleich zu stellen

S) Leibrenten (Leibzuchtsvertrag).

s. 191.

Die Absicht, sich oder Dritten eine lebenslängliche Ver

sorgung durch Leistungen Anderer zu verschaffen, kann durch

sehr verschiedene Rechtsgeschäfte ausgeführt werden. Dahin

gehört namentlich die auf Grund eines Vertrags oder Gesetzes

geschehene Bestellung eines Witthums zum Unterhalte der über

lebenden Ehefrau ^) , und die Hingabe eines Werthobjekts an

Dritte gegen die Verpflichtung zur Zahlung von lebensläng

lichen Renten, oder zur leiblichen Verpflegung mit Darreichung

von Alimentationsmitteln, Gestattung der Wohnung und Ueber-

lassung des Nießbrauchs an einzelnen Grundstücken. Dicß letz

tere Geschäft bezeichnet man im Allgemeinen als Leibzuchts

vertrag, Lcibgeding, eontrsvtus vitslitius, bei Gutsabtretun-

14) Ebenso Eichhorn Einl. §. 254 und Hagemann a. a. O. S. 505,

aber aus unrichtigen Gründen. Vgl. z. B. Arnold Beitr. z. deutsch. R.

Bd. 2. S. 66 flg. 376 flg. A. M. ist Mittermaier Grundsätze §. 187

und zum Theil das Pr. Landr. II, 11. §. 885. S. auch Duncker Real-

lasten S. 226.

1) Darüber im dritten Buche besonders.
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gen als Altentheil und Auszug ; seine juristische Bedeutung

kann aber nach der Mannigfaltigkeit der Verhältnisse sehr ver

schieden sein. Es kann zunächst ein reines Kaufgeschäft mit

der Modifikation sein, daß ein Theil des Kaufpreises in der Ver-

pflichtung zu Leistungen der genannten Art bestehe ^) ; es kann

aber auch den Charakter der doosti« 8ub m»6« annehmen °).

Die Leibzuchtsbcstellung bei der Uebertragung von Bauergütern

insbesondere kann abgesehen von diesen Möglichkeiten unter be

sonderen Umständen eine Gegenverpflichtung für den Vortheil

einer erfrühtcn Erbfolge*) sein, bisweilen (und zwar nament

lich wenn das Gut an Fremde ^) gegen die Leibzuchtsverbindlich-

keit abgetreten wird) auch auf einem dem römischen Rechte un

bekannten Pfründtcnvertrage ohne die Wirkungen der anticipi»

ten Erbfolge beruhen °). Alle auf diese Weise bestellte Ver

bindlichkeiten sind an und für sich keine Rcallasten ; sie können

aber deren Wirkung erlangen, wenn sie nach den Grundsätzen

2) Runde die Rechtslehre von der Leibzucht oder dem Altentheile

(1805) S. 307flg.

3) !<. 8. Loii. cke rer. perinut. (4 , L4). I.. 1. v. cke Sonst. quse

5U0 moSo (8, 55). Runde a. a. O. S. 310 flg.

4) Darüber im Erbrechte.

5) Runde a. a. O. S. 317.

6) Eichhorn Einl. §. 117, III nennt diesen Vertrag, welcher in

der Hingabe eines Grundstücks gegen Leibzuchtsverbindlichkeiten ohne

Kaufpreis besteht, einen ungenannten Contract und will daraus seine

Eigenthümlichkeit ableiten; die ungenannten Realverträge haben aber

bekanntlich heutzutage nicht mehr die Eigenthümlichkeiten dieser Form

des römischen Vertragssystems. Der Inhalt der Verbindlichkeiten ent

scheidet sich nach den Bestimmungen des Vertrags. Allgemein und

durch Particularrechte oft bestätigt ist jedoch die Regel, daß sich die

Verbindlichkeiten des Verpflichteten nicht durch Verheirathung oder

Kindererzeugung des Leibzüchters vermehren sollen (Runde S. 367 flg.).

Nicht immer aber bedarf es eines Vertrags oder einer Testamentsbe

stimmung zur Entstehung der Lcibzucht an Bauergütern, oft gewährt

schon das Gesetz eine solche , z. B. dem Interimswirth , überlebenden

Ehegatten, gebrechlichen Kindern; Runde S. 353 — 367.
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über die Entstehung derselben constituirt werden ^). Der Leib

zuchtsvertrag kann endlich einen besondern Charakter dadurch

erhalten, daß bei seiner Eingehung lediglich ein Gewinn durch

eine Spekulation beabsichtigt wurde, welche auf der muthmaß-

lichcn Berechnung der Lebensdauer des Rentenempfängers be

ruht; dieß ist der Leibrentenvertrag, von dem nun besonders

gehandelt werden soll.

§. 192.

Beim Leibrentenvertrag verpflichtet sich Iemand,

gegen Empfang eines CapitalS oder eines nach seinem Geld-

werthe bestimmten Gegenstands einem Dritten eine lebensläng

liche Iahresrente zu zahlen. Da die unsichere Berechnung der

Lebensdauer des Rentenempfängers den Maßstab für die Größe

des zu leistenden Werthes gewähren muß, und die Rente das

gewöhnliche Zinsmaß übersteigt'), so ist das Geschäft ein ge

wagtes^). Das Capital ist mit der Perfektion des Vertrags

verfallen, und der Rentenberechtigte ist nur noch Gläubiger

auf den Betrag der Rente („Leibgut schwindet Hauptgut"),

deren Forderung übrigens im Concurse keinen Vorzug genießt^).

7) S. oben §. 1«7. Not. 3.

1) Eichhorn Einl. §. 118, ck. Bornemann Preuß. Civilrecht III.

S. 135. Wer die Notwendigkeit dieses Grundsatzes läugnet, hat ir

gend ein anderes Geschäft, nur nicht den eigentlichen Leibrentenvertrag

im Sinne.

2) Von einer Isesio enorm!» und ihrer Wirkung kann hier durch

aus nicht die Rede sein.

3) Die fast allgemeine entgegengesetzte Behauptung, die Rente

werde im Concurse nicht geschmälert und dem Rentenberechtigten müsse

ein Capital ausgesetzt werden, dessen Interessen der Größe der Rente

gleichkämen, läßt sich durch Nichts begründen. Das Richtige ist, daß

der Werth des Rentenrechts zur Zeit des Concurses capitalisirt und

nach den allgemeinen Prioritätsgrundsätzen loci« wird. Eichhorn Einl.

§. 11«. °.
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Vorausgesetzt wird jedoch für jene Wirkung, daß der Renten-

schuldncr die Verpflichtung zur Zahlung der Leibrente nicht

durch eine willkürliche Handlung aushebe^). Wird das Ge

schäft durch Eintreten einer hinzugefügten Resolutivbedingung

aufgelöst, so wird das Hauptcapital gegen Erstattung des die

gewöhnlichen Zinsen übersteigenden Mehrbetrags der empfange

nen Renten zurückgezahlt °).

Diese Grundsätze kommen nicht immer in dieser einfachen

Gestalt zur Anwendung; sie sind oft in complicirtcre faktische

Voraussetzungen verflochten. Dicß ist zunächst der Fall bei

der s. g. Tontine, d. h. dem Geschäfte, bei welchem Mehrere

sich in der Art eine Leibrente bestellen, daß der Antheil der

Verstorbenen den Uebcrlebenden anwächst; ferner bei den s. g.

Leibrcntenanstaltcn °) , welche bei der großen Zahl der sich be

teiligenden Leibrentcnkäufcr auf einer der Einwirkung indivi

dueller Zufälligkeiten weniger ausgesetzten Basis beruhen ; end

lich bei den Wittwenversorgungsanstalten''). Dich sind Cor-

porationcn, welche sich ihren zu bestimmten jährlichen Beiträ

gen verpflichteten Theilnehmern ^) gegenüber verbindlich ma

chen, an die etwaigen Wittwen derselben bestimmte jährliche

4) z. B. Tödtung des Rentengläubigers, vgl. Bornemann a. a. O.

S. 135 (zu Preuß. Landr. I, 11, «21 flg.); verschuldete Unmöglichkeit

der Erfüllung nach I. 11. Loii. cke coml. ob csus. gst. (4, 6) vgl. Eich

horn a. a. O. Not. i. — Bloße Säumigkeit in der Erfüllung der

Rentenvervgichtung kann dagegen nicht als Aufbebungsgrund angesehen

werden. Anders in Preußen, s. Bornemann S. 138.

5) Ueber die außerdem nach Particularrechten noch verwirkte Buße

s. Bornemann S. 137.

6) Regelmäßig haben sie den Charakter der juristischen Personen

erhalten.

7) Pfeiffer in der Zeitschrift für deutsch. Recht Bd. 9, S. 440 flg.

und praktische Ausführ. Bd. 8, S. 222 flg,

8) Nur die Ehemänner, nicht die Wittwen sind Theilnehmer der

Corporation; für die rückständigen Beiträge haften daher auch nicht

die Wittwen als solche, sondern nur die Erben der Ehemänner.
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Leibrenten zu zahlen^). Mit dem Tode des betheiligtcn Ehe

manns tritt die Wittwe mit selbständigem Klagerechte der

Wittwenkasse gegenüber in das gewöhnliche Verhältniß des

Gläubigers zum Schuldner.

V. Spiel und Wette

§. 193.

Beim Spielvertrag knüpfen die Parteien Gewinn

oder Verlust an den vom Zufall oder der Geschicklichkeit oder

von Beidem zugleich abhängigen Ausfall einer in dieser Ab

sicht vorgenommenen Thätigkeit Die Unterscheidung dcs

9) Die von Pfeiffer a. a. O. der Zeirschr. f, deutsch. R. S. 464

angegebenen Unterschiede vom Leibrentenvertrage sind juristisch irrele-

vant. Die Idee der Assekuranz, welche in der Wittwenversorgung ruht,

hat ebenfalls kein juristisch hervortretendes Moment.

10) Es ist kaum nöthig , dafür heutzutage die I. 23. vig. de pscti»

anzuführen. Pseiffer a. a. O. S. 477.

1) Das Zusammenfassen von Spiel und Wette, Leibrentenvertrag,

Assekuranz und ähnlichen Geschäften unter die gemeinschaftliche Rubrik

„aleatorische Verträge" ist neuerdings getadelt worden, weil das Wa-

gen, oder Stellen auf Gewinn und Verlust, oder das Abhängigmachen

vom Zufall eine auch bei allen übrigen Verträgen mögliche Modifica-

tion sei. S. Wild« Zeitschr. f. deutsch. R. Bd.' 8, S. 205 flg. Puchta

Pandekten §. 258, Not. i. Nur ist dem Spiel und der Wette eigen-

thümlich, daß das Wagen hier den alleinigen Charakter des Geschäfts

ausmacht, weshalb sie als selbstständige Verträge, wenn auch nicht als

die einzigen ihrer Art, unter den einzelnen Obligationen darzustellen

sind. S. v. d. Pfordten Abhandlungen (1840) S. 327 flg.

2) Von wem diese Thätigkeit vorzunehmen sei, ob von den Par-

teien oder Dritten, ist gleichgültig. Nur muß sie eine bestimmte zur

Hervorbringung des im Spielvertrage berücksichtigten Erfolgs geeignete

und deßhalb verabredetermaßen vorgenommene Thätigkeit sein. So

Thöl Verkehr mit Staatspapieren S. 257. A. M. ist v. d. Pfordten

a. a. O. S. 330 und besonders Wild« a. a. O. Bd. 8, S. 209. Van-

gerow Pandekten III. S. 4W flg. Diese letzteren Schriftsteller suchen

einen tieferen Unterschied zwischen Spiel und Wette, als den, daß das

erstere eine Thätigkeit, das letztere keine solche voraussetze, weil sich

N 6
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deutschen Rechts in erlaubte, d. h. nur zur Unterhaltung,

und unerlaubte, d. h. in gewinnsüchtiger Absicht ange

stellte Spiele hat keine civilistische, sondern lediglich eine cri-

minalrechtliche Wirkung «). Dem vielfach bezeugten deutschen

durch diese faktisch oft ganz geringfügigen Unterschiede die große juri

stische Verschiedenheit beider Geschäfte nicht erklären lasse. Sie setzen

das unterscheidende Kriterium in die Absicht der Parteien, welche

beim Spiel immer auf Gewinn, bei der Wette nur auf Bewahrung

der Richtigkeit einer anfgestellten Behauptung gerichtet sei. Hiernach

entscheide die äußere Form des Geschäftes gar Nichts, sondern es komme

auf eine Prüfung der in dem gesammten faktischen Zusammenhange

ausgesprochenen Intention der Parteien an. Zwar ist diese Charakte

ristik der Wette ganz richtig . aber die des Spiels ist durchaus falsch

und sowohl der im Volke lebenden Anschauung als dem Rechte fremd.

Es wird hier allgemein übersehen, daß Spiel und Wette gar keine lo

gischen Gegensätze der Art sind, daß in ihnen alle Möglichkeiten solcher

Geschäfte erschöpft würden, deren ausschließlicher Inhalt ein Setzen

auf Gewinn und Verlust ist; sie sind vielmehr einzelne Arten des be

dingten Vertrags, der keineswegs nur Spiel und Wette umfaßt, son»

dern in noch andern Formen zur Anwendung kommen kann. Indem

Wild« dieß gänzlich verkennt, versuchter, alle möglichen ähnlichen Ge

schäfte unter irgend eine dieser beiden Rubriken zu bringen, und endigt

dann natürlich mit einer gänzlichen Abschwächnng und Generalisirung

des speciflschen Inhalts derselben. Auch Thöl, der das Spiel sonst so

richtig beurrhcilt, verkennt dieß, indem er a. a. O. S. 270, Not. «3

durch eine bloße Negation des Kriteriums des Spiels, der Thätigkeit

der Parteien, das Kriterium der Wette finden will. Das Richtige ist,

daß der Charakter der Wette etwas gegen den Charakter des Spiels

ganz Ungleichartiges, Verschiedenes ist, bei dem es auf das Dasein

einer Thätigkeit oder das Nichtdasein einer solchen gar nicht ankommt;

daher ist nicht jede sponsio eine Wette, bloß weil sie kein Spiel ist.

Nur das «enus ist beiden Geschäften gemeinschaftlich.

3) Dicse Unterscheidung, welche sich zuerst in der städtischen Ge

setzgebung des Mittelalters ausbildete, hat man in höchst gezwungener

Weise der justinianischen Gesetzgebung anfügen wollen, welche dann

freilich lächerlich genug modernisirt werden mußte, z. B. in der Unter

scheidung zwischen Glücks - und Kunstspielen, denen noch das Räthsel

der gemischten Spiele angereiht wurde. S. Wild« Zeitschr. f. deutsch.

Recht Bd. 2. S. 177.
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Rechtsbewußtsein entspricht die Aufstellung des Grundsatzes,

daß zwar die Rückforderung bezahlter Spielschulden unzuläs

sig ^) , dagegen aber auch die Klage auf Zahlung noch nicht

berichtigter Spielschulden ausgeschlossen sei Die Partien-

larrcchte enthalten jedoch diesen Grundsatz 'nicht immer in die

ser Rcinheit °).

Es giebt einige Spiele, bei denen die Erlaubniß derselben

durch die Staatsgewalt ausnahmsweise zugleich die Gewäh

rung einer Klage «nf den Gewinn ausspricht. TXrlM gehört

I) die vom Staate gekehmigte Lotterie^). Der Unterneh

mer verkauft L/jöse °) und läßt sie nach den Bestimmungen

eines bekannt gemachten LottcrieplanS ziehen. Den bei der

Ziehung sich ergebenden Gewinn klagt der Spieler, auf dessen

Loos er füllt von der Direktion oder dem Collecteur ein,

4) Wilda a. a. O. S. 180 flg.

5) Die Beweise s. bei Wilda S. 185flg., z. B. Glosse z. Sach.

ftnsp. Ill, 6, Vermehrter Sachsensp. IV, 36, 9, Göttinger Statuten

bei kukngork «dserv. 3, 192, Reuterbestallung v. 1570 §. 211, Mag.

deburger Polizeiordnung 54. §. 3 u. s. w. Alle diese Stellen gehen dar.

auf aus, das Spielen auf Borg zu verbieten, wobei sogar oft dem,

welcher ein Darlehn zum Zweck des Spiels gegeben, die Klage ver

sagt ist.

ß) So neigt sich der romanisirenden Ansicht zu der ZKxim.

SSVÄÜ.. I. IV. (!»?. 12. §. 5 (Kreittmayr AnmerZ. Th. 4. S. 1L95).

Vollkommen übereinstimmend mit obiger Theorie ist dagegen das Pr.

Landr. I, 11. §. 577 u. 578 und das Oesterr. Gesetzb. Art. 1271 u. 1272.

7) Sowohl das Lotto, d. h. die Zahlen-, als die Elassenlotterie.

S. Bender die Lotterie (Hcibelb. 1832) S. 18 flg.

8) Der Kauf des Looses ist eine gewöhnliche ekiti« 5M, für welche

das Loos nur eine Beweisurkunde giebt; der gSÄ^liche oder theilweise

Verlust des Kaufpreises begränzt den SpielveVlust des Einsetzers. -

Die Loose werden meistens durch Eollecteure verkauft, welche dieselben

entweder als bloße Mandatare der Directivn, oder nach den Bedin.

gungen des Trödelvertrags verkaufen. Hagemann prakt. Erörterungen

V. S. 131 flg.

Ä) Jeder Inhaber des Lvvfts ist in der Regel zur Klage auf Km

6*
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von dem er sein Loos erhielt'"). 2) Das AuSspiclge-

schäft. Es verkauft ") Iemand einen Gegenstand an eine

Gesammtheit von Kontrahenten^), von denen Ieder durch

Bezahlung eines Looses in die Gemeinschaft eintritt, mit der

Bestimmung, daß die verkaufte Sache zum alleinigen Eigen-

thume an Denjenigen fallen solle, der in einem vorzunehmen

den Spiele der Gesellschaft Sieger bleibt. Hat der Verkäufer

in dem bekannt zu machenden Ausspiclplane nichts Anderes

bestimmt, so ist er verpflichtet, selbst bei noch so geringem

Absatze der Loose das Spiel am bestimmten Termine vorzu

nehmen.

8. 194.

W e t t e ') ist die Uebereinkunft, nach welcher sich die Par-

Gewinn legitimirt. Die Frage, wann das Eigenthum am Loose erwor

ben wird, entscheidet sich nach allgemeinen Grundsätzen. Ueber die

stillschweigende Creditirung des Kaufpreises s. Hagemann a. a. O.

S. 136.

10) Dicß wiederholt sich in der Regel bei jeder Classe; der Kauf

eines Looses gilt nur für eine Classe, bei der folgenden muß das Loos

erneuert werden.

11) Das vorbereitende Geschäft kann auch Schenkung sein. — S.

Lange die Rechtstheorie vom Ausspielgeschäft. 1818.

12) Wenn der auszuspielende Gegenstand der Gesellschaft vom An

fang an selbst zugehörte, so liegt ein bloßer Spielvertrag über die von

jedem Gesellschafter an den Sieger abzutretenden Antheile vor.

1) Die schon im vor. §. Not. 2 gerügte Unrichtigkeit in der Auf

fassung des Verhältnisses von Spiel und Wette hat auch hier mannich-

fache Irrthümer hervorgerufen : 1) der Unterschied zwischen Spiel und

Wette liege bloß in dem nur bei jenem Statt sinkenden Erforderniß der

Thätigkeit; 2) der Unterschied liege nur in der Absicht der Parteienz

werde daher gewettet, bloß um zu gewinnen, so gehe die Wette in

ein Spiel über (Vangerow u. Wilda a. a. O.). Dieß ist ganz unrich

tig , indem auch bei der Wette eine gewinnsüchtige Absicht vorhanden

sein kann, und abgesehen davon ein bedingter Vertrag mit Setzen auf

Verlust und Gewinn nicht schon deshalb ein Spiel wird, weil er keine

Wette ist und umgekehrt, sondern wie das Differenzgeschäft etwas ganz
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teien im Interesse der Bewährung ihrer Ansichten bei einem

Meinungsstreit verpflichten, daß Derjenige, dessen Behauptung

sich als unrichtig erweist, Etwas verwirkt haben solle

Solche Wetten sind gestattet und mit rechtlicher Wirkung ver

sehen ^), wenn sie im Ernst angestellt und nicht in sich unsitt

lich sind , was aber nicht schon dann angenommen werden

kann, wenn ein Contrahent von der Richtigkeit seiner Behaup

tung Gewißheit hatte °) , oder wenn die Wettsumme übermä

ßig groß ist «).

VI. Gesellschaftsvertrag (insbesondere Handels»

gesellschaften).

§. 195.

Der Gesellschaftsvertrag wird am Wesentlichsten mo-

Andetes sein kann; daher ist es auch unrichtig, Wetten über Spiele

als Spiel zu betrachten und klaglos zu machen; 3) zwischen Spiel und

Wette sei gar kein Unterschied (Puchta Pandekten §. 258) , womit frei

lich das Preuß. Landr. I, 11. §. 579 und das Oesterr. Gesetzt,.

Art. 1271 insofern übereinstimmen, als sie die Wirkungen beider Ge

schäfte gleichstellen.

2) Wem das Verwirkte zugedacht werde, ist gleichgültig, nur

müssen sich beide Parteien für den Fall der Unrichtigkeit ihrer Be

hauptungen zu einer Leistung verpflichten.

3) Schon im römischen Rechte (z. B. I. 17. Z. ult. 0. cke prsescr.

verdis (19, 5). Wilda Zeitschr. f. deutsch. R. Bd. 8. S. 215 flg.

4) Wilda S. 218 und 228.

5) Wilda S. 233. (Anders das Pr. Landr. a. a. O. §. 580 und

das Oesterr. Gesetzb. Art. 1270.) Verschieden davon ist natürlich der

Fall, wenn die wahre Sachlage Solos« verheimlicht wird.

«) Das Moderationsrecht, was Manche (Wilda S. 230) in die

sem Falle dem Richter gewähren, hat keinen positiven Grund im ge

meinen Rechte.

1) Es giebt allerdings Fälle, in denen auch abgesehen von den

Handelsgesellschaften mancherlei Abweichungen von den Grundsätzen der

römischen societss im deutschen Rechtsleben anerkannt werden müssen.
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dificirt in feiner Anwendung auf Vereinigungen Mehrerer zum

Zwecke eines durch gemeinschaftlichen Betrieb eines Handels-

geschäfts zu erzielenden Gewinns, d.h. Handelsgesellschaften^).

Die auf den Eigenthümlichkciten des Handelsgebrauchs beru

henden Modifikationen der gemeinr«chtbiche« Gizundsäßc der So-

cietät treffen jedoch »M hei. folgenden Gesellschaften zu : 1) bei

der offenen Handelsgesellschaft?, 2> dn EominoiMe,. «z.d 3) der

Aktiengesellschaft. Eine bisweilen hierher gezählt«. Art der So-

cietät, die vorübergehende Vereinigung z« WzKbuWg ch».s

einzelnen Gewinns ^), theilt nicht die Eigenthümlichkeitcn der

Handclsgesellfchaftcn.

So namentlich bei denjenigen Gesellschaften, bei welchen der Einzelne

peMrqgs- und statutenmäßig nicht die Befngniß hat, durch seinen Aus

tritt di« Auslosung der ganzen Gesellschaft zu bewirken, oder durch

Antrag auf Theilung sein in der Gemeinschaft befindliches Vermögen

an sich zu bringen. So namentlich bei den berg- und salzgewerkschaft

lichen Vereinen, den Gesellschaften zu geselligen, politischen und an

deren Zwecke,n. Auch der in gewissen Fällen anzuerkennende Grundsatz,

daß nicht die einzelnen Gesellschafter,. sondern. nur der Vorstand (als Jn-

stitor) bis auf den Gesellschaftsfond von dritten Contrahenten belangt

werden kann, wie dies bei den Actiengesellschaften der Fall ist, gehört

hierher. Abgesehen von der einen im deutschen Rechte gewehnheits-

rechtlich anerkannten Abweichung vom römischen Rechte,. dM heutzu

tage vertragsmäßig die Theilungsklage der Gesellschafter ausgeschlos

sen werden kann, wodurch der Begriff der römische» societs» nicht

gestM wird , lassen sich alle jene Eigenthümlichkeiten ohne Schwierig

keit durch ein genaues Eingehen in die Natur des einzelnen Falles

civilistisch construiren, wie dieß von mir in Betreff der Actiengesell-

schaften versucht ist (§. M), so daß kein Bedürfnis besteht, zu „Ge

nossenschaften," ,,deutschen Corporationen" oder „Mittelklassen zwi

schen universitär und «ommunio" seine Zuflucht zu nehmen.

2) S. Thöl Handelsr. §. 34-48. G. K. Treitschke die Lehre

von der unbeschränkt obligatorischen Gewerbegesellschaft und von Com-

manditen nach röm. Rechte mit Rücksicht auf neuere Gesetzgebungen.

1844.

3) Dieß Geschäft wird nicht nach den Grundsätzen der Handels

gesellschaften , sondern nach den allgemeinen der Societäten beurtheilt..
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Die wirklichen Handelsgesellschaften Pflegen nach Außen

durch einen die Gcsammtheit der Betheiligtcn umfassenden Na

men, die Firma, vertreten zu werden*), deren Wahl die

Particularrcchte durch verschiedene auf Beseitigung von Tän-

schungsversuchcn gerichtete Bestimmungen beschränkt haben

t) Die offene Handelsgesellschaft (Collektivgesellschaft).

8. 196.

Bei der offenen Handelsgesellschaft wird von den Gesell

schaftern mit persönlicher, das ganze Vermögen ergreifender

Haftung nach Außen unter einer gemeinschaftlichen Firma Han

del getrieben. ' Nach Particularrechten ^) gehört zu ihrer Er

richtung die Beobachtung gewisser Formen und öffentliche Be

kanntmachung. Das Klagerecht und die Haftung der Gesell

schafter ist die der gewöhnlichen sovii^), aber die Art, nüt

Dritten zu contrahiren, welche ja immer die Art der Verpflich

tung bestimmt, ist eine besondere. Die Gesellschafter handeln

nämlich in der Regel nicht als einzelne für sich, oder gleich-

Solche Vereinigungen kommen nicht bloß im Handelsverkehr, sondern

ebenso häufig auch im allgemeinen Rechtsleben vor. Der Name un

benannte Gesellschaft ist nicht zu empfehlen; er paßt besser für die

Actiengesellschaft.

4) Besonders die offenen Handelsgesellschaften , obschou diesen die.

Firma nicht ausschließlich zukommt. Thöl Z. 36.

5) Preuß. Landr. II, 8. §. 621. «22. «52, Fischer österr. Han

delsr. Z. 95. Solche Beschränkungen sind z. B. . daß die Firma sich

von andern an demselben Orte besindlichen unterscheiden muß. keine

fremden Namen , nicht den Namen der Commanditisten enthalten soll.

1) Pr. Landr. §. 6t? flg. Oesterr. Wechsel -Orbn. v. 17«3 Zlrt.8.

Bad. Handelsr. Art. 39 — 45. Locke cke commere« Art. 39. 42— 44.

Formen: schriftliche und gerichtliche Vollziehung des Vertrags, Be

kanntmachung des wesentlichen Inhalts durch Anschlag im Gcrichtslokal

und in der Börse.

' 2). S.Vangerow Pandekten III S.4SSflg. Treitschke S. 136 flg.

TKöl §. 37 und 3S.
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zeitig zusammen, sondern sie Pflegen ihre Verträge durch einen

zum Gebrauch der Handelsfirma berechtigten Jnstitor zu schlie

ßen. Dieser verpflichtet durch seine Handlungen jeden Ge

sellschafter solidarisch, und zwar nicht bloß bis auf seinen Ge-

scUschaftsantheil , sondern mit seinem ganzen Vermögen ^).

Ein allgemeiner und particularrcchtlich besonders anerkannter

Handelsgebrauch legt aber die Berechtigung, als Institor mit

dem Gebrauch der Firma die Gesellschafter so zu verpflichten,

jedem einzelnen GeseUschaftSmitglicde als solchem bei, so daß

das Gegentheil singulär erscheint, und um juristisch wirksam

zu werden, jedem einzelnen Contrahenten besonders bekannt

gemacht werden muß

Die Aufhebung der Gesellschaft, welche auch in dem Falle

her Aufnahme neuer Mitglieder oder des Austritts eines oder

mehrerer Mitglieder während der Fortsetzung des Verhältnisses

durch die übrigen Gesellschafter angenommen wird, geschieht

durch dieselben Gründe °) und mit denselben Wirkungen °),

3) Die Einrede der Theilung fällt also weg. I.. 2. v. Sc exerc.

sct. (14, 1) : ,,ue in plures sgver»srio8 ckestrin^slur, <zui cum uuo con-

trsxeril." Der zahlende Gesellschafter hat seinen Regreß an die nicht-

zahlenden s«eü zu nehmen. Ob in jedem Falle? ist eine Frage der

Pandekten. S. Thöl §. 37. n. 14 und 15, dagegen aber Vangerow

S. 455 flg. — Die unbeschränkte solidarische Haftung ist wohl der

Sinn der bisweilen sehr allgemein lautenden Bestimmungen der Par-

ticularrechte, z. B. Pr. Landr. §. 647, OoSe cke commerce Art. 22.

Oesterreich. Gesetzb. Art. 1201. 1204 u. a. m.

4) Dieser Grundsatz ist als allgemeines kaufmännisches Gewohn

heitsrecht anerkannt und in der Natur der Verhältnisse wohl begründet.

Elvers Thenns Bd. 1. Heft 3. S. 526 und S. 529. Not. 32. Er

wird auch durch fast alle Particularrechte bestätigt. Vgl. die bei Thöl

H. 38. Not. 7 angeführten.

5) Puchta Pandekten §. 372. Wenn mehrere Rheder eine offene

Handelsgesellschaft bilden, so kann kein einzelner Gesellschafter. wäh-

rend das Schiff auf der Fahrt begriffen ist , Theilung verlangen. S.

z. B. Pr. Landr. U. 8. §. 1433.

6) Hagemann prakt. Erörterungen Bd. 6. S. 266 flg.
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welche bei dem gewöhnlichen Societätsverhältniß Statt finden.

Daher haften die gänzlich ausscheidenden alten Gesellschafter

zwar wohl für die Schulden der alten Gesellschaft, nicht aber

auch für die Schulden der neuen, wenn sich nicht nachweisen

läßt, daß die Aufhebung der alten Gesellschaft in einer Weise

geschah, welche den dritten Contrahenten die Fortdauer der-

selben anzunehmen berechtigte Ebenso haften die neu ein

tretenden Gesellschafter nicht für die Schulden der alten Ge

sellschaft, da die Annahme, auf welche sich die gegentheilige

Meinung stützt, daß die Gesellschaft den Charakter einer juri

stischen Person habe , gänzlich unbegründet ist

«) Die Commantitengesellschaft (ftiUe Gesellschaft).

§. 197.

Es betheiligt sich Iemand (Commanditist) an dem Ge

winne und Verlust einer fremden Handlung , sei es einer Han

delsgesellschaft, sei es eines einzelnen Kaufmanns (Comple-

mentar), bis zu der Höhe eines bestimmten einzuschießenden

Capitals. Die Errichtung dieses Rechtsgeschäfts unterlegen

die Particularrechte oft denselben Vorschriften welche für

die Errichtung der offenen Gesellschaften gelten.

Die gesellschaftliche Betheiligung an einem Handelsunter

nehmen kann so geschehen, daß jeder Theilnehmer seine ge-

sammte vermögensrechtliche Persönlichkeit dem Gesellschafts

zwecke unterstellt; es kann aber auch geschehen, daß Iemand

7) Particularrechte fordern häufig öffentliche Bekanntmachung der

Aufhebung, indem im andern Falle die Haftung fortdauern soll, wenn

neue Gläubiger im Glauben an das Fortbestehen der Gesellschaft con-

trahiren. Pr. Landr. §. 627. «28. 658 flg. «72 flg. 6S2 flg. L«de

cke e«mm. Art. 46. An und für sich ist es Sache des Dritten , sich nach

den Verhältnissen seiner Schuldner zu erkundigen.

S) S. Elwers Themis Bd. 1. S. 498 flg.

1) S. §. 192. Not. 1.
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seine Persönlichkeit zurückbehält, und sich nur durch ein wirk

sames Capital an dem Unternehmen eines Andern betheiligt,

also in Bezug auf Dritte dessen Persönlichkeit nur potenzirt.

Da hier eine wirkliche, wenn auch auf em bestimmtes Maß

beschränkte Gemeinschaft vorhanden ist, so sind die Bedingun

gen der Societät, zu denen die direkte persönliche Vertretung

jedes einzelnen Mitglieds gegen Dritte nicht wesentlich gehört ^),

erfüllt; der stille Gesellschafter ist mithin ein cigesthÜWlicher,.

aber ein wirklicher »ooiv8

Der Commanditist ist verpflichtet, das bedungene Capi

tal an den Complementar auszuzahlen, in dessen Eigenthum

es übergeht Der Complementar ist verpflichtet, dem Com-

manditisten allen Gewinn (Dividende) auszuzahlen, welcher

von dem Gcsammtuntcrnehmen aus das eingeschossene Capital

fällt. Das Schicksal des Letzteren wird der Verwaltung des

Complementars anvertraut, der zwar keine Mitverwaltung des

Commanditisten zu leiden braucht ^) , aber für ^olus und eulpu

?) I.. 64. v. cke contr. emt. (13, 1>

S) Mit dieser Entwicklung scheint mir die allein richtige Entschei

dung der schon alten Eontrovers gegeben . ob der stille soeius bloßer

Gläubiger oder wirklicher Gesellschafter sei. Ich kann deshalb Thöl

nicht beitreten, welcher im §. 41 behauptet, daß diese Frage nur für

die Entscheidung des einzelnen Falls beantwortet werden könne. Hier-

nach müßte auf ein allgemeines Princip verzichtet und die Wandelbar

keit des Geschäfts angenommen werden.

4) Die im Wechsel des kaufmännischen Glücks erfolgende Ver-

mchrung oder Verminderung des Handclsfonds (sofern sie nicht bloß

eine Erhöhung oder Verminderung der Dividcsde ift) erstreckt sich na

türlich auch verhältnißmäßig auf das Commanditeneapital, welches ja

einen rechtlich nicht unterschiedenen Theil jenes bildet, und erft iu

Folge der Theilungsklage wieder als Einzelvermögen erscheint, ver

mehrt oder vermindert im Vergleich zu seiner Größe beim ursprüng

lichen Einschusse.

5) Von einem Recht des Eommanditiftcn auf Mitberathung

(wie Thöl S. 153) kanu mau nicht reden, da ein Recht, einen Rath
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einsteht. Den Gläubigem des ComplementarS gegenüber ve»

tritt der Comnmnditist die Gesellschaft nicht °). Es ist ihnen

«ur das Cominanditcncapital verhaftet ^) , welches , falls es

«och nicht oder noch nicht ganz beigeschossen ist, von ihnen

«ittels d« durch den Comvlementar cedirtcn Klage des Letz

tem gegen den stillen G<sellschaftcr eingefordert werden kann.

Daher kann auch v»n einer weitem Haftung des Commandi-

tisten mit dn richtig berechneten und im ihn bereits ausge

zahlten Dividende nicht die Rede sein Die gänzliche oder

theilweise Aufhebung des Verhältnisses durch Herausnahme

des Commanditenfonds steht dem Commanditisten frei ^) ; dich

kann jedoch nicht so geschehen, daß er den im Vertraue» aus

ihn contrahircnden Gläubigern einseitig entzogen würde.

S> Die Aktiengesellschaft.

§. 198.

Bei der Actiengesellschaft ') treten Mehrere zusammen, um

zu ertheilen , der nicht biude»d ist . jedem Andern als dem Comman

ditisten ebenso zukommt.

6) Der Complementar ist der einzige Contrahent, der in seine m

Namen, nicht im Auftrage des Commanditisten handelt.

7) Thöl §. 42. Not. 6 und 7.

8) A. M. ist Eichhorn Einl. §. 387. Treitschke ErwerbsgeseUsch.

S. 265 und 266 u. A. m. Richtig Thöl §. 42. Rot. L , der aber un.

genügend die Entscheidung der Frage auf einen rein formalen Ge

sichtspunkt stellt (daß nämlich die Gläubiger es nicht anfechten können,

wenn die Gesellschafter frühere Abrechnungstermine stellen, als bis zur

Auflösung der Gesellschaft); denn der von ihm als unzureichend be-

fundene Grund. daß der Commanditist nicht mit seinem Privatve»

mögen, sondern nur mit dem Commanditenfond haftet, weil er Drit-

ten gegenüber kein Gesellschafter ist, und die ausgezahlt erhaltene

Dividende zu dem Privatvermögen des stillen sociu» gehört, muß sei-

uer eigenen Begründung in letzter Instanz doch noch hinzutreten, wenn

sie wirksam sein soll.

9) Daher ist die Bekanntmachung der Herausnahme räthlich.

1) M. Pdhls das Recht der Actiengesellschaften 1841. Zollv in
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durch Beiträge den zum Betriebe eines gemeinschaftlichen Un

ternehmens nothwendigen Fond herzustellen, und zwar nach

Maßgabe ihres Beitrags an allem Gewinn, aber an dem

Verluste nach demselben Maßstabe bloß bis zur Höhe ihres

Einschusses Antheil zu haben. Die Beiträge werden durch Zah

lung einer oder mehrerer der gleich großen runden Summen ge

leistet, in welche das Gesammtcapital zerlegt worden ist, und

es wird gegen Zahlung einer jeden solchen Summe eine bald

auf den Inhaber, bald auf Namen lautende Urkunde (Actie)

ausgehändigt, welche dem Inhaber theils als Quittung für

die geschehene Zahlung, theils als Legitimation in seiner Ei

genschaft als Aktionär dient. Diese letztere gewährt die Be

rechtigung auf die regelmäßigen Zinsen der Acticn und die

nach gezogener Bilanz sich herausstellende verhältnißmäßige

Dividende.

Hier unterstellt keiner der Gesellschafter seine Persönlich

keit den Zwecken der Socictät; sie betheiligen sich an derselben

nur mit einem bestimmt abgegränztcn Capitale, das sie auch

äußerlich von ihrem sonstigen Vermögen abtrennen, und zu

einem gemeinschaftlichen Fond zusammenwerfen. Um nun die

nach Außen nothwendige persönliche Vertretung der Gesellschaft

in ihrer Beschränkung auf den bestimmten Fond zu gewinnen,

so übertragen sie diese Rolle auf einen oder mehrere Institoren,

welche dritten Contrahenten gegenüber als die alleinigen We

der Zeitschr. für deutsch. R. Bd. 11. S. 317 flg. Eine Actiengesell-

schaft ist nicht immer eine Handelsgesellschaft, sie kann beliebige an

dere Zwecke haben. Nach den Grundsätzen der Actiengellschaft ist in

der Regel die Mitrhederei zu beurtheilen. In den Generalver

sammlungen entscheidet eine nach der Größe der Schiffsparten zu be

stimmende Stimmenmehrheit; der Vertreter der Gesellschaft, der zum

Vollzug der Beschlüsse der Rheder und zum Abschluß der laufenden

Geschäfte gewählt wird, heißt correspondirender Rheder, Schiffsdirek-

trr (§. 171 , Not. 4).
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rechtigten und Verpflichteten, als die alleinigen Kläger und

Beklagten erscheinen, aber die Erecution stets an den Gesell-

schaftsfond verweisen ^). Die Aktionäre, welche demnach ge-

gen Dritte gar nicht als Gesellschafter hervortreten und des

halb auch, wenn der Actienfond nicht ausreicht , nicht zur Zah

lung weiterer Beiträge, selbst nicht der schon ausgezahlt em

pfangenen Dividende ^) verpflichtet sind , unterbreiten den sie

nach Außen vertretenden Institoren die materiellen Motive der

abzuschließenden Rechtsgeschäfte, indem sie die Gcsellschafts-

angelegenheiten theils durch Generalversammlungen aller Aktio

näre, theils durch bestellte Ausschüsse verwalten; bei jenen

entscheidet in der Regel Stimmenmehrheit °), die Stimmbe-

2) Im Wesentlichen ist dieß dasselbe Verhältniß, als das mehre

rer Commanditisten, nur daß im letzteren Falle nicht wie bei dem

Actienvereine eine Person ausdrücklich mit der Gesammtvertretung des

Fonds gegen das Publicum bestellt zu werden braucht, da der Com-

plementar hier der natürliche Vertreter ist. Der Institor des Actien-

vereins fügt demnach zu seiner natürlichen Persönlichkeit noch eine

neue, künstliche hinzu. Damit erledigen sich von selbst die scheinbaren

Schwierigkeiten in der Beurtheilung des Wesens der Acriengesellschaf-

ten , welche Manche zu der Annahme geführt haben , es sei hier eine

juristische Person begründet. und Beseler (Volksrecht und Iuristenrecht

S. 187) und Weiske (praktische Untersuchungen 3. Heft 18t7 S. 202)

veranlaßten , hier ihre „Genossenschaften" und „deutschen Corporatio-

nen," oder wie Andere wollen „sachenrechtliche Gesellschaften" zu er

blicken. Auch Ielly a. a. O. S. 321 flg. fühlt das richtige Verhält

niß heraus, aber seiner Darstellung ist die eigentliche juristische Con-

struttion nicht gelungen. Dasselbe gilt von Treitschke Zeitschr. f.

deutsch. R. Bd. 5. S. 346 flg. — Die Wirkung der Einholung des

Charakters einer juristischen Person schildert Treitschke a. a. O.

S. 336 flg.

3) S. d. vor. §. Not. 8.

4) Die Verwaltungsausschüsse , Directorialrath, Direktion sind in

der Regel auch die die Gesellschaft gegenüber dem Publikum vertre

tenden Jnstitoren. Die meisten Statuten fordern , daß sie zugleich

selbst Actionäre sein sollen.

5) Jolly S. 403 flg.
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nchtigung selbst ist aber in den einzelnen Statuten verschieden

bestimmt °).

Zur Errichtung von Actiengesellschaften fordern viele

Particularrechte öffentliche Bekanntmachung, oft auch die Ge

nehmigung des Staats; schriftliche Abfassung der Statuten

fordert daö Interesse dtt Gesellschaft. Die Aufhebung der

Gesellschaft kam nicht durch den Willen oder den Tod einzel-

ner Aktionäre geschehen; denn da dieselben sich an der Gesell

schaft nicht mit ihrer Persönlichkeit, sondern nur mit einem

Capitale betheiligen , so kann der Wille eines Einzelnen, aus

zuscheiden, Dritten gegenüber von keinem Einfluß sein, und

den Gesellschaftern gegenüber kann kein Aktionär sich einseitig

den Verpflichtungen entziehen, welche er vertragsmäßig bis auf

das eingeschossene Capital übernommen hat. Wohl aber steht

es frei, die aus der Aktie herrührenden Forderungen an An

dere beliebig zu ccdiren, was bei den auf Inhaber lautenden

Aktien durch die einfache Ucoergabc derselben, sonst nur mit

tels der regelmäßigen Formen der Cession bewirkt wird. Eine

Ucbertragung der aus der Actie hervorgehenden Forderungen

mit den sonstigen Rechten der Aktionäre ^) und den auf der

Actie ruhenden Verbindlichkeiten ^) kann dagegen, abgesehen

von den besonderen Bestimmungen einzelner Statuten, nur

unter Mitwirkung der gesammtcn Gesellschaft geschehen ^

VN. Mandat.

§. 199.

Besondere Anwendungen des Mandats im deutschen Han-

6) Nicht immer gewährt schon der Besitz einer Actie eine Stimme.

7) z. B. der Mitwirkung bei der Verwaltung.

8) z. B. die Verpflichtung zur nachträglichen Einzahlung eines

Theils der Actiensumme.

9) Treitschke a. a. S. S. 3S1. A. M. Jolly S. 41S.
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detsverkehr ') sind 1) der Commissionshandel, d. h. der

gewerbmäßige Betrieb des Handels im Auftrage eines An-

dem, bei welchem die vertragsmäßig oder ortsüblich bestimmte

Provision den Gewinn des Eommissionärs ausmacht. Seite-

nrr wird unter diesen Begriff die Einkaufscommission fallen;

er begreift regelmäßig die Vcrkaufscommission Der Com-

missionär tritt dem Publicum gegenüber in der Regel nicht als

Mandatar, sondern als selbständiger Kaufmann auf. Dem

Committentett gegenüber ist er verpflichtet, das aufgetragene

Geschäft auf die für jenen vortheilhafteste Weise zu führen;

oft sichert der Committent sein Interesse durch Bestimmung eines

Limitopreises °). Zum Verkaufen auf Credit ist der Commis-

sionär nur berechtigt, insoweit dies am Verkaufsplatz über

haupt üblich und das Crcditgeben im einzelnen Falle nicht

eine Unterlassung der durch das Mandat gebotenen Sorgfalt

ist. Unter dieser Voraussetzung hastet er dann für die wirk-

liche Zahlung des Kaufpreises nur, wenn er diese Haftung

besonders übernahm, was bisweilen durch einen Nebenvertrag

beim Commissionsgeschäft gegen höhere Provision ausdrücklich

1) Ueber einige andere Anwendungen des Mandats , z. B. die

Anstellung eines Institor, s. oben. Hierher gehört auch die Annahme

eines Mäklers zur Vermittlung und zum Abschluß eines Handelsge-

schäfts, dessen Verpflichtung außerdem durch seine öffentliche Stellung

in eigenthümlicher Weise gestaltet wird; seine Bücher und Urkunden

genießen bevorzugte Beweiskraft, namentlich auch seine Schlußzettel,

durch deren Annahme von Seiten der Parteien das Geschäft perfekt

wird.

2) Es ist hier natürlich nicht die Rede von einzelnen Commissions-

geschäften, welche ohne irgend eine besondere Eigenthümlichkeit nach

den gewöhnlichen Grundsätzen des Mandats bcurtheilt werden. Hier

handelt es sich allein um ein gewerbmäßiges Ausführen der Aufträge

Anderer.

3) Dieser hat natürlich nicht die Bedeutung, daß der Commissio-

när den erhaltenen Preis nur bis auf dessen Größe an den Committen-

ten restituiren solle>
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bedungen wird Eine eigenthümliche Art des Commissions-

handels ist der Buchhandel in Deutschland °). 2) Das Spe

ditionsgeschäft, d. h. der gewerbmäßige Betrieb der zur

Versendung von Gütem nothwendigen Geschäfte im Auftrage

des Versenders oder Empfängers gegen Provision (Spesen).

Die Verpflichtung der Spediteurs besteht in der Sorgfalt für

die Erhaltung, gehörige Verpackung und Bezeichnung der Fracht-

güter, für die rechtzeitige, möglichst wohlfeile und sichere Ab

senkung auf den besten Wegen und für den Abschluß der des

halb nothwendigen Verträge mit Fuhrleuten und sonstigen

Mittelspersonen ^).

VIII. Verlagsvertrag.

§. 2V«.

Der Verlagsvertrag besteht in dem Uebereinkommen eines

Schriftstellers (Malers, Notensetzers) mit einem Buchhändler

(Kunst-, Musikalienhändler), nach welchem sich jener ver

pflichtet, ein bestimmtes Manuskript (Bild, Notensatz) zu lie

fern, dieser sich verbindlich macht, es gedruckt (gestochen, litho-

graphirt) unter das Publicum zu verbreiten i). Das Interesse

4) Man sagt dann, der Commissionär steht ckel ereckere.

5) Beim Buchhandel liegt das Eigenthümliche darin, daß jede«

Sortimentsgeschäfr schon an und für sich, auch ohne besondere Erklä

rung als ein Commissionsgeschäft gilt; an der jedesmaligen Ostermesse

werden dann die nicht verkauften Neuigkeiten zurückgesandt , von den

verkauften der Kaufpreis nach Abzug des Buchhändlerrabatts als Pro

vision an die Committenten gezahlt.

6) Bülow und Hagemann praktische Erörterungen Bd. IV. Nr. 78.

1) Dieß ist der gesammte Inhalt des Verlagsvertrags. Das Cha

rakteristische desselben liegt nicht in einer eigenthümlichen Verbindung

des Ssre , praestsre und tscere , sondern in der besondern Natur der

im Verlagsvertrage geforderten Thätigkeiten, welche sich durch jene

allgemeinen Bezeichnungen nicht darstellen lassen. Das geistige Schaf

fen in der Form literarischer Thätigkeit, das buchhändlerische Verbrei
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des Autors liegt zunächst in der Verbreitung seines Werks

und zwar in der von ihm beliebten Form ; in der Ncgel

verbindet sich damit auch ein pekuniäres Interesse, welches

in der näheren Bestimmung des Vertrags befriedigt wird, daß

der Verleger dem Autor ein Honorar zahlet, und das Werk

nur in einer bestimmten Zahl von Eremplarcn vervielfältige.

Das Interesse des Verlegers ist in der Regel ein pekuniäres;

dicß wird befriedigt durch den Vermögenswerth der gedruckten

Ercmplarc des Werks, welche der Gegenstand seines Eigen

thums sind, und durch den Rcchtssich, daß der Autor an dem

selben Werke ^) keinem Andern Verlagsrecht? vor dem Vcrgris-

sensein der früheren Auflage einräumen darf; vergriffen ist aber

die Auflage, wenn entweder die im Vcrlagsvertmge bestimmte

ten sind Leistungen von ebenso ursprünglicher Bedeutung, wie das g«re

und prsestsro, die sich nicht auf ein juristisches Allgemeineres zurück-

führen lassen. Daraus ergiebt sich, daß jeder Versuch, diesen Vertrag

unter eine römische Kategorie zu bringen, z. B. der Znnominatcon-

tracre oder gar der Miethe, verfehlt sein muß. Ganz falsch sind aber

diese Versuche, wenn sie auf einem Hereinziehen unwesentlicher Neben-

beziehungen, z. B. des Honorarversprechens, oder einer gemeinschaft-

lichen Uebernahme des Risiko u. s. w. beruhen; es bedarf hiernach gar

keiner besondern Ausführung, daß der Verlagsvertrag weder ein Kauf,

noch eine Socictät, noch ein getheiltes Eigenthum, noch ein Mandat

ist. Aber freilich ist auch damit wenig geholfen, wenn Mittermaier

(Grundsätze §. 575) u. A. von einem eigenthümlichen deutschen Ver-

trage reden; darin liegt kein Princip, wie dieß die ungehörige Her-

einziehung der Rechte des Schriftstellers und Verlegers gegen Dritte

zeigt, welche bei Mittermaier statt findet, auch ist jene Behauptung

nur in so weit richtig, als sie etwa so viel heißen soll, als : das römi-

sche Recht kennt dieß Geschäft noch nicht.

2) Ob dieß bogenweise oder im Ganzen, nach oder vor dem Drucke

gezahlt werden muß, bestimmt sich nach der Natur des einzelnen Falls,

wenn der Vertrag keine Bestimmung darüber enthält.

3) Eine Umarbeitung zu einem ganz andern Buche, Uebersetzung

u. dergl. kann er dagegen auch früher herausgeben; dieß ist nicht das

selbe Werk.

!l. 7
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Anzahl von Exemplaren oder, wenn keine Bestimmung des

halb getroffen war, die vom Verleger nach freiem Belieben

wirklich hergestellten Eremplare im Publikum verbreitet sind^).

Jcnachdcm nun diese und andere mögliche Interessen des Au

tors und Verlegers im einzelnen Falle hervortreten, empfängt

der Vcrlagsvertmg Nebcnbcstimmungen, welche jedoch seinen

hauptsächlichen Inhalt nicht berühren Eine neue recht

mäßige Auflage mittelst eines neuen Verlagsvertrags zu ver

anstalten, ist ein Recht, nicht eine Verpflichtung des Autors,

bei dessen Ausübung derselbe nicht an die Person des ersten

Verlegers gebunden ist.

Liefert der Autor das Manufcript nicht, so hat der Ver

leger eine Klage auf vertragsmäßige Lieferung ^) ; liefert er es,

4) Dieß Letztere ist bestritten, indem Manche behaupten, daß der

Verleger, wenn keine Zahl der Exemplare bestimmt werde, das Recht

auf Ausbeutung des Werks in steter Wiederholung des Drucks belie-

biger Exemplare habe, also eigentlich nur die Willkür des Verlegers

das Ende der Auflage bestimme (Pr. Landr. I, 11. §. 1013). Es ist

zu unterscheiden 1) es fehlt im Verlagsvertrage die Beschränkung auf

eine bestimmte Zahl von Exemplaren, ohne daß dem Verleger das

Recht des Drucks in inkintum ausdrücklich überlassen wurde; hier ist

die Absicht des Autors darauf gerichtet, die Bestimmung der Zahl der

Exemplare beim ersten Druck dem Belieben des Verlegers zu überlas-

sen, er will aber die hiernach hergestellren Eremplare als eine Auflage

angesehen wissen. 2) Durch die Vertragsbestimmung ist der Begriff

der Auflage ganz verbannt, indem der Schriftsteller dem Verleger ein

unbeschränktes Recht zuspricht, so viel Eremplare zu drucken als er

will, und dieses Wollen beliebig oft wiederholen zu dürfen. — Es

versteht sich von selbst, daß eine Auflage noch nicht als vergriffen an-

gesehen werden kann, wenn die Eremplare verbreitet sind, welche der

Verleger vorläufig als Theil der Exemplare druckte, die zu drucken

ihm der Vertrag erlaubt, da ihm freisteht, die bestimmte Zahl von

Exemplaren zugleich oder nach einander in Absätzen zu drucken.

5) Daher irrt Reyscher, wenn er Würtemb. Pr. R. §. 451 nach

der Verschiedenheit dieser Bestimmungen sich die Natur des Verlags

vertrags proteusartig verwandeln läßt.

6) Unrichtig ist es, mit dem Pr. Landr. H. 1000 flg. (Bornemann
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ohne durch genügende Gründe abgehalten zu sein, nicht in der

herkömmlichen ^) oder bestimmten Zeit, so hat der Verleger

eine Klage auf Entschädigung, falls er ein rechtliches Inter

esse an der zeitigen Lieferung nachzuweisen vermag^); auch

hat er das Recht, vom Vertrage zurückzutreten, wenn die Lie

ferung verspätet eine andere als die ursprüngliche sein würde ^).

Erfüllt der Verleger seine Vcrtragspflicht nicht rechtzeitig, so

hat der Autor eine Klage auf Entschädigung für das nach

weisbare rechtliche Interesse, welches freilich nicht sein haupt

sächliches Interesse zu sein pflegt. Die vertragsmäßigen Rechte

des Autors gegen den Verleger gehen, so weit sie einen Ver

mögenswert!) haben, auf seine Erben über").

Pr. Civilrecht Bd. 3. S. 197 flg.) zu behaupten, der Verleger könne

nicht auf Erfüllung klagen, weil geistige Arbeiten nicht erzwungen

werden könnten. Das Richtige ist, daß eine solche Klage sehr leicht

elidirt werden kann durch Einreden, welche aus der unendlichen Menge

von Ursachen hergenommen sind, die eine geistige Thätigkeit zu hin

dern vermögen. Aber freilich muß es der richterlichen Prüfung über-

lassen werden, inwieweit die Wirkung solcher Einredegründe im ein

zelnen Falle anerkannt werden kann, da z. B. nicht jede Schriftstel-

lerei auf wirklichem Denken beruht.

7) S. z. B. Pr. Landr. §. 1002.

8) Dieß ist nicht immer der Fall, wohl aber z. B. dann, wenn

eine Schrift in Lieferungen erscheint und aus der Zahl der Abnehmer

der ersten Lieferung sich das Interesse berechnen läßt.

3) Wenn z. B. die in Berechnung gezogene öffentliche Teil

nahme des Publikums nun verschwunden ist. Thöl Handelsrecht Bd. 1.

§. 87. Not. 8.

10) Die entgegengesetzten Bestimmungen des Oesterr. Gesetzbuch.

§. 1163 und des Bad. Landrechts S. 577 sind singulärer Natur (nicht

wie Maurenbrecher D. Pr. R. §. 365 sagt, Inhalt einer gemeinen Ge

wohnheit). Auch ist es ungehörig, aus den Gesetzen über Nachdruck

eine analoge Entscheidung für das Verhältniß des Schriftstellers oder

dessen Erben zum Verleger zu geben; denn wenn auch 30 Iahre nach

dem Tode des Autors der g e fetz li che Schutz gegen Nachdruck auf

hört, so steht es doch beim Verleger und des Autors Erben, ihn durch

Erlangung von Privilegien zu verlängern. Rechte dagegen, welche

7*
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IX. Geschäfte zur Sicherung gegen künftige Nach.

theile.

^. Bürgschaft.

§. 2»1.

Im Zusammenhange mit dem älteren deutschen Rechte ')

stehen in der Lehre von der Bürgschaft nur die zwei particu-

larrechtlich oder vertragsmäßig heutzutage bisweilen vorkom

menden Eigenthümlichkcitcn, daß 1) die Subsidiarität der Bürg-

schaftsschuld wegfällt 2) daß die Erben nicht für die Fol

gen einer Bürgschaft ihres Erblassers haften Sonstige

Eigenthümlichkciten des neueren Rechts, namentlich in Betreff

der Jnterccssion der Frauen , haben ihre Grundlage nicht im

deutschen Rechte.

lediglich in der individuellen Persönlichkeit des Autors beruhen, hier

namentlich die Befugniß, den Druck einer neuen Auflage zu verhin

dern, müssen mit dem Tode ihres Inhabers für erloschen gelten. So

auch d. Pr. Landr. §. 1020.

1) Ueber die Geschichte der Bürgschaft, besonders der Leibbürg

schaft s. Phillips Grunds. I. §. 83. Ueber das ältere nordische Recht

s. Müller in der Zeitschr. f. deutsch. R. Bd. 1. S. 321 flg. und Paul-

sen ebendas. Bd. 4. S. 124 flg.

2) Dieß lag unzweifelhaft im Charakter der altern Bürgschaft, s.

Paulsen a. a. O. Sachsensp. III, 85, Schwabensp. 382. Heutzutage

sind dahin die in Vertragsurkunden vorkommenden Ausdrücke zu deu

ten, daß der Bürge als Selbstschuldner haften wolle. Arnold

Beitr. z. deutsch. R. II. S. 476. Mütter S. 341 flg. Anders in Sach

sen (Lonst. 4«5. II, 18 und Haubold Sachs. R. §. 298).

3) Das ältere deutsche Recht faßte die Bürgschaftsschuld (offenbar

in Rücksicht auf die bloß persönlichen Motive, welche regelmäßig dabei

obwalteten) als eine nur den ursprünglichen Bürgen bindende auf.

Sachs. Weichbild Art. 117. Privileg. für München v. 1294 bei Auer

Münchner Statut. S. I.XXIV. Venn. Sachsensp. III, 21, 1. Han

növer. Statuten bei ?iiKnck«rk od» jur. 4 ^pp. S. 209. Sydow Erb

recht des Sachsensp. S. 361 flg. Kamptz Mecklenb. Civilrecht II. S.473.

A. M. ist Sichhorn Einl. §. 120, der sich ohne Grund auf Sachsensp.
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L. Versicherungsvertrag.

i) Allgemeines.

§. 202.

Die Absicht, sich im Voraus für den pekuniären Nach«

theil zu decken, den das mögliche Eintreten' eines unglücklichen

Ereignisses hervorbringen würde, kann durch sehr verschiedene

Mittel erreicht werden, für welche das Recht die mannigfal-

tigsten Formen darbietet ^). Die einfachste derselben ist der

diesem Zwecke. ausschließlich gewidmete Versicherungsvertrags).

I, L beruft (der Schwabenspiegel zeigt im Art. 237 am Ende Einwir

kungen des römischen Rechts).

1) Schon das römische Recht kennt Formen für solche Zwecke, in.

dem es gestattet, daß bei manchen Verträgen ein Contrahent, der

sonst die Gefahr nicht trägt, kraft besonderer Verabredung diese Haf-

tung übernehme. Versichern kann man sich auch dadurch, daß man

zwei an sich ganz verschiedene Geschäfte durch die Absicht in Verbin-

dung setzt, in dem einen eine Entschädigung finden zu wollen, wenn

das andere mißglücken sollte. Man kann auch Geschäfte, welche in

ihrer äußeren Form gar nicht nothwendig auf die Absicht der Versiche-

rung führen, z. B. einen Leibrentenvertrag, dessen Wirksamkeit vom

Tode eines Andern beginnen solle, zu diesem Zwecke gebrauchen. Ver-

sicherung ist demnach an sich ein juristisch ebensowenig relevantes Mo-

tiv für Rechtsgeschäfte, als die unermeßliche Zahl der Beweggründe

für das Vorbereiten eines Gewinns oder Vermögensvortheils über

haupt. Beim Versicherungsvertrag als einem selbständigen Rechtsge

schäfte ist dieß anders; denn hier ist die Versicherung als einziger,

nicht nur nebenbei beabsichtigter Inhalt offen ausgesprochen und ent-

hält deshalb ein unmittelbares auf die Gestaltung der Verpflichtung

der Parteien wirkendes Rechtsprincip. Die civilistische Form desselben

ist keine ungewöhnliche; sie ist ein zweiseitiger, von der einen Seite

bedingter Bertrag.

2) Benecke System des Assekuranz- und Bodmerei -Wesens. 5Thle.

Hamburg 1805—1821. Oesterr. Gesetzb. §. 1288— 1291. Pr. Landr.

II, 8. §. 1934-2358. Assekuranz- und Havareyordnung der Stadt

Hamburg v. 1731 (bei Klefeker Samml. Hamb. Ges. Bd. 1. S. 28 u.

Ncttelblatt tkessur. zur. provioc. et ststut. (Zerin. Abth. 1. S. 1071).

Assekuranz - und Havareyordnung der Stadt Amsterdam v. 28. Apr. 1744
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Hiernach übernimmt Jemand ^) gegen Empfang einer Prämie

die Haftung für einen in Folge eines bestimmten Ereignis

ses ^) etwa eintretenden Schaden. Solche Ereignisse sind

namentlich der Tod eines Menschen, Brands, Hagelschlag,

Viehseuche und Sccunglück. Der Versicherungsvertrag wird

von dem Versicherten zur Deckung seines Schadens^), nicht

des Gewinnes halber eingegangen; er setzt daher ein recht

liches Interesse des Versicherten bei den Gefahren des bestimm

ten Gegenstands voraus °), auch kann deshalb durch eine

gleichzeitige Versicherung bei Mehreren, wenn sie überhaupt

gestattet ist, doch nur ein einmaliger Schadensersatz erreicht

werden °). Die Haftung des Versicherers findet jedoch nur

(in Bremen gültig und herausgegeben in deutscher Übersetzung von

Engelbrecht 1789). Zur Erkennmiß des Herkommens und der regel

mäßigen Assekuranzeinrichtungen dient die Vcrgleichung der Staruten

der einzelnen Versicherungsanstalten, welche öfter gesammelt worden

sind. S. die Literatur darüber bei Ortloff Grundzüge S. 475 flg.

3) Versicherer ist oft der Staat selbst, oft ist es eine Societät; bei

den auf Gegenseitigkeit gestützten Assekuranzen sind die Versicherten zu

gleich die Versicherer, wobei natürlich keine Prämien, sondern Beiträge

zu dem jedesmal nothwendigen Versicherungsfond geliefert werden.

3i>) Es macht das Geschäft zwar nicht ungültig, wenn das Ereig

niß beim Vertragsschlusse schon eingetreten ist, vorausgesetzt, daß nichts

Anderes bestimmt war, nur darf der Versicherte nicht darum gewußt

haben.

4) Im Zweifel haftet der Versicherer nicht allein für jeden Brand

schaden, sondern auch für die bei der Löschung oder den Rettungsver

suchen vorkommenden Verluste. Ueber Brand im Kriege s. Bülow und

Hagemann Erörter. Bd. VII. S. 317.

4K) Aber nicht bloß positiver Schaden, sondern auch das lucrum

cesssli8. — Unter dieser Voraussetzung ist selbst eine Mitversicherung

der Prämie zulässig. S. Heise u. Cropp'Abhandl. II. S. 579 flg.

5) Die s. g. Wettassekuranzen sind keine Versicherungsverträge,

sondern beliebige andere aleatorische Geschäfte. — Pr. Landr. §. 1995.

Hamburg. Assek.-Ordn. II, 3 u. XIII, 1.

6) Gemeinrechtlich (anders d. Pr. Landr. §. 2000) eine Ungültig

keit der doppelten Versicherung zu behaupten, entbehrt eines rechtlichen
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statt für den Fall, daß das Nachtheil bringende Ercigniß ohne

bewußte Einwirkung des Versicherten eintritt, regelmäßig sogar

nur unter der Voraussetzung , daß der Letztere alle zur Abwen

dung der Gefahr nöthige Vorsicht anwandte Die Versiche

rungssumme wird durch Schätzung des eingetretenen Nachtheils

bestimmt; es kann aber auch im Vertrage eine Summe aus

drücklich festgestellt werden, durch welche die Parteien den

Werth des versicherten Gegenstands ausgedrückt wissen wollen,

welche dann den Maßstab für die zu leistende Entfchädigung

gewährt (offene und tarirte Police). Der Vertrag muß nach

der Bestimmung der meisten Particularrcchte schriftlich abge

schlossen werden 6); die deshalb abgefaßte, alle Punkte der

gegenseitigen Verpflichtung umfassende Urkunde heißt Police

Eine Art des Versicherungsvertrags, die Sceassekuranz,

bedarf wegen der eigenthümlichcn dabei vorkommenden Ver

hältnisse noch einer besonderen Ausführung.

S) Von der Secassekuranz insbesondere.

§. 203.

Es giebt Personen, welchen durch die Particularrcchte fast

Grundes; wohl aber findet eine Klage gegen den zweiten Assekuradeur

mir in so weit statt, als der erste den Schaden nicht gedeckt hat. Mit-

termaier Grunds. §. 302, Nr. 6. Ei^ie Rückversicherung sowohl seitens

des Versicherers als seitens des Versicherten ist natürlich unbedenklich.

(S. darüber Heise und Cropp Abhaudl. II. S. «00—609.)

7) Das Princip ist dieß: die Haftung des Versicherten fällt weg,

wenn das Ereigniß durch ckolus oder culps Isis des Versicherten herbei

geführt wurde ; denn der Versicherer will nicht für den Schaden haf-

ten, der schon bei dem allergeringsten Grade der Sorgfalt hätte abge-

wendet werden können. Pr. Landr. H. 2235.

8) S. z. B. Pr. Landr. §. 2064. Ganz grundlos knüpft Mauren-

brecher Lchrb. §. 387 die Existenz der ganzen Forderung an das Dasein

der Police.

9) In der Regel sind diese Urkunden gedruckte Formulare, in

welchen das Datum des Beginns der Versicherung, die versicherte Ge
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allgemein die Bcfugniß, eine Seeversicherung zu übernehmen,

entzogen wird; dahin gehören die Verwaltungsbcamtcn bei

Versicherungsgesellschaften, Schiffsmakler und öffentliche Dis

pacheurs i). Der Versicherungsvertrag kann sowohl von den

Parteien dircct, als auch durch Mittelspersonen, z.'B. Mäk

ler und Spediteure, geschlossen werden; im letzteren Falle be

darf es nicht einmal der Nennung des Namens des Versicher

ten ^). Gegenstand der Seeversicherung kann sowohl das Schiff

als auch die Schiffsfracht sein; auch Bodmereigelder können

assekurirt werden. Versicherung des Gelingens einer Spekula

tion (imaginärer Gewinn) wird in der Rcgel nur beschränkt ^),

Versicherung des Schifferlohns ^) gar nicht zugelassen. Der

Versicherer haftet für jeden Schaden, welchen der Gegenstand

der Versicherung durch Seegefahrcn aller Art erleidet^), sofern

fahr, der Umfang und die Bedingungen, die Lage und Beschaffenheit

des versicherten Gegenstands und die Größe der Prämie angegeben ist.

1) Preuß. Landr. §. 1939. Hamburg. Assekuranzordn. 2, 2.

2) Martens Handelsrecht §. 204.

3) Hamb. Assek.-Ordn. 3, 2 läßt sie allgemein zu, das Pr. Landr.

§. 1992 nur für Kauflcittc. Der Locke cke comm. Art. 3t7 schließt sie

ganz aus.

4) Hamb. Assck.-Ordu. 2, 4. Locke cke comm. Art. 347. Preuß.

Landr. §. 1937. Durch eine Zulassung der Versicherung der Volks

heuer würde in der Regel der sehr allgemeine (Oleron. Seerecht Art. 3,

Wisby. Seer. 15. Locke cke «omm. Art. 258) seerechtliche Grundsatz il

lusorisch gemacht, daß der Heuer der Schiffsleute nur im Falle der

Rettung des Schiffs gezahlt wird.

5) Hamb. Assek.-Ordn. 51: „Der Assekuradeur trägt allen Risiko

und Gefahr, Schaden und Verlust, welcher den Schiffen und Gütern

auf eine oder die andere Weise, es sei durch Sturm, Ungewitter, Schiff

bruch, Uebersegelung, Strandung, Werffung, Brand, Nehm- und

Plünderung, feindliche Anhaltung fremder Puissancen, Kriegsdeclara-

tionen und Repressalien, Mißhandlung und Versehen oder Versäumniß

des Schiffers und seines Volkes, zustoßen kann; und überhaupt alle

andere bedachte und unbedachte Zufälle : infvferne nicht dieselben beson
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die Police nicht bestimmte Arten derselben ausnimmt^), also

sowohl für gänzlichen Verlust, als für große und varticuläre

Havarei, nicht aber für Beschädigungen, welche durch verheim

lichte innere Schadhaftigkeit der Gegenstände oder Schuld des

Versicherten herbeigeführt wurden Die Haftung beginnt

von dem Augenblicke, in welchem die Waare das Land ver

läßt, und dauert bis zur Ankunft derselben am LöschungS- ,

platze ") , bei Versicherungen auf das Casco des Schiffs von

dem Augenblicke der geschehenen Ladung bis zu der Zeit, in

welcher das Schiff am Bestimmungsorte (bei Versicherungen

auch auf die Rückreise der Ort der ersten Abfahrt) ankerfest

gemacht wurde Wenn das Seeunglück zur Zeit des Ab

schlusses des Versicherungsvertrags schon eingetreten war, der

Versicherte aber davon keine Kenntniß hatte, auch sonst alle

bei der Versicherung erheblichen Umstände nach bestem Wissen

mittheilte ^°), so haftet der Versicherer auch dafür, sofern die

ders in dieser Ordnung eingeschränkt und ausgenommen, oder in den

Policen ein Anders ausdrücklich verglichen worden." Versicherungen

für die Gefahr der Uebertretung von Gesetzen sind ungültig. Ueber

Baratterie des Schiffers s. aber Locke cke comin. Art. 353.

6) Ueber die Clauseln „wenn das Schiff nicht gestoßen" und „frei

von Beschädigung außer im Strandungsfalle" s. Heise und Cropp juri-

stische Abhandl. 1 , 3 u. 4.

7) Namentlich hört die Haftung auf, wenn die Richtung der Fahrt,

welche dem Versicherer angegeben wird, willkürlich abgeändert wurde.

8) Pr. Landr. §. 2184 und 2185. Hamb. Assek.-Ordn. 5. 11.

9) Pr. Landr. §. 2179. 2180. Martens Handelsr. §. 210. Ueber

den Fall, wenn mehrere Bestimmungsorte genannt sind, s. Hamb. Ass.-

Ordn. 5, 10.

10) Dieß ist eine allgemeine Pflicht bei Eingehung des Vertrags,

deren Verabsäumung Nichtigkeit des Vertrags herbeiführt, sobald der

verschwiegene Umstand auf die Schätzung der Gefahr Einfluß hatte.

Hamb. Ass.-Ordn. 4, 12. 13. Pr. Landr. §. 2026; s. überhaupt Be

necke System d. Assekuranzen Bd. 3. S. 9O f. u. S. 177 f. S. auch

Heise und Cropp Abhandl. l, Nr. 5.
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Police nicht ausdrücklich einen späteren Anfang für die Haf-

tung feststellt").

Der Versicherte muß sofort, nachdem er die Nachricht von

dem erlittenen Schaden empfangen hat, den Versicherer davon

in Kcnntniß setzen, welcher seinerseits zur alsbaldigen Zahlung

der Versicherungssumme verpflichtet ist Die Klage aus

dem Versicherungsvertrage verjährt nach der Bestimmung der

meisten Particularrcchte in sehr kurzer Zcit^). Bei manchen

wirklichen oder vermuthetcn Seeschäden, insbesondere solchen,

die zwar nicht einer Vernichtung gleich zu achten sind, aber

auch die Hoffnung der Wiederherstellung oder Wiedererlangung

ausschließen, gestatten die Particularrcchte dem Versicherten,

die versicherten Gegenstände an den Versicherer gegen die Ver

pflichtung zur Zahlung der Assekuranzsumme zu abondonni-

ren

Wird der Versicherungsvertrag ohne Schuld des Versicher

ten aufgelöst oder sonst unwirksam, so muß der Versicherer

die Prämie zurückerstatten (ristornircn) ; jedoch darf er parti-

cularrcchtlich gewisse Proccnte als Entschädigung für daö Ri-

storno zurückbehalten ^).

11) Martens a. a. O. §. 211.

12) Ueber die Schätzung des Schadens, welcher durch öffentliche

Dispacheurs geschieht, s. Pr. Landr. §. 224». 2265 flg. Hamb. Assck.-

Ordn. 12. 2 flg. Benecke a. a. O. Th. 4. S. 163 f. 331 flg. Die par-

ticuläre Havarei wird bestimmt durch die Differenz des Werthes der be-

schädigten Waaren von dem Werthe der unbeschädigten Waaren am

Bestimmungsorte.

13) Hamb. Ass.-Ordn. 17, 1. Pr. Landr. §. 2360. 2351.

Se comin. Art. 432.

14) Pr. Landr. §. 2322 flg. Bcnccke a. a. O. Bd. 3. S. 435 flg.

Mittermaier Deutsch. Pr. R. §. 308.

15) Pr. Landr. §. 2333—2345.
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O. Bodmerei.

8. 204.

Der Bodmercicontract ist seiner äußern Erscheinung nach

ein Darlehnsvertrag mit Verpfändung des Schiffs oder der

Schiffsgüter , bei welchem der Darlehnsgeber (Bodmerist)

die Sccgefahr des Schiffs oder der Güter in der Art über

nimmt, daß er das Nückforderungsrccht des Bodmercigeldcs

nebst der bedungenen Prämie ^) von der glücklichen Ankunft

jener Gegenstände am Bestimmungsorte abhängig macht

Die Bodmerei ist als solche nur gültig, insoweit das Capital

den Werth des verbodmeten Gegenstands nicht übersteigt ^).

Die hauptsächlichste Anwendung des Geschäfts geschieht zum

Zwecke der Versicherung; es kann aber auch einer andern Ab

sicht dienen, z. B. Geld zur Fortsetzung der Reise, zum Bau

und zur Ausbesserung des Schiffs zu erlangen. Der Vertrag

wird schriftlich errichtet; die Urkunde desselben (Bodmereibrief)

1) Das Pr. Landr. §. 2396 verbietet die Bodmerei auf die Fracht

allein.

2) Die Prämie nimmt häufig die Form sehr hoher Zinsen des

Cavitals an.

3) Die Bodmerei ist ein dem römischen toenus n«ui!euin sehr ähn-

liches Geschäft; sie unterscheiden sich darin, daß bei der erstern das

Rückferdcrungsrecht von der Rettung des Schiffs oder der Fracht, bei

der letztern allein von der Rettung des Geldes abhängig gemacht wird

(s. Glück Pandekten Bd. 21. S. 217). Eine Art der Bodmerei ist der

nur in Betreff der Waaren meistens außerhalb Deutschlands vorkvM-

mende s. g. Großavantürvertrag (in England liesponckentis).

4) Pr. Landr. §. 2374. 2376. ilode cke commeree Art. 316. 317.

In diesem und in vielen anderen Punkten entscheidet die Analogie der

Versicherung. So lassen manche Particularrechte (z. B. Pr. Landr.

§. 2417) auch die bei der Assecuranz vorkommenden Grundsätze über

das Ristorno zu; wo dieß nicht der Fall ist, muH zwar auch das Bod

mereigeschäft als wiederaufgelost gelten , wenn die vorausgesetzte Ge-

fahr gar nicht veranlaßt wird, aber es muß dann bloß das Capital

mit landesüblichen Zinsen gegen Rückempsaug der Prämie restituirt

werden.
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wird häusig mit der Form eines Wechsels (Seewechsel) ver

sehen °). Zur Aufnahme der Bodmerei ist der Rheder und

der Eigenthümer der Waarcn berechtigt^), der Schiffer nur

im Rothfalle, wenn er nicht durch andere Mittel und auch

von den Rhedern keine Hülfe zu erwarten hat Von meh

reren Bodmerciforderungen genießt keine schon durch das Alter

einen Vorzug vor der andern; einen Vorzug haben dagegen

die im Nothhafcn geschlossenen Bodmereien, und unter diesen

gehen die jüngern den altern vor^).' Kommen die verbodme

ten Gegenstände am Bestimmungsorte glücklich an, so ist die

Bodmereifordcrung nebst Prämie fällig; sür den Fall, daß sie

nur zum Theil gerettet sind, gestatten manche Particularrechte

nach Analogie der Grundsätze von der Versicherung eine die

Verpflichtung zur Rückzahlung des Bodmereigelds ausschlie

ßende Uberlassung der beschädigten Gegenstände an den Bod-

meristen.

5) Der Bodmereibrief kann nämlich auf Ordre gestellt und dann

indossirt werden (besonders häufig ist die Beurkundung der Bodmerei

auf dem Connossement); ist die Bedingung des Bodmereiforderungs-

rechts erfüllt, so kann nach geschehener Präsentation des Bodmereibriefs

an den Verpflichteten die Zahlung gefordert werden. Die Urkunde

erhält dadurch jedoch noch keineswegs alle Eigenschaften und Wirkun

gen eines wahren Wechsels, dem sie vielmehr nur ähnlich sieht; Mit-

termaier deutsch. Pr. R. §. 310. — Der Bodmereibrief wird biswei

len Bielbrief genannt, womit aber genau genommen nur ein von der

Obrigkeit ausgestelltes Zeugniß über die Brauchbarkeit des Schiffs, bis

weilen auch ein Schuldschein bezeichnet wird wegen eines zur Ausrüstung

des Schiffs gegebenen Darlehens, mit Verpfändung des Schiffs und

der Pflicht zur Rückzahlung vor Antretung der Reise.

6) Es entscheidet hier die Analogie der Versicherung (auch in Be

treff des Schiffsheuers, Pr. Landr. 2370).

7) Heise und Crvpp juristische Abhandl. I. S. 465 flg. Pr. Landr.

§. 2379. Hamb. Statut. II, 18, 1. Hanseat. Seerecht. 6. 2.

8) Pr. Landr. §.2445—47.

9) Pr. Landr. §. 2427. S. aber Locke Se eommeree Art. 327

(Mittermaier Grundsätze §. 813, Not. 10 u. 11.
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X. Der Wechselvertrag.

Allgemei «es.

§. 205.

Durch den neueren europaischen Verkehr ^) ist ein Mittel

gefunden worden, die Ausübung eines Forderungsrechts in

einem so hohen Grade zu erleichtern und zu sichern, daß der

verfügbare Vcrmögenswerth eines solchen dem des haaren Gel-

des fast ganz zur Seite tritt Dieses Mittel ist die Wech

selform; seine Kraft liegt in der Beseitigung der aus dem ma

ll Ueber die Geschichte des Wechselrechts s. besonders: F. A. Bie-

ner Abhandlungen aus dem Gebiete der Rechtsgeschichte. 1846. Nr. II.

Aus der sehr reichhaltigen Liters tu r des Wechselrechts sind hervor

zuheben: Treitschke alphabetische Encvclopadie der Wechselrechte und

Wechselgesetze. 2 Bde. 1831. Einert das Wechselrecht nach dem Be-

dürfniß des Wechftlgeschäfts im neunzehnten Iahrhundert. 1839. Thöl

das Handelsrecht. 2. Bd. (das Wechselrecht enthaltend) 1847. Thöl

hat in dieser Schrift zuerst die innere Natur des Wechsels im eigent-

lichen Kern erfaßt und civilistisch construirt. — Die partikulären

Quellen des Wechselrechts, die einzelnen Wechselordnungen, sind

öfter gesammelt worden, z. B. v. Siegel Orpus ^uris csmbislis, 2 Bde.

1742. I. R. Meißner Coder der Europäischen Wechselrechte. 2 Bde.

183« und 1837. (Thöl a. a. O. §. 144 flg.) Hiezu ist nun in der

neusten Zeit auch die deutsche Reichswechselordnung getreten, berathen

in der auf Antrag Preußens constituirten Conferenz von Deputieten

zu Leipzig vom 30. Ott. bis 9. Dcc. 1847, von der Reichsversammlung

angenommen am 24. Nov. 1848. Ausgabe: Protokolle der zur Vera-

thung «iner allgem. deutsch. Wechselordnung — abgeh. Conferenz u.f. w.

Leipzig (Hirschfeld) 1848. 4.

2) Niemand kann läugnen , daß der Wechsel heutzutage für den

Kaufmann die Bedeutung des Papiergeldes hat. Es ist aber unrichtig,

wenn Einert a. a. O. Cap. 1 diese Function des Wechsels zum juristi

schen Princip erheben will (dieß wird jetzt auch vertheidigt von Brauer

d. deutsche Wechselordnung 1849 S. 12 flg.). Der Wechsel ist nicht

bloß deshalb kein Papiergeld, weil er keinen Zwangscours hat (Thöl

a. a. O. S. 32. Not. 1), sondern namentlich deshalb, weil er die

Urkunde über ein einzelnes Rechtsgeschäft von Privaten ist, was eigent

liches Geld niemals sein kann.
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tericllen Grunde der Forderung hervorgehenden Hemmnisse ih

rer Realisirung, indem cS den Schwerpunkt des Rechts aus

schließlich in die Form, die Urkunde verlegt, welche ein hier

gültiges Summenversprechen ohne Gcgenversprcchcn beweist

(materielle Wcchselstrenge). Zu dieser inneren Kraft tritt die

äußere Hülfe beschleunigender Proccßformen und einer cigen-

thümlichcn Strenge der Erccution (formelle Wcchselstrcnge)

Die ausschließlich formelle Natur des Wcchselrcchts macht sich

nun in einer Reihe weiterer eraktcr Gcschäftsformen geltend,

deren Gesammtheit den Inhalt des Wcchselinstituts darstellt.

Das Wechselrccht läßt rücksichtlich deö Systems zwei ver

schiedene Betrachtungsweisen zu. Es erscheint zunächst als eine

allgemeine Form für Obligationen, bei denen eine Summe

geschuldet wird; es kann aber auch als ein einzelnes Geschäft

betrachtet werden, insofern der Wcchselvertrag durch den Um

stand, daß der materielle Obligationsgrund hier ganz außer

Ansatz bleibt, die Abgeschlossenheit eines selbständigen Ver

trags erlangt hat.

1) Begriff und Arten kes Wechsels.

§. 206.

Wechsel bezeichnet sowohl das Wcchfclverfprcchcn, d. h.

ein Summenversprcchcn ohne Gcgenversprcchcn, als die Wech-

selform , die Schrift Diese ist entweder die Form einer

Tratte, d. h. eines Wechselversprechens mit Zahlungsauftrag,

oder die eines eigenen (trockenen) Wechsels z bisweilen ist auch

3) Früher hielt man die formelle Wechselstrenge, namentlich den

Personalarrest, mit Unrecht für die alleinige Wechselstrenge. S. dage

gen Einert a. a. O. S. 14 flg. Thöl a. a. O. §. 149. Ueber den

Wechselproceß und die Grundsätze vom Personalarrest muß auf die Pro-

ceßlehre verwiesen werden.

1) Thöl a. a. O. §. 151.
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das Acccpt und Indossament eine besondere Urkunde. Das

Wcchselversprcchcn kann ein dreifaches sein , das eines Trassan

ten (oder Indossanten), eines Acccptanten und des Ausstel

lers eines eigenen Wechsels. Bei der Tratte richtet Iemand

(Trassant) an einen Andern (Trassat) den Auftrag , dem Wech

selinhaber (Remittent) zu zahlen, und verspricht, selbst zu zah

len, wenn der Zahlungsauftrag unerfüllt bleibe; die Annahme

des Zahlungsauftrags durch den Trassaten ist das Wcchsel-

versprcchcn des Acccptantcn an den Wechselinhaber. Bei dem

eigenen Wechsel verspricht Iemand selbst, ohne Zahlungsauf

trag, an den Wechselnehmer zu zahlen. Nicht immer entspricht

aber die Form dein Charakter des Wechselversprechcns, und es

ist möglich , daß ein eigener Wechsel die Form der Tratte, eine

Tratte die Form des eigenen Wechsels empfängt jenes ist

namentlich der Fall bei den eigentrassirtcn Wechseln ^) und

den Wechseln auf eigene Ordre ^).

S) Wechselfähigkeit.

§. 207. '

Gegenstand eines Wechsels kann nur eine Geldschuld sein.

Die Fähigkeit, aus einem Wechsel berechtigt zu werden, un

terliegt keiner Beschränkung. Wechselrcchtliche Vcrbindlichkci-'

tcn zu übernehmen, wurde früher als das besondere Recht ein-

2) z. B.' domicilirte eigene Wechsel.

3) Vorausgesetzt wird jedoch, daß die Identität des Trassanten

und Trassaten auf dem Wechsel selbst nicht zu erblicken ist, indem sonst

keine Tratte an eigene Address« , sondern ein eigener Wechsel vorliegt

Thöl §. 275. Die deutsche W.-O. §. 6 fordert zur Gültigkeit dieses

Wechsels Angabe eines andern Zahlungsorts als des der Ausstellung.

4) Dieß ist ein eigener Wechsel des acceptirenden Trassaten („Zah

len Sie an meine eigene Ordre die Summe von u. s. w."). Deutsche

W.-O. §. «.
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zelner Pcrsonenclasscn betrachtet ') ; heutzutage ^) steht es Je

dem zu, der sich zur Zeit der Ausstellung des Wcchselversprc-

chcns ^) überhaupt privatrechtlich verpflichten kann. Der von

einem Unfähigen ausgestellte Wechsel ist als solcher ungültig^);

nicht aber sind dieß deshalb auch die weiteren an und für

sich gültigen Wcchsclversprcchcn, welche sich an jenen anschlie

ßen Nicht passive Wcchselunfähigkcit , sondern nur eine

Beschränkung der Wirkung der Wcchselstrcnge wird durch die

Bestimmung des deutschen Wcchselrcchts begründet, daß gegen

manche Personen der Personalarrest wegfällt, nämlich 1) ge

gen die Erben eines Wechselschuldners , 2) gegen juristische

1) Die Wechselordnungen hatten ein verschiedenes Princip , jenach-

dem sie entweder die Wcchselfähigkeit als Regel anerkannten, die aber

durch vielfache Ausnahmen beschränkt wurde (namentlich Geistliche,

Soldaten, Staatsdiener, Handwerker und Bauern, Frauen, Minder

jährige und Hauskinder, juristische Personen, Gesandte u. s. w.), welche

im einzelnen Falle nach manchen Gesetzen durch Dispensation gehoben

werden konnten (Weimar. Wechselordn. z. 2); oder als Ausnahme

(z. B. Hannov. Wcchselordn. §. 3, Pr. Landr. II, 8. §. 715 flg.

Würtemb. W. -O. Cap. 2). An und für sich konnte man weder für

Frauen noch für Minderjährige , noch für Haussöhne die Wechselun

fähigkeit behaupten, da die rechtlichen Beschränkungen und Privilegien

dieser Personen sich sämmtlich auf Rechtsverhältnisse beziehen, von Ivel-

.chen das die materiellen Obligationsgründe ganz ignorirende Wechsel-

recht völlig unabhängig ist. Thöl §. 154. Not. 7 u. 8. Daher kann

auch ein Minderjähriger sich gegen eine Wechselvcrpflichtung nicht re-

stituiren lassen, weil er eine materielle Läsion erleidet. Thöl. a. a. O.

2) Deutsche W.-O. §.1: „Wechselfähig ist Ieder, welcher sich

durch Verträge verpflichten kann."

3) Spätere Wechselfähigkeit kann einen wegen ehemaliger Wechsel-

unfähigkeit des Ausstellers ungültigen Wechsel nicht gültig machen.

4) Die Urkunde ist kein Wechsel, ob aber ein sonst wirksamer Schuld

schein, hängt von der Natur des besonderen Falles ab. Inconsequent

ist es , wenn particuläre Wechselordnungen nur einzelne Wirkungen der

Wechselstreuge bei Wechseln Unfähiger wegfallen lassen. Thöl a. a. O.

§. 155.

5) Deutsche W.-O. §. 3.
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Personen, Aktiengesellschaften und Solche, welche durch Wech-

selversprechen ihrer wegen Unfähigkeit zur Vermögensverwal

tung für sie bestellten Curatoren verpflichtet wurden, 3) gegen

Frauen, welche keinen Handel und Gewerbe treiben °).

») Vom trassieren Wechsel.

a) Ucberhaupt.

§. 208.

Der Aussteller einer Tratte giebt dem Trassaten einen Zah

lungsauftrag für den Wechselnehmer (Remittenten). Der ei-

gentliche Zweck der Tratte ist daher die Zahlung des Trassaten

an den Wechselinhaber ; erst wenn diese nicht erfolgt , tritt die

Verpflichtung des Trassanten aus dem Bcgebungsvertrage,

nämlich zur Zahlung der Rcgrcßfumme ein. Zwischen dem

Trassaten und dem Wechselinhaber wird erst durch die Acccpta-

tion eine wechselrechtliche Verpflichtung begründet. Die der

Tratte zu Grunde liegenden Verhältnisse, nämlich die Ent

schädigung des Trassanten für dessen Wcchselversprcchcn: die

Valuta, und die Entschädigung des Trassaten für dessen Ac-

cept: die Deckung, von denen die erstere der Wechselnehmer,

die letztere regelmäßig der Trassant zu leisten hat, stehen au

ßerhalb der Wechselverbindung und sind in dem Bereiche des

übrigen Obligationcnrcchts begründet

6) Deutsche W. -O. S. 2.

1) Diese Verhältnisse können der verschiedensten Art sein; beson

ders häufig liegen Schuldverhällnisse zu Grunde, z. B. der Trassant

ist Schuldner des Wechselnebmcrs und Gläubiger des Trassaten, so

daß Valuta und Deckung in der Befreiung von einer Schuld bestehen.

Thöl a. a. O. §. 156. Weder die Klage des Trassanten gegen den

Wechselnehmer auf Zahlung der Valuta, noch die obligatorischen Ver-

Hältnisse zwischen dem Trassanten und Trassaten haben wechselrechi-

liehen Charakter.
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Die wesentlichen ^) Erfordernisse einer Tratte sind I) die

Bezeichnung des Papiers mit dem Worte Wechsel, 2) die An

gabc der Wechselsumme '), 3) Bezeichnung der Person oder

Firma, an welche oder an deren Ordre gezahlt werden soll *),

4) die Bestimmung der Zahlungszeit, welche theils ein bestimm

ter Tag°), theils eine nach dem Datum des Wechsels zu be

rechnende Zeit (Datowechsel) °) , theils der Tag der Präsen

tation oder ein nach ihr zu bestimmender Zeitpunkt (Wechsel

auf oder nach Sicht) ^) , theils die Zeit einer Messe oder ei

nes Marktes sein kann (Meß- oder Marktwechsel) «), 5) die

Unterschrift des Trassanten mit seinem Namen oder seiner Fir

ma, 6) die Angabe des Namens oder der Firma des Trassa-

2) Deutsch. W.-O. §. 4. Das Wesentlichste bei jeder Tratte ist

der Zahlungsauftrag; dieser ist im Text nicht genannt, weil sein Man-

gel den Begriff der Tratte ganz ausschließt.

3) Lautet die mit Buchstaben geschriebene Summe anders als die

mit Zahlen bezeichnete, so gilt zunächst die mit Buchstaben angegebene,

und wenn der Zweifel dadurch nicht gelöst wird, die geringere, weil

allein liquide. Thöl §. 161, 6. D. W.-O. S. 5.

4) Daher sind nach der deutschen W.-O. sowohl Blancowechsel als

auch Wechsel su porleur ausgeschlossen.

5) Häufig ist die Bezeichnung: prirn« oder meckio, oder ultimo

(Ianuar) ; me<Iio sollte nach der Verschiedenheit der Monate bald der

16.. bald der 15. oder 14. des Monats sein, nach der D. W.-O. §. 30

aber immer der 15.

6) Iedoch wird bei dieser Frist der Tag der Ausstellung nicht mit

gerechnet. D. W.-O. §. 32. 1.

7) Iedoch muß bei Sichtwechseln die Präsentation zur Zahlung

längstens binnen zwei Iahren nach der Ausstellung geschehen. D.W.-O.

§. 31.

8) Enthalten die Particularrechte keine nähere Bestimmung hier

über, so soll nach der D. W.-O. §. 35 die Zahlungszeit der dem ge

setzlichen Schlusse der Messe vorausgehende Tag sein. — S. über

dieses Alles Thöl §. 164 — 170. Durch die D. W.-O. ist sowohl der

U so wechsel, bei welchem die Fälligkeit durch die an einem Orte be

stehende Usance bestimmt werden sollte , als auch der Wechsel s piscere

abgeschafft.
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ten, 7) die Angabe des Orts, Monatstags und IahrS der

Ausstellung und 8) des Zahlungsortes, als welcher der bei

dem Namen dcö Trassaten angeführte angesehen wird wenn

sich keine weitere dcsfallsige Angabe findet; der Zahlungsort

ist gewöhnlich aber nicht nothwendig ein vom Orte der Aus

stellung verschiedener (Distancewechsel im Gegensatz der Platz-

trattcn). Ist ein anderer Zahlungsort bestimmt, als der an

gegebene Wohnort des Trassaten, so hat dieß die Bedeutung,

daß der Trassat die Zahlung nur vermitteln und durch einen

Dritten (Domiciliaten) am angegebenen Zahlungsorte (Domicil)

bewirken soll ; solche Wechsel heißen domicilirte Wechsel —

Fehlt es an einem der genannten wesentlichen Erfordernisse,

so hat die Schrift nicht die rechtliche Wirkung einer Tratte,

und es sollen sogar die selbständigen und an und für sich

formrichtigen darauf gesetzten weiteren Erklärungen (Accept,

Indossament u. s.w.) der Wcchselkraft entbehren").

Eine Tratte kann in mehreren Eremplarcn, in Duplika

ten ausgestellt werden, so daß jedes die Bezeichnung als Pri

ma, Sccunda oder Tertia empfängt (im Gegensatz des Sola

wechsels); dieß geschieht zur Sicherung und Erleichterung des

Geschäfts, und der Wechselinhaber kann es vom Aussteller der

Tratte fordern ^). Ist ein Eremplar zum Acccpt versandt,

so müssen die übrigen die Angabe der Person enthalten, welche

9) D. W.-O. §. 4. Nr. 8.

10) D. W.-O. §. 24. Ueber das Rechtsverhältmß im Einzelnen

s. Thbl §. 278.

11) D. W.-O. §. 7. Diese Bestimmung ist singuIär. Thöl 8. 162.

Ueber den weitern Inhalt einer Tratte , dessen Dasein jedoch nicht«

Wesentliches ist. z. B. Angabe der Valuta („Werth iu Rechnung.

Werth erhalten"), de.r Deckung („stellen Sie es in Rechnung"), des

Avis („laut Bericht, ohne Bericht") u.s.w. siehe Thöl §. 163.

12) D.-W.O. §.66— 72. Ueber die verschiedeneu Arten des Ge.

brauch» von Wechselduplicateu s. Tböl §. 280 flg. Eine« a. a. O.

S. 400 fig.

8 "
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jenes besitzt und dem Legitimirtcn zur Herausgabe verpflichtet

ist. Durch Bezahlung eines Exemplars erlischt die Wechsel

haft aller übrigen; dicß ist jedoch nicht der Fall, wenn Je

mand mehrere Exemplare an verschiedene Personen indossirtc,

und wenn sich der Acccptant mehrerer Exemplare bei der Zah

lung eines die übrigen accepticten Duplikate nicht zurückgeben

ließ — Die Erleichterung im Betriebe eines Wcchselge-

schäfts kann oft auch durch eine Wcchselkopie erreicht werden,

welche gültig indossirt werden darf, aber die Angabe der Gränze

des Kopirten und der Person enthalten muß, bei welcher das

Original zu finden ist ").

d) Wechselvertrag.

§. 209.

Dem Wechselvertrage gehen in der Regel Verhandlungen

voraus, welche theils die materiellen Grundlagen des Wech

selgeschäfts (Valuta) betreffen, «Heils die Ausstellung des

Wechsels vorbereiten; dicß ist der Wcchselfchluß, der bald als

selbständiger Vertrag, bald als Theil eines andern vorkommt.

Aus dem Wcchselschluß, über den häufig eine besondere Ur

kunde (Intcrimsschein) aufgenommen wird, entsteht für den

Trassanten eine jedoch nicht wechfelrechtliche Forderung auf

Leistung der Valuta ') , für den Trattennehmer das Recht auf

13) Der erste Fall ist leicht erklärlich; denn Derjenige, welcher an

mehrere Personen indossirt, giebt in der That mehrere verschiedene

Wechselversprechen. Der zweite, der uach einem entschiedenen Handels-

gebrauche und dem §. 67 der D. W.-O. so wie im Texte entschieden

werden muß, würde abgesehen hiervon anders beurtheilt werden müssen.

14) D. W. -O. §. 70 flg. Einert S. 4171

1) Wenn der Interimsschein in Wechselform ausgestellt ist (In-

terimswechsel) , so ist freilich auch die Valutenforderung eine wechsel

rechtliche.
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Lieferung eines richtigen und der bedungenen Form entsprechen

den Wechsels-).

Der eigentliche Wechselvertrag ist seiner Natur nach ein

Summenversprechen und zwar ohne Gegenversprechen ; es wird

nicht ein Schuldversprechen gegeben, da die unterliegenden

materiellen Obligationsgründe außerhalb des Wechselvertrags

liegen, und kein Gegenversprcchen , denn der Wechselnehmer

wird durch den Wechselvertrag nur berechtigt, nicht verpflich

tet ^). Ein solches Versprechen ohne osus« deben^i ist aus-

nahmsweise in der Form des Wechsels gültig^). Der Wech

selvertrag kommt bei Tratten in einer dreifachen Anwendung

vor 1) zwischen dem Trassanten und Wechselnehmer, 2) zwi

schen dem Indossanten und Indossatar (Begebungsverträge),

3) als Verpflichtung des Acccptanten (Acccptationsvertrag).

Der Wechselvertrag hat seine eigenthümliche Form; er entsteht

durch das Geben und Nehmen der Wechselurkunde, welche das

Wechselversprcchen enthält. Der Inhalt des Acccptationsver-

trags ist das Versprechen der Wechselsumme ; der Inhalt des

2) Der zu liefernde Wechsel muß im Allgemeinen, wenn nichts Be

sonderes ausgemacht ist , den besonderen Interessen des Wechselnehmers

entsprechen; mithin braucht er nicht immer ein vom Trassanten selbst

ausgestellter Wechsel zu sein.

3) Denn die Verpflichtungen zur Erhebung von Protesten u. s. w.

sind keine dem Wechselversprechen analoge Verbindlichkeiten, sondern

congitiooes juris.

4) Dieses allein richtige Priucip, welches zuerst eine rechtswissen

schaftliche Begründung des Wechselinstituts ermöglicht hat , ist das von

Thöl a. a. O. §. 181 flg. weitläuftig ausgeführte. Ueber die mannich-

faltigen andern Versuche , die Natur des Wechsel besonders des Be-

gebungsvertrags zu construiren s. Thöl §. 215 u. 21«. Der Ausdruck

„Summenversprechen" im Gegensatze eines Schuldversprechcns ist ein

von Thöl gut gewähltes Wort für esutio inckiserets, in welcher die Zah

lung einer Geldsumme versprochen wird.



Zweites Buch.

Begebungsvertrags ist das Versprechen der Regreßsumme ^

d. h. das Versprechen, daß der Trassant oder Indossant im

Falle der Nichtzahlung des Trassaten den Courswerth der

Wechselsumme nebst Unkosten zahlen werde. Dagegen enthält

der Begebungsvertrag nicht auch das Versprechen des Acceptes

Dessen, auf welchen der Zahlungsauftrag lautet.

e) Das Indossament (Giro).

8. 21«.

Das Recht aus einem Wechsel kann durch Cession auf

einen Andern übertragen werden ^). Die Übertragung der

Remittentenrechte kann aber auch, und dieß ist die Regel, durch

einen von der Cession ganz verschiedenen Akt, durch das In-

dossament geschehen. Dieß ist die auf dem Rücken des Wech

sels oder der Alonge ^) angebrachte Erklärung , daß der Wech

selinhaber (Indossant) seinen Wechsel einem neuen Berechtig

ten (Indossatar) begebe. Das Indossament hat die Fonn ei

nes weiteren Zahlungsauftrags (gewöhnlich in der abgekürzten

Form: „für mich an —"), mit der Unterschrift des Indossan

ten, welche auch ohne Beglaubigung als echt vermuthet wird,

und dem Namen des Indossatars; jedoch kann dieser letztere

zur beliebigen Ausfüllung ausgelassen bleiben, ja es genügt

sogar zu einem gültigen Indossamente die bloße Unterschrift

des Indossanten (Blankoindossament) °). Berechtigt zum wirk

samen Indossament ist sowohl der Remittent, als auch der In-

5) Dieser Inhalt liegt nicht in den Worten der Tratte , welche zu

nächst nur einen Zahlungsauftrag enthalten; die Annahme jenes Ver

sprechens ist aber eine durch Gewohnheitsrecht und positives Recht

unzweifelhafte Interpretation. Ueber den Inhalt der Regreßsumme

s. unten.

1) S. Thöl §. 227.

2) Deutsche W.-O. §. 11.

3) Deutsche W.-O. §. 12 und 13.
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dossatar, sofern nicht die Tratte oder das Indossament das

weitere Begeben durch beschränkende Worte, wie „nicht an

dessen Ordre" ausschließt" «). ,

Das Indossament ist eine neue Tratte, d. h. ein neues

Wechselversprechen mit einem neuen Zahlungsauftrag , aber mit

Wiederholung des Inhalts der alten Tratte °). Der Indossa

tar hat zunächst gegen den Trassaten und Acccptantcn die

Rechte seines Indossanten, diese aber als eigene Rechte, so

daß ihm nicht die Einreden gegen die Person des Indossanten

entgegenstehen. Der Indossatar hat ferner gegen seinen In

dossanten (sofern das Indossament nicht mit dem Zusatze „frei

von Oblizo" gegeben wurde) °) das Recht auf die Regreß-

summe. Dieß Recht steht ihm auch gegen alle weiteren Vor

männer und zwar als ein eigenes Recht zu ^) i bei seiner Aus-

4) Deutsche W. -O. §. 16 und §. 9 verglichen mit §. 4. Nr. 3.

Hierdurch ist also festgestellt, daß die Begebbarkeit eines Wechsels nicht

von dem Dasein der Worte „oder an dessen Ordre" in der Tratte und

dem Indossamente abhängt, sondern daß diese Eigenschaft schon den

Rectawechseln und Rectaindossamenten zukommen solle. Dieß ist singu-

lär; denn es läßt sich civilistisch nicht construiren, daß das Ausstellen

und Acceptiren eines Rectawechsels Originalverbindlichkeiten gegen ei-

neu andern Berechtigten erzeugen könne , als den , welchem das Wech-

selversprechen geleistet wurde. Nur beim Ordrewechsel verpflichtet sich

der Trassant und Acceptant auch Denjenigen, an welche der Wechsel

vom ursprünglichen Nehmer weiter begeben wird. Tböl §. 239 u. 241.

— Die Begebbarkeit muß also ausdrücklich ausgeschlossen werden, wenn

dieß In der Absicht des Trassanten oder Indossanten liegt; die Wirkung

ist dann, daß ein dessenungeachtet geschehenes Indossament dem In-

dossatar weder gegen den Accevranren noch gegen den Trassanten eigene,

ursprüngliche Wechselbefugnisse verleiht.

5) Thöl §. 234, II. Gegen die gänzlich unbegründeten Ansichten,

das Indossament sei eine Session, oder eine Bürgschaft (Einert S. 137)

s. Thöl §. 231.

6) Deutsche W.-O. §. 14.

7) Vorausgesegr, daß die Reihenfolge der Indossamente nicht un-

terbrochen wird durch ein mit der Clause! „nicht an dessen Ordre,"
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Übung ist er an die Reihenfolge der Indossamente nicht gebun

den (springender Regreß), und hat auch sreic Wahl zwischen

der Klage gegen den Acceptantcn und der gegen die Vormän-

ner 6). Vorausgesetzt ist hierbei, daß der Wechsel zur Zeit

des Indossaments noch seine volle Wechselkraft besaß ; geschah

das Indossament erst nach Ablauf der für die Protesterhebung

Mangels Zahlung bestimmten Frist, so gewährt es zwar die

Rcchte gegen den Acceptantcn, aber Regreßrechte nur gegen

Diejenigen, welche nach Ablauf jener Frist indossirtcn; geschah

das Indossament erst, nachdem schon Protest Mangels Zah

lung erhoben war, so hat der Nachindossatar sowohl gegen

die Vormänner als gegen den Acceptantcn keine selbständigen

Rechte, sondern nur die des Nachindossanten, und gegen die

sen selbst keinen wechsclmäßigcn Regreß

Ein Indossament „zur Einkassirung" oder „in Procura"

überträgt nicht das Recht aus dem Wechsel, sondern bevoll

mächtigt nur zur Vornahme der zur Realisirung des Wechsels

nothwendigen Handlungen im Namen des Indossanten

i>) Acceptation des Wechsels.

§. 211.

Die Tratte enthält einen Zahlungsauftrag, ein Mandat

an den Trassaten. Dieß ist zunächst in der begebenen Tratte,

dann aber auch ausführlicher in dem Avisbrief enthalten, wel-

oder „ohne Obligo" versehenes , welches dann entweder übersprungen

oder wenigstens nach anderen Grundsätzen (Not. 4) behandelt wird.

8) Deutsche W.-O. §. 49 und 81. In früheren Wechselordnungen

war häufig der regressus per ssltum und das zus vsrisnSi ausgeschlos

sen; der mittelbare Vormann konnte dann nur angegangen werden,

wenn Contraprotest erhoben , d. h. bewiesen war, daß der Regreß gegen

die unmittelbaren Vormänner unwirksam gewesen sei.

9) D. W..O. §. 1«. S. aber Thöl §. 245.

10) D. - W. O. §. 17.
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chen der Trassant zur Sicherung der Acceptation und Zahlung

des Wechsels (besonders durch Angabe des Dcckungsverhält-

nisses) an den Trassaten zu senden pflegt '). Nimmt der

Trassat den Zahlungsauftrag an, so schließt er zunächst mit

dem Trassanten einen Mandatsvertrag ; den Inhalt der da

durch übernommenen Verpflichtung macht er aber gleichzeitig

zum Gegenstande eines selbständigen Versprechens an den Wech-

selinhaber, und zwar eines Wechselversprechens, da das Deckungs-

verhältniß hier außer Ansatz bleibt. Häufig wird diese ganze

juristische Wechselbeziehung in demselben Momente geschlossen,

in welchem sie auch wieder gelöst wird, wenn nämlich der

Trassat auf geschehene Präsentation dem Wechselinhaber sofort

Zahlung leistet. Oft aber geschieht es auch , daß der Abschluß

dieser Verträge durch bloße Acceptation vorausgeht.

Die Acceptation leitet die Präsentation des Wechsels an

den Trassaten ein, welche im Geschäftslokal des Letztem an

einem Werktage geschehen muß Zur Annahme präsentiren

darf jeder Inhaber des Wechsels, und zwar nach Belieben so

fort nach dessen Empfang ^) oder später. Verpflichtet hierzu

ist der Remittent an und für sich nichts, ausgenommen bei

1) Oft wird dessen Absenkung vom Trassanten im Wechselschluß

übernommen. Auf dem Wechsel selbst wird dieß angedeutet durch die

Worte „laut Bericht" u.s.w. Kommt der Avis dem Trassaten vor der

Acceptation zu , so darf er bei einem Widerstreite zwischen Avis und

Tratte sich nur an die Bestimmung der erstern halten. Thöl §. 183.

2) Deutsche W. -O. Z. 91 und 92.

3) Deutsche W. -O. §. 18, woselbst eine Ausnahme gemacht wird

in Betreff der Meß - und Marktwechsel. — Hierin liegt das Princip

der s. g. promten Acceptation im Gegensatze der Bestimmung mancher

frühern (z.B. der Augsburger) W.-O., wonach sich der Trassat immer

erst einige Tage vor der Verfallzeit des Wechsels über dessen Annahme

zu erklären brauchte.

4) Denn der Wechselnehmer hat in der Tratte keinen Acceptation«-

auftrag, sondern einen Zahlungsauftrag an den Trassaten. Thöl

§. 200, Einerr S. 161 flg.
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Wechseln, welche auf eine bestimmte Zeit nach Sicht lauten;

diese müssen in Ermangelung besonderer Bestimmungen späte

stens binnen zwei Iahren nach der Ausstellung präsentirt wer-

den °). Der Trassat kann nach freier Wahl den Accept geben

oder verweigern °) , wenn er nicht durch ein dem Trassanten

oder Wechselinhaber gegebenes Versprechen zur Annahme ver

pflichtet ist ''). Die Annahme des Wechsels, der Acccpta-

tionövertrag , ist dem Rcmittenten gegenüber ein Wechsel»«-

trag , indem der Acceptant dem Letztern die Zahlung der Wech

selsumme nach Maßgabe des Zahlungsauftrags der Tratte ver

spricht °) ; die Form des Acceptationsvertrags ist das Geben

und Nehmen des Wechsels, hier des Accepts, d. h. der aus

dem Wechsel geschehenen schriftlichen Erklärung des Bezogenen,

annehmen zu wollen, welche in der einfachen Namensunter

schrift des Trassaten auf der Vorderseite der Tratte bestehen

kann Dem Trassanten gegenüber ist die Acceptation kein

Wechselvertrag, sondern nur die Annahme des Zahlungsauf

trags; eine singulare Bestimmung giebt aber dennoch dem

Trassanten eine Wechselklage gegen den Acceptanten Die

Acceptation verpflichtet den Trassaten, die Wechselsumme nach

5) D. W..O. § is.

6) Selbst wenn er Schuldner des Trassanten ist. Immer aber

muß er seine Erklärung sofort bei der Präsentation ertheilen. Gründe

der Nichtacceptation braucht er nicht anzugeben.

7) Die Klage, welcher der Trassat dann verhaftet ist, geht auf

das Interesse , hat jedoch keine Wechselkraft.

8) Der Zahlungsauftrag vertritt ganz die Stelle eines maßgeben

den und bestimmenden Motivs für die Ertheilung des Versprechens.

Vgl. über die richtige Auffassung des Accevtationsvertrags Thöl §. 203.

Er ist weder eine Bürgschaft (Einert Wechselrecht S. 150. 180. 183

u. s.w.) noch ein dem Lonstitutum ähnliches Geschäft (Heise und Cropp

«bbandl. Bd. 2. S. 12. Not. 18).

9) D. W.-O. §. 21.

10) D. W.-O. §.23. S. dagegen die treffende Ausführung Tböl's

§. 205.
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EinKitt des Verfalltags zu zahlen, und es steht ihm deshalb

gegen den Wechselinhaber weder eine auS dem Mangel der

Deckung oder der Valuta, noch aus einer erhaltenen Contre-

ordre genommene Einrede zur Seite.

Wird die Tratte nur bedingt oder mit sonstigen Einschrün-

kungen acceptirt, so haftet zwar der Acceptant in dem Um

fange der von ihm übernommenen Verpflichtung , der Wechsel

inhaber ist aber nicht gebunden, diesen modificirten Accept an

zunehmen; wohl aber ist er dieß, wenn die Beschrankung deS

Accepts sich nur auf den Umfang der Wechselsumme bezieht,

indem hier ein Theil der Tratte als wirklich acceptirt, ein

anderer als nicht acceptirt angesehen werden soll ").

e) Zahlung.

§. 212.

Die Zahlung wird vom Wechselinhaber eingeleitet durch

Präsentation des Wechsels bei dem Bezogenen; diese ist ein

ZahlungSantrag gegenüber dem Trassaten , eine Forderung

gegenüber dem Acceptanten. Die Präsentation muß im Ge

schäftslokal des Bezogenen und an einem Werktage geschehen.

Sie kann vorgenommen werden vom Verfalltage des Wechsels

an, welcher in der Regel auch die Zahlzeit des Wechsels ist ^) ;

dem Trassaten steht es frei, die Wechselsumme auf Kosten deS

Wechselgläubigers gerichtlich zu deponiren, wenn die Präsen

tation am Verfalltage unterbleibt und die zur Erhebung des

11) D. W.-O. §. 22.

1) Auch jetzt noch kann die Zahlzeit von der Verfallzeit verschieden

sein, obschon die Respekttage aufgehoben sind <D. W.-O. §.33), s. dar-

über die D. W.-O. §.93. Die Einhaltung des Verfalltags zur Zah

lungspräsentation ist dem Trassaten gegenüber nicht nothwendig, wohl

aber zum Zwecke des Regresses. In dieser Beziehung fordert die D.

W. -O. §. 41 indirekt die Präsentation am Verfalltage oder spätestens

am zweiten Tage daranf, sofern er ein Werktag ist.
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Protestes bestimmte Frist abgelaufen ist Der Verfalltag

bestimmt sich nach dem Inhalt der Tratte (§. 208) ; bei Sicht-

wechseln ist es der Tag der Präsentation, welcher jedoch in

Ermangelung anderweiter Bestimmungen binnen zwei Iahren

nach der Ausstellung gewählt sein muß; bei Wechseln, welche

mit dem Ablauf einer bestimmten Frist nach Sicht oder Dato

fällig sind, ist der Verfalltag der letzte Tag der Frist, wobei

aber der Tag der Ausstellung des Datowechsels und bei Sicht

wechseln der Tag der Präsentation zur Annahme nicht mitge

zählt wird °).

Nur der zum Empfang der Zahlung Legitimirte kann die

Zahlung fordern und der Präsentat hat diese Legitimation zu

prüfen. Bei Blanko - Indossamenten ist der Inhaber legitimirt,

bei Indossamenten auf Namen Derjenige, welcher sich als Trä

ger des- Namens ausweisen kann, mit welchem der letzte In

dossatar nach einer ununterbrochenen Reihe von Indossamen

ten bezeichnet ist; die Echtheit der Indossamente braucht der

Bezogene nicht zu prüfen Zur Zahlung verpflichtet ist der

Präsentat nur gegen Aushändigung der quittirten Tratte nebst

Indossamenten und Accepte °). Die Zahlung muß, wenn sie

eine Baarzahlung ist und nichts Anderes bestimmt war °) , in

gangbarer Münzsorte und in der in der Tratte bezeichneten

Art geschehen; Teilzahlungen kann der Präsentant nicht zu

rückweisen

2) D. W.-O. §. 40.

3) D. W.-O. §. 30 — 32. 35.

4) D. W.-O. §. 34.

5) D. W.-O. §. 39. Thöl. §. 192. Der Trassant leistet dem

Trassaten nicht anders als gegen Aushändigung der Tratte die Deckung.

«) D. W..O. §.37.

7) D. W..O. §. 3S.
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k) Regreß.

8. 213.

Der Trassant oder Indossant verpflichtet sich in dem Bc-

gebungsvertrage wechselrechtlich (d. h. durch ein Summenver

sprechen), den Werth der Wcchselzahlung nebst Kosten dem

Inhaber zu zahlen, wenn vom Trassaten keine Zahlung erfol

gen sollte; dagegen verspricht er nicht auch den Accept des

Trassaten, mithin auch nicht das Interesse der Nichtaccepta-

tion Wird nun die Acceptation auf eine vor dem Verfall

tage geschehene Präsentation ganz oder trassirtermaßen verwei

gert, so ist zwar der Fall der Verpflichtung des Trassanten,

zu zahlen, noch nicht eingetreten, aber doch ist der Wechsel

inhaber wegen der nun entstandenen UnWahrscheinlichkeit der

künftigen Zahlung berechtigt, von seinen Vormännern Sicher-

stellung für den Erfolg der Tratte am Verfalltage und für die

Rückerstattung seiner Kosten zu verlangen Dieß ist der s. g.

Regreß Mangels Annahme, welcher auf Leistung einer

Caution gegen beliebig auszuwählende oder alle Tormänner

unter Aushändigung eines Mangels Annahme erhobenen Pro

testes 2) gerichtet ist ; die von einem Vormann geleistete Cau

tion haftet nicht bloß dem Regreßnehmer, sondern allen regreß

suchenden Nachmännem

t) S. §. 209. Not. 5.

2) Dieß muß schon nach dem gemeinen Rechte anerkannt werden.

S. Thöl §. 224.

3) Ueber die Form dieses Protestes (Zeugnisses) s. unten Not. ß.

4) D. W. - O. §. 27. Die Caution kann zurückgefordert werden,

wenn 1) der Wechsel später noch angenommen worden ist, 2) wenn

binnen einem Iahre nach dem Verfalltage kein Regreß auf Zahlung

erhoben, und 3) wenn die Wechselkraft durch Verjährung oder Zahlung

erloschen ist. D. W. -O. §. 28. — Ueber die Cautionspflicht bei Un.

sicherheit, Insolvenz und Concurs des Acceptanten und den Securi-

tätsprotest.s. D. W..O. Z. 2S. Thöl §. 225.
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Die Verpflichtung des Trassanten oder Indossanten aus

dem Begebungsvertrage tritt ein, wenn der Wechsel gehörig

zur Zahlung präsentirt, diese aber nicht erlangt und Protest

Mangels Zahlung erhoben worden ist. Der Protest ist die

Bedingung des Wechselregresses , ein präjudicirtcr Wechsel giebt

keinen Regreß Der Protest ist ein Zcugniß über die ge

hörige Präsentation und den Mangel der Zahlung, welches

in der Form einer öffentlichen Urkunde von einer Gcrichtsper-

son oder einem Notar aufgenommen ist °). Der Protest muß

aber ein rechtzeitiger sein, d. h. er kann zwar am Verfalltage

selbst, muß aber spätestens am zweiten Tage darauf, sofern

5) Die Form des Protestes gehört so wesentlich zur Ausübung

des Regreßrechts, daß, wo sie ganz oder theilweise fehlt (der Wechsel

präjudicirt ist) , auch das Regreßrecht sowohl gegen den Trassanten als

den Indossanten mangelt, ohne Rücksicht auf den Unterschied, daß das

Fehlen des Protestes auf Zufall oder der Schuld des Wechselnehmers,

oder gar de^ Schuld des Wechselgebers beruht; der Beurtheilung nach

gemeinem Rechte fällt dann die Frage zu , in wieweit im ordentlichen

Processe noch eine Klage auf das Interesse oder wegen grundloser Be-

reicherung Statt findet. Thöl §. 220. A. M. z. B. Heise und Cropp

Abhandl. 1. S. 559 flg.

6) Protest bedeutet nicht Rechtsverwahrung, sondern Beweisur-

Urkunde , Zeugniß. Thöl §. 210. Not. 2. Die große Zahl der bis-

weilen aufgezählten Protestarten schwindet bei genauer Betrachtung auf

zwei zusammen, den Protest Mangels Annahme und Mangels Zahlung;

die übrigen sind nur Species dieser beiden. Die Form der Proteste ist

nach D. W.-O. §. 88 folgende: 1) der Protest enthält eine wörtliche

Abschrift des Wechsels nebst Indossamenten und sonstigem Inhalte,

2) den Namen der Personen, für und gegen welche Protest erhoben

wird, 3) Mittheilung des an die Person, gegen welche protestirt wird,

gestellten Begehrens, ihrer Antwort, oder die Bemerkung, daß sie

keine gegeben oder nicht anzutreffen gewesen, 4) Angabe des Orts und

Datums des erfolglosen Antrags, 5) bei einer Ehrenannahme oder Eh

renzahlung die Erwähnung von wem, für wen, und wie sie angeboten

und geleistet wird, 6) Unterschrift des Rotars oder Gerichtsbeamten

mit Beifügung des Amtssiegels.
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dieser ein Werktag ist, erhoben werden Es muß ferner

der Inhaber des protestirten Wechsels die Nichtzahlung inner

halb zweier Tage nach dem Tage deö erhobenen Protestes sei-

nem unmittelbaren Vormann und dieser wieder seinem Vor,

mann u. s. w. schriftlich notisiciren; eine Unterlassung dieser

Berichterstattung zieht eine Beschränkung des Regreßanspruchs

auf die Wechselsumme und eine Entschädigungspflicht gegen

die dadurch benachtheiligten Vormänner nach sich

Gegen Aushändigung des quittirtcn Wechsels und des

Mangels Zahlung erhobenen Protests kann der Wechselinhaber

(sei dieß der letzte Indossatar oder ein Indossant, welcher

den Wechsel einlöste) mittelst einer entweder gegen alle Vor

männer zugleich, oder nur gegen einige oder einen nach freier

Wahl ^) gerichteten Wechselklage Zahlung der Regreßsumme

fordern. Diese besteht in der Wechselsumme mit sechs Procent

Zinsen vom Verfalltage, den Protestkosten und anderern Aus

lagen und einer Provision von V, Procent; alle diese Sum

men werden aber berechnet nach dem Course , den ein am Zah

lungsorte oder dem Wohnorte deö regrcßnehmenden Indossan

ten auf den Wohnort des Regreßpflichtigen gezogener Wechsel

auf Sicht hat Es steht dem Regreßberechtigten frei , die

Regreßsumme statt durch Klage durch einen s. g. Rückwech-

sel, welcher auf den Regreßpflichtigen gezogen wird, zu for

dern, welcher jedoch auf Sicht zahlbar und unmittelbar (u <lnt>

7) D. W.-O. §. 41. S. oben die Not. 1 des §. 212.

8) D. W.-O. §. 45. Ueber den Beweis der Notification s. das.

§ 4«.

g) D. W.-O. §.49. Alle Vormänner haften solidarisch. Ueber

das jus vsrisnSi und den springenden Regreß s. oben §. 210 , Not. 8.

10) D. W.-O. §. 50. 51. Die Berechnung der Regreßsumme

geschieht in der s. g. Retourrechnung , welche der Regreßklage beigege

ben wird. Ueber den Inhalt der Regreßsumme und die abweichenden

Meinungen Anderer s. Thöl §. 213.
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lurs) auf den Regressaten gestellt sein muß ; diesen ist der Tras

sat zu honorircn verpflichtet, sofern ihm mit dem quittirtcn

Rückwechsel zugleich der Protest und eine quittirte Retourrcck-

nung eingehändigt werden ").

e) Intervention.

Der Erfolg einer Tratte kann, wenn die Honorirung

durch den Trassaten ausbleibt, durch Intervention herbeigeführt

werden. Eine solche wird veranlaßt durch eine auf dem Wech

sel selbst befindliche Nothaddresse, d. h. die Ertheilung

eines Zahlungsauftrags an einen weiteren Trassaten, für den

Fall, daß der erste nicht honorirc^). Der acceptircnde Noth-

addressat ist zur Zahlung nur verpflichtet gegen Aushändigung

eines gehörigen Protestes Mangels Zahlung des Trassaten,

dessen Kosten er zugleich erstatten muß; auch haftet er aus

dem Acccpte nur den Nachmännern seines Addressanten ^).

Unter mehreren Nothaddressen muß zuerst diejenige angegangen

werden , durch deren Honorirung die meisten Verpflichteten be

freit werden

Die Intervention kann aber auch durch irgend einen Drit

ten geschehen, welcher auf dem Wechsel nicht als Intervenient

genannt ist*); dieß ist die s. g. Ehrenintervention, die

11) D. W.-O. §. 53. 54. Die Wechselsumme des Rückwechsels

wird noch durch die etwa erforderlichen Mäkler- und Stempelgebühren

erhöht.

1) Die Form der Nothaddresse ist die, daß unter die erste Addresse

die zweite mit der Bemerkung : im Fall der Noth bei u. s. w. gestellt

wird.

2) Thöl §. 2«. S. 363.

3) D. W.-O. §. 5«.

4) Dadurch ist nicht ausgeschlossen, daß in einem Privatbriefe der

Austrag zur Intervention gegeben sein kann.
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Ehrenacceptation und Ehrenzahlung. Berechtigt dazu ist jeder

wechselfähige Dritte, auch der nicht acccptirende Trassat und

Nothaddrcssat, der letzte Indvssatar, der Indossant (wenigstens

zu Ehren seiner Vormänner), aber nicht der Trassant, Accep-

tant und Aussteller eines eigenen Wechsels °). Das Ehren-

accept hat die Form eines gewöhnlichen Acccpts, nur daß

durch einen Beisatz (per «vor, sopra Protest«) seine besondere

Eigenschaft ausgedrückt wird. Als Honorat gilt, wenn kein

anderer genannt wurde, der Trassant °). Nimmt der Inhaber

den Accept nach seiner Wahl an''), so haftet der Ehrenaccep-

tant bis zum zweiten Werktage nach der Verfallzeit dem Wech

selinhaber und allen Nachmännern des Honoraten ^) gleich

einem acceptirmden Trassaten; er ist auch verpflichtet, seinen

Honoraten innerhalb zweier Tage nach Erhebung des Prote

stes Mangels Annahme von der geschehenen Intervention unter

Uebersendung des eingelösten Protestes zu benachrichtigen ").

Durch die Ehrenzahlung, welche der Wechselinhaber anneh

men muß, erwirbt der Intcrvenient die Rechte des Inhabers

gegen den Accevtanten, den Honoraten und dessen Vormän

ner ") , weshalb er sich die Proteste Mangels Zahlung nebst

dem Wechsel gegen Erstattung der Protestkosten aushändigen

lassen 'muß. Wenn Mehrere Ehrenzahlung leisten wollen, so

5) „Dolo tscil, qui petit, quock reckckiturus «5t Thöl §. 254.

Rot. 5.

6) D. W.-O. 59.

7) D. W.-O. §. 57.

8) D. W.-O. y. «0.

9) D. W.-O. §. 58.

10) Der Jntervenient hat gegen den Honoraten und dessen Nor-

männer entweder als Mandatar, oder als negotiorum gestor ein Recht

auf Deckung; die im Text gegebene Bestimmung der D. W.-O. §. 63

verstärkt dies Recht nach einer schon in den frühern Wechselordnungen

anerkannten Billigkeitsrücksicht.

II. 9
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hat Derjenige, dessen Zahlung die meisten Verpflichteten befreit,

den Vorzug

4) Vom eigenen Wechsel.

§. 2l5.

Der eigene (trockene) Wechsel enthält ein direktes Sum-

incnversprcchen dcs Ausstellers an den Wechselnehmer oder des

sen Ordre Der Wechselvertrag wird geschlossen durch Ge

ben und Nehmen des Wechsels, welcher die Bezeichnung „Wech

sel", die Angabe der zu zahlenden Summe, den Namen der

Person, welche die Zahlung erhalten soll, die Angabc der

Zahlungszeit, des Datums und Orts der Ausstellung und

die Unterschrift des Ausstellers enthalten muß Dem eige

nen Wechsel sind mit der Tratte alle Grundsätze gemeinschaft

lich, welche sich auf das Wesen und die Wirkungen des Wech-

selversprechens beziehen. Dagegen fallen alle diejenigen Rcchts-

sätze, welche aus der Natur der Tratte als eines Zahlungs

auftrags hervorgehen, bei der Bcurtheilung eigener Wechsel

weg ^) ; dicß gilt insbesondere von der Acccptation und Prä

sentation zur Acceptation und den Protesten Das Indos

sament eines eigenen Wechsels ist das Anschließen einer Tratte

an den eigenen Wechsel.

11) D. W.-O. §. 64. Ueber die verschiedenen Möglichkeiten einer

Collision der Intervenienten und ihre juristische Beurtheilung s. Thöl

§. 256 — 258. — In jedem Falle ist übrigens der Wechselinhaber ver

pflichtet, eine Nachhonorirung, d. h. eine nachträgliche Acceptation

oder Zahlung des Trassaten anzunehmen , sofern er noch nicht Protest

Mangels Zahlung erhoben hatte. Thöl §. 260.

1) Davon ist wohl zu unterscheiden ein Schuldversprechen, bei wel-

chem sich der Aussteller der Wcchselstrenge unterwirft; dieß ist kein Wech

sel, weil die materielle Wechselstrenge des Summenversprechens fehlt.

2) D. W.-O. §. 96. 97.

3) Thöl §. 272.

4) Die D. W.-O. kennt einige Ausnahmen; s. §. 98, Nr. 3 u. 4.
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S) Sicherheitsmittel für Ven Wechselgläubiger.

8. 216.

Der Werth eines Wechsels kann gehoben werden durch

Bürgschaft eines Dritten. Geschieht diese durch eine offene

Bürgschaftserklärung, sei es mit oder ohne Unterwerfung unter

die formelle (pr'ocessualische) Wechselstrenge, so ist sie als ein

gewöhnliches Schuldversprcchcn und nach den allgemeinen

Grundsätzen der Bürgschaft zu bcurtheilen. Die Verbürgung

kann aber auch in die Gestalt eines Wcchselversprechcns geklei

det werden; in diesem Falle wird sie nach ihrer sichtbaren

Form als wirklicher Wechsel behandelt, da ein als Wechsel ge

leistetes Summenversprechen nicht nach Maßgabe der unterlie

genden materiellen Verhältnisse beurtheilt wird Die Wech

selform einer Verbürgung ist befonders häufig die des Avals,

wenn der Bürge seinen Namen unter den des Ausstellers,

Indossanten oder Acceptantcn schreibt^); dicß hat die Wir

kung, daß in den mehreren Unterzeichnern mehrere solida

risch ^) , ohne Einrede der Theilung verhaftete Wcchselschuld-

ner entstehen (Mitausstellcr, Mitindossanten, Mitacccptanten).

Die Sicherstellung einer Wcchselschuld kann auch durch

Bestellung eines Pfandes (Faustpfand oder Hypothek) bewirkt

werden, zu deren allgemeiner ^) Wirksamkeit jedoch eine Be

urkundung der Verpfändung auf dem Wechsel nothwendig ist.

' 1) Thöl §. 267.

2) Der Aval ist nicht nothwendig eine Bürgschaft ; es kann der

Mitunterschrift jeder beliebige andere Grund, sich verpflichten zu wol.

len, unterliegen. .

3) Nicht pro rsts; denn die Verbindlichkeit, welche auf dem ei

nen Papiere beruht, ist eine untheilbare.

4) Eine nicht auf dem Wechsel beurkundete Pfandbestellung würde

nur demjenigen Wechselgläubiger zu Gute kommen, dem sie geschehen

wäre, nicht auih seinen Indossataren.

9 *
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«> Befreiung des Wechselschuldners.

§. 217.

Der Wechselschuldner wird besreil durch Zahlung des

Wechselverpflichteten an den zum Empfang der Zahlung Legi-

timirtcn, durch Erlaß und Compensation der Wcchselschuld

nicht aber durch die aus den unterliegenden Verhältnissen ent

nommenen Einreden des Betrugs, Jrrthums, Zwangs, der

fehlenden Deckung oder Valuta ; der Tod des Wechselschuldners

befreit die Erben nicht von der Wechselhaft, wohl aber vom

Personalarrest. Der Wechselschuldner wird ferner durch Zer

störung der Wcchselform befreit (Vernichtung des Papiers,

Durchstreichen der verpflichtenden Erklärung); beim Verlust

eines Wechselpapiers , welches jedoch von dem Indossatar nur

dann vindicirt werden kann, wenn er es im bösen Glauben

oder in grober Fahrlässigkeit erworben^), wird ein Amortisa

tionsverfahren gestattet, nach dessen Einleitung der Berechtigte

vom Acceptantcn, gegen Cautionsleistung bis zur geschehenen

Amortisation, Zahlung fordern darf °). Die Wechselschuld er

lischt ferner durch Verjährung; die Verjährungszeit des

1) Vorausgesetzt wird dabei immer, daß die liberirenden Akte für

denjenigen geschehen sind. dem die Einrede daraus entgegengesetzt wird.

Es müßte denn sein, daß die Liberirung durch Quittung oder Durch

streichen u. s. w. auf dem Wechsel erkennbar wäre. Die Einrede des

Acceptanten, er habe Contreordre vom Traffanten erhalten, ist unzu

lässig, da die Verpflichtung des acceptirenden Trassaten eine vom Wil

len des Trassanten unabhängige ist. — Die Einrede der Wechsel-

fälschung ist zulassig 1) wenn der Name des Trassanten ein falscher

ist, in welchem Falle der Trassant durch eidliche Diffession sich von der

Haftung befreit; es haften dagegen die Indossanten und Acceptanten.

D. W.-O. §. 75. 76. 2) Wenn der Inhalt der Tratte verändert ist,

so sind alle Wcchselgeber befreit, welche beweisen, daß die Verfälschung

nach der Ertheilung ihres Wechselversprechens geschehen ist.

2) D. W.-O. §. 74.

3) D. W.-O. §. 73.
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Anspruchs gegen Acceptantcn und Aussteller eigener Wechsel

ist drei Iahre vom Verfalltage an*), des Anspruchs gegen

den Aussteller und die übrigen Vormänner je nach der gerin

geren oder größeren Entfernung des Zahlungsorts drei, sechs,

achtzehn Monate vom Tage des erhobenen Protestes des

Anspruchs des Indossanten gegen den Aussteller je nach der

Entfernung drei , sechs , achtzehn Monate °) vom Tage der

vom Indossanten ohne Klage geschehenen Zahlung, außerdem

vom Tage der ihm geschehenen Behändigung der Klage oder

Ladung berechnet. Unterbrochen wird die Verjährung durch

Behändigung der Klage oder der Streitverkündigung des Ver

klagten Ist die Wcchselverjährung eingetreten, so haften

dem Wechselinhaber der Trassant und Acccptant, aber nicht

auch der Indossant, noch auf so weit, als sie sich mit dessen

Schaden bereicherten

7) Wechselrechte im Concurs.

§. 218.

Im Concurse des Wechselschuldners genießt die Wechsel

forderung gemeinrechtlich ^) zwar kein besonderes Vorzugsrecht,

aber es wird ihr auch nicht die eigenthümliche sowohl materielle

als formelle Wechselstrenge entzogen Falliren mehrere Wcch-

4) D. W.-O. §.

5) D. W.-O. §. 78.

6) D. W.-O. Z. 79.

7) D. W.-O. Z. 80.

8) D. W.-O. §. 83. Der fernere Einfluß der Wechselverjährung

auf die unterliegenden Verhältnisse läßt sich nicht allgemein bestimmen;

es ist dieß Sache der Untersuchung des einzelnen Falls. Entschieden

falsch ist die allgemeine Behauptung, der verjährte Wechsel sei nun

noch als gewöhnlicher Schuldschein geltend zu machen.

1) Thöl §. 291. Not. 4-6.

2) Namentlich bleibt auch der Wechselarrest, der seine besondere

Wirkung hat. bestehen. A. M. Eichhorn Einl. §. 150, Not. c.
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selgeber, so kann der Gläubiger seine Forderungen bei allen

Concursen zugleich anmelden; von der ersten Concurömasse

fordert er die Dividende des ganzen Betrags, von der zweiten

aber nur die Dividende des Nestes u. s. w.

Zweiter Abschnitt.

Forderungen aus unerlaubten Handlungen.

I. Nachdruck.

§. 219.

Wer literarische oder artistische Erzeugnisse, sofern sie in

Deutschland entstanden sind, ohne Einwilligung des Urhebers

oder Dessen, welcher das Recht am Originale erworben hat,

auf mechanischem Wege vervielfältigt oder Nachdrücke und

3) Ueber diese Entscheidung vgl. Treitschke Encyclopädie Bd. 1.

S. 289. Bd. 2. S. 371 flg. Eine andere Meinung (s. Treitschke a. a.

O.) läßt die Dividende auch bei allen weiteren Concursen vom ganzen

Betrag berechnen; diese Ansicht ist entschieden falsch, sie widerspricht

dem Grundsatz, daß durch die Zahlung eines der mehreren solidari

schen Schuldner die übrigen auf so weit, als die Zahlung geht, befreit

werden. Aus diesem sowohl bei solidarischen als Correalobligationen

gleichmäßig geltenden Grundsatze scheint auch die Unterscheidung Thöl's

(Entwurf einer Wechselordnung für Mecklenburg 1847, Motive zu

§. 114 und 115) unrichtig zu sein.

1) Die Vervielfältigung muß, um den Verboten des Nachdrucks

zu unterliegen, eine vollkommene und gleichartige Nachahmung des

Originals sein; daher gehören nicht hierher Nachbildungen plastischer

Kunstwerke durch Kupferstiche, Lithographieen und umgekehrt; ebenso

wenig Umarbeitung eines Werks mit veränderter Anlage, Uebersetzun-

gen u. s. w. Die Herausgabe des Manuseripts eines ohne Hinterlas

sung berechtigter Erben verstorbenen Schriftstellers genießt keinen Schutz

gegen den Wiederabdruck des bloßen Tertes. Langen und Kori Erört.

II. S. 232 flg. — Uebrigens ist es einerlei, ob das literarische oder

artistische Erzeugniß schon gedruckt und vom Urheber veröffentlicht war

oder nicht; auch der Abdruck eines bloßen Manuseripts ohne Einwilli.
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Nachbildungen dieser Art wissentlich verkauft, ist dein Urheber,

Verleger und Herausgeber der Originale oder deren Erben

volle Entschädigung zu leisten solidarisch verpflichtet; diese wird

nach dem Verkaufspreise einer gemäß der Größe des erlittenen

Schadens vom Richter zu bestimmenden Zahl von Eremplaren

des Originals berechnet Außerdem sollen die nachgedruck-

ten Ercmplare, und die zur unrechtmäßigen Vervielfältigung

gebrauchten Gegenstände confiscirt, und kann auf Antrag des

Verletzten eine Geldbuße bis auf 1000 Gulden gegen die bei

dem Vergehen bctheiligten Pcrfonen verhängt werden. Diefe

Wirkungen treten jedoch nur ein, wenn der Nachdruck u. s. w.

innerhalb der Lebensdauer des Urhebers und der nächsten drei-

gung des Verfassers oder Eigenthümers ist Nachdruck. Bundesbeschl.

v. 9. Nov. 1837. 1> (Dahin gehört auch der Bundesbeschl. v. 22. Apr.

1841 wegen Aufführung dramatischer oder musikalischer Werke vor ihrer

Veröffentlichung durch den Druck.) Ob die ohne Einwilligung des Ur-

hebers geschehene Veröffentlichung akademischer oder geistlicher Vorträge

und öffentlicher Reden unter das Verbot des Nachdrucks zu stellen sei,

hängt davon ab , in wie weit der fragliche Vortrag als „ein literari-

sches Erzeugniß", wie die Worte des angef. Bundesbeschl. lauten, gel

ten könne , was häufig nicht der Fall sein dürfte , da mit diesem Aus

drucke offenbar Arbeiten gemeint sind, welche vom Verfasser dazu be

stimmt waren , in die öffentliche Literatur einzutreten.

2) Diese und die weiter im Texte angegebenen Wirkungen des

Nachdrucks gründen sich auf die beiden Bundesbeschlüsse vom 9. Nov.

1337 und vom 19. Iuni 1845. In der früheren Zeit konnte man nur

durch Privilegien helfen; denn alle Versuche, die juristische Unrecht-

Mäßigkeit des Nachdrucks aus allgemeinen Grundsätzen zu deduciren

(s. die verschiedenen Meinungen bei Kramer die Rechte der Schriftstel

ler und Verleger, 1827), insbesondere aus einem s. g. Schrifteigen

thum , d. h. einem Eigenthum an dem Inhalte des literarischen Werks,

oder aus dem Verlagsvertrage mußten jeder näheren Prüfung als gänz

lich haltlos erscheinen. Nicht wohl zu begreifen ist es, wenn Reyscher

Würtemb. Pr. Recht Bd. 2. §. 508 den Art. 2 des Bundesbeschl. v. 1837

so interpretirt, als wenn darin jenes s. g. Schrifteigenthum anerkannt

worden wäre. Ein wirkliches Eigenthum besteht nur an dem körper

lichen Manuseripte und den gedruckten Exemplaren.
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ßig Jahre nach dessen Tode, oder bei anonymen und posthu

men Werken und solchen, welche von juristischen Personen

ausgehen, innerhalb dreißig Jahren nach ihrem Erscheinen

statt findet»).

II. Wildschaden.

§. 220.

Derjenige, welchem eine ausschließliche Jagdberechtigung ')

auf einem Bezirke zusteht, ist verpflichtet, dieselbe in der Art

auszuüben, daß die jagdbaren Thiere auf eine Zahl beschränkt

bleiben, bei welcher für die Grundstücke des Iagdgebiets kein

merklicher Schaden entstehen kann Der Iagdberechtigtc ist

jeden Wildschaden, welcher aus einer Nichterfüllung dieser

Pflicht hervorgegangen ist, zu ersetzen schuldig

3) Die Frist wird bei Werken, welche nicht auf einmal, sondern

in einzelnen Bänden oder Heften erscheinen, von der Herausgabe des

letzten Bandes oder Heftes berechnet, sofern zwischen dem Erscheinen

der einzelnen Bände u. s. w. kein längerer als ein dreijähriger Zeitraum

liegt. Bundesbeschl. v. 1837 Art. 2 a. E.

1) Daher kann nach den meisten Iagdgesetzen des Iahres 1848,

welche jedem Grundeigenthümer das Recht der Iagd auf seinem Grund

stücke gestatten, von einem Wildschadensersatz keine Rede sein.

2) Diese Verpflichtung ist zwar gemeinrechtlich nicht ausgesprochen,

ergiebt sich aber aus der Natur des Iagdrechts von selbst. Pfeiffer

prakt. Ausführ. III. S. 10O flg.

3) Eichhorn Einl. §. 285. Mittermaier Grunds. des deutsch. Pr.-

Rechts §. 219. A. M. Pfeiffer a. a. O. S. 91 flg. Die Particular-

rechte erweitern bald, bald beschränken sie die Gründe zum Wildscha

densersatz. S. Heimbach Lehrb. des sächs. Privatrechts (1848) z. 224.

Steinacker Braunschw. Privatr. S. 360.
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Die Rechte an Personen.

Allgemeines.

§. 221.

^as ältere deutsche Rechtsleben enthielt eine Reihe von Mo

tiven für diejenigen rechtlichen Beziehungen der Menschen zu

einander, welche die heutige Rechtswissenschaft als Rechte an

Personen auffassen würde. Dahin gehört das Verhältnis? be

schworener Treue zwischen Vasallen und Lehnsherrn, wie es

schon oben (§. 120, 1) gewürdigt wurde, ganz besonders aber

das in seinen einzelnen Anwendungen und Erscheinungsformen

höchst mannichfaltige Schutzverhältniß , welches die mittelalter

lichen Rechtsqucllen als die Unterwerfung gewisser Personen-

classen unter das Mund i um, die Vormundschaft eines Schutz

herrn, darstellen Die allgemeine Ursache dieses in so ver

schiedenartigen Zuständen wirksamen Mundiums war das Be-

dürfniß einer Vertretung für Diejenigen, welchen die vollkom

mene Rcchtsfähigkeit nach Volksrecht mangelte, deren allge

meine Voraussetzung, die Fehdcfähigkcit, ebensowenig bei den

Unmündigen und Frauen, als bei den Geistlichen und denje

nigen Freien erfüllt war, welche den nothwendigen Schutz freier

1) Eine sorgfältige Bearbeitung der wichtigsten mit dem deutschen

Mundium in Verbindung stehenden Rechtsinstitute ist in dem Werke

enthalten: Kraut, Die Vormundschaft nach den Grundsätzen des Keut-

scheu Rechts. 2 Bände (1835 - 1847).

II; 10
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Familiengenossenschaft entbehrten. So entstand eine Reihe von

Mundial- oder Vormundschaftsverhältnissen , deren gemeinsa-

mer Charakter in der Vertretung der Wehrlostgkeit lag und sich

in einem Verhältniß gegenseitiger Rechte an der Person dar

stellte; aber sowohl die persönlichen, als auch die sachlichen

Wirkungen waren bei den besonderen faktischen Grundlagen

dieser Mundien verschieden, und so zerspaltete sich der allge

meine Begriff in die einzelnen selbständigen Institute der Ge

schlechts-, Alters- und Standesvormundschaft. Von diesen

Instituten ist die Standesvormundschaft, die sich schon früh in

eine öffentliche Gewalt (Vogtei) verwandelte, aus dem heuti

gen Rechte ganz, die Geschlechtsvormundschaft, abgesehen von

ihren Wirkungen in der Ehe, zum größten Theile verschwun

den. Auch von der Altersvormundschaft sind außer ihrem An-

theile an dem heutigen Begriffe der väterlichen Gewalt nur ei

nige Spuren im jetzigen Rechte geblieben ; die Darstellung der

selben mußte aber wegen ihres untrennbaren Zusammenhanges

mit der alten Idee des Mundiums in diesem Buche Raum fin

den, wenn schon die in dieser Lehre heutzutage herrschenden

Grundsätze des neuern römischen Rechts die Charakteristik der

Altersvormundschaft als eines Rechte an der Person aus

schließen ^).

§. 222.

Aber das deutsche Recht kennt für Rechtsverhältnisse mit

dem Charakter von Rechten an Personen noch eine andere Grund

lage, außer jenem öffentlichen Schutzrechte; es ist dies die ur

sprünglichste aller Verbindungen, die Familie. Es giebt kein

Recht, welches das Band der Familie fester schließt, den gei

stigen Werth der innigsten Familiengemeinschaft tiefer erfaßt und

2) Puchta Pandekten tz. 232.
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den Frieden der väterlichen Stätte für ehrwürdiger erachtet , als

das deutsche. Zwar hatte schon im späteren Mittelalter die Fa-

milienverbindung die Function der Friedensbürgschaft der erstar

kenden öffentlichen Gewalt abgetreten, aber das tiefere Motiv

der Familicngenosfenschaft, der Gedanke der Steigerung deö per

sönlichen Werths durch Uebernahme und Fortsetzung alter Stam

mesindividualität und der nothwendigen Einheit aller durch glei

ches Stammesbewußtseyn Verbundenen, war dadurch nicht er

schüttert worden; und wie es früher in eigenthümlichcn Wir

kungen auf die rechtlichen Verhältnisse des Grundcigenthums

und einer besondern Organisation der Familiengewalt ^) seinen

entsprechenden Ausdruck fand, so erscheint es auch noch in un

seren Tagen, trotz vielfacher Abschwachung jener altgermanischen

Gefühle, als die Grundlage mannichfaltiger Sitte, aber freilich

1) Wenn man in neuerer Zeit auf Grund dieser z. B. beim hohen

Adel noch immer vorkommenden Erscheinung die Meinung aufgestellt

hat, die Familie gehöre zu den s. g. Genossenschafte n, so hat

man dabei übersehen, daß damit etwas juristisch ganz Gleichgültiges

ausgesprochen ist. Allerdings sind die Familien Genossenschaften; darin

liegt aber nicht die Bestimmung eines rechtlichen, sondern rein mensch,

lichen Verhältnisses. Genossenschaft ist keine Rechtsform; es giebt Ge-

nossenschafren ohne alle Rechtsform ; aber häufig liegt in der Genossen-

schafr das Motiv zur Begründung einer Rechtsform, welche der Aus

druck derselben ist. Sie kann sich aber juristisch ausdrücken in der Cor-

porationsverfassung, dann in einer Societät, dann in der Eigenthums-

gemeinschaft (z. B. bei der in Franken vorkommenden s. g. Condomi-

natsverfassung einiger reichsritterschaftlichen Familien). Noch häufiger

drückt sich aber die Genossenschaft in Einrichtungen aus, welche ledi

glich auf Sitte beruhen ; aber selbst wenn diese zum Rechtssatz gestei

gert worden ist, z. B. die autonomische und Strafgewalt des Se

niors in Familien des hohen Adels, dann ist nicht der Begriff der Ge

nossenschaft zu einer bestimmten Rechtsform erhoben worden, sondern ei

hat nur «ine Wirkung dieses Motivs rechtliche Anerkennung erhalten.

Damit erledigen sich von selbst die Betrachtungen Beseler's „Volksrecht

und Juristenrecht" S.168 und Aller, die ihm später gefolgt sind, z.B.

Renaud Lehrb. de« deutsch. Pr.-R. §. 59.

10*
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nur selten als der Inhalt bestimmter Rechtsformen Wohl

aber beruht der besondere Charakter der elterlichen und Kindcs-

rechte, der väterlichen Gewalt, des ehelichen Verhältnisses und

der Herrschaft des Mannes im Hause im heutigen Rcchte noch

immer zum großen Theile auf jener tieferen Auffassung der Fa

milie und jener besonderen sittlichen Kraft, welche der deutsche

Volksgeist dieser natürlichen Verbindung beilegt.

Erstes Capitel.

Das eheliche Recht.

Einleitung.

§. 223.

Die juristische Auffassung der Ehe kann nicht über die

Feststellnng der äußeren Seite und der vermögensrechtlichen

Wirkungen dieser Verbindung hinausgehen ; sie darf sich nicht

die Aufgabe stellen, die gesammten inneren ehelichen Pflichten,

wie sie in der tiefen, sittlichen Auffassung der Ehe im deutschen

Volke begründet sind, in Ncchtsformen zu übertragen und so

ihrem natürlichen Gebiete zu entziehen. In diesem Sinne ist

hier 1) die Lehre von dem Inhalte des Rechts an der Person

des Gatten (eheliches Rccht) und 2) von den Wirkungen der

Ehe auf das Vermögen zu behandeln, eine Lehre, in deren

reicher Ausbildung sich die ganze Fülle des deutschen Rcchts

entfaltet. Die Frage über das Daseyn der Ehe ^) überhaupt

und die Bedingungen ihrer Eingehung und Auflösung , welche

2) Außer der Verfassung der Familien des hohen Adels und man-

cher andern Familien gehört hierher die Erblosung, das Institut der

Stammgüter und Familienfideikommiße.

1) Darin , daß das eheliche Beilager particularrechtlich noch heut-

zutage als der Anfang der Ehe in vermögensrechtlicher Beziehung be-

trachtet wird , läßt sich die Fortdauer des altern deutschen Rechts ge-

genüber dem canonische« nicht verkennen. Vgl. darüber §. 228.
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das ältere deutsche Recht in eigenthümlicher Weise beantwor-

tet^), wird heutzutage der Darstellung des canonischen Rechts

überwiesen.

I. Eheliches Recht (Mißheirath).

Z. 224.

Die innigste sittliche Lebensgemeinschaft, welche das deut

sche Recht seit der ältesten Zeit als das Wesen der Ehe aner-

kennt i), stellt die Ehegatten als die Genossen gleichen Rech-

teö^) dar; aber dem Manne gebührt ein Uebcrgewicht in der

natürlichen Stellung als Herr (Meister) des Hauses °) und

Vertreter der Familie nach außen. Die Frau theilt hiernach

Namen, Stand und Domicil des Mannes, dem sie zu

2) Ueber die feierliche vesponsstio und den Brautkauf s. Eichhorn's

Rechtsgeschichte §. 54, über die späteren Veränderungen das. §. 183 u.

321. S. auch Kraut's Vormundschaft I S. 299 flg. und S. 174 flg.

Grimm Rechtsalterth. S. 420 flg.

1) ?sciti (Zerin. e. 18. „— ^Smonetur (vnilier) , venire se Isdo-

rum vericulorumyue socisin." Lsp. 19: „— unum corpus, unsmzue

vitsm." Schwabensp. (Laßb.) 3: „— msn unck sin vxip , Siu rckt unck

reckelicken 2ur e ckoinen sint — cks ist n!kt üiveiunge sn ; si sint ivsn

ein lip —." Vgl. §. 230, Note 1.

2) Sachsensp. III, 45 tz. 3: „vst vik is «K ckes msnnes genotinne

toksnt sIs sie in sin beckcke trit; ns ckes insnnes ckocke, so is sie leckick

von ckes msnnes reckte." (S. auch das. III, 45 tz. 2.) Das. I, 45 §. 1 :

,,.4.1 ne si en msn sime ^vive nickt evenburckick, ke is ckock ire vor-

müncke , unck se i» sin ^enotinne , unck trit in sin reckt , svenne se in

sin beckte gst." Freiburger Stadtrvdel §. 21 : „Omnis muiier est geno?

vir! sui in ksc civitste et vir muiieris simiiiter" u. s. w. Diese Genos

senschaft des Rechtes bedeutet Gleichheit des Standes. Kraut Vor-

mundsch. I S. 178—184.

3) Schwabensp. (Laßb.) 9: „— Ss? ist cksvon gesellet , cks? cker

msn ckes wibes voA ist unck ir msister."

4) Auch das römische Recht hat diese Grundsätze , und zwar sind

sie dort in ihren einzelnen speciellen Wirkungen durchgeführt. Die deut

sche Praxis ist seit langer Zeit gewohnt gewesen, sich in Betreff dieser

Rechtssätze auf das römische Recht zu berufen.
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folgen schuldig ist"). Eine Steigerung erhielt die an sich

schon überwiegende Stellung dcö Mannes durch seine nach

älterem Rechte allgemein, jetzt nur noch particularrechtlich be

stehende eheliche Vormundschaft, welche von jener natürlichen

hausherrlichen Gewalt ganz unabhängig ist^).

Das Eintreten des hauptsächlichsten Inhalts des eheli

chen Rechts, die Standesgleichheit, setzt bei den Ehen von

Personen des hohen Adels noch die Erfüllung des besonderen

Erfordernisses der Ebenbürtigkeit der Ehegatten voraus^).

5) Man spricht hier häufig noch von einem Schlüsselrechte der

Frau, wonach sie eine selbstständige Stellung im Hauswesen habe, in

welcher sie nicht gekränkt werden dürfe. Es erscheint aber zweifelhaft,

ob dieses jedenfalls der Natur der Sache entsprechende Verhältniß in

die Sphäre des Rechts hereingezogen werden dürfe.

6) Darüber später im §. 246.

7) Pütter über Mißheirathen deutscher Fürsten und Grafen. 1795.

Moser Familienstaatsrecht S. 1 flg. S. besonders Vöhrum geschicht

liche Darstellung der Lehre von der Ebenbürtigkeit nach gem. deutsch.

Rechten. s.w. 2 Bände. 1846. Das Erforderniß der Ebenbürtigkeit

der Ehegatten war im Mittelalter wenigstens insofern auch für die

Ehen der Ritterbürtigen vorhanden, als Kinder aus einer ungleichen

Ehe derselben der ärgern Hand folgten. Schwabensp. (Wackernagel) ö5.

57. Sachsensp. I, 33 (vgl. das. I, 4Z, 1). Dieß ist nur beim Herren

stande, den ehemaligen Reichsständen, d.i. dem heutigen hohen Adel,

stehen geblieben, indem dieser Rechtssatz in dieser Sphäre durch Haus-

gesetze und Hausverträge , auch durch Observanz und die Reichsgesetz-

gebung (obschon die Wahleavitulation v. 1742 Art. 22 die Worte „no

torische Mißheirath" unerklärt läßt , und das Versprechen einer Erklä

rung in dem Zusatz hierzu in der Wahleapirul. v. 1792 unerfüllt geblie

ben ist) und den Art. 14. der D. Bundesakte befestigt wurde. Von

Mißheirathen des niedern Adels kann selbst in Preußen trotz der Bestim

mung des Pr. Landr. II, 1, Tit. 30 flg. nicht mehr die Rede seyn. Um

gekehrt ist die Unterscheidung Eichhorn's Einl. §. 294 zwischen Reichs-

grafen und Reichsfürsten, von denen die erstem auch ebenbürtige Ehen

mit Personen aus dem alten Freiherrnstande eingehen konnten, nach

dem heutigen Stand der Sache unrichtig, wo der Stand des hoheu

Adels ein geschlossener ist . dem alle andern Stände in gleicher Entfer

nung gegenüber stehen. Sollt« das Hausgtsetz oder die Observanz «i
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Wo diese fehlt, ist eine Mißheirath vorhanden, welche außer

der Ausschließung der Standesgleichheit der Gatten auch die

Wirkung hat , daß die Kinder nicht den höheren Geburtsstand

und Rang deö Baters theilen, und sowohl die Frau als die

Kinder nur diejenigen vermögensrechtlichen Ansprüche an der

Hinterlassenschaft des Vaters erhalten, welche von der Vor-

anssetzung der Ebenbürdigkeit unabhängig sind^). Werden

diese Wirkungen der Mißheirath gleich bei Eingehung der

Ehe vertragsmäßig bestimmt, so nennt man die Ehe eine Ehe

zur linken Hand (matriWomms morganatiesm s. »6 1s-

gern Salivam)

ner Famllie des hohen Adels diese Ansicht Eichhorn'« unterstütz«n , s?

würde eine Ehe der angegebenen Art zwar in dieser Familie als eine

ebenbürtige angesehen werden müssen, nicht aber gegenüber andern

Familien des hohen Adels.

8) Daher hat die Frau keineu Anspruch auf das standesgemäße

Witthum, und die Kinder sind nicht successionsberechtigt in Betreff der

Stamm-, Fideikommiß- und Lehengüter, erhalten auch keine standes-

gemäße Apanage. Dies« Nachtheile können durch Verzicht der eben-

börtigen Erben und Einwilligung des Lehnsherrn theilweise gehoben

werden. Hefter in d. Zeitschr. f. deutsch. R. Bd. 2. H. 2 Nr. 1.

9) II Kuck. 26 §. 15. II Kuck. 29. „guiSsm kabens Klium ex no-

diU ronjuxe , p«»t mortem ejus o«n vslens e«ntmere , siisi» minus n«-

dilem ckuxit ; qui n«I«us exister« in peeesto , esm gesponssvit , «s lege,

ut nee ip»» uer Llii ejus «nviiuS dsb«snt cke bonis pstris, zusm ckixerit

tempore »ponssliorum: — izuock Kleckiolsmenses ckieunt sceipere ux«rem

»ck morgsnsticsm , «libi lege 8slie«. Lic tiliis ex es suxceptis ckeeessit.

KU in proprietstem non sueeeckunt, »Iii» exst»ntibus: »eck nee in feugo,

etism »tiis «iu vxistemtibus : qui lie«t legitim! sivt , tsme» in den«Leio

minime »ueeeckiuit. In pr«pr!et»t« vero «uececkunt pstri , prioridus no»

«xistentidus. Sueoeckunt etism frstridu« »ine legitim« prole ckeseensen-

tü»» »ecuu6um usum Aeckiolsnevsiuiu " Die morganatische Ehe wird

da stattfinden , »o die gesetzlichen Nachtheile der Mißheirach durch Fest-

setzung eines Minimum der Standes - und Vermögensrechte gemildert

«erden sollen. Eine Be«utzu«g dieser Form, um in einer ebenbürti-

gen Ehe die Frau und Kinder ihrer rechtlichen Stellung zu beraube»,

k«> nicht in der SqchKre der Dispositionsbefugniß des Einzelne« liegen.
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II. Einfluß der Ehe auf daö Vermögen.

Einleitung.

8. 225.

Unverkennbar ist der seit der ältesten Zeit bis auf die Ge

genwart gleichmäßig hervortretende Zug des deutschen Rechts,

die eheliche Lebensgemeinschaft in ihrer Beziehung auf daö

Vermögen nicht bloß durch die freie Willensbcstimmung , also

den sittlichen Geist der Ehegatten, sondem auch durch be

stimmte Rcchtsformen darstellen zu lassen. Diese Einwirkung

der Ehe auf das Vermögen der Ehegatten gestaltet sich in

der Form einer Einheit der ehelichen Güter in der Hand des

Mannes, der sie verwaltet und für die Zwecke der Ehe ver

wendet. Aber dies ist bloß die allgemeinste Charakteristik der

vermögensrechtlichen Wirkung der Ehe in Deutschland. Ohne

diesen Grundsatz irgendwie zu verläugnen, hat ihn das deut

sche Recht in der mannichfaltigsten inneren Gestaltung zur

Anwendung gebracht; von der gemeinsamen Grundlage des

mittelalterlichen Rechts ausgehend, in welchem er schon zur

vollen Geltung gelangt ist, ist er der Einwirkung individuel

ler Zufälligkeiten und Interessen, von dcnen die Besonderheit

der Erscheinungsform deutschrcchtlicher Principicn in lokalen.

und partikulären Rechtsquellen abhing, in solchem Maße aus

gesetzt gewesen^), daß die wissenschaftliche Beherrschung der

1) Es giebt keinen Gegenstand des Rechts, für dessen Bestimmung

ein größeres Bedürfniß empfunden wurde, als für das eheliche Güter

recht. Der Mangel einer principiellen und systematischen Beherrschung

des Rechts mußte bei einem Rechtsverhältniß, welches fast alle wichti

geren Vermögenszustände berührte, nachdem die einfachen Grundlagen

der Rechtsbücher verlassen waren, eine Verwirrung herbeiführen, welche

überall, auch in der kleinsten Stadt, die Thütigkeit der Gesetzgebung

veranlaßte. Nachdem man sich der alten Principien entschlagen hatte

und theilweise neue Rechtssätze ihrer fortdauernden Wirksamkeit entge

genstanden , fühlte man sich durch die Rechtsstreitigkeiten , welche tag
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Mannichfaltigkeit seiner Ausbildung nur durch die Aufstellung

mehrerer Gruppen ehelicher Güterrechte bewirkt werden kann,

welche sich dem Rechte des Mittelalters bald verwandtschaftlich

zuneigen, bald entfremdet von ihm abwenden^).

§. 226.

Nach dem Rechte des Mittelalters ^) haben Mann und

Frau kein gezweiet Gut während der Ehe ^) ; da der Haus-

halt beider Gatten gemeinschaftlich ist, und sie die Lasten des

selben mit ihrem beiderseitigen Vermögen tragen, so vereint

es der Mann als Herr des Hauses zu diesem Zwecke in sei

ner Gewere^). Ihm gebührt daher ausschließlich die Ver

lich über diese Gegenstände erhoben wurden, in eine Menge von Zwei-

feln versetzt, denen man auf jede Weise zu entgehen strebte. Daher der

außerordentliche Reichthum von statutarischen Bestimmungen und Will

kühren über das Güterrecht der Ehegatten.

2) Ueber die deutschen Güterrechte der Ehegatten überhaupt s.

Eh. L. Runde deutsches eheliches Güterrecht. 1841.

1) Ueber die Geschichte der ehelichen Güterrechte in Deutschland

s. Eichhorn Rechtsgesch. §. 62d. 369. 370. 451 flg. 45«. 568. Hasse in

der Zeitschr. für gesch. Rechtswissensch. Bd. 4 S. «0 flg. Albrecht Ge-

were S. 257 flg. Kraut Vormundschaft Bd. 2 S. 331 flg. Berck über

das Bremische Güterrecht der Ehegatten (1832) §. 5—19. Cropp in

seinen und Heise's juristischen Abhandl. II S. 427 flg. Wigand die

Provinzialrechte v. Paderborn und Corvey. Bd. 2 (1832) S. 6 flg.

Euler die Güter- und Erbrechte der Ehegatten in Frankfurt. 1841.

Wächter Würtemb. Privatrecht. Bd. 1 S. 427 flg.

2) Sachsensp. I, 31 §. 1: „Rsn unck vif ue kedbet nein

getveiet gut t« irme live. Stirtt sver ckst wif bi ckes nisnnes

live , 8« ne ertt oene vsrencke ksve venne rscke unck egen , «k se ckst

kevet , in cken nesten. Vif ne msck «K ires guckes nickt vergeven gne

ires msnnes vrillen , ckst ke't ckur reckt ckulcken ckurve." Kraut Vor-

mundsch. S. 551.

3) Sachsensp. I, 31 tz. 2: „Svenve eu msn vif nimmt , so nimt

»e in sine gewere «II ir gut t« reckter vormuntscsp;

cksr umme ue msck neu vil ireme msone nene gsve geven sn irme

e«eue , uock sn irer vsrencken ksve , cksr se't iren reckten erveu meck«
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waltung der vereinten Güter? nach vielm Statuten darf «

sogar daö bewegliche Frauengut allgemein, das unbewegliche

wenigstenS im Falle der Roth willkürlich veräußern *) , wäh

rend er nach dem älteren Rechte darin an die Zustimmung

der Frau, bei Grundstücken auch an die ihrer nächsten Erben

gebunden ist"). Durch die eheliche Vormundschaft des Man

nes ist die Frau in der Veräußerung ihres Vermögens be-

verne u» Knie ckocke ; n enae nie msu oe Viscn an sine» vifes z«cke neu»

snckere «vere gewinnen , wen slse ke t« ckem irsten mit ire untvieo^ in

vormuntscsp." Kraut a. a. O. S. 351 hat nachgewiesen , daß die hier

gebrauchten Worte „Gewere zu rechter Vormundschaft" kein Kunstaus

druck sind. Ebenso ist ihm durchaus beizustimmen, wenn er gegenüber

der allgemeineu Ansicht, welche alle ehemännlichtu Rechte auf das ehe

liche Mundiui» zurückführte, geltend macht, daß das Verwaltungs-,

Benutzungs- und Veräußerungsrecht, sowie der Besitz des Frauengnts

nicht Ausflüsse der Vormundschaft, sondern der hausherrlichen Gewalt

sind ; auf diese natürliche Grundlage muß daher auch die Stellung des

Mannes im heutigen Rechte gebaut werden. — Die letzte Hälfte der

obigen Stelle des Sachsensp. spricht die Wirkung des Stammgutssy-

stems iu Betreff der ehelichen Güter aus , welche später wegfiel (Kraut

S. 43? flg.) ; die Unmöglichkeit einer Vergabung fahrender Habe (hier

der Gerade) an den Mann beruht auf einem andern Grunde, Kraut

S. 432.

4) So da« Hamburger Stadtrecht v. 1292 Eap. 14 (Eropp a. a.O.

S. 472). Löbisches Recht L«S. »sck. I, 15. II, 18. Rev. Lüb. R. I,

S, 9. Pauli Abhandl. ans d. Lüb. R. 2. Theil. §. 4-12. Berck Bro

misches Güterr. S. 198 flg. S. auch Schwabenspiegel (Waekern.)

Art. 10 u. 23. — Eine ganz freie Dispvsitionsgewalt gestatten Frei-

burger Stadtpriril. v. 1120 S. 33, die Bremer Handfeste v. 1218

Art. 42 und bei beerbter Ehe das alte Lüneburger Stadtr. (bei Kraut

Vormundsch. S. 499 Note 11 und S 509 Note 7).

5) Hamburg. Etat. v. 1270 ,1,20. Daß dieß auch d« Inhalt

des Rechts des Sachsenspiegels sey, ist gegenüber der früheren eiitge»

geustehenden Meinung (Eichhoru Eiul. §. 29« l.) bewiesen worden von

Kraut a. a. O. S. 450 flg. Aber der Zug des Rechts ging dahin, da«

VerSußerungirecht de« Mannet im»« freier zu gestalten, wie sich diei

schon im spätere« sächs. Recht« (Kraut a. «. O. S. 441 Rot. 1) ,«gt.
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schränkt auch braucht er ihre ohne sei»« Einwilligung wäh-

rend der Ehe gemachte» Schulden nicht anzuerkennen und aus

ihrem Vermögen zu bezahlen'). Durch diese äußere Vereini

gung der Güter wird das Eigenthum daran, wie es vor der

Ehe bestand, nicht verändert. Nach Beendigung der Ehe löst

sich die Vermögenseinheit. Das Frauengut, insoweit eö noch

wirklich vorhanden ist°), fällt an die Wittwe oder ihre Er

ben zurück ^) ; jedoch behält der überlebende Mann die fah

rende Habe der Frau, insoweit sie nicht zur Niftelgerade ge>

hört ") , und die überlebende Frau die Gerade , den Muß-

theil und was ihr sonst als Leibzucht, Witthum und Mor

gengabe bestellt ist, aus dem Nachlaß des Verstorbenen").

Dieses einfache Verhältniß wurde schon frühzeitig im

städtischen Leben modisicirt. Das Verschwinden der Familien

rechte am Erbgute neben dem im rascheren Vermögensflusse

gesteigerten Werthe der fahrenden Habe, welche dort den

«) Sachsensp. I, 46 §. 2. Schwabensp. 59. Verm. Sachsensp. I,

2«, 1«.

7) S. die Belege bei Kraut Vormundsch. S. 40« Rote 1.

8) Ob die Wittwe od« ihre Erben das Recht hatten, deu Ersatz

des vom Ehemanne ungültig veräußerten Frauenguts zu verlangen

(Hasse a. a. O. S. 70, Cropp a. a. O. S. 447 Note 31; a. M. Kraut

a. a. O. S. 461 trotz des Art. 14« des Schwabensp. n. d. Laßb. Ausg.)

ist zu bezweifeln ; gewiß aber muß die Herausgabe der Gerade , welche

alle Gegenstände aus der Verlassenschaft des Mannes enthielt, die zum

Begriff der Aussteuer gehörten, als eine Entschädigung in dieser Hin

sicht angesehen werden. Eichhorn Einl. §. 297, 1. Was die eheliche

Errungenschaft betrifft, so hatte die Fr«, zwar nach einigen Rech-

ten Eigenthum an einem Theile derselben (I.. Kiou». 37, 2. Cspitulsr.

I.id. 6 e. 296. I.. Ssxon. 9), aber der Versuch Kraut's, dieß auch für

den Sachsenspiegel und Schwabenspiegel nachzuweisen (a a. O. S.

S77 flg.) scheint mißlungen.

9) A. M. Albrecht Gewere S. 2S3.

10) Sachsensp. I, 31. III, 76.

11) Sachsensp. !, 20— 24. Der Echwabenspiegel kennt die Ge.

rade nicht.
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hauptsächlichsten Theil des Vermögens ausmachte, führte all-

mahlig eine engere Vereinigung der ehelichen Güter herbei,

als nach dem früheren Rechte möglich war; der Mann, der

schon früher in den Städten die fahrende Habe der Frau im

Interesse der Ehe frei veräußern durfte, konnte nun auch über

ihr unbewegliches Vermögen verfügen, und sowie man sich

gewöhnte, ihn während der Ehe als Herrn des gesammten

Vermögens zu betrachten, so lag es nah, daß man bald daS

Frauengut auch nach seinem Tode für seine Schulden haften

ließ. Dieses durch die Sitte, dann durch besondere Ehever

träge lang vorbereitete und endlich statutarisch bestimmte Vcr-

hältniß zeigte seine hauptsächlichste Wirksamkeit bei der Tren

nung der Ehe durch den Tod ; je näher man dem System der

Rechtsbücher stand, desto mehr hielt man daran fest, daß dem

überlebenden Gatten sein ursprüngliches Vermögen zurückgege

ben wurde , zu dem nun auch ein Erbtheil (oder eine Leib

zucht) vom Vermögen des Verstorbenen hinzutrat ; je weiter

man sich davon entfernte, desto mehr verschwand die Unter

scheidung des vorehelichen Vermögens, und der Anspruch des

Ueberlebenden gestaltete sich dann in der Regel zu dem Rechte

auf Herausgabe eines quoten Theils der gesammten Güter

masse, bisweilen auch des ganzen Nachlasses. In dem Maße

des Fortschritts auf dieser Bahn und der Entfernung vom

mittelalterlichen Rechte liegt die Individualität eines lokalen

ehelichen Güterrechts. Schon jetzt trennen sich nun zwar die

einzelnen Statuten durch die mannichfaltigste Verschiedenheit

in der Bestimmung des Einzelnen, aber doch verlieren sie sich

nicht in eine unbegränzte Weite, sondern noch immer ruhen

sie auf dem gemeinsamen Grundprincip der deutschen Güter

einheit, nach welcher das Vermögen der Ehegatten durch.

den gemeinsamen ehelichen Haushalt zwar in eine innige Ver

einigung gebracht und der Verfügung des Mannes unter-
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werfen wird, aber das Eigenthum jedes Ehegatten an seinem

Specialvermögen unberührt bleibt, obschon besondere Ueber-

einkunft oder ein Rechtssatz bei der Trennung der Ehe statt

des Rechts auf die ursprünglichen eingebrachten Vcrmögensge-

genstände häusig den Anspruch aus eine Quote des Nachlasses

substituirt

Je unbestimmter und weiter sich die Glänzen des deut

schen ehelichen Güterrechts gestalteten, desto leichter wurde eine

störende Einwirkung des römischen Rechts. Wo sich das mit

telalterliche Recht am reinsten erhalten hatte, glaubte man

unbedenklich das römische Güterrecht der Ehegatten anwenden

zu dürfen, das man, um dem deutschen Herkommen wenig

stens einige Berechtigung zu gewähren, im besten Falle durch

Annahme eines s. g. u«u8li.uotu8 msritslis an den Gütern

der Frau und eines statutarischen ehelichen Erbrechts (portio

ststutaris) modificirte. Noch glücklicher glaubte man daS

spätere statutarische Güterrecht der Ehegatten, welches dem

Ueberlebenden ein Rccht auf die gesammte eheliche Gütermasse

oder einen Theil davon gewährt, zu schützen, wenn man die

Ehegatten in das Verhältnis; der Societät, oder eines s. g.

Gesammteigenthums , oder der Träger einer juristischen Person

setzte; damit gelangte man zu der s. g. Gütergemeinschaft,

welche entweder daS ganze Vermögen (allgemeine G.-G.) oder

nur einen Theil (particuläre G.-G.) ^) umfaßte, ein Sy

stem, welches seltener durch gesetzliche Sanction, am meisten

12) Vgl. über diese Entwickelung der ehelichen Güterrechte, die

sich kaum in den allgemeinsten Zügen darlegen läßt, bes. Eichhorn

Rechtsgesch. §. 370. 451. 452.

13) Namentlich da, wo sich die altfränkische Theilung der ehelichen

Errungenschaft erhalten hatte , oder wo man durch die ehelichen Erb-

rechte auf das Vorhandenseyn einer Mobiliargemeinschaft während der

Ehe schließen zu dürfen glaubte.
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durch eine weitverbreitete Doctrln ") im Leben Verwirklichung

fand.

§. 227.

Vom Standpunkte des heutigen Rechts aus kann nur

diejenige Gestaltung des ehelichen Güterrechts für eine orga

nische Entwickelung des älteren deutschen Rechts angesehen

werden, welche im Folgenden als daS System der Güter

einheit bezeichnet wird, und trotz der vielfachen Verunstal

tungen und Umbildungen durch die Feinde und Freunde des

einheimischen Rechts noch immer reichlichen Boden namentlich

dann unter sich hat, wenn es auch da anerkannt wird, wo

ihm bisher nicht ein Gesetz oder Gewohnheitsrecht, sondern

nur eine falsche Doctrin den Zugang versperrt. Im Streite

mit diesem System ist die Verunstaltung desselben, welche den

Rainen Gütergemeinschaft führt und in Particularrechten

wenn auch selten im ganzen Umfange, doch häufig in seinen

einzelnen Wirkungen Bestätigung gefunden hat; auch diese

bedarf einer besonderen Darstellung, da sie in dem Rechtsbe-

wußtseyn eines großen TheilS des deutschen Volkes wirklich

zur Herrschaft gekommen ist. Endlich fordert auch daS mo-

dificirte Dotalsystem vermöge seiner Ausbreitung eine

ausdrückliche Berücksichtigung. Insofern der Kern aller dieser

Institute aus demselben deutschen Stoffe erwachsen ist, trifft

diese Auffassung nicht der Vorwurf der bloßen statistischen

Darstellung.

14) Schon von Ver«iu» !id. «oniuet. Lsmborg. (I6St) vorgetra

gen, in neuerer Zeit namentlich von Lange Rechtilehre v. d. Gemein-

schaft der Güter unter den deutschen Eheleuten (17S6), Scherer die

verworrene Lehre v. d. Gemeinschaft der Güter unter deu Eheleuten,

2 Thle. (1799. 1SO0) uud Danz Handbuch de« deutschen Prwatrech«

Bd. S E. 370 flg.
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t> Eintritt und Dm,« der Wirkunge« der Ehe auf da«

Vermögen.

s. 228.

Der Einfluß der Ehe auf die Gestaltung des Vermögens

beginnt mit dem Augenblicke der rechtlichen Vollendung des

ehelichen Verhältnisses, also des Vollzugs der kirchlichen

Trauung oder der Bornahme des entsprechenden Cirilaktes.

Die frühere Bestimmung des deutschen Rechts, daß jene Wir»

lung mit der Beschreitung des Ehebettes anfange ') , ist nur

in einzelne« Statuten festgehalten worden. Die ehelichen

GütewerhÄtnisse lösen sich mit der Beendigung der Ehe durch

Tod, Scheidung oder Annullirung^).

S) Begründung eines beftimmte« ehelichen «Sterrechtö.

5. 229.

Die besondere Art der ehelichen Güterverhältniffe kann

durch Vertrag der Ehegatten bestimmt werden, und zwar

kann dieser sowohl gleich bei Eingehung der Ehe das Güter

recht zuerst feststellen, als aruh ein schon bestehendes später

wieder verändern wobei jedoch die schon begründeten Rechte

Dritter an dem ehelichen Vermögen unberührt bleiben^.

1) Sachsensp. I, 4S. III, 46. 3.

2) Berck Bremische Güten. Not. 23 und 201. Schweriner Recht

v. 1593 (Vestpk. 1, 2039).

3) Es ist natürlich, daß eine so bedeutende Einwirkung auf das

Vermögen mit der Auflösung der Ehe nicht sofort spurlos verschwin-

det ; aber der größere Theil dieser Nachwirkungen gehört nicht zn die-

ser Lehre.

1) Du Bestimmungen des älteren deutschen Rechts üb» dieseu

Gegenstand waren fast durchgängig absoluter Natur; ebenso die der

meisten städtischeu Statut». Im Gegensatze davon sind die heutigen

Bestimmungen über eheliches Güterrecht größtenchoii« nur subßdiäre.

Runde ehel'. Güte». §. 16S u. 156.

»> Runde a. a. O. S. 2SS.
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Oeffentliche Bekanntmachung oder die Beobachtung bestimmter

Formen der Ehepakten ist an sich nicht nothwendig , particu-

larrechtlich aber vorgeschrieben^). Ist kein Vertrag vorhan

den, so werden die vermögensrechtlichen Wirkungen der Ehe

durch das Gesetz*) oder Gewohnheitsrecht bestimmt,

welches am ersten Domicil des Ehemannes gilt. Die Natur

des ehelichen Güterverhältnisses bringt es jedoch mit sich, daß

durch seine Feststellung durch das Gesetz nicht bloß die Mög

lichkeit einer Anwendung bestimmter Rechtssätze gegeben wird,

sondern auch eine positive, im Leben firirte Gestaltung der

vermögensrechtlichen Beziehungen der Ehegatten, welche eine

Reihe gegenseitiger Rechte und Verbindlichkeiten erzeugt; die

ses als gesetzliche Folge der Ehe begründete Rechtsverhältniß

unterliegt keiner andern Einwirkung der Gesetzgebung, als

jedes bestehende Rechtsverhältniß überhaupt, und insbesondere

folgt daher aus seiner ursprünglichen Veranlassung durch

das Gesetz keineswegs, daß es bei einer Veränderung des

Wohnorts des Ehemannes °) sich sofort in dasjenige ver

ändere, welches vom Gesetze des neuen Domicils bestimmt

wird °). Dagegen lassen manche Particularrcchte eine Verän»

3) Pr.Landr. 11,1 §.356 flg. 422 flg. Münster. Erbpachtordn. U,

g §. 118. S. d. Nachweisungen bei Beseler Erbvertr. II, 2 S. 13g flg.

4) Nicht immer bezieht sich ein solches Gesetz auf alle Classen von

Personen; namentlich wird die gesetzliche Gütergemeinschaft sehr häufig

auf die Nichtadeligen beschränkt.

5) Oder bei einer Veränderung der Gesetzgebung, oder des Standes.

6) A. M. Eichhorn Einl. §. 307 Not. ck. Runde ehel. Güterr.

§. 97 Not. s u. A. m. Die Vertheidiger der richtigen Ansicht (nament

lich Wächter im Archiv f. civil. Praxis Bd. 25 S. 49 flg. und Schüler

in den Abhandlungen von Ortloff, Heimbach, Schüler u. s. w. Bd. 1

(1847) S. 450 flg.) stützen dieselbe auf die Vertragsmäßigkeit der Gü

terrechte, d. h. auf die Annahme, daß die Ehegatten durch Eingehung

der Ehe ohne Abschluß besonderer die Güterrechte betreffender Verträge

sich stillschweigend dem Gesetze unterwerfen , die gesetzliche Bestimmung
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derung der ehelichen Güterrechte, namentlich in die Güterein

heit oder Gütergemeinschaft eintreten, wenn die Ehe eine be

stimmte Zeit gedauert hat ^) , oder wenn Kinder geboren wer

den (wenn die Ehe beerbt ist")), und umgekehrt gestatten

manche Gesetzgebungen der Ehefrau, bei verschwenderischer Le

bensart oder beim Concurse des Mannes das bisherige Gü-

tcrverhältniß (besonders die Gütergemeinschaft) gerichtlich aus

lösen zu lassen").

S) Inhalt der Wirkungen der Ehe auf daö Vermöge».

ä) DI« Gestaltung der Gesammtheit der ehelichen Güter.

») System der Gütereinheit.

§. 230.

Nach der Anschauung des ehelichen Verhältnisses in

Deutschland werden die Bedürfnisse der Ehegatten als gemein

schaftliche, daher als Bedürfnisse der Ehe angesehen, zu de

ren Befriedigung beide Ehegatten mit ihren Gütern beizu

steuern verbunden sind ^). Diese Verpflichtung erfordert kci-

zur vertragsmäßigen erheben , oder daß die Güterverhältnisse von den

persönlichen der Ehegatten untrennbar seyen , daher ein Vertrag über

die letztern auch stillschweigend die erstem umfasse. Diese Annahme ist

unerweislich; die Bemerkung Eichhorn'«, welche gegen sie gerichtet ist,

daß der Ehevertrag sich nur auf Entstehung des persönlichen Verhält-

nisses beziehe, von dem die Güterrechte nnr gesetzliche Wirkungen seyen.

ist vergebens bestritten worden. Der im Text gegebenen Begründung

der richtigen Ansicht ähnlich , aber nicht ganz befriedigend ist die von

Savigny System des heut. R. R. Bd. 8 S. 331.

7) Schweidnitz« Stat. bei Scherer 1,51. Hohenloh. Landr.I,4H. 1.

8) So namentlich das Lübische Recht (s. d. §. 230). '

9) S. Runde a. a. O. S. 100.

1) Die Pflicht zur gemeinschaftlichen Bestreitung des ehelichen Auf- >

wands hat im deutschen Rechte einen weit größeren Umfang, als im

römischen, wo man unter ehelichen Lasten nur die Kosten des inneren

Haushalts und der Erziehung der Kinder versteht, während das übrige

Privat- oder Geschäftsleben eines Garten gar nicht als ein durch das

I! 11
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ncswegö eine Nechtsveränderung im Vermögen der Ehegatten,

sondern es genügt eine rechtliche Anordnung der gegenseitigen

Verbindlichkeit derselben, ihre Güter zu jenem Zwecke zu ge

brauchen. Es wäre nun denkbar, daß dieser Absicht durch

eine Bestimmung entsprochen würde , nach welcher jeder Gatte

selbstständig von seinem besonderen Vermögen gewisse Beiträge

zur gemeinschaftlichen Bestreitung deö ehelichen Aufwands ge-

ben müßte 2); dadurch würde aber die innige naturgemäße

Lebensgemeinschaft in einer der wichtigsten Beziehungen gestört

seyn, welche im deutschen Rcchtsleben als das Wesen der Ehe

betrachtet wird. DaS deutsche Recht läßt im Gegentheil auch

eheliche Verhältniß wesentlich berührtes erscheint. Anders im deutschen

Rechte, wo die Ehe eine vollendete Lebensgemeinschaft darstellt, wo

auch das Geschäft, der praktische Lebenszweck und äußere Beruf des

Mannes (unter Umständen auch der Frau) aufhört, ein dem einzelnen

Gatten ausschließlicher zu seyn und in die Gemeinschaft eintritt; hier

giebt es keinen Gegensatz zwischen ehelichen und nichtehelichen Lasten

der Ehegatten, keine Unterscheidung zwischen Lebensverhältnissen, welche

von der Ehe ergriffen werden, und solchen, welche außerhalb derselben

stehen. Denn wenn auch die Verantwortung und Berufsausübung

dem Manne allein zukommt, so nimmt doch die Frau Theil an dem

Stande, den Einkünften und der ganzen inneren Haus- und Fami-

liengcstaltung, die ein bestimmtes Berufsleben erzeugt. Dieß ist das

Ergebniß einer Sitte und Anschauungsweise , welche leciglich dem

deutschen Leben eigenthümlich ist. Ehelicher Aufwand, Lasten der

Ehe heißt deshalb heutzutage nicht bloß der engere Haushalt, sondern

Alles, was die Ehegatten an Mitteln zur Bestreitung der Kosten ihres

gestimmten inneren und äußeren Lebens bedürfen. Hasse in der Zeit

schrift f. gesch. Rechtsw. IV, S. 67.

2) Dieß ist der Standpunkt des römischen Rechts, wo dem Manne

die Pflicht zur Unterhaltung des Hauswesens zukommt und die Frau

sich daran nur mit der ckos betheiligt. Dieß Verhältniß ist nach der

deutschen Anschauung geradezu unmöglich; daher hat auch das Institut

der ckos, wo es wirklich eingeführt wurde, nie seine eigentlich römische

Bedeutung erhalten, im s. g. gemischten Dotalsvsteme ist die Bezeich-

nung <i«s eben nur ein Name , wenn auch immer die Doralprivilegien

seiden Namen bedeutungsvoll machen.
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in dieser äußeren Seite die innere Einheit der Ehegatten her

vortreten, indem es das beiderseitige Vermögen äußerlich ver

einigt und im Anschlusse an die natürliche Gestaltung des

ehelichen Lebens in die Hand des Mannes, als des Haup

tes und Vertreters der Familie, niederlegt. Dadurch erwächst

dem Manne an den Gütern der Frau kein dingliches Recht,

sondern nur die Befugniß , es in Gemeinschaft mit seinen ei

genen Gütern für die Anforderungen der Ehe, wie sie zunächst

durch ihn, als den überwiegenden Theil, bestimmt werden,

zu gebrauchen und darin die Frau zu vertreten; dadurch

werden der Frau die Rechte an ihrem Vermögen nicht entzo

gen oder geschmälert, sie wird nur verpflichtet, die Verwen

dung ihrer Güter für die Zwecke der Ehe durch die Person

ihres Mannes geschehen zu lassen °). Diese Gestaltung des

ehelichen Lebens in Betreff des Vermögens ist das Wesen der

Gütereinheit, welches daher weder in einem Societäts- oder

3) Dieß ist der eigentliche Rechtscharakter der deutschen ehelichen

Gütereinheit, den man immer verkannt und anderswo gesucht hat.

Die eheliche Gütereinheit ist durchaus keine Rechtsveränderung, welche

man als ein Successionsverhältniß (wie Runde ehel. Güterr. S. 88),

oder eine Art der Entstehung dinglicher und persönlicher Rechte behan

deln könnte. Indem man dieß verkannte, ist man zur Aufstellung der

im Text genannten irrthümlichen Kategorieen gekommen , welche leider

oft in der Gesetzgebung direkt oder indirekt sanktionirt wurden; das

Ergebniß dieser Sanctionen ist die s. g. Gütergemeinschaft geworden.

Alle Versuche, solche Ansichten in sich zu corrigiren, d. h. ohne den Stand

punkt der Annahme einer Rechtsveränderung zu verlassen, müssen von

vorn herein als verfehlt erscheinen. Daher ist Schüler's Versuch in sei

nen und Ortlvff's u. s. w. jurist. Abhandl. Bd. 1 (1847) S. 485 flg.,.

die Gütereinheit als das Verschmelzen der vermögensrechtlichen Per-

sönlichkeiten der Ehegatten in eine Person (nicht eigentlich eine juri

stische Person) darzustellen, ebenfalls für mißlungen zu erachten; bei ei

nem richtigen Gefühl bleibt er in einer äußerlichen Anschauung defan

gen, die er für das ansieht, was sie durchaus nicht seyn kann, nämlich

eine juristische Construction.

11*
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Communionsverhältniß , noch in einem Gcsammteigenthum,

noch in dem Verhältniß einer juristischen Person, noch in dem

alleinigen Eigenthume oder Nießbrauch? des Mannes an den

gesammtcn ehelichen Gütern gefunden werden kann.

Der Umfang der Rechte des Mannes am Vermögen

der Frau hat nun zwar in dem Bedürfnisse seine natürliche

Gränze ; aber eine mit voller Schärfe bestimmte rechtliche Ver

antwortlichkeit für die Ueberschreitung derselben ist dem Rechte

unbekannt, da die Feststellung der Größe des ehelichen Auf

wands selbst hauptsächlich auf 5cm Willen des Mannes be

ruht, das Verhältnis der Ehegatten überhaupt weniger ein

rechtliches als auf Vertrauen gegründetes ist, und in der all

gemeinen Anerkennung ehelicher Erbrechte die Möglichkeit eines

Ersatzes geboten wird. Der Inhalt der chemännlichcn Rechte

ist nach der Natur der Gegenstände des Fraucnguts und der

ehelichen Verhältnisse unendlich verschieden; der Gebrauch der

ehelichen Güter wird in der Regel in einer Benutzung ihrer

Substanz, bisweilen auch einer Veräußerung derselben beste

hen, aber gerade in der Beschränkung der letztem wird der

Frau der sicherste Schutz gegen die Willkür des Mannes ge

geben

§. 231.

Bei dem System der Gütereinheit fällt das gesammte

4) Das Verhältniß ist äußerst schwankend, da die Theorie seither

die richtige Grundlage verkannt hat und die Gesetzgebungen sich mir

der Bestimmung einzelner Seiten desselben begnügen, das Meiste dem

sittlichen Geiste der Eheleute überlassend. Es gilt hier, eine feste

Grundlage zu schaffen, eine Aufgabe, die allerdings mehr für die Zu-

kunft berechnet ist, als für die Erklärung einer zu einer wissenschaft

lichen Einheit kaum zu fördernden Summe der verschiedenartigsten

Statuten.

1) Die Grundlage dieses Systems möchte wohl bei weitem der

Mehrzahl derjenigen Statuten eigenthümlich seyn , welche früher und
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vor und während der Ehe erworbene Vermögen der Frau, in

soweit ihr selbst eine Verfügungsgewalt darüber zusteht , in

zum Theil auch heute uoch den Gesetzen der Gütergemeinschaft beige.

zählt werden. Es war ein trauriger Umstand , daß die Theorie der

früheren Zejt fast nur den Gegensatz zwischen dem Dotalsysteme und

der Gütergemeinschaft kannte, indem dadurch viele Statuten gegen ihre

eigentliche Natur unter das abnorme Princip des letzteren Verhältnisses

gedrängt wurden. Erst in der neueren Zeit ist der glückliche Versuch

gemacht worden, einzelne wichtige Statuten in ihre eigentliche Stellung

zurückzuführen, nämlich zu dem Güte re in h ei tssy steme (einen an

dern Begriff davon hat Deiters ehel. Gütergem. 1831 S. 25 flg.), wel-

ches weniger passend von Andern die äußere oder formelle Gütergemein

schaft genannt wird. Dieß geschah namentlich von Cropp in Betreff

des Hamburgischen, von Berck (A. M. Runde Güterr. §. 75) in Betreff

des Bremischen (vgl. die betr. Werke in d. Not. 1 des §. 226) und von

Pauli (in seinen Abhandl. aus dem Lüb. R. Bd. 2) in Bezug auf das

Lübische Recht. Dahin gehören viele fränkische Statuten , welchen bis

her fast durchgängig die Gütergemcinschaftsidec aufgedrängt wurde,

z. B. in Arnold's Beitr. zum deutschen Privatrechte (1840) Bd. 1 S. 262,

355, 474, «30; ferner das holsteinische Güterrecht bei Falck Handb.

des Schlesw. -Holstein. Privatr. Bd. 4 (1840) S. 414 flg. Auch das

Freiburger Recht v. 1520, Tract. III. 2, Z gehört unstreitig hierher.

S. auch die von Mittermaier Grunds. §. 391 gemachten Zusammen

stellungen. Es ist dieß System das früher ganz allgemeine, im un

mittelbaren Anschluß an das Recht des Sachsenspiegels ausgebildete,

und man wird es überall da annehmen können, wo nicht entweder das

römische Dotalsystem, oder das Miteigenthum zu ideellen Theilen, also

die Eigenthumsveränderung ausdrücklich ausgesprochen ist. Die Aus

drücke communis bonorum universal», oder Gütergemeinschaft können

bei dem Standpunkt der früheren Theorie nicht als Hinderniß für diese

Annahme gelten. Nur kann freilich nicht verkannt werden, daß dieses

System die Möglichkeit vieler Varietäten im Einzelnen einschließt.

S. Hasse das Güterrecht der Ehegatten nach röm. R. Bd. 1 (1824)

S. 16 flg.

2) Vermögen, welches inFidcikommissen, Nießbrauchsrechten, Lehn-

oder Colonatgütern besteht, kann daher zwar wohl in die gesamuue

Masse fallen, aber der Verfügungsgewalt des Mannes stehen hier noch

andere Schranken gegenüber. als bei der Veräußerung gemöbnlichcr

Immobilien; man sagt daber: nur die Früchte, nicht die Substanz ze»

hörten der vereinten Masse an.
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die Gcwere dcs Manncs, als der eine Thcil der gesammten

in seiner Hand vereinten ehelichen Güter; es kann jedoch da

von Einiges als Sondergut (Einhandsgut) vorbehalten ^) wer

den. Der Mann, der über sein eigenes Vermögen nach wie

vor unbeschränkt verfügen darf, hat als Haupt der Familie

ein Recht auf den Besitz und die Verwaltung deö Frauenguts,

aber auch die Pflicht, es mit Anwendung aller Sorgfalt zu

erhalten*); ja er darf sogar über die bewegliche Habe der

Frau zum ehelichen Bedürfniß frei verfügen^), über die un-

3) Dieß kann durch ausdrückliche Uebereinkunft der Gatten (auch

durch Verzicht des Mannes) geschehen, oder dadurch, daß der Frau

Etwas mit der Bedingung zugewandt wird, daß es als Sondergut be

stehen bleibe, vgl. Runde ehel. Güterr. S. 86; die Kleinodien, weib-

lichen Geräthschaften und Kleidungsstücke der Frau sind kein Sonder-

gut in diesem Sinne.

4) Runde a. a. O. §. 40.

5) Die Verfügungsgewalt des Ehemannes ist jedoch keineswegs

eine solche, wie sie ihm in Betreff seines eigenen Vermögens gebükrr;

sie ist von Anfang an durch den bestimmten Zweck beschränkt , daß da,

durch die Theilnahme des Vermögens der Frau an der Befriedigung

der ehelichen Bedürfnisse dargestellt werden solle. Nun fordert zwar

das Recht keineswegs, daß bei jeder einzelnen Verfügung überfahrende

Habe, wie sie das eheliche Leben mit sich bringt, eine rechtmäßige ma

terielle esu8s nachgewiesen werden müsse (Runde S. 97), denn das ehe

liche Verhältniß ist auch in vermögensrechtlicher Beziehung ein Verhält

niß auf Treu und Glauben; aber doch würde eine Veräußerung eines

größeren Theils des Frauenguts — nach dem Maßstabe des durch den

Richter zu berücksichtigenden individuellen Vermögensstandes — , welche

jenem Zwecke geradezu widerspräche, z. B. eine bedeutendere Schen

kung oder ein Leibrentenkauf, als eine die Gewalt des Mannes offenbar

überschreitende, daher ungültige Verfügung angefochten werden kön

nen. Sollte der Ehemann, abgesehen von diesem letzteren Falle, durch

eine die Frau benachtbeiligende Ausübung seiner Verfügungsgewalt

(welche innerhalb der oben angegebenen Gränzen doch wohl auch das

Recht zu schenken umfaßt, a. M. Eichhorn §. 308 Note mm) das Ver

mögen derselben gefährden, so würde sie sich durch Nachsuchen gericht-

licher Inhibitionen, Provigialitätserklärungen und allenfalls durch Pro
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beweglichen Güter aber außer dem Falle echter Noth nur mit

ihrer Zustimmung Die Verfügungsgewalt der Frau über

ihr Vermögen wird während der Ehe durch die Rechte des

Mannes beschränkt ; sie gilt zwar nach wie vor als Eigenthü-

merin ihrer Güter, wird auch durch ihren Mann als solchen

nicht weiter vertreten, als dieß aus der Geltendmachung sei

ner eigenen Rechte folgt'), sie ist aber nur zu solchen Ver-

tcste helfen müssen ; unter Umständen auch durch Bitte um Restitution.

In jedem Falle wirken die Rechte des Mannes am Frauengute nur bis

auf die Dauer der Ehe; von letztwilligen Versügungen darüber kami

daher keine Rede seyn.

L) Diese Beschränkung hat allerdings in dem Erbgutsprincip des

älteren Rechts ihren hauptsächlichen Grund , nach welchem außer der

Frau auch die nächsten Erben consentiren mußten. Aber ein anderer

Grund, der heutzutage in veränderter Form noch fortdauert, war die

nothwendige Oeffentlichkeit der Veräußerung von Immobilien, indem

das Gericht nur den wirklichen Eigenthümer als legirimirt anerkennt,

und nur gegen eine Erklärung d i e se s die Eintragung in die öffentli

chen Bücher vollzieht. Nicht ganz richtig ist daher die Darstellung

Eichhorns a. a. O. Note p. Die Particularrechte stimmen jedoch nicht

völlig in der Bestimmung der Wirkung einer ohne der Frau Zustim

mung vorgenommene Veräußerung überein.

7) Die Frau ist und bleibt Eigenthümerin ihres Vermögens, Gläu

bigerin und Schuldnerin ; ihre Gläubiger und Schuldner werden nicht

Gläubiger und Schuldner des Mannes, und es ist nur eine Abkürzung

deS Wegs, wenn sie sich an diesen halten, wie es die neuere Praxis

gestattet. Daher kann die Frau letztwillig über ihr Vermögen verfügen,

überhaupt alle Rechtsgeschäfte darüber gültig vornehmen , nur kann die

Erfüllung derselben mit ihren Gütern erst erfolgen, wenn die ehelichen

Rechte des Mannes aufbören , sofern der Frau nicht ein Sondergut

zur Verfügung steht. Der Mann vertritt deshalb die Frau nur dann,

wenn er als gemeinrechtlicher procurstor prsesumtus gilt, oder als et

waiger Geschlechtsvormund ; seine ehemännlichen Vermögensrechte ge

ben ihm kein Vertretungsrecht der Frau, auf deren Willen daher allein

das Recht, eine Erbschaft anzutreten oder auszuschlagen, beruht, aber

die Vertretung dieser ehemännlichen Rechte wird sehr häusig faktisch

eine Vertretung des Frauenguts einschließen.
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fügungen über ihr Vermögen berechtigt, welche die ehelichen

Rechte des Mannes nicht beeinträchtigen. Nur in ihrem ei-

genthümlichcn Gebiete der engeren Hauswirthschaft verbinden

ihre Handlungen auch den Mann Da in dieser Güter-

Vereinigung keine Vcrmögenssucccssion liegt , so bleibt die

Frau auch allein Gläubigem! und Schuldnerin in Betreff ih

rer vorehelichen Obligationen und auch während der Ehe kann

sie sich fortwährend gültig verpflichten; ihr Vermögen bleibt

daher auch in der Hand des Mannes Erccutionsgegenstand

für alle vorehelichen Schulden ; für die ehelichen ist er je

doch nur dann zur Deckung mit dem Fraucngute verpflichtet,

wenn sie nicht ") auf einer seine Rechte beeinträchtigenden

Verfügung der Frau beruhen '2). Ebenso ist der Mann

8) Runde a. a. O. §. 41. Diese Verfügungsgewalt ist das eigene

Recht der Frau, welches nicht auf einen Auftrag des Mannes gestützt

werden darf.

9) Rnnde a. a. O. §. 37 nimmt irriger Weise eine Universalsuc-

ccssion an. Dicß ist ebenso unrichtig , als wenn man in der Bestellung

eines rurstor bonorum mit ausgedehnter Vollmacht dieses Rechtsver-

bältniß erblicken wollte.

10) Dieß erklärt sich hiernach sehr einfach. Das ganz irrige er-

klärende Princip Runde's: bou» non intelliguntur nisi ckeckiicio »e,e

slieno beruht auf seiner unrichtigen Successionstheorie.

11) Wie z. B. Deliktschulden, Obligationen, welche aus einem

Zustand hervorgehen n. s. w.

12) Diese Entscheidung scheint die allein dem Princip entsprechende

zn seyn. Die Frau ist auch in der Ehe fähig, sich zn obligiren und über

ibr Vermögen zu disponiren ; der Mann braucht freilich das Frauengut

nicht zur Deckung preis zu geben , weil die Frau seine ebemännlichen

Reckte nicht willkürlich schmäleru darf und, wo die Geschlechtsvor-

mundschaft noch besteht, seiner Vormundschaft unterworfen ist (§. 24S).

Änders ist es mit Verbindlichkeiten der Frau , welche nicht auf einer

nurechtmäßigen Verfügung beruhen; hier ist kein Grund, die Rechte

des Mannes für stärker zu halten, als die eines rechtmäßigen Gläu

bigers, da jenen das Recht nur gegen eine willkürliche Beeinträch

tigung schichen will. Die Meinung Runde's E. 92 flg. , wonach
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nach wie vor allein Gläubiger und Schuldner in seinen Obli-

gationsverhältnissen ; auf einer außerordentlichen Steigerung

des Einflusses der überwiegenden Stellung des Mannes beruht

aber der allgemeine Rcchtssatz, daß den Gläubigern des Man

nes nicht bloß dessen Vermögen, sondern auch die Güter der

Frau, die unbeweglichen wenigstens subsidiär, verhaftet sind

§. 232.

Bei Trennung der Ehe nimmt die Frau ihr Eingebrach

tes von dem bis dahin vereinten ehelichen Vermögen heraus;

es bleibt jedoch auch jetzt noch subsidiärer Erccutionsgegenstand

für die Gläubiger des Mannes Sie fordert nicht bloß

das Vermögen der Frau, welches nach Entstehung der Schuld in

die Hand des Mannes kommt, fortdauernd haften soll, beruht auf

der oben schon als irrig nachgewiesenen Anwendung des Satzes dons

uon intell. uisi ckeck. »ere sl.

13) Dieser lexorbitante Rechtssatz liegt in der umfassenden Theil-

nahme der Ehegatten an allen Interessen des Lebens begründet, welche

bei der Frau gegenüber der hervortretenden Stellung des Mannes mehr

passiver Natur ist; dieß sagen auch die Sprüchwörter: „die dem Manne

traut, traut dessen Schuld," und „wem ich meinen Leib gönne, dem

gönne ich auch mein Gut." Den Gläubigern gegenüber ist die Haf

tung ganz unbeschränkt: bei Auflösung der Ehe ist aber der Mann

oder seine Erben der Frau das Bezahlte zu ersetzen schuldig (wenn

nicht die Tilgung der ebcmännlichen Schuld unter den Begriff einer

von den Verfügungen fällt, zu welchen der Ehemann über das Frauen-

gut nach Note 5 berechtigt ist). Der Charakter diefcs Rechtssatzes ist

nämlich der, daß dadurch das Vcrhältniß der Gläubiger des Man

nes zum Frauengute, aber durchaus nicht das Verhältnis des Man-

n es zu demselben bestimmt werde. Die Gläubiger haben ein Rechr,

auch gegen diese Güter Erecution zu fordern; dieß kann zwar die Frau

nicht hindern , aber der Mann muß ihr das den Gläubigern preis Ge

gebene ersetzen. Es ist also dieser Rechtssatz ganz unabhängig von dem

Verfügungsrecht des Mannes über das Vermögen der Frau.

t) Runde a. a. O. §. 55. Die herrschende Sitte war in den

Städten wohl die. daß die Gläubiger des Mannes sich aus der ge-

sammten Kinterlassencn ebelichcn Gütermasse erst befriedigten und dann
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das noch wirklich Vorhandene ^) von ihrem Eingebrachten zu-

rück, sondern hat auch Anspruch auf Ersatz des zur Bcfriedi,

gung der Gläubiger des Mannes Verwendeten und des durch

<I«!us oder Vernachlässigung der nothwendigen Sorgfalt Vor

erst die Frau aus dem Uebriggcbliebenen ihren Antheil herausnahm.

Cropp a. a. O. S. 476. Wenn nun aber die Wittwe, welche hiernach

persönlich den Gläubigern ihres Mannes gar nicht verhaftet war,

sich nach dem Tode des letztem sofort in den Besitz des verschuldeten

Nachlasses setzte und diesen sich aneignere, so nahm man an, daß sie

nun selbst und zwar auch mit ihrem eigenen Vermögen die Schulden

übernehme; um diesem Präjudiz zu entgehen, mußte sie nach einer seit

dem 14. Iahrh. sehr verbreiteren Sitte durch eine symbolische Handlung

aller Einmischung in die Anordnung der binterlassenen beiderseitigen

Gütermasse im Sterbehause entsagen, wodurch sie in jedem Falle alle

persönliche Haftung vermied. Dieß nannte man beneöcium sdckicstioni»,

in Lübeck „Bergen und Dachdingsauftragen," legte es aber später ganz

falsch dahin aus, daß es ein Privilegium der Wiltwe sei, ihre persön-

liche Haftung für die Schulden des Mannes, welche ihr als Erbin oder

in Folge der Gütergemeinschaft obliege, abzustreifen. Vgl. die richtige

Erklärung bei Hagemeister in d.Zeitschr. f. geschicht. Rechtswissenschaft

Bd. 3 S. 173 flg. Berck Bremisch. Güterr. §. 15 flg. und Pauli

Abhandl. aus d. lüb. R. ll. S. 230 flg. Die Bestimmung findet sich

schon im Kl. Kaisen. II, 50. S. Braunschw. Statuten II, 60 (I.elp.

ni? seript. rer. Srunsvic. III p. 440). Alt. Lüneb. Stadtr. Art. 102.

Lüb. R. bei Hach Abth. 4, U1. (Revid. Star. III, 1, 10). Hamb.

Stadtr. v. 1270, VI, 32 u. s.w. Die spätere irrige Deutung enthält

z. B. d. Hildesheim. Rathsbesch. v. 1684 bei rulenaark ^d». 4, 319.

2) Dazu gehören aber auch die noch nicht aufgebrauchten Früchte

ihres Vermögens. Es ist irrig, diese als Eigenthmn des Mannes oder

seiner Erben zu betrachten; denn das Recht desselben ist kein dingliches

Recht, wie z. B. Nießbrauch, sondern nur das Recht der Ausübung

der Rechte der Frau in der Ehe. Für die durch Verfügungen des Man

nes schon aufgebrauchten Früchte kann sie freilich keinen Ersatz verlan

gen. — Was die eheliche Errungenschaft, abgesehen von den nach

weisbaren Früchten des Frauenguts, betrifft, so kann sie bei diesem

Systeme nur als eine Vermehrung des Vermögens dessen betrachtet

werden , der zu allen Handlungen im Namen der Ehe berechtigt ist und

in bestimmten Gewerben und Geschäften den ehelichen Erwerb gestaltet,

vämlich des Mannes.
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lorenen"), nicht aber auch des in ordnungsmäßiger Ver

waltung für die Zwecke der Ehe Verbrauchten ; diesen For-

derungen legt die Praris zwar die Dotalprivilegien bei, stellt sie

aber den Ansprüchen der Gläubiger des Mannes meistentheils

nach °). Oft wird der Schwierigkeit, jene Ansprüche nach

zuweisen , durch die vertragsmäßige , häufig auch gesetzliche Bc-

stimmung vorgebeugt , daß die Frau nur die noch vorhandenen

Theile ihres Eingebrachten zurücknehmen dürfe und für daö Ver-

lerne durch ein Erbrecht oder eine Leibzucht am Vermögen des

Mannes entschädigt werde ; noch weiter gehen viele Statuten

und Particularrcchte , indem sie allgemein oder wenigstens im

Falle beerbter Ehe (d. h. wenn Kinder vorhanden sind) bei der

Trennung der Ehe durch den Tod dem Uebcrlebendcn statt seines

ursprünglichen Vermögens einen quotcn Thcil der gesammtcn

Gütermassc gewähren °), welcher die Natur einer Entschädigung

3) Die Gründe dieser Ersatzforderungen liegen in dem Nachweis

einer Ueberschreitung der Gränzen der ehemännlichen Verfügungsgewalt

und der Vernachlässigung der ckiligenti, qu»m suis rebus sckkibere solet.

4) Nach den Grundsätzen des §. 231 Note 5.

6) Runde ehel. Güterr. S. 132.

6) Donandt Versuch einer Gesch. des brem. Stadtr. (1830) Tb. 2.

S. 112. Berck Brem. Güterr. tz. 12 Note 149 und S. 29« flg. und

334 flg. Cropp a. a. a. O. S. 524 flg. Pauli a. a. O. S. 22« flg.

Es war ein seither fast allgemeiner Irrthum, aus dieser beim Tode

eines Ehegatten entweder allgemein , oder wie besonders im Lübischen

Rechte bei beerbter Ebe , statutenmäßig entstehenden engeren Vereini

gung des ehelichen Vermögens auf eine während der Ehe bestehende

Gütergemeinschaft zu schließen (von welchem Schluß auch Runde und

Falck s.a. O. noch nicht frei sind, während Sarauw im N. staatsb.

Magaz. Bd. 6 S. 122 flg. , Duncker Gesammteigenthum S. 227 und

Kraut Vormundschaft II S. Kitt für Lübeck ein Eigenthum des Man-

nes am Frauengute annehmen). Vielmehr sind solche Bestimmungen

allein als Bestrebungen der Gesetze anzusehen , die Schwierigkeiten der

Auseinandersetzung auf eine freilich willkürliche Weise zu beseitigen.

die sich, wenn sie bloß den Fall beerbter Ehe betreffen, um so leichter
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für den Verzicht auf die Rückerstattung der Zitaten hat. Dicse

letztere Bestimmung ist weniger anomal , wenn dem überlebenden

Ehegatten die Wahl zwischen der Zurücknahme der Illatcn und

der Annahme dieser Quote gelassen wird Zwar ist nur der

über diesen Entschädigungsanspruch hinausgehende Vortheil auS

der Hinterlassenschaft als ein wahres Erbrecht zu betrachten ;

nach manchen Particularrechtcn jedoch wird die gesammte Ersatz

forderung für das eingeworfene Fraucngut in die Form eines

uncntziehbarcn Erbrechts gebracht

d) Das System der Gütergemeinschaft.

a) Allgemeine Gütergemeinschaft.

§. 233.

Dieser auf der Einheit des Zwecks beruhenden äußeren

Gütcrvercinigung hat in Folge einer irrigen Theorie die PrariS

und Gesetzgebung mancher Städte und Gegenden die willkürlich

angenommene innere Wirkung einer Eigenthumsgemeinschaft an

den ehelichen Gütern untergelegt, und diese bald mittelst der

Idee des s. g. Gefammteigenthums ^) , bald der Societät ^)

erklären. In der Würzburger Landgerichtsordn. v. 1618 ist freilich die

Wirkung der Kindererzeugung eine eigentliche Gütergemeinschaft.

7) Gesetzliche Beispiele bei Scherer die verworrene Lehre von der

Gütergemeinschaft. Tb. 2 §. 274. 278. Heydemann die Elemente der

Ioachimischen Constitution v. I. 1527 (1841).

8) So auch das Sächsische Recht, welches sich hierin der alten

Gütereinheit wieder nähert. Haubold Sachs. R. §. S28.

1) Verscius I.ibeII. consuet. princ. Lsmberg. (1681) ?it. communis

boiwr. inler con^uz. gu. 1. Lange die Rechtslehre v. d. Gemeinschaft

der Güter unter den teut. Eheleuten (1768). S. bes. S. 162. Scherer

die verworrene Lehre der ehelichen Gütergemeinschaft system. bearbeitet.

179S. Nur eine Abart dieser Meinung ist die des „Gcnossenschafls>

cigenthums" einiger neueren Schriftsteller.

2) Z. B. l.suterd.i«Ii giss. <Ie coinmim. donor. conzuz. (1661) §. 3.

Zlevius Oominent. sck zu» I.ubec. 1 , 5 , ö.
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oder juristischen Person ^) , bald des Begriffs der Rechtsgeincin-

schaft zu ideellen Theilen *) darzustellen versucht. Nur da,

wo ein Rcchtssatz die Geltung dieses Princips durch unzweideu

tige Bezeichnung desselben in der Angabe seines Begriffs °) oder

feiner Wirkungen feststellt, ist die Anerkennung dieses anomalen

Verhältnisses als gesetzliche Folge der Ehe gerechtfertigt °) ; und

soweit nicht in fernerer Willkürlichkcit die Wirkungen eines an-

3) Hasse Beitrag zur Revision der bisherigen Theorie von der ehel.

Gütergemeinschaft. 18O«. (lieber die Ansicht von Schüler s. oben ß.230.

Note 3.) Deiters die ehel. Gütergemeinsch. nach Münster. Provinzialr.

(1831). Albrecht Gewere S. 258. Eichhorn deutsch. Pr.-R. §. 300.

— Duncker Gesammteigenthum (1843) S. 210 flg. behauptet alleiniges

Eigenthum des Ehemanns.

41 S. vor allen Andern Runde deutsch. ehel. Güterr. (1841) §. 58.

59. 63. Eine Kritik der übrigen Ansichten , auf welche hier verwiesen

werden kann, giebt Runde ebendas. §. «4 — «« (jedoch können nicht

alle Gründe, welche er gegen Hasse vorbringt, gebilligt werden).

5) Eine solche liegt aber noch nicht schon im Gebrauch der Worte

„Sammtgut, gesamnttes Gut, gemeinschaftliches, vermengtes, ver

mischtes oder gemeines Gut," ja nicht einmal im Gebrauch der Be

zeichnung „Gütergemeinschaft, communi« bonorum," weil die frühere

Theorie diesen Ausdruck ohne Unterscheidung der individuellen Eigen-

thümlichkeiren der Statuten anwandte.

6) Es muß die R e ch t s v e r ä u d e r u n g ausgesprochen seyn , was

in den Statuten regelmäßig so geschieht, daß ein Miteigenthnm zu glei-

^ chen oder zu ungleichen Quoten angenommen wird. So Nürnberg.

Reform. v. 156t' Tit. 28. 1. Hobenlohisches LanZr. I, 4 §. 1 u. 2.

Hadeler Landrecht 3, 17. Landrecht der Grafschaft Lingen §. 1 und das

Recht zu Dortmund (abgedruckt bei Phillips eheliche Gütergemeinschaft.

1830. S. 140 u. 141). Preuß. Landr. Il, 1, §. 345 flg. Statuten von

Schweinfurt bei Phillips S. 133. Bamberg. Landr. v. 1769, Th. 1.

Eap. 2, Tit. 1 §. 1. Fuldaisches Recht (Thomas System aller Fuldischen

Priv.itrechte II S. 29 flg. Goeßmann d. Lehre v. d. allg. ehel. Gü-

tergemeinsch. mit bes. Rucks. auf die in d. Fuldaischen Particularr. vork.

Best. 1847 S. 94 flg.) Lippische Berordn. v. 27. März 178« (bei

Runde ehel. Güterr. S. 511). Kein Kriterium für die ses System ist

das von Eichhorn Eiul. §. 300, VIII angenommene, nämlich die Bc-

stimmung, daß die Güter der Frau für die Schulden des Mannes haften.
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deren rechtlichen Charakters desselben aufgenommen sind ^) , läßt

es sich civilistisch allein nach dem freilich mehrfach zu modifici-

renden Begriffe ") der Rechtsgemeinschaft nach ideellen Theilen

construiren

Hiernach fließt das gesammte Vermögen beider Ehegat

ten dergestalt in eine ungetrennte Masse zusammen, daß die

vorehelichen Rechte derselben an den einzelnen Gegenstän-

den des beiderseitigen Vermögens in der nun entstehenden

Berechtigung zu einem quoten Theile an der gemeinschaft

lichen Masse aufgehen; die Größe dieser Quoten ist abgesehen

von besonderen Bestimmungen gleich Wie bei der

Gütereinheit gebührt dem Manne ausschließlich die Vcrwal-

7) Z. B. spricht die Lippische Verordnung entschieden §. 8 die

Idee des alten Gesammteigenthums, das neue Bamberg. Landr. v. 1769

a. a. O. wohl die Idee der juristischen Person aus. (Gleiches findet

auch Deiters im Münsterischen Recht.) Ebenso die Gräflich Castell'sche

Verordnung v. 1801 (Arnold Beiträge z. deutsch. R. 1 , 234).

8) Solche Modificationen betreffen die Unauflösbarkeit der Ge

meinschaft und die überwiegenden Rechte des Mannes. Runde §. 63.

9) Die Einwendungen, welche man gegen diese Construktion macht,

fallen größrentbeils hinweg, wenn man das Gütereinheitssystem als

das normale, die Gütergemeinschaft als das anomale Verhältnis? au-

sieht. Wenn man freilich auch die dem Gütereinheitssysteme zugehören

den Rechte unter den Begriff der «ommunio juris bringen wollte, wie

dieß seither fast immer geschah, so würde man mit Recht widersprechen.

Das Richtige ist dieß: das regelmäßige und organische eheliche Güter-

verbältniß ist das bisher als Gütereinheitssystem dargestellte; dieses ist

nur durch Unkenntniß und irrthümliche Einmischung römischer Rechts-

sätze und schiefer Auffassungen in manchen Gesetzen auf einen fremd

artigen Boden gerückt worden; dieß ist schon an sich eine Verunstaltung

und Irregularität; es muß aber der Versuch gemacht werden, diese

Abnormität, wo sie einmal vorhanden ist, wenigstens civilistisch zu con

struiren, und dazu paßt, wenn man nicht noch Anomaleres schaffen will,

nur das Princip der communio juris.

10) Z. B. im Hohenlohischen Lande a. a. O. §. 2.

11) §. 1 Inst. cke societste , 3, 26. I.. 29 pr. pro socio (17, 2).



Da« eheliche Recht. 167

>

tung und die freie Verfügungsgewalt über die fahrende Habe ;

zur Veräußerung des unbeweglichen Guts (auch des aus dem

Vorehelichen Vermögen des Mannes stammenden) der gemein-

fchaftlichen Masse bedarf es dagegen außer dem Falle echter

Noch des Willens beider Ehegatten Auch die voreheli

chen Schulden der Ehegatten werden hiernach gemeinschaftlich "),

ebenso diejenigen, welche während der Ehe der Mann contra-

hirt hat Für die Handlungen der Frau haftet die ge-

meinschaftliche Masse nur, wenn sie auf besonderem Auftrage

des Mannes beruhten oder das ihr gehörende Gebiet des in

neren Hauswesens betrafen, jederzeit aber auch für diejenigen

Schulden der Frau, welche aus einem andern Grunde als

aus einer willkürlichen Verfügung dcrfclben stammten ").

12) Iedoch sind diese Grundsätze in den Statuten oft modificirt,

indem dem Manne bald geringere (Lippische Verordn. §. 8 u. flg.

Preuß. Landr. §. 379) bald ausgedehntere Befugnisse gegeben werden

<z. B. Statuten von Lippstadt §. 2 bei Kraut Grundr. S. 363). Im

Allgemeinen entscheidet die Analogie des Gütereinheitsspstems.

13) Anders Runde S. 145 in Betreff der Schulden der Frau,

aber durchaus inconsequent. Gerade darin zeigt sich die Wirkung der

Gütergemeinschaft als einer Rechtsveränderung, daß nun auch die For

derungen der Ehegatten gemeinschaftlich werden, und zwar so, daß

nicht bloß das beiderseitige Vermögen dafür haftet, sondern daß sie

auf die Personen der Ehegatten zu gleichen Theilen übergehen.

14) Denn nur der Mann vertritt die eheliche Genossenschaft. Je-

doch fordern viele Statuten die Zustimmung der Frau , z. B. Nürnb.

Reform. 28, 1.

15) S. §.231 Note 11 u. 12. — Auch hier ist die Persönlichkit der

Frau nicht vernichtet; sie ist zwar nicht Eigenthümerin ihres vorehe

lichen Vermögens, aber doch Inhaberin eines ideellen Theils der Gü-

termasse, und nur durch die Rechte des Mannes temporär beschränkt.

Daher ist sie auch zu allen Verfügungen berechtigt, welche neben die

sem ehemännlichen Rechte bestehen können , z. B. zu letztwilligen Be

stimmungen über ihren ideellen Theil. Anders freilich di« Lippische

Verordn. a. a. O. wegen ihres besondern Princips.
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Bei der Auflösung der Ehe werden die ideellen Anthrile

am gemeinschaftlichen Vermögen sofort in reelle verwandelt^).

Iedoch beschränkt sich das Recht des Ueberlebenden in der Re

gel nicht auf Ausscheidung seines Antheils, indem ihm die

(freilich unter einander verschiedenen) Particularrechte noch be

sondere Erbanspruchc an dem Antheile des Verstorbenen ge

währen. Auch geschieht in der Rcgel die Ausscheidung des

Vermögens des Ueberlebcnden, wenn Kinder vorhanden sind,

nicht sofort, sondern cs gestaltet sich dann ein neues eigen-

thümlicheö Gütcrverhältniß (vgl. §. 236).

st) Particuläre Gütergemeinschaft.

8. 234.

Eine Gruppe von Particularrechten und Statuten ^) be

stimmt, daß die Rcchtsgemeinschaft der Ehegatten nur an ei

nem Theile der ehelichen Güter bestehen solle, meistens der

s. g. Errungenschaft, d. h. allem Erwerb während der

Ehe ^), wozu dann häusig auch alles schon vorhandene be

iß) Prenß. Landr. a. a. O. §. «37 u. «38. Rürnb. Reform. 33, 5.

Anders die Lippische Bcrordn. §. 15 wegen der Annahme der Eon so-

lidation des Gesammteigenthums.

1) Eine gute, aber auch die außerordentliche Verschiedenheit der

Gesetzgebungen im Detail beweisende Uebersicht über diese Statuten

giebt Euler in der Zeitschr. für deutsch. R. Bd. X S. 28— «1. Dahin

gehören z.B. Solmsische Gerichtsordn. v. 1571. Nassau-Cahenellenbogi-

sche Gerichtsordn. v. 1711. Landrecht v. Trier v. 1713. Untergerichts

ordnung v. Zweibrücken v. 1722. Landrecht v. Baden-Baden v. 1588

und Baden und Hochberg v. 1710. Würtembergisches Landr. v. 15«7

lNeyscher Würtemb. Privatr. §. 557 flg.). Reformation von Frankfurt

am Main von 1509 und 1578. Churpfälzisches Landr. v. 1698. L»ckex

Slsximil. Ssvsr. I, ß tz. l9 flg.

2) Würtemb. Landr. III, 7, 2. Demnach gehören zum Sammrgut

1) das von den Ehegatten während der Ehe durch Ersparung oder Ge

schäftstätigkeit Erworbene ; 2) die Früchte des Proxerguts; 3) gemein

schaftliche Erwerbungen durch Schenkung. Erbschaft u. s. w. S. Phil-

lips Gütergemeinsch. S. 257 flg.
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wegliche Gut geschlagen wird ; seltner wird diese particulare

Gemeinschaft auf den durch die Geschäftstätigkeit und Er-

spaning der Gatten bewirkten ehelichen Erwerb beschränkt

(Collaboration ^)). Hiernach entstehen drei Massen der ehe

lichen Güter: 1) das gemeinschaftliche Vermögen, welches

nach denselben Grundsätzen bcurtheilt wird, als die Masse der

allgemeinen Gütergemeinschaft 2) das Propcrgut des Man

nes, welches seiner freien Disposition verbleibt, 3) das Pro

pcrgut der Frau , welches der Mann in seine Verwaltung °)

nimmt und deshalb der einseitigen Verfügung der Frau wäh

rend der Ehe entzieht. Für die Schulden des Manneö haf

tet sowohl dessen Propcrgut als die ganze gemeinschaftliche

Masse ^) ; für die Schulden der Frau haftet während der Ehe

nur ihr Propcrgut, und auch von diesem kann der Mann die

Erekution abweisen, wenn die fragliche Schuld der Frau auf

eincm die Gränzen ihres ehelichen Verfügungsrcchts über

schreitenden Rechtsgeschäfte beruht ; für die von beiden Ehe

gatten gemeinschaftlich oder vom Manne als Vertreter der

ehelichen Genossenschaft und der Frau im Gebiete der enge-

rcn Hauswirthschaft contrahirtcn Schulden, sowie für dieje

nigen, welche auf einer Verwendung für das gemeine Gut

beruhen, haftet nicht bloß die gemeinschaftliche Masse, son

dern auch das Propcrgut beider Ehegatten Bei der Auf

lösung der Ehe empfängt die Frau ihr Propergut und ihre

3) Euler a. a. O. S. 23 flg.

4) Kurpfälz. Landr. 4, 12. Nassau. Lanvesördn. 4, 6, 1. Maynz.

Landr. Tit. 3 §. 2 und 3.

5) Runde ehel. Güterr. §. 79 , 3.

6) Die Rechte des Manncs sind jedoch durchaus kein Nießbrauch,

wie Runde a. a. O. ganz irrthümlich annimmt.

7) S. §. 23l. Not. 13.

8) S. §.231. Not. 11.

9> Eichhorn Zj. 312, III.

Ii. l2
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Hälfte am Stammgute, wie es sich nach Befriedigung der

gemeinschaftlichen Gläubiger herausstellt. Was von dem Pro

pergute für eheliche Zwecke oder im Interesse des anderen Ehe-

gatten aufgebraucht worden ist, muß im ersten Falle aus dem

Sammtgute, im zweiten aus dem Propergute des bereicherten

Ehegatten ersetzt werden; was vom Sammtgute für das Pro-

pergut eines Ehegatten, namentlich zur Bezahlung der beson-

bem Schulden des Mannes, aufgewandt worden ist, muß

dieser an jenes zurückerstatten

e) Das System des ehemännlichen Nießbrauchs.

§. 235.

Nach manchen Gesetzgebungen und dem Gewohnheitsrechte

vieler Gegenden ^) haben die Rechte des Ehemanns am ge

stimmten Vermögen der Frau (sofern nicht einzelne Theile als

s. g. Receptiticn ausdrücklich vorbehalten werden) die Natur

eines Nießbrauchs 2) (usüstruetus maritslis) erhalten.

10) Reyscher a. a. O. §. S72.

1) Ganz besonders ausgebildet ist dieß System in den Ländern des

chursächsischen RechtS , wo es unter der Auctorirät der romanisirenden

sächsischen Praktiker entstanden ist, welche sich zwar an den Sachsen

spiegel hielten , aber damit das römische Dotalrecht vereinigen zu kön

nen glaubten ; die. vom letztern abweichenden Bestimmungen des Sach

senspiegels wurden nun zum usu8sructus m^rit»!!» und zur Portio st,i-

tuwri» gestempelt. Eichhorn Rechtsgesch. tz. 4S2. — Vgl. über das

System Haubold Sächs. R. §. 70 flg. Sachse Sächs. R. 8. 143 flg.

Heimbach Sachs. R. §. 99 flg. und dessen Abhandlung in seinen und

Ortloff's u.s. w. ,'urist. Abhandl. Bd. 1 s1847) S. 1«1 flg. Runde

ehel. Güterr. §. 42—49. Preuß. Landr. II, 1 § 23l. 345. Das Oc-

sterreich. Gesetzb. §. 1218 flg. enthält ein modiflcirtes Dotalsystem.

Dieses oder der ehemännliche Nießbrauch gilt häusig für besondere Elas-

sen der Einwohner, z. B. den Adel, wenn das allgemeine Gütersystem

die Gütergemeinschaft ist.

2) Es entscheiden also hier die Grundsätze des usustrucws und «us-

«ususkrurtus, da der Gegenstand ein ganzes Bermögen ist.
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Die Frau ift hiemach auch während der Ehe zu allen Verfü

gungen berechtigt, welche unbeschadet des Nießbrauchs vorge

nommen werden können^). Der Mann ist verpflichtet, sie

und die Kinder standcsmaßig zu erhalten; diese Verbindlich

keit trifft auch die Gläubiger des Mannes, welche den Nieß

brauch desselben zur ConcurSmasse ziehen. Eine Caution zur

Sicherung der Restitution des Frauenguts ist der Mann

nicht zu stellen verbunden. Dagegen gewährt die Praxis der

Frau eine stillschweigende Hypothek am Vermögen desselben

und es gebühren ihr ohnedieß für eine eigentliche Dos die

Dotalprivilegien. Diese Unterscheidung des FrauengutS in

Dotal- und Paraphernalgüter °) hat jedoch keinen Einfluß

auf die Rechte des Mannes, welche am gesammten Vermö

gen der Frau gleich sind.

3) Daher kann sie zwar weder einen Gegenstand durch Veräuße

rung «och durch Contrahiren einer Schuld während der Ehe dem Rieß-

brauche des Ehemanns einziehen; dagegen kann für voreheliche Schul

den das Frauengut jeder Zeit in Anspruch genmnmen werden, und

ebensowohl auch für eheliche Schulden der Frau , welche nicht auf einer

Verfügung derselben beruhten. Denn der Nießbrauch des Manne«

ergreift nicht die einzelnen Gegenstände, sondern die universits» deS

Frauenguts; in dem Begriffe des Vermögens ist aber die Möglichkeit

einer Vermehrung und Verminderung und der Zusammenhang mit ei-

ner Persönlichkeit, die hier fortdauernd wirksam, obschon beschränkt ist,

von selbst gegeben. — Aber auch der Mann ist zu keinerlei Verfügung

über das Frauengut berechtigt.

4) Ausdehnung der 1. 11 L. Se p»ct. conv. 5, 14.

5) Da die sächsischen Gesetze zwischen Dotal - und Paraphernalgut

unterscheiden und doch die Bestellung einer So» ungebräuchlich ist, s»

bedurfte es eines neuen CriteriumS; dieß findet die Praxis in der Zeit

der Jllation, indem alles zur Zeit der Eingehung der Ehe von der

grau Eingebrachte als ckos betrachtet wird. Heimbach Sachs. Recht.

S. 1W.
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Fortsetzung der ehelichen Güterverhältutsse «ach Auflösung

der Ehe.

8. 236.

Die Wirkungen der Ehe auf die Gestaltung der ehelichen

Güter können unter Zustimmung der Betheiligten auch jenseits

der Ehe noch eine Zeit lang in ihrem factischen Bestand fest

gehalten werden. Dicß tritt nach vielen Particularrechten in

Uebercinstimmung mit dem mittelalterlichen Rechte ') von selbst

ein, wenn der überlebende Ehegatte mit Kindern aus dieser

Ehe als Miterben des verstorbenen Gatten concurrirt ^) ; er

bleibt dann mit den Kindern, die er zu unterhalten, zu erzie

hen und auszusteuern verpflichtet ist, in ungetheiltcr Were

und übt über das gemeinsame Vermögen (zu welchem jedoch

nur die aus der Ehe stammenden Güter der Kinder, nicht

auch ihr sonstiges Vermögen gehört) in der Regel dieselben

Rechte aus, welche während der Ehe dem Manne zustanden

Bald besteht demnach sein Recht in einem lebenslänglichen

Nießbrauch an dem Erbtheile der Kinder bald in dem ehe-

1) Sachsensp. I, 11. 12. 13. 20. §. 3 und 4. 76. Der überle

bende Vater behielt seine Gewere und Vormundschaft ganz so, als

während der Ehe; die überlebende Mutter übte dieselben Rechte als

Beisitz aus, jedoch durch Gcschlechtsvormundschaft beschränkt.

2) Ueber Lübisches R. s. Pauli Abhandl. II S. 140. Brem. Etat.

v. 1433, 7. 8. Freiburger Stat. (1520) III, 3 Art. 4. Hamb. Stat.

III, 3, 3. Fränkische Landgerichtsordn. III, 90. Bamberg. Landr. I,

1, 10 §. 5. Lippische Verordn. §. 15 flg. S. Phillipps Gütergemein

schaft S. 214 flg.

3) Bisweilen sind die Rechte der Frau geringer. Pauli a. a. O.

S. 142 flg. Inventarisation und Cautionsleistung wird in der Regel

nicht gefordert.

4) Runde Güterrecht §. 112. Dieses Recht, sowie die Rechte des

überlebenden Gatten in der fortgesetzten Gütereinheit oder Gemeinschaft

beruhen durchaus nicht auf der väterlichen Gewalt oder dem elterlichen

Rechte, deren Wirkungen vielmehr daneben bestehen, wenn sie nicht fac-

tisch durch jene temporär absorbin werden; vielmehr sind diese Rechte
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männlichen Verwaltungs - und Verfügungsrechte des Gütercin-

heitsystems 6) , bald ist das Verhältniß eine fortgesetzte Güter

gemeinschaft (oommunio bonorum in'«roSuts) , eine Gemein

schaft auf Gedeih und Verderb °) ; ganz anomal ist aber die

Gestaltung, bei welcher die Rechte der Kinder den Charakter

von Notherbrcchtcn am künftigen Nachlaß des allein erbenden

überlebenden Ehegatten erhalten ^). Diese Fortsetzung des ehe

lichen Gütcrverhältnisses wird beendigt 1) durch den Tod des

überlebenden Ehegatten ^), 2) durch freiwillige Entsagung"),

des überlebenden Gatten juristisch nur als gesetzliche Nachwirkungen des

Einflusses der Ehe auf das Vermögen zu betrachten.

5) Runde a. a. O. §. 113.

6) Hier fällt Alles, was der überlebende Gatte erwirbt, in die ge

meinschaftliche Masse, sofern es auch während der Ehe ein Theil der

communi« geworden wäre. Von dem Vermögen der Kinder gehört nur

das vom verstorbenen Gatten Ererbte, nicht auch ihr später Erworbenes

oder außerdem schon Besessenes in die Gemeinschaft. In Betreff dieser

gelten jedoch alle Grundsätze der ehelichen Gütergemeinschaft. Es ist

eine wahre Gemeinschaft auf Gedeih und Verderb; Vermehrung und

Verminderung treffen beide Theile, und von einer Aussonderung der

Antheile kann erst die Rede seyn, wenn alle auf der Gemeinschaft haf

tenden Schulden abgezogen sind.

7) Scherer Gütergemcinsch. I §. 111. Runde §. 1t5. Hierher

gehört auch das statutarisch vorkommende, vielgedeutete und oft ver

kannte s. g. Verfangenschaftsrecht, wonach nicht allein die Güter

des Verstorbenen, sondern auch des Ueberlebeuden den Kindern „ver

fangen" sind. Manche verstehen darunter ein Eigentbum der Kinder

auch am Vermögen des Ueberlebeuden (Runde S. 240); Andere (z. B.

Kraut Vormundsch. II S. 611) sehen darin nur eine Anwendung des

Rechts der nächsten Erben . was wohl das Richtige ist. — Eine ganz

unglaubliche Begriffsverwirrung hat dieß Wort „Verfangenschaftsrecht"

in der Literatur des vor. Iahrb. erzeugt, wie man aus Fischer's Gesch.

der deutschen Erbfolge (1778) seben kann.

8) Nicht schon beim Tode eines Kindes.

9) Das Aufgeben dieser Rechte involvirt aber nicht auch ein Auf

geben der Rechte und Pflichten, welche aus der väterlichen Gewalt und

der Elternschaft entspringen.
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3) durch Antrag der Kinder oder ihrer Bormünder ans Schich-

tung , zu welchem sie jedoch nur im Falle der VerwaltungS-

unfühigkeit oder Verschwendung und der Wiederverheirathung

des Ucbcrlebenden berechtigt find Die Theilung, bei wel

cher die minderjährigen Kinder durch besondere Vormünder

vertreten werden müssen, geschieht nach dem Maßstabe des

Erbrechts der Kinder, welches aus dem im einzelnen Falle

stattfindenden Gütersysteme folgt; bei der Auflösung der fort-

gesetzten Gütergemeinschaft erhält der überlebende Gatte in der

Regel die Hälfte, die andere Hälfte wird unter die Kinder

vertheilt, welchen eine empfangene Aussteuer hierbei ange-

rechnet wird Die Absonderung der Kinder auö der fort-

gesetzten Gütergemeinschaft hat noch die besondere Wirkung,

daß die «beschichteten Kinder erster Ehe gegen die Kinder

einer vom Ueberlebcndcn mit Gütergemeinschaft eingegangenen

zweiten Ehe bei der Beerbung des gemeinschaftlichen ParenS

10) Runde ß. 117. Hier wird häufig durch Einkindschaftsverträge

geholfen. — Wo auch GroMhrigkeir (Brem. Etat. 7. Lüb. R. II,

2, 11) ein Recht zum Theilungsantrag giebt, kommt es vor, daß ein-

zelne Kinder abgeschichtet werden, andere in der Were bleiben; jene

concurriren dann nicht mehr bei der späteren Theilung.

11) Runde §. 118. Das Princip der Theilung (manche Particular-

reihte lassen nach Köpfen theilen) ist je nach dem besondern Charakter der

Gütergemeinschaft des einzelnen Statuts verschieden ; bisweilen ist auch

dieser besondere Charakter nicht consequent durchgeführt, sondern eine

rein willkürliche Bestimmung getroffen. Ueber das Lübische R. s. Pauli

a. a. O. S. 191—215. — Immer muß als leitender Gedanke ange-

nommen werden, daß bei diesem Verhältniß die Theilung, welche gleich

beim Tode des Parens hätte geschehen sollen, verspätet worden ist und

nun nachgeholt werden soll. Nach manchen Statuten (Hamb. Stadtr.

III, 1. 4. Lüb.R. II, 2, 31.33) wird die Theilung nicht reell durchgeführt,

sondern der Ueberlebende bekennt sich nur zum Schuldner für die Ab-

schichtungssumme (s. g. Ausspruch).
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zurücktreten und diesen gegenüber nicht einmal dm Pftichttheil

fordern können

ö. Einzelne eheliche BermögenSverhZltnisse.

s. Aussteuer^

8. 237.

Die nach alter und sehr allgemeiner Sitte von der Frau

in die Ehe gebrachten, hauptsächlich zur Einrichtung des Haus

wesens dienenden beweglichen Güter (Heirathsgut , Ausstat

tung, Aussteuer ^)) werden nach den Grundsätzen der Dos bo

urtheilt^). In der Gewährung einer solchen Mitgift, für

deren Größe die Landessitte ^) den Maßstab ausspricht, wird

12) Der Grund dieses exorbitanten Satzes liegt in dem willkürli

chen Princip der Gütergemeinschaft, nämlich der Rcchtsveränderung.

Das Vermögen des zur zweiten Ehe schreitenden Gatten hört auf, sein

Vermögen zu seyn, es wird Vermögen der neuen Communionsinteres-

senten; beim Tode eines Ehegatten wird nun dessen ursprüngliches Ver-

mögen nicht wieder ausgeschieden, sondern es ist in seinem ideellen An-

theil untergegangen, an welchem das Recht zunächst nur den Kindern

aus dieser Ehe ein Erbrecht zuerkennt. Runde §. 119. Pauli S. 213 flg.

Heise und Cropp Abhandl. II S. 265 N. 4. Ueber noch andere will-

kürliche erbrechtliche Folgen der Theilung s. Hamburg. Etat. III, 3,

Art. 13. Eichhorn Einl. §. 317.

1) Auch Brautschatz, Brautwagen, Mitgift, Heimsteuer genannt.

Mittermaier Grunds. §. 392 (s. auch Glück Pandekten Bd. 2t S. 431)

will hiervon die eigentliche ckos unterscheiden, was auf einer unrichtigen

Vorstellung von letzterer beruht. S. Puchta Pandekten §. 114 Note g.

Die deutsche Sitte der Aussteuer ist freilich nicht erst aus der römischen

Dotallehre entlehnt; der Begriff und Zweck derselben fällt aber mit der

äos zusammen.

2) Unvereinbar ist die Unterscheidung einer Sos mit der allgemein

nen Gütergemeinschaft und dem Gütereinbeitssysteme. sofern sie nicht

den Charakter des Sonderguts haben soll (Runde ehel. Güterr. S. 34ß).

Auch bei dem Systeme des ususkructus msritslis bewährt sie ihre Wir-

kung erst nach Auflösung der Ehe (s. §. 235).

3) Auch der besondere StanS modistcirt den Maßstab. z.B. bei

Bauern und Adeligen. ' . '
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heutzutage meistenthcils eine genügende Erfüllung der auf

Verwandtschaft beruhenden DvtationSpflicht anerkannt *).

d. Morgengabe.

§. 238.

Hier und da hat sich die alte Sitte') erhalten, nach

welcher der Mann am Morgen nach der Brautnacht der Frau

ein Geschenk giebt, die Morgengabc; in der Regel ist dicß

eine freiwillige Gabe^). Sic kann entweder sofort tradirt*)

oder für den Fall des Todes des Mannes bestimmt werden;

im ersten Falle erwirbt die Frau sofort das Eigenthum der

tradirtcn Gegenstände, welche aber während der Ehe wie das

4) Beim Bauern- und Adclstande, wo die Aussteuer häufig zugleich

eine Abfindung wegen der Ausschließung von der Succession ist, ist die

«I«» necesssris großer; über ihr Verhältniß zu dem Werthe der Grund-

stücke s. Moser Patriot. Phantasteen Bd. 4 Nr. 52. Runde Interims-

wlrrhschaft s. «S.

1) S. schon I.. ^Ismsnn. S6 csp. 2. I.. Surgunck. 42 §. 2. (Vgl.

aurli Kendler ckis8. Se NorgenFsds 1843). Sachsensp. I, 20 §. 1. Schwa,

benspiegel 19. Die Morgengabe war juristisch besonders dadurch aus-

gezeichnet, daß sie (sofern sie nicht in Grundstücken bestand) ohne Er-

, laubniß der Erben gültig bestellt werden konnte. Daß die Morgengabe

in einer Beziehung zur Iungfräulichkeit gestanden hqbe, ist allerdings

wahrscheinlich (s. auch Bayr. Landr. I, 6, 16), obschon nicht für alle

Gegenden nachzuweisen.

2) Früher mochte es wohl in manchen Ständen nach lokalem Ge

wohnheitsrecht eine Pflicht des Mannes seyn, die Morgengabe zu geben,

wie uoch heutzutage hei Ehen Adeliger in Sachsen (Haubold Sachs. R.

§. 404). S. auch Bayr. Landr. g/a. O. §. 3.

3) Dieß war namentlich der Fall nach den süddeutschen Rechtsbü-

chcr». S. Kraut «ormundsch. II S. 54« flg. Alr-Bavr. Landr. §. 131

(Ueumsun 87, 9). Schwabensp. 20. Ueber den Charakter der Mor

gcngabe nach dem Sachsenspiegel s. Albrechl Gerrere S. 2L1, dagegen

aber Kraut «. a. V. S. 538.
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übrige Fraucngut in der Hand dcS Mannes verbleiben^), im

letzteril Falle erwirbt sie es erst beim Tode desselben °).

c) Witthum').

§.239.

Eine Wittwenversorgung kann durch Rechtsgeschäfte ^)

der verschiedensten Art bewirkt werden, sowohl durch letztwil

lige Verordnungen, als durch Geschäfte unter Lebenden. Nach

dein mittelalterlichen Rechte wurde für diesen Zweck besonders

das Leibgeding (Leibzucht, Witthum, viäuslitium) ange

wendet, wonach der Ehefrau der lebenslängliche Nießbrauch

an bestimmten Theilen deö Vermögens des Mannes bestellt

wurde, dessen Ausübung aber bis zur Auflösung der Ehe

suspcndirt bliebt). Diesem Verhältnisse entspricht die heut-

4) S. schon Bayr. Landr. 12, 9 (üenmsnn 87). Kraut a. a. O.

S. S49. E. aber Preuß. Landr. II, 1 §. 207. Ein wahres Sondergut

bilden aber die Geschenke, welche die Frau unter dem Namen: Spiel-,

Trüffel-, Nadelgelder vom Manne erhält. S. Pauli Abhandl. aus d.

Lüb. R. II S. 62 flg.

5) Immer aber ist es wirkliches Gigenthum an der Morgengabe,

welche deshalb auch auf die Erben der Frau übergeht. Darin unter-

scheidet sich die bloße Leibzucht, von welcher das Bremische Rittcrrecht

«, 1 und das alte Berg. Landr. §. 14 (bei Lacomblet Arch. 1,1, 8«)

reden, obschon sie den Namen Morgengabe gebrauchen.

1) Ueber den Ursprung des Wortes (v. widmen) s. Phillips in den

Münchner gel. Anzeigen Bd. 19. Nr. 222; daraus kann jedoch für das

heutige Recht keine Consequenz gezogen werden.

2) Auch durch unmittelbare gesetzliche Bestimmungen, z.B. erb

rechtliche oder solche, welche das Verhältniß der Wittwo zum Vermö

gen der Kinder reguliren (Beisitz).

3) Sachsensp. I, 11: „ÄIsu mu2 »uck n«I vron en vizen gedn üu

irme übe mit >Ier erben Felobecke, snie zmi^ g»« sie sin, binnen g e ui e

^erlebte, cksr ck»ü eijsen inne ligt, in ivlieber stst,

ckeste Äs» Kongos b»n sie. I.ib?uekt K»n cken vr«nen nimsn bre-

eben, en neger u»ob ^edorne erben n«e>i e>«in msu, usse cken cks/ gut

erstirbt, sie en vernirke? selben ^. Virt ssn ein m»n mit reckIe
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zutage ^) unter dem Namen Witthum vorkommende Wittwen-

vcrsorgung, welche bald in der Uberlassung einer Wohnung

(Wittwensitz), bald in dein Nießbrauch von Grundstücken und

Capitalien, bald in der Bestellung von Natural- oder Geld-

renten besteht °). In der Regel ist sie eine freiwillige Hand

lung des Mannes; hie und da kann sie aber auch nach Ge

setz oder Gewohnheitsrecht gefordert werden. Sie endigt nach

den meisten neueren Gesetzen mit der Wiederverheirathung der

Wittwe °).

Eine andere Art der Wittwenversorgung wurde üblich,

als besonders in den Ehen Adeliger von der Frau auch Ca-

vitalvermögen als Hcirathsgut eingebracht zu werden pflegte;

in Rücksicht auf eine solche Dos wurde vom Manne eine gleich

große oontraäos (Widerlage, Gegenvermächtniß , äonatia

xrovter nuptias) bestellt, welche von den Erben des Mannes

nebst der äos beim Tode des letztem ausgezahlt und bei ver

zögerter Auszahlung verzinst werden mußtet. Dieses Rechts-

v«n »iine vib« gesckeinen, si belielcket ckock ii'e lib2urkt, 6i ke ir ge-

geben kst sn sime eigen." Auch der Mann kaun die zu Leibzucht an-

gewiesenen Grundstücke der Frau nicht durch eine Disposition entziehen.

Kl. Kaiserr. 2, 100. Schwabenspiegel (Wackern.) 21. Albrecht Ge.

were S. 223 flg. Kraut Vormundsch. II S. 527 flg. S. auch Eckardt

Zcitschr. f. deutsch. R. Bd. 10 S. 446 flg. Ueber Leibgeding am Le

hen s. oben §. 117 N. 4.

. 4) Am meisten kommt sie bei dem Grundadel vor.

5) Brem. Ritterr. Tit. 7 §. 1 u. 4. 0«ck. Asximil. «svsr. I , S

8. 15. Kamptz Mecklenb. Civilr. §. 203. Preuß. Landr. II, 1 §. 467 flg.

Haubold Sachs. R. z. 40« (Eingeschneidel). Oesterr. Gesetzb. S. 1242

—1244. Besteht das Witthum in einem Nießbrauche, so braucht die

Wittwe keine Caution zu leisten.

6) Eichhorn Einl. §. 306 behaupter, daß im Zweifel das Witthum

lebenslänglich sey (mit Ausnahme des Wittwensitzes); dieß widerspr cbt

der fast übereinstimmenden Bestimmung der neueren Gesetze, w^lilie

das Witthum als eine Versorgung der Wittwe, so lange sie im Witt-

wenstande bleibt. ansehen. Eckardt a. a. O. S. 493.

7) Eichhorn Einl. §. 304 und 3g5 (Phillips D. Pr.-R. §. 132).
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verhältniß hat später in Sachsen die Deutung als eine Leib-

rentenbercchtigung der Wittwe (ckotslitium) gefunden, wel-

che an die Stelle deö Rückempfangs der üo» und des Gegen-

Vermächtnisses tritt und in dem Ansprüche auf die doppelten

Zinsen dieser VermögenStheile besteht. Hiernach hat die ade-

lige Wittwe in Sachsen gesetzlich die Wahl, ihren Braut

schatz nebst dem Gegenvermächtniß zurückzufordern, oder die

Leibrente von den Erben des Mannes anzunehmen"), zu de-

rcn Zahlung auch die Nachfolger im Lehen- oder Stammgute

als solche verpflichtet sind. Vertragsmäßig und dann bis-

weilen modisicirt findet sich das Verhältniß auch außerhalb

Sachsens.

Zweites Capitel.

Das elterliche und Kindes -Recht.

Einleitung.

§. 24«.

Die elterlichen und Kindes-Rechte sind gegenseitige Rechte

an der Person. ,Iene kommen beiden Eltern als solchen zu;

aber dem Vater gewährt das Recht in Gemäßheit seiner na

türlichen Stellung auch hier ein Uebergewicht. Diese stärkere

Berechtigung des Vaters stellte das ältere deutsche Recht in

der Form einer Vormundschaft (Mundium) über die Kinder

S. Bayr. Landr. 11, 17 (»eumsnn 83). Schwabensp. 23. — Lock.

ZUsximil. I, 6 §. 14. Preuß. Landr. II, 1 §. 4S«. Kamptz Mecklenb.

R. S. 202 (»u^menwm Solls). Oesterr. Gesetzb. §. 1230.

8) Sachs. Constit. v. 1572 II e. 42 u. 44. Haubold Sachs. R.

§. 398 flq. Zachariä Sachs. Lehnr. §. 197 flg. Sachse Großherz. S.

R. §. 538.

9) Vorausgesetzt wird probst!« Solls Mstse. Uebrigens hat die

Wittwe dann für diese Forderung die Dotalpri»ilegien. Es ist eine wabre

Leibrente, welche nicht auf die Dauer des Witrwenstandes beschränkt ist.
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dar, in welche jedoch nicht der gesammte Inhalt seines An-

theils an den elterlichen Rechten aufgenommen war^). So

hat sich von den allgemeinen elterlichen Rechten eine Summe

besonderer elterlicher Rechte des Vaters abgelöst, welche neben

jenen ihr selbstständiges Daseyn haben. Nachdem der strenge

Begriff der väterlichen Vormundschaft untergegangen war, hat

man sie unter dem Namen väterliche Gewalt zusammen

gefaßt und ihnen einige der wichtigsten Wirkungen der väter

lichen Gewalt des römischen Rcchts untergelegt

1) Kraut Vormundschaft II S. «02—618.

S) Nur diese Auffassung der väterlichen Rechte läßt sich nach deut-

schem Rechte rechtfertigen ; die väterliche Gewalt ist nur ein gesteigertes

elterliches Recht. Gewiß ist es unrichtig , diese besonderen Rechte heut

zutage zu ignoriren und namentlich die Geltung einiger wichtigen Wir

kungen der römischen väterlichen Gewalt in Abrede zu stellen (s. die bei

Kraut S. 618 Citirten) , oder diese Ansicht in der Form auszusprechen,

daß auch der Mutter heutzutage eine potestss zukomme (analog einzel

nen Particularrechten , wie z.B. die Mühlhäuser Stat. B. 4, Art. 20

und 31, welche auch der Mutter eine Gewalt beilegen; s. dagegen Cropp

in s. u. Heise's Abhandl. S. 283 und Kraut S. «81; solche Bestimmun

gen sind theils als Singularitäten, theils als Reste der ehemaligen

Vormundschaft der Mutter aufzufassen); aber noch unrichtiger scheint

es mir zu seyn, wenn man, wie allgemein geschieht, die Geltung der

römischen pstri» potesw» ihrem principiellen Charakter nach behauptet.

Denn dieser enthält, ebenso wie die msnus über die Frau und die Herr

schaft über die Sclaven, eine den Vermögensrechten analoge Berechti

gung an Personen — ein Charakter, der im neusten romischen Rechte

zwar durch große Milderung seiner Wirkungen zurücktritt, aber doch

noch immer vorhanden ist. Die Natur der väterlichen Rechte in Deutsch

land - selbst des alten strengen Mundiums hat aber nie diese Bedeutung

gehabt ; hier war immer das natürliche Schutzrecht und die SchutzpflicKt

des Vaters die Grundlage, welches die Persönlichkeit des Kindes nicht

weiter beschränkt, als jenes Schutzverhältniß fordert. Und dieser CKa-

rakter der väterlichen Rechte besteht auch heute noch; sie sind zwar größer

als die allgemeinen (auch der Mutter zustehenden) elterlichen Rechte,

aber doch sind sie nichts Anderes als solche. Von der römischen pstriii

potests» sind nur einzelne Wirkungen auf das elterliche Recht des

Vaters übertragen.
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1> Die allgemeinen elterlichen und KindeS- Rechte').

§. 241.

Eltern und Kinder sind sich gegenseitig Alimentation schul

dig. Die Eltern sind verpflichtet, die Kinder zu erziehen,

jedoch hat der Vater bei der Anordnung der Art der Erzie

hung die überwiegende Stimme; dasselbe gilt im Zweifel auch

in Betreff der Bestimmung des Glaubensbekenntnisses, in wel

chem die Kinder in gemischten Ehen erzogen werden sollen^).

Das Recht und die Pflicht der Erziehung komnrt im Falle

des Todes oder der Unfähigkeit des Vaters der Mutter zu,

selbst wenn sie zu einer zweiten Ehe schreitet Beide Eltern

gleichmäßig haben heutzutage das Recht, die Eingehung einer

bestimmten Ehe des Kindes durch Verweigerung ihrer Einwil

ligung zu verhindern ^). Auch in Dcmschland bestehen ferner

die rechtlichen Wirkungen, welche schon das römische Recht

1) Die Klagen auf Anerkennung der Kindschaft sind die römischen,

nämlich die actio cke liberis aFNOseenckis et slenckis (sctio cke SüstioinH

und die »et!« cke psrtu sgnoseenck«.

2) Dieß muß dann angenommen werden, wenn das Gesetz keine

oder nur eine subsidiäre Bestimmung über diese Frage für den Fall aus

spricht, daß keine eigene Entscheidung des Vaters vorliege. Bisweilen

aber ist die Bestimmung des Gesetzes absolut (z. B. Hannov. Ges. v.

31. Juli 1826, wonach die Kinder in der Religion des Vaters erzogen

werden müssen, und ebenso die Preuß. Declarat. v. 21. Nov. 180S);

manche Gesetze enthalten subsidiäre Bestimmungen, welche nur durch ei-

nen Ehevertrag, also den übereinstimmenden Willen beider Gatten

abgeändert werden können (z. B. Bayr. Relig.-Edict v. 26. Mai 1813

§. 12, wo, wie früher in der absoluten Vorschrift des Pr. Landr. II, 76,

bestimmt wird , daß die Söhne im Glaubensbekenntniß des Vaters, die .

Töchter in dem der Mutter erzogen werden sollen). Immer aber reicht

die Wirkung solcher Bestimmungen nur bis zu den Unterscheidungsjahren

der Kinder.

3) S.z.B. Pr.Landr.II, 18§.315u.317. Oesterr. Gesetzt,. §.218.

4) ö»»cken ckoctriu» cke mstrimoiiio (1848) p. 1v. Richter Kirchen-

recht Z. 254.
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aus der schuldigen Ehrfurcht der Kinder gegen die Eltern hervor

gehen läßt °). Die Vermögensrechte dagegen, welche dem

überlebenden Ehegatten nach vielen Particularrechten an dem

aus dem Nachlasse deS verstorbenen stammenden Vermögen der

Kinder in einer Fortsetzung der ehelichen Güterverhältnisse zu

stehen, ruhen nicht auf diesem Boden, sondern in einer Steige

rung der Wirkungen der Ehe auf das Vermögen

«) Die besonderen Rechte deS Vaters (väterliche Gewalt).

§. 242.

Die besonderen Rechte des Vaters (die s. g. väterliche Ge

walt) betreffen das Vermögen des Hauskindes ; der Inhalt

derselben wird heutzutage im Wesentlichen nach den Wirkun

gen der väterlichen Gewalt im neusten römischen Rechte de-

5) Puchta Pandekten §.431. Dienste, welche über die natürliche

Verpflichtung der Kinder zum Gehorsam und zur gewöhnlichen Beihülfe

hinausgehen , können die Eltern nicht verlangen. Ueber die bestrittene

Frage, ob die Kinder für den Eltern geleistete Dienste Ersatz fordern

könn«n, s. Kraut Normundsch. II S. 638 fig.

6) S. oben §. 236, 3. Ueber ein in früheren Quellen der Mutter

außerdem bisweilen gestattetes Nießbrauchsrecht am Vermögen der

Kinder s. Kraut a. a. O. S. 688 flg.

1) Die Einwirkung des Vaters auf die Person des Kindes, da«

Erziehungs- und Züchtigungsrecht, kann heutzutage nur als Wirkung

seines hervortretenden Antheils an den allgemeinen elterlichen Rechten

gelten. Die Vormundschaft, welche das ältere deutsche Recht dem

Vater beilegte, absorbirte einen großen Theil der elterlichen Rechte auf

die Perfon des Kindes, indem sie sogar die Befugniß gewährte, das-

selbe zu verkaufen und unter Umständen zu tödten (Kraut Vormundsch.

I §. 31 flg. II S. «02 flg.). Als aber die Frau allmählig eine selb

ständigere Stellung in der Ehe erlangte und nicht mehr als Mündel des

Mannes betrachtet wurde , als ferner die väterlichen Rechte nicht mehr

den Charakter der strengen Vormundschaft hatten, so traten elterliche

Rechte an die Stelle der früher fast ausschließlich v ü t e r l i ch e n, und nur

die das Vermögen des Mündels betreffenden blieben als solche bestehen.
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stimmt ^). Rur erkennt das deutsche Recht in dieser s. g. vä

terlichen Gewalt kein Hinderniß zur Vornahme von Rechts

geschäften zwischen dem Vater und den Kindern und beschränkt

demgemäß auch den faktischen Umfang des PeculiumS auf ein

geringeres Maaß ^).

Diese besonderen Rechte des Vaters entstehen aus den

selben Gründen, aus denen die väterliche Gewalt nach römi

schem Rechte entstand; auch der Legitimation ^) wird diese

Wirkung beigelegt. Sie erlöschen, 1) wenn die Kinder ei

nen besondern Haushalt anlegen, d. h. ein selbständi

ges, aus den Früchten eigner Erwerbthätigkeit und eigenen Ver

mögens unterhaltenes Leben beginnen, dessen Begriff weder

die Fortdauer kleiner väterlicher Unterstützungen ausschließt,

noch eine äußere Trennung aus dem Hause des Vaters erfor

dert^); den volljährigen Kindern steht die Anlegung einer be-

2) Das wichtigste Recht, die Verwaltung und der Nießbrauch am

Permögen der Kinder (welchen der Vater auch an den aus der Thei-

lung der fortgesetzten Gütergemeinschaft stammenden Gütern hat), stand

ihm schon nach der älteren Vormundschaft zu. Kraut a. a. O. II

S. 606 flg. 622. Particularrecht und Praxis haben nun zwar die Wir

kungen der väterlichen Gewalt oft im Einzelnen modificirt (Kraut

S. 619 flg.), aber die Darstellung dieser Abänderungen gehört nicht

Hieher.

3) Kraut S. 635 flg. Diese Abänderung entspricht dem ursprüng

lichen Charakter des Rechtsverhältnisses zwischen Vater und Kind in

Deutschland, welcher «ufrecht erhalten worden ist. S. z. B. Lock.

«sximil. «sv»r. I, 5 § 2. Sächs. Deels. 14. v. 1746. Knrpfälz. Landr.

Il, 27 §. 3. Maynz. Landr. Tit. 30 Z. 1 u. s. w.

4) Die Legitimation und Adoption war dem deutschen Rechte un

bekannt; jene hatte anfangs nur die Wirkung, den Makel der unehe

lichen Geburt zu tilgen. Heutzutage genügen diese Akte zwar völlig

zurBegründung der väterlichen Gewalt, aber in manchen andern Rechts

verhältnissen, namentlich erbrechtlichen, ersetzen sie nicht das Erforder

niß der ehelichen Geburt. Eichhorn Rcchtsgesch. §. 351. 449.

5) S. über diese gemeinrechtliche s. g. qussi emsncipstio oder emsne.

tscit» s. Ssxooies Kraut Vormundsch. S. 644 flg. und die das. ange
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sonderen Haushaltung durchaus frei, den minderjährigen nur

mit Zustimmung deö Vatcrs^). 2) Mit der Bcrheirathung

der Töchter^). Die Emancipation des römischen Rechts

wird in Deutschland selten gebraucht ").

Drittes Capitcl.

Die Vormundschaft').

Einleitung.

ß. 243.

Die Vormundschaft (Mundium) des älteren deutschen

Rechts beruhte nicht auf dem in gewissen Altersstufen und an

deren menschlichen Zuständen eintretenden Bcdürfniß einer frem

den Vermögensverwaltung, sondern auf der Nothwendigkeit

eines allgemeinen Schutzes wehrloser und hülfsbcdürftiger Per

sonen, in welchem nicht bloß das Vermögen, sondern das ge-

sammte physische und geistige Daseun vertreten war Die

führten Stellen, vorzüglich Oonstit. 8»xon. II, 10. Frankfurt. Reform.

II, 1, 9. Preuß. Landr. II, 2 §. 210 flg. ZIsxim. Savsr. I, 5.

K. 7. Als abgesonderter Haushalt muß auch die Stellung eines Kindes

als Dienstbote, Handlungsdiener u. s. w. gelten (Kraut S. 657). Die

ser Aufhebungsgrund der väterlichen Gewalt gilt auch für Töchter, was

bisweilen bestritten worden ist.

6) Dies ist bestritten. Man verlangte 1) ein bestimmtes Alter und

2) Zustimmung des Vaters. S. Kraut S. 654.

7) Nicht auch der Söhne, wie Kraut S. 662 flg. annimmt, bei de-

ncn nur Absonderung des Haushalts entscheidet.

8) Ein prsemium einsncipstioms kommt heutzutage nicht mehr vor.

Kraut S. 665.

1) Eine umfassende Darstellung des alteren deutschen Vormund-

schaftsrechts und der auch im heutigen Rechte noch bestehenden einzel»

nen Wirkungen desselben giebt Kraut die Vormundschaft nach de«

Grundsätzen des deutschen Rechts Band 1(1835) — 2 (1847).

2) Dem Vormunde wurde am Vermögen des Mündels eine Ge
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Allgemeinheit dieses Bedürfnisses nach dem öffentlichen Leben

jener Zeit unterwarf daher nicht bloß Unmündige, Gebrech

liche und Frauen, sondern auch familienlose Freie und Geist

liche einer Vormundschaft (Vogte!). Der Inhalt der vormund

schaftlichen Rechte und Pflichten war je nach dem besonderen

Lebensverhältnisse deö Mündels verschieden, indem sie sich

bald einem obrigkeitlichen Schutze näherten, bald durch die na

türliche Stellung des Vormunds als Vater oder Gatte einen

eigenthümlichcn Zuwachs empfingen. Dieser Charakter der

Vormundschaft mußte verschwinden , als ein geordneter öffent

licher Zustand das Bcdürfniß eines besonderen Privatschutzes

beseitigte; es blieb sonach nur noch die Vormundschaft, welche

den Mangel der Fähigkeit zu eigener Vermögensverwaltung

ersetzen soll Dahin gehört auch die in Particularrechten

noch vorkommende Geschlechtsvormundschaft.

Zwar ist heutzutage die Lehre von der Altersvormund-

schast vorzugsweise nach den Grundsätzen des römischen Rechts

zu beurtheilen; aber doch haben sich einzelne modificircnde

Rechtssätze theils durch die Rcichsgesetzgebung, theils durch die

were zugeschrieben, an seiner Person aber eine Gewalt; der Vormund

konnte sich daher des Gutes und der Person unterwinden, und hatte

auch die Kinder des Mündels in seiner Vormundschaft; er konnte Ge

horsam vom Mündel verlangen und übte innerbalb gewisser Gränzen

ein Strafrecht über ihn aus. Der Vormund konnte die Vormundschaft

auf Andere übertragen. Er bezog die Compofition wegen einer Ver

letzung der Vormundschaft, zum Theil auch des Mündels; umgekehrt

mußte er die vom Mündel verwirkten Compositionen aus des Mündels

Vermögen und subsidiär aus seinem eigenen bezahlen , welche letztere

Verpflichtung jedoch später wegfiel. Der Vormund wurde wegen Ver

letzung seiner Pflichten „gebalemundet," sei es auf Antrag des Mün

dels oder seiner Verwandten oder durch den Richter. Kraut S. 23«

— 362 und S. 397.

S) Kraut l S. t00— 10S.

N. 13
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Praris und Landesgesetze erhalten, welche mit dem älteren

deutschen Rechte in Verbindung stehen.

t) Normuntschaft über Minderjährige.

8. 244.

Die am tiefsten eingreifenden Eigenthümlichkeiten der deut

schen Vormundschaftslehre im heutigen Rechte ') sind folgende:

I) Nach älterem deutschen Rechte mußte jeder Unmündige ei»

nen Vormund haben; derjenige, welcher zwar zu seinen Iah

ren, aber noch nicht zu seinen Tagen gekommen war,

sonnte ihn selbst erwählen An die Stelle dieses Rechts-

satzes sollte beim Eindringen des römischen Rechts der Unter

schied zwischen Tutel und Curatel treten; die Reichsgesetzge

bung hob diesen jedoch auf und bestimmte, daß bis zur er

langten Volljährigkeit eine ununterbrochene Vormundschaft Statt

finden müsse ^) ; hierdurch ist die rechtliche Bedeutung des Un-

1) Andere Modificationen des römischen Rechts durch deutsche

Rechtssätze sind als Einzelnheiten an die Darstellung des heutigen rö-

mischen Rechts anzuschließen.

2) Ueber diese Mündigkeitstermine s. oben §. 35. 3. Vgl. Sach-

sensp. I, 42. Verm. Sachsensp. I, 42, 8. Schwabens?. (Wackern.)

62. 54.

3) Reichs -Polizei -Ordnung v. 1548. Tit. 31 § 1: „Daß den

Pupillen und Minderjährigen Kindern jederzeit, bis sie zu ih-

ren vogtbaren und mannbaren Jahren kommen, Vormünder

und Vorsteher, so die ihnen von ihren Eltern in Testamenten —

nicht verordnet, oder ihre angebohrne Freund und Verwandten sich der

Vormundschaft auß rechtmäßigen Ursachen nicht unterziehen wolten oder

darzu tüglich und geschickt wären, gegeben werden." (S. auch vock.

Vsximil. Ssvsr. 1 , 7 §. 36 , aber auch Hamburg. Stat. UI , 6 , 21).

Diese Stelle hat verschiedene Erklärungen gefunden. Meistens sieht

man in ihr nur die Bestimmung , daß es nicht mehr in der Wahl des

minor liegen solle, sich einen Curator zu nehmen oder nicht. Richtig

erklärt die Stelle dagegen Kraut II S. 97 flg. in der im Text gegebe

nen Art, entsprechend der damaligen allgemeinen Ansicht über diese
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terschiedS eines impudes und minor in Rücksicht auf die Vor

mundschaft^) aufgehoben, indem bis zur Volljährigkeit eine

gleiche Handlungsunfähigkeit des Mündels und das Bedürf-

niß einer fortdauernden vormundschaftlichen Vertretung Statt

findet °) , welche zwar in Rücksicht der Wirkung der «uotori-

tss , in Rücksicht der Form aber dem vonseusus des Curators

gleich steht °). 2) Außer der geschlichen'), lchtwilligen »)

und Dativ- Vormundschaft v) kennt das heutige Recht auch eine

vertragsmäßige Als solche ist nicht die in «blichen

Frage. Hiergegen spricht nicht die Ausdrucksweise in der Stelle, welche

den Unterschied zwischen Tutoren und Curatoren und zwischen Pupillen

und Minderjährigen hervorzuheben scheint; dieß war nur eine Wieder

holung des gewöhnlichen gelehrten Sprachgebrauchs.

4) Nicht aber in anderer Beziehung , z. B. in Betreff der Testa-

mentification.

5) Daher kann bei eintretender Pubertät der Vormund aus seiner

bisherigen Geschäftsführung keinen Ercusationsgrund gegen die fernere

Vormundschaft nehmen.

6) Kraut S. 11S. Der Vormund handelt heutzutage sehr häufig

statt des Mündels, indem wohl auch bei dem Erwerb von Erbschaften

jetzt eine Repräsentation zulässig ist.

7) Die „rechten Vormünder" des altern Rechts. Solche waren

beim Tode des Vaters der nächste ebenbürtige Schwertmage (Sachsens».

l, 23), und erst in Ermangelung solcher die nächsten Cognaten von der

Mutterseite (Schwabensp. Wackern. 52. Augsburg. Etat. v. 1276 nach

der Ausg. v. Freyberg. S. 109). S. Kraut I S. 191 flg.

8) Diese kann heutzutage giltig in einer völlig unförmlichen letzt-

willigen Erklärung bestellt werden. Kraut I S. 262.

9) Auch das ältere deutsche Recht kennt vom Richter „gegebene"

Vormünder, anfänglich aber nur für eine einzelne Gerichtssitzung

(Sachsens». 1, 47), später aber auch für immer (Schwabensp. bei Laß-

berg. 348). Davon ist zu unterscheiden der in einigen alten Stadtrech-

ten und dem Schwabensp. (Wackern.) Art. 54 vorkommende „gekorne"

Vormund, d. h. der vom Vater für das Kind gewählte. Kraut I

S. 202 flg.

10) Kraut I S. 265 flg. Oock. »Kx. Ssvsr. I, 7 §. 5 u. 6. Preuß.

Landr. II, 18 §. 176. Sächs. Vorm. -O. v. 1732. IV §. 1 und 2.

13*
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Familienverträgen und Hausgesetzen angeordnete anzusehen,

welche vielmehr eine gesetzliche ist, wohl aber die von beiden

Ehegatten in den Ehepakten bestimmte, welche nur von bei

den zugleich widerrrufen werden kann. Das dein Vater von

einem Dritten gegebene Versprechen, die Vormundschaft über

nehmen zu wollen, hindert zwar Letzteren, sich willkürlich zu

excusiren, nicht aber den Vater, einen anderweiten Vormund

zu bestellen 3) Von ganz besonderer Bedeutung ist die

Ausdehnung, welche im heutigen Rechte die Wirksamkeit und

Hastung der Obervormundschaft erlangt hat. Während

ursprünglich die Aufsicht über die vormundschaftliche Ver

waltung eine Angelegenheit der Familie des Mündels war,

trat ihr in Deutschland der Staat darin bald zur Seite und

endlich ganz an deren Stelle ^) ; rr übt die Obervormund

schaft durch das gewöhnliche kompetente Gericht deö Mündels,

bisweilen auch durch besondere Waiftngerichte oder Pupillen-

collegien ans. Der Obcrvormund hat die Fähigkeit eines be

rufenen Vormunds zu untersuchen und jeden Untüchtigen ohne

Rücksicht auf die testamentarische oder vertragsmäßige Anord

nung von der Vormundschaft auszuschließen ; er überträgt ihm

das Amt mittelst eines besonderen Tutoriums, er vereidet

ihn und sorgt für gehörige Cautionsstellung , welche auch in

hypothekarischer Sicherheit bestehen kann, und Inventarisa-

tion er hat ferner eine fortwährende Aufsicht über die

11) Daher ist eine solche vertragsmäßige Vormundschaft dem Rang

nach der testamentarischen gleichzustellen. A. M. Kraut a. a. O.

S. 27«.

12) Ueber den alten Königsschutz s. Kraut I S. «3 flg.

13) Diese Entwicklung ist gründlich dargestellt bei Kraut l S. 77

— 97. Die Vormünder sind heutzutage nur Stellvertreter des Ober-

vormunds, d. h. des Staats. Pr. Landr. II, 18 § 235.

14) Reichs - Polizei -Ordn. v. 1548 Tit. 31 §. 2.

15) Reichs -Polizei -OrKn. v. 1548 Tit. 31 §. 3.
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Verwaltung auszuüben, alljährlich Rechnung ablegen zu las

sen bei allen wichtigen Angelegenheiten die Einholung

seiner Genehmigung zu fordcm und einen untauglichen Vor

mund zu entfernen. ä) Die Verheirathung einer Mündel be

endigt die Vormundschaft, wenn in der Ehe Gütergemeinschaft

oder Gütereinheit Statt findet .

«) GeschlechtSoormunvschaft.

§. 245.

Die nie endigende Wehrlosigkeit der Frauen stellte diese

nach älterem deutschen Rechte für ihr ganzes Leben unter eine

Bormundschaft welche in Ermangelung des Vaters dem

nächsten Schwertmagen 2) und bei ihrer Verheirathung dem

Manne ^) zukam, nach dem Tode des letztem aber nur dann

1«) Ob die Rechnungsablegung des Vormunds im älteren deut

schen Rechte sich auch auf die Früchte des Mündelguts bezog oder nicht,

d. h. ob es eine tutels usutructusri» gab , ist sehr bestritten und zweifele

Haft. Kraut II S. 54 flg. will sie in den friesischen Rechten , in den

späteren sächsischen Glossen, in Stadtrechten und Urkunden ausge

sprochen finden und auf ihre wirkliche Gemeinrechrlichkeit schließen ; auch

leitet er den Anspruch des Vormunds auf ein Honorar daraus her.

17) Es läßt sich nicht erweisen, was Kraut II S. 172 flg. be

hauptet, daß heutzutage gemeinrechtlich die Vormundschaft sowohl

über Männer als Frauen allgemein durch Verheirathung aufgehoben

werde. Particularrechllich ist es bisweilen bestimmt, daß die Einwilli

gung des Vormunds in die Eingehung einer Ehe zugleich eine Mündig

sprechung des Mündels enthält. S. die bei Kraut S. 89 Note 10 und

S. 173 Note 28 und 29 angeführten Rechte.

1) I.. I.«oir. Kot«. e. 205. Kraut II S. 26« flg.

2) I.. 8»xou. III «. 2. 6— 7. I.. 8sl. emenck. 46 §.4—10. Kraut

l E. 187 flg.

3) Sachsensp. III. 45 § 3. In ältester Zeit erwarb der Mann die

Vormundschaft durch den Brautkauf mittelst Erlegung eines Munt

schas« (met,) , Kraut a. a. O. S. 171 flg. und S. 28» flg. Diese

Sitte ist schon im Sachsenspiegel nicht mehr nachzuweisen.
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an dessen Verwandte siel, wenn er der Frau seinem Stande

nach mindestens ebenbürtig gewesen war*). Nachdem dieser

Grund des Bedürfnisses einer Bevormundung im späteren Mit-

telalter aufgehört hatte, verschwand zwar die Vormundschaft

über mündige Frauen nicht sofort °), aber ihre Wirksamkeit

beschränkte sich auf eine Vertretung der unvuheiratheten bei

processualischcn Handlungen ^) und nur nach einzelnen Stadt

rechten auch bei sonstigen wichtigen gerichtlichen Geschäften

während die Vormundschaft des Ehemanns durch den Einfluß

ihrer natürlichen Grundlage einen weiteren Umfang bewahrte.

Auch nach Einführung des römischen Rechts ist diese Geschlechts

vormundschaft beibehalten worden; indem man ihr aber einen

neuen Grund, die Schwäche und Unerfahrenheit der Weiber,

unterlegte veränderte sich ihr Charakter in der Theorie und

Gesetzgebung. AuS dieser ist sie jedoch in diesem Jahrhun-

4) Sachsensp. I, 45 §. 1: ^1 eu sie ein msn »im« vid« mckt

ebenbürtig, ker ist ckockir vormuvcke, unck si ist sin geno?inne unck trit

in sin rockt, svenne sie in sin bette get. Livenne ker »ber stirb!!, so

ist sie leüig von sime reckte unck bekelcket reckt nsck irer gedurtz cksr

umbe am? ir vormuocke sin ir oekste ebeodurtige sivertmsc , unck nickt

ires msnnes.

5) Sehr häufig wurde ihnen aber gestattet, sich den Bormund

selbst zu wählen. S. Kraut I S. 219 und 284.

«) So Sachsensp. I, 4«. II, «0 §. 1. Verm. Sachsensp. I, 49.

11. Schwabensp. 59.

7) Dieß war nicht der Fall nach den Rechtsbüchern de« Mittel-

alters; Sachsensp. I, 45 §. 2: Lin veid en msg »uck sn ires ms»,

nes gelob nickt ires gutes vergedn noek «igen verksukeu , uock lid?uckt

uf ls?en, ckurek cksr ker mit ir in cken ge«v«reu siket. R«geck« »ber

uncke ungemsnnete vid verksufeu ir eigen «n ires vormunckeu gelob,

ker «n sie cksr erbe ku (Sckwabensp. 59). Wohl aber nach einigen

Stadtrechten, z. B. Hamburg. Stat. v. 1270 V, 3. und nach Lübi-

schem Rechte (vgl. Kraut II S. 285 flg. und Pauli «bhandl. III S.424).

S) Itteviu« vomment. »S 5. 1.ud. I Vit. 10 , «rt. 1. vr. 9.
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derte so beharrlich verdrängt worden, daß sie nur noch Parti-

cularrechtlich besteht").

§. 246.

Die Geschlechtsvormundschaft (Kriegsvogtei) über unver-

heirathete Weiber enthält keine Vertretung der Person, son

dern nur einen Beistand für die Mündel, und äußert sich

nicht in einer Vermögensverwaltung, sondern nur in der Mit

wirkung bei der Vornahme einzelner Rechtsgeschäfte '). Der

Vormund kann entweder allgemein für alle oder nur für be

stimmte Fälle bestellt werden ; er wird von der Mündel gewählt,

bedarf aber der obrigkeitlichen Bestätigung Seine Zuzie

hung ist bei allen processualischcn Handlungen und meisten-

theils auch bei allen sonstigen gerichtlichen Geschäften erforder

lich; bei außergerichtlichen Handlungen wird sie regelmäßig

nur verlangt, wenn diese die Veräußerung unbeweglicher Gü

ter oder eines ganzen Vermögens betreffen, nicht aber auch

bei letztwilligen Verfügungen mit Ausnahme der Erbverträge

8) Hamb. Star. Ul, 6, 21. e«u8t. Llect. 8»«n. II, 15 (Han-

bold Sachs. R. §. 154 flg.). Preuß. Landr. II, 18 § 51. Code Nap.

f. Baden 515».

1) Es ist unrichtig , den Geschlechtsvormund einen bloßen Rath

geber zu nennen (Eichhorn Einl. §. 32« , Kraut II S. 313) ; dieß

würde nur dann juristisch von Bedeutung seyn, wenn zur Gültigkeit

einer Handlung der Curandin auch ein mit dieser im Widerspruch ste

hender Rath genügte. Vielmehr ist überall ein Consens des Vormund«

nothwendig. Damit ist aber die Aufgabe des Vormunds noch nicht

erschöpft; bisweilen äußert sich seine Thätigkeit nicht sowohl in der

Genehmigung , als der formellen Legalisirung einer Handlung.

2) Kraut II S. 316. Die Bestätigung eines allgemeinen Vor

munds geschieht durch das ordentliche kompetente Gericht der Mündel,

eines Specialvormunds durch das Gericht, vor welchem die einzelne

Handlung geschieht.

3) In der Bestimmung der einzelnen Geschäfte, bei welchen eine

Mitwirkung des Vormunds erfordert wird , weichen die Gesetzgebungen

und Juristen häufig von einander ab. S. Haubold Sachs. R. §. 16»
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Die Handelsfrauen sind in Bezug auf die ihr Geschäft betref

fenden Rechtsgeschäfte von der Geschlechtsvormundschaft befreit

Ein ohne Zuziehung des Geschlechtsvormunds vorgenommenes

gerichtliches Rechtsgeschäft ist durchaus nichtig, ein außerge

richtliches dagegen nur zum Vortheil der Mündel, obschon sie

usturaliter obligirt wird °). Die Zustimmung deö Vormunds,

welcher dabei für ovmis ckiliZeiitia ^) haftet , kann dem Ge

schäfte vorangehen oder nachfolgen oder mit seiner Vornahme

zugleich ertheilt werden. Beide Theile können sich gegenseitig

die Vormundschaft einseitig aufkündigen; auch hört das Amt

des Gcschlechtövormunds auf mit der Verheirathung der Mün

del

Wo die Gcschlechtsvormundschaft überhaupt noch Statt

findet, steht sie über verheirat hete Frauen dem Ehcmanne

zu; dieser ist dann gesetzlicher und allgemeiner Vormund und

ist sogar berechtigt , im Namen seiner Frau allein vor Gericht

zu handeln Seine Pormundschaft wirkt da, wo das Sy

stem der ehelichen Gütereinheit gilt, auch auf das Vermögen

der Frau, indem sie durch jene an jeder willkürlichen, die ehe

lichen Rechte des Manneö beeinträchtigenden Verfügung über

* ihr Vermögen behindert ist ^). Diese. letztere Wirkung ist als

und Kraut a. a. O. S. 296 flg. Selten wird die vormundschaftl. Zu

stimmung auch bei bei außergerichtlichen Geschäften über Mobilien und

Ehestiftungen erfordert.

4) S. oben §. 157 Note 6.

5) Kraut S. 308—311.

6) A. M. Eichhorn a. a. O. Note S.

7) A. M. Haudold §. 162. Bei Processen zwischen Mann und

Frau wird dieser ein besonderer Vormund gegeben. Kraut S. 331.

L) Kraut S. 330; die Frau hat jedoch die Eide selbst zu leisten.

Sachsensp. I, 47 §. 1.

9) Solche Verfügungen sind Veräußerungen und Contrahiren von

Schulden , indem im letzteren Falle wenigstens indirekt auch das Ver

mögen als Executionsmittel angegriffen würde. S. oben §. 231 Note 12.



Die Vormundschaft.

ein im System der Gütereinheit nothwendiger RechtSsatz selbst

da festgehalten, wo seine ursprüngliche hauptsächliche Veran

lassung, die Geschlechtsvormundschaft, aufgehoben worden ist.

S) Normundschaft über Verschollene >).

§. 247.

Ist Iemand verschollen, so können die nächsten Erben

desselben, nach den in Particularrechten festgehaltenen Wir

kungen eines Princips des älteren deutschen Rechts ^) , Ein

weisung in dessen Vermögen als Vormünder verlangen und

haben deshalb den Vormundschaftseid und Caution zu leisten

und ein Inventarium zu errichten Nach manchen Rechten

wird diesen Vormündern (in Gemäßheit des älteren deutschen

Hierauf allein muß die Wirksamkeit der ehelichen Vormundschaft in

Betreff des Frauenguts beschränkt werden , wie dieß Kraut II S. 331

—555 bewiesen hat. Die meisten Schriftsteller weichen davon ab, in-

dem sie auch alle sonstigen Rechte des Ehemanns am Vermögen der

Frau im Gütereinheitssysteme, oft auch in der Gütergemeinschaft, auf

die eheliche Vormundschaft zurückführen, während sie doch allein auf

der Herrschaft des Mannes im Hause nach den im §. 230 (und §. 226

Note 3) ausgesprochenen Ideen beruhen.

1) Pfeiffer praktische Ausführ. Bd. 2 S. 236 flg. Kraut N

S. 217 flg.

2) Nach dem älteren deutschen Rechte wurde ein Abwesender bis

zu seiner Rückkehr als todt behandelt und sein Vermögen als Erbschaft.

Hiernach war also das Recht der nächsten Erben eine wirkliche »u«cessio

svtieipsts. Kraut S. 222 flg. Nachdem aber der Grundsatz des rö-

mischen Rechts viventi, null» kereckitss Geltung erhalten hatte, betrach-

tete man die immittirten Erben als Vormünder des Verschollenen, und

ließ ihnen nur particularrechtlich den Fruchtgenuß. Bamb. Landr. v.

1769 Th. 1 Anh. 3 Tit. 1 Z. 25. Brem. Verordn. v. 3. Iul. 182S

§. 11. 14. 18 u. and. Ges. bei Kraut S. 238 Note 3«. Nicht recht

fertigen läßt es sich dagegen , wenn dieser die heutige Gemeinrechtlich-

keit dieses Satzes behauptet.

3) Kraut S. 246. Diese Vormünder brauchen die sonst geforder

ten persönlichen Fähigkeiten nicht zu besitzen. Kraut S. 218 flg.
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Rechts, welches sie als Erben betrachtete) ein Recht auf die

während der Vormundschaft gezogenen Früchte beigelegt; in

diesem Falle umfaßt das vormundschaftliche Recht auch eine

Verfügungsgewalt über das Vermögen des Verschollenen. Wo

dieß nicht der Fall ist, werden solche Vormünder wie Cum-

toren eines Minderjährigen behandelt, und als Stellvertreter

des Verschollenen angesehen Die Vormundschaft wird be

endigt durch die Rückkehr des Verschollenen und dessen wirk

lichen oder präsumtiven Tod ; das Vermögen ist dann an die

nach dem Zeitpunkte des letzteren zu bestimmenden Erben her

auszugeben °).

Neben dieser Vormundschaft kann die schon im Falle der

bloßen Abwesenheit bestellte gewöhnliche vura Absentis Statt

finden , welche in Deutschland nach Analogie der Curare! über

Minderjährige behandelt wird °).

4) Kraut S. 251. Dadurch entscheidet sich die Frage über die

Antretung der einem Verschollnen angefallenen Erbschaft durch den

Vormund. Cropp in s. u. Heise's jur. Abhandl. 2. Nr. 5, dagegen

aber richtiger Kraut S. 253 flg.

6) S. oben §. 34 Not. 4. Cropp a. a. O. Abhandl. 4.

6) Das römische Recht giebt diesem eurstor nur eine eustockis d«-

uorum. S. die bei Kraut S. 246 Note 51 angeführten Gesetzgebungen.
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Das Erbrecht.

Allgemeine«.

§. 248.

?Das Erbrecht ist das Recht auf das Vermögen eines Ver

storbenen, d. h. auf die Persönlichkeit desselben als Mittel

punkt der beim Tode deö Erblassers vorhandenen (nicht indi

viduellen) Rechte. Die Anerkennung dieses Begriffs setzt den

des Vermögens voraus, d. h. die Auffassung der Gcsammt-

heit der Iemandem zustehenden Rechte als den tatsächlichen

Ausdruck seiner Persönlichkeit, bei welcher die natürliche und

juristische Mannigfaltigkeit des Inhalts jener Rechte im Ein

zelnen außer Betrachtung bleibt.

DaS deutsche Recht der älteren Zeit ^) kennt diese Auf

fassung der Rechte eines Menschen nicht ; nach ihm liegt der

Zusammenhang der gesammten Vermögensrechte eines Men

schen nicht in der Vorstellung ihrer Einheit mit der sie erzeugen

den Persönlichkeit, sondern in der Zufälligkeit ihrer äußeren Ver-

1) Majer deutsche Erbfolge sowohl überhaupt als insbes. in Lehen

und Stammgüter u. s. w. (1L04) nebst 3 Fortsetzungen (1805— S).

?sulsen cke sntiqui populär. juris kereckitsrii nexu cum eorum »tstu civil!.

I (1822). Grimm Rechtsalt. S. 4«6 flg. Sydo« Darstellung des Erb.

rechts nach den Grunds. des Sachsensp. u. s. m. (1828). Eichhorn

Rechtsgesch. §. 62». «5. ««. 202.203. 373. 374 flg. 454 flg. SSS. 671.

S. auch Pauli Abhandl. aus d. Lüb. R. Bd. 3 (1341).
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einigung durch die Macht eines menschlichen Willens. Deshalb

zerfällt auch nach ihm jener Zusammenhang sofort , wenn diese

physische Macht endet; es bleibt dann kein Vermögen, keine

Erbschaft , sondem eine Summe einzelner Sachen übrig , deren

Vereinigung daö Ende des sie verbindenden Willens nicht über

dauert. Daher kennt das altere deutsche Recht kein Erbrecht im

obigen Sinne (Universalsuccession), sondem nur eine durch den

Tod vermittelte Berechtigung auf die einzelnen Gegenstände des

Nachlasses So zerfällt der Mobiliarnachlaß in die G erade,

2) Die Annahme des römischen Erbrechtsprincips ist ein entschie

dener Fortschritt. Die Besonderheit des deutschen Rechts in dieser Lehre

liegt weniger in einem eigenthümlichen erbrechtlichen Principe , als in

dem Negativen, nämlich der Unfähigkeit einer juristischen Ueberwindung

der faktischen Verschiedenheiten der Dinge. Insbesondere sind es die

Liegenschaften, welche der Verschmelzung des gesammten Nachlasses zu

einer juristischen Einheit entgegenstehen. Um ihren Besitz reiht sich jenes

wunderbare Netz tief eingreifender Ideen, welche ihren Gehalt bald

aus der Stärke der blutsverwandtschaftlichen Einheit, wie sie sich in

der Gemeinschaft des Grundbesitzes versinnlicht, bald aus dem inneren

Zusammenhange der Schutzpflicht wehrloser Familienglieder mit der

Herrschaft über das stammväterliche Erbe nehmen; wir fühlen sie überall

als die unsichtbaren Motive der verschiedensten Rechtssätze in ihrer still

wirkenden, aber weit ausgedehnten Triebkraft ; wir sehen sie nicht so

häufig in voller Evidenz als Inhalt eines klaren und ferkigen Instituts

dargestellt, als in leisen Modificationen der verschiedensten Institute

angedeutet; sie treten in einem Zeitraume bestimmt und gebieterisch

hervor, in einem anderen sinken sie herab zu Neigungen, die nur als

Motive der Rechtsgeschäfte hervortreten. So ist auch im Erbrecht das

Grundvermögen, das ja technisch Erbe genannt wird, von besonderer

Bedeutung ; in dem Rechte der nächsten Erben bei Veräußerungen des-

selben ist schon ein bestimmtes Anrecht der Blutsfreunde bei Lebzeiten

des Erblassers, wenigstens eine schon vor dem Erbfalle bestehende Ver-

bindung ausgesprochen , welche mit dem Tode des Erblassers gewisser

maßen nur consolidirt (K mort »sisit le viy ; damit ist dann von selbst

der Gegensatz gegen die fahrende Habe gegeben, welche wiederum schon

von selbst nach faktischen Verhältnissen getheilt ist. So liegt im Nach

lasse Alles dissolut neben einander.
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welche der nächsten weiblichen Verwandten (Riftel)'), das

Heergeräthe, welches dem nächsten männlichen Verwandten

(Schwertmagen *)) und das Mußtheil, welches der überleben-

3) Daß die Gerade schon bei Lebzeiten des Mannes Eigenthum

der Frau gewesen, wie Kraut Vormundsch.il S. 35S behauptet, halte

ich nicht für erwiesen ; sie scheint vielmehr Gegenstand eines nothwen-

digen Erbrechts in der Art gewesen . zu sein, wie die Liegenschaften für

die Blutsfreunde. Es gab eine zwiefache Gerade: 1) diejenige, welche

die Ehefrau aus dem Nachlasse ihres Mannes erhält, s. oben §. 226

Note 10 und 11; 2) diejenige, welche allgemein aus dem Nachlasse ei

nes Weibes oder Ehemanns dessen nächste weibliche Verwandte (Niftel)

zu fordern hat. ein eigentliches Cognatenrecht. Sachsensp. I, 27 §.1

und III, 15 §. 4. Svdow a. a. O. Note 524 flg. und 807 flg. Was

zur Gerade gehört, wird von den Rechtsquellen ausführlich aufgezählt.

vgl. Sachsensp. I, 24 §. 3 : 8o mint sie sllen, cksi 2u cker ßerscke köret;

ck»2 »int »II« »cksk unck gense unck cssteu mit ukgeksketen licken, »II»

gsrn, bette, pkule, Kussene, livlscden, tisedlseken , tvelen, bscke-

Kelien, becken«, lucktere, Un unck »II« viblicke Kleickere, vinirerlin,

»rmg«lt , sckspil , ssltere unck »Ile ducke , ckie ?u gotis ckinste Iioren,

ckie vroven vlüegen leseiie , Meieu , Iscken , tepte , umbeksu^e , ru-

edelscken unck »I xebencke. vi2 ist, cksi ?u vroven xerscke gekort.

Horb ist msngerksncke Klein«te , »I en nenne ick e? sunckerlicke niedt,

»I» dursten, sckereu, spiegele, ni?Kemme. ^1 Iscken, uvgesckroten

2u vroven cleickern, unck golt unck silber, ungezvorekt, cki« en köret

cken vroveu nickt. 8vsi so Koben cksz bensmete ding ist , ck»2 gekoret

,llel i« ckeme erde. Sächs. Weichb. (Lock. ?sl,t.) 25. Glosse z. Sachs.

Lehnr. 56. Das Institut der Gerade ist in neuerer Zeit fast allgemein

aufgehoben.

4) Das Recht auf das Heergewette ist ein ausschließliches Recht

der ritterbürtigen männlichen Verwandten. welche nach der gewohn

lichen deutschen Successionsordnung dazu berufen werden; es wird im

mer aus dem Nachlasse eines Ritterbürtigen gegeben. Sachsensp. I, 27

K. 2. III, 15 §. 4. I.. 4ngl. et Verinor. «, 5. Was zum Heerge

räthe gehöre, bestimmen die verschiedenen Statuten oft sehr weitläufig;

statt aller der Sachsensp. I, 22 §. 4: So ssl ckie vrove ku kervete

Ire» msnnes gedu eiu swert unck cks? beste ors ocker pKrt gesstelt unck

ck» beste ksrnssek, ck»2 ber kstte lu eine» msnne» übe, ck« ke »tsird,

binnen »inen gevereo , cksr n»ck s»l »le gedn eine» kerpkuIe , ck« ist

eiu Kette uuck ein Kusoen unck eiu UnKeken uuck «in UsekIseke», ivei
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den Frau °) zufällt ; das übrige Gut (im Nachlasse der Frau

die Liegenschaften , da die fahrende Habe dem Manne gebührt)

bildet das s. g. Erbe") und gehört dem nächsten Blutsver

wandten (Sippe) ') , wobei jedoch die Schwertmagen wenig

stens in Bettest des unbeweglichen Erbe einen entschiedenen Vor

zug vor den Spillmagen hatten^). Zu diesem Gute, welches

den gesippten Freunden anfällt, gehören auch die Forderungs

rechte deö Erblassers ^) ; für die Schulden desselben haftet dage

gen der Erbe nicht allgemein und jedenfalls nur bis zum Belang

der nachgelassenen fahrenden Habe '"). Alle diese Berechtigun-

decKene unck tvelen: üir ist ein gemeine kervete ku gebene, unck reckt;

»I se»en ckle lule cks msnger ksvcke giog ?», cks? gsr in nickt en koren.

Sydow Note 458 flg. Auch dieses Institut ist heutzutage allgemein

aufgehoben. — Man konnte auch von einer besondern Succession in

den Schöffenstubl und das Wehrgeld des Erblassers reden. Sachsensp.

III, 26 §. 3 (vgl. das. III, 81 §. 1) und II, 14 §. 1.

5) Sachsensp. I, 22, §. 3: vsr usek mui Sie vrove geiu ckeu

erbeu musteilen slle koubete »pise , ckje nsck ckem ckriiizesten uberblibt

in iclicbem kove ire» msnnes, ocker no Iier sie nslle binnen »inen ge-

vereu. S. auch das. 1 , 24 §. 2.

6) Sachsensp. I. 27 §. 1 und 2. (Vgl. aber das. I. b §. 1.)

7) Sydow a. a. O. §. 9. Sachsensp. I, 3 §. 2. — Einen wich-

tigen Beweis für die im Text gegebene Darstellung liefert auch das (be

sonders im Friesischen) particularrechtlich bisweilen vorkommende s. g.

Fallrecht (zu» recsckentise oder revolutiovis) , wonach der Nachlaß

eines ohne Descendenten Verstorbenen in diejenigen Vermögensgegen-

stände getheilt wurde, welche von väterlicher, und diejenigen, welche

von mütterlicher Seite stammten ; erstere fielen dann auf die väterlichen,

letztere auf die mütterlichen Verwandten. Kl. Kaiserrecht II, 95 (s. die

Citate von Endemann zu dieser Stelle).

8) S. §. 251 Note 5.

9) Sachsensp. I, 6 §. 4: Asu s«I suck ckeu erbeu Le!<>en, cks?

msu ckem« tocken sckulckiF nss.

10) Sachsensp. I, 6 Z. 2: 8»er so Ss? erbe vimt, cker ssl ckurek

reckt cki sckult gelcken slso verne, so cksü erbe geveret sn vsrncker ksbe.

vude nock roud ueck topelsvil eu ist ker pklicktig gelckene , nock

nickeioe sckult, veo cker ker nicker ststuuge empLevs «cker burxe vss
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gen sind die unmittelbaren Wirkungen deö Todes des Erblassers ;

mit diesem treten sie sofort ein, ohne Vermittlung einer beson-

dem Erwerbshandlung („der Todte erbt den Lebendigen")

Auch können sie den Blutsfreunden durch keine einseitige Ver

fügung des Erblassers auf den Todesfall entzogen werden ; denn

vorSen. Das ältere deutsche Recht betrachtet die Schuld des Erblassers

als eine nothwendige Verminderung der Erbschaft, nicht als eine per-

sönliche Verpflichtung des Erben, sondern als eine auf dem Nachlaß

ruhende Last. Diese konnte aber bei der Unveräußerlichkeit des Erb

guts nur die fahrende Habe (mit Ausnahme der Gerade und des Heer-

gewette) treffen. Später erweiterte man , offenbar aus Billigkeitsrück-

sichren, die Haftungspflicht des Erben, bis zu der Bestimmung des

Kl. Kaiserr. II, 49, welche in das romische Recht übergeht. Vergl.

Svdow S. 330 flg. In den Städten geschah dieß schon früher. Gos

lar. Stat. (Göschen) S. 6 u. 7. Pauli a. a. O. S. 14« flg. Noch

heutzutage haftet der Erbe in Sachsen nicht über den Bettag der Erb

schaft. Haubold Sachs. R. §. 348.

11) Dieser Rechtssatz (im französischen Rechte lautet er charakte

ristisch: I« mort »sisit le viy geht zunächst hervor aus Sachsensp.il!,

83 §. 1: ^Vs» mg» einem m»nne gibt, <K» »«II er 6re! tsge de»!««u,

vss er »ber mit Klage ertorckert, «cker ukke in geerdet virt, ck»

cksrk er nient besiegen. S. auch Sächs. Lehnr. 6 (und das Bild dazu,

auf dem der Sohn dem sterbenden Vater die Aehren aus der Hand

zieht). Was erwirbt nun der Erbe mit dem Tode? Manche behaupte

ten irrig: den Besitz; nicht bestimmt sagen Andere: das Erbrecht. Er

erwirbt die Gewere an dem Gute, d. h. das Recht, welches der Erb

lasser an dem vererbten Gegenstande hatte und nun auf den Erben in

gleicher Weise überträgt; der Erbe erhält die Befugniß, sich des Guts

zu unterwinden und zwar mit derselben esus« , auf welcher das Recht

des Erblassers beruhte. Dieß sagt die angeführte Stelle des Sachs.

Lehnrechts (umgekehrt Albrecht Gewere S. 34 und Homever Sachsensp.

Bd. II , 2 S. 425 und 454). S. über die Begründung des Satzes

noch Phillips in d. Zeitschr. f. gesch. Rechtswissensch. Bd. 7 Nr. 1.

Reyscher Zeirschr. f. deutsches Recht Bd. 5 S. 205 (dessen grammati-

sche Erklärung aber unrichtig ist). Renaud Zeitschr. für Rechtswissensch.

und Gesetzgeb. des Ausland« v. Mittenu., Wohl u. Warnk. B. 19

S. 99 flg. 279 flg. S. 375 flg. (dessen sachlicher Erklärung aber nicht

beigestimmt werden kann).



Viertes Buch.

eS gab weder Testamente noch Erbverträge ") , j« selbst eine

Disposition, welche noch auf dem Siechbette vorgenommen wur

de, war zu Gunsten der Familie ungültig Es scheint, als

wenn die Herrschaft über die Güter in demselben Verhältttiß den

Erben zugeströmt wäre, in welchem sie dem Erblasser bei sinken

der Kraft entfloh , bis der eintretende Tod diese Strömung voll

endete.

8. 249.

Nachdem die Idee der Universalsuccession des römischen

Rechts in Deutschland eingedrungen war, verschwand jene Un

terscheidung deö Nachlasses nach der natürlichen Verschiedenheit

seiner Gegenstände; es verlor sich allmählig das besondere Recht

auf Gerade, Heergeräthe und Mußtheil, auf Liegenschaften und

fahrende Habe. Mit der Herrschaft des Gedankens, daß die

Gesammtheit der von einem Verstorbenen hinterlassenen Güter

juristisch nur in ihrer Beziehung zur Persönlichkeit deö Erb

lassers hervortrete, d. h. als Vermögen, mußte das alte Erb

system in seinem innersten Kern durchbrochen werden ; es konnte

fortan nur in Einzelnheiten erhalten bleiben

Nur in zwei Fallen kann diese Betrachtungsweise auch

heute nicht vollständig angewandt werden, wenn nämlich die

Hinterlassenschaft Jemandes Lehn- und Familienfideicommiß-

güter enthält; diese sondern sich von der eigentlichen Erbschaft

und fallen den durch die suvoessio ex psoto et proviäenti«

msHorum Berufenen zu. Dicß ist gar keine Succession in den

Nachlaß des letztverstorbenen Inhabers, auch keine Singular-

12) S. unten §. 256.

13) S. §. 35 Note 2 und §. 81 Note 8.

1) Jedoch hat sich die ältere Anschauung deS Erbrechts noch immer

auch im Ganzen wirksam erhalten in einigen Seiten der Stamm - und

bäuerlichen Gutsverhältnisse.
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succession; cs ist ein Erbrecht gegenüber dem Stifter oder er

sten Inhaber, dessen Persönlichkeit, soweit sie sich in diesem

äußerlich bestimmten Vermögenstheile substantiirt hat, von

allen berufenen Nachfolgern in der Art aufgenommen wird,

daß sie jedem neuen Berechtigten wieder in ihrer Ursprünglich-

kcit entgegentritt, weil sie sich nach ihrer Bestimmung niemals

in der Persönlichkeit des Inhabers auflöst, der sie zeitweilig

unterworfen ist ^).

Es ist daher das geincine Erbrecht dem succcssiven Erb

rechte entgegenzusetzen.

Erstes Capitel.

Das gemeine Erbrecht.

I. Gesetzliche Erbfolge.

.4. Succession der Blutsverwandten.

1) SuccessionSrecht.

I. 25«.

Welche Verwandte heutzutage zur Succession gerufen wer

den können, bestimmt das neuste römische Recht; dadurch wird

auch das Erbrecht der Adoptirten und Legitimirtcn und der

unehelichen Kinder entschieden, welchen das ältere deutsche

2) Die Begründung dieser Auffassung s. im §. 2.

1) Uneheliche Kinder entbehrten der Familienverbindung, Sipp

schaft, welche die Voraussetzung des Erbrechts war. Sachsensp. I, 51

§. 1 (dazu die Glosse). Schwabensp. (Laßberg) 41. Venn. Sachsensp.

(Ortloff) 1. 5, 6 und 16. 1, 2. Sydow Erbrecht S. 46 flg. Pauli

a. a. O. S. 11 flg. (Haubold Sachs. R. §. 308). Legitimation kennt

der Sachsenspiegel nicht (s. die merkwürdige Glosse zum Sachsensp. I,

44 in der Zeitschr. f. deutsch. R. Bd. 4 S. 287 Not. 1), wohl aber

der Schwabenspiegel (Laßb.) 47 und 377, der jedoch ihre Wirkung noch

nicht anerkennen will. Erst im Laufe des 15. und 16. Jahrhunderts

II 14
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Recht die Erbfähigkeit versagte. Das Erfordemiß der Eben

bürtigkeit 2) ist ebenso als das der körperlichen Gesundheit und

Wohlgestalt 2) aus dem heutigen Rechte verschwunden z auch

wird die Erbfähigkeit heutzutage nur noch particularrcchtlich

auf gewisse Grade der Verwandtschaft beschränkt

Nur von der Erbfolge in ein Vermögen, welches den

Charakter des adligen Stammgutes (K. 82, 2) hat, werden

nach der auf dem alten deutschen Rechte beharrenden Autono

mie des hohen Adels, und nach Gewohnheitsrechten hie und

da auch beim Niedern Adel die Adoptirten und die durch Re

skript Legitimirtcn allgemein, die durch nachfolgende Ehe Le

ist die vom römischen Rechte den Legitimirten gewährte Successions-

fähigkeit im gemeinen Landrechte entschieden anerkannt worden.

S. z. B. Wild« in der Zeitschr. f. deutsch. R. Bd. 5 S. 287 flg. Eich-

Horn Rechtsgesch. §. 449.

2) Sachsensp. I, 17 §. 1: 8ner 8» ckeme inneren evendorckick

nickt i» , cke ne nigck sin Lrve nickt nemen. Vöhrum d. Lehre v. d.

Ebenbürtigkeit I, S. 348 flg.

3) Sachsensp. I, 4: IMe sltvile uncke uke Kverge erstirbit vecker

len n«ck erbe , neck uppe Krupel Kint. siver ckenne ckie erben siot unck

ir nesten msge , ckie suln sie bslcken in irre obläge. Virt suck ein Kind

gedorn stum «cker ksnckelos «cker vuiel«s «cker dlint, cks2 ist >v«I erbe

?u Isnckreckte , unck uicbt len erbe. IKt ker »der len entpksngen,

e ker worcke slsus , cks2 verluset ber nickt kie mete. Oer miselsicke

msn entpket vecker leu nock erbe. Hat erü »ber entvbsngen e cker

sucbe , ker bebelt e? unck erbet eü sls ein sncker msn.

4) Nach dem Sachsenspiegel I, 3 §. 3 endet die Sippe in der sieben

ten Generation jeder der sieben ersten Parentelen; in den germanischen

Volksrechten (I.. Kipusr. 5ö, 3. 5. 8»I. 4« (47) Z. 10. 11) schon in

der fünften und sechsten, in den übrigen ebenfalls in der siebenten Ge

neration. Ueber die Verbindung dieser Beschränkungen mit den cano

nischen Eheverboten s. I.sspe)res viss. csnon. eomvutstionis et nuptis-

rnm provter sanguinis provinqu. »d eceles. ckrist. prokibitsr. sistens

kistor. (1824). Sydow S. 129 flg. Aber Walter Kirchenr. §. 309.

Neuere Particularrechte: Reyscher Würtemb. R. §. V40. Sachse

Sachs. R. §. 446.
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gitimirten und in einer Mißheirach Erzeugten wenigstens beim

hohen Adel, ausgeschlossen °).

S) SuccessionsorVnung.

§. 231.

Die Reihenfolge der succcssionsbcrechtigtcn Verwandten

nach deutschem Rechtes wurde durch die s. g. Parentelen-

oder Linealgradual-Ordnung bestimmt. Hiernach ge

nießen Alle, welche mit dem Erblasser den nächsten gemein

schaftlichen Stammvater haben (Parcntcl, Linie), den Vorzug

vor denen, welche von einem entfemtcren mit dem Verstorbe

nen gemeinschaftlich abstammen Innerhalb jeder Parcntcl

entscheidet die Nähe des Grades z jedoch hatten schon in den

Nechtsbüchern des Mittelalters die Enkel das s. g. Repräsen-

5) Den Nachweis s. unten §. 268 u. 274,

1) Ueber die Computation nach deutschem Rechte, welche nur die

Grade der Entfernung vom stirps communis zählt, s. die in der Note 4

des vor. §. citirten Schriften. Sachsensp. 1 , 3 Z. 2 u. 3.

2) Eichhorn Rechtsgesch. Z. «5. 373. Sydo« S. «9 flg. S. bes.

I.. ängl. et Verinor. 6, 1. 2. 3. 4. 8. Sachsensp. 1 , 17 §. 1 : Stirbt

cker msu sv« Kint, sw vster mint sin erbe; en kst er ckes vster nickt,

el nimt ckie muter mit mereme reckte cken sin brucker. Vster uuck muter,

»vester unck drucker erbe nimt cker sun , uncke nickt ckie tockter , «i «u

si , cksi cks ckein son sie , s« nimt il cki tockter. äivenue »ber ein erb«

»ien verselnvestert unck verbruckert, sUe ckie sick fzlicke usli in cker sibbe

gestoben mugen , ckie nemen glicke teil cksr sn , e^r «i msn «cker vid:

ckisse keisseo ckie sscksen gsnerben. Voek nimt sones unck tockter Kint

erbe vor ckeu vster unck muter unck vor brucker unck svester, ckurek cksi

ei get nickt u? cken busem , ckk vile ckie ebenbürtige buseme cksr ist,

3n er so ckeme sockern ebenburtig nickt en ist, cker en msg sin erb»

nickt genemen. Sachsensp. 1,3 §.3 am Ende: — vi« 2«is«keo

ckem nsgele unck ckem koubete sick 2u cker sidbe gestolreu mugen sn gli-

cker stst , ckie nemen cks? erbe glicke ; cker sick vsker ?u cker sibde ge-

»tozien msg, cker nvmt cksü erbe ?u voren. Iedoch macht der Umstand,

vb ein Erbberechtigter schon abgeschichtet ist oder nicht, einen Unter-

schied. Sachsensp. Il, 20 S. 1.

14*



Viertes Buch.

tationsrccht ^) , auch wurde jener Grundsatz durch das Zurück

treten der Halbgeschwistcr vor den vollbürtigen Geschwistern

um einen Grad und durch den Vorzug der Erben männ

lichen Geschlechts vor den weiblichen wenigstens in der ersten

und zweiten Parcntel ^) modisicirt. Mehrere dem Grade nach

gleich nahe Erben thciltcn in der Regel nach Köpfen °).

3) Sachsensp. I, 5. Iedoch wurde dieß Repräsentationsrecht spä

ter noch vielfach bezweifelt, bis wiederholte Reichsgesetze dem Schwan

ken ein Ende machten. S. Neichsabschied von 1498 §. 37 und v. 1521

§. 19. S. Sydow S. 73 flg.

4) Sachsensp. 1 , 3 §. 3 : In ckes gslses I.ige Sie Kingei e , ckie

sne ?neiuiiAe von vster unck von muter Arborn sin; ist cks ?neiun^e

gn , ckie en mugen »n eime licke nickt besten unck sclnieken gn ein sncker

lig. Sachsensp. II, 20 § 1.

5) Vielfache Zeugnisse beweisen, daß im germanischen Rechte ein

entschiedener Vorzug des Mannsstamms vor den Frauen und Cognaten

wenigstens in Bezug auf das Grundeigenthum bei der Erbfolge gegol

ten habe ; freilich herrschte schon damals keine Uebereinstimmung über

die Gränzc dieses Vorzugs, indem die I.ex Sslics ememl. 62, 2. die

I.. Kixusr. 56, 4 und die I.. ^iißlior. et >Verin. Tit. 6 die Frauen

wenigstens in Bezug auf die terr» Sslies oder »vwtics gänzlich aus

schließen , die I.. Ssxovum 7,1.5,1.. Sur^unck. 14, 1 , I.. ^Ism. 57

nnd I>«K. I.«iiF«b. I.iutpr. 1, 1 nur den Vorzug der Söhne, nicht des

ganzen Mannsstamms, vor den Töchtern aussprechen. Eichhorn

Rechtsgesch. §. 65. Reyscher Zeitschr. f. deutsch. R. Bd. 6 S. 266 flg.

Im Sachsensp. I, 17 ist der Vorzug des Mannsstamms in den ersten

beiden Parentelen anerkannt; im Schwabenspiegel 128 ist nur in Be

treff des „snseiiel gs er (der Vater) ute s»z" ein Vorzug des Sohns

vor der Tochter ausgesprochen; in den späteren Quellen (Glosse zum

Sachsensp. I, 17, Goslar Etat. S. 2 Z. 2. Venn. Sachsensp. I, 6, 1.

Kl. Kaisen. II, 70 werden die Sohne den Töchtern sogar gleich gestellt,

was somit unstreitig schon vor Reception des römischen Rechts gemei

nes Landrecht wurde. Eichhorn Rechlsg. §. 373 Anmerk. Beseler

Erbvertr. III S. 267 flg. Reyscher a. a. O. S. 277. Ueber die Er

haltung des Vorzugs des Mannsstamms im Adelsrechte s. unten in der

Note 11.

6) Dieß Princip ist in Betreff der Erbfolge der Geschwisterkinder

durch den Reichsabsch. v. 1529 Tit. 31 auch für das heutige Recht er

halten worden.
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Gemeinrechtlich gilt heutzutage die Sueccssionsordnung

des neusten römischen Intestaterbrechts Nur ist diese durch

statutarische Bestimmungen und Gewohnheitsrecht im Einzel

nen nach den Principicn des deutschen Rechts bisweilen mö-

dificirt worden. Dahin gehört 1) die Bestimmung, daß die

Eltern, oft auch die weiteren Asecndentcn die Geschwister aus

schließen (Schooßfall) , I) daß das s. g. Repräsentations-

recht gar nicht, oder doch beschränkter als im römischen Rcchte

Statt findet 3) daß die Halbbürtigen um einen Grad

den Vollblütigen nachstehen, oder wenigstens kleinere Theile

als die Letzteren erhalten sollen 4) Während der Vorzug

des Mannsstamms selbst in dem beschränkten Umfange, in

welchem ihn die Rechtsbücher des Mittelalters anerkennen,

schon vor dem Eindringen des römischen Rechts als Regel

verschwunden war, hat er sich in Bezug auf die Stamm-

gütcr des Adels nicht nur erhalten, sondern sogar an Stärke

gewonnen

7) Das Oesterr. Gesetzb. §. 731 flg. führt das s. g. reine Lineal

system ein, mit Beschränkung der Successionsfähigkeit ans die Glieder

dex ersten 6 Linien. Das Preuß. Landr. II, 1 H. 495 flg., 2

§. 271 flg., 3 §. 31 flg. modistcirt das neuste röm. Intestaterbrecht,

wie das Badische Landr. §. 731 flg.

8) Hamburg. Stadtrecht III, 3, 12 (das Lüb. R. II, 2, 13 zieht

die Eltern wenigstens den Vollbrüdern vor), Chursächs. Constit. v. 1572.

III, 17, Schwarzburg - Sonderst). Succesfionsordn. v. 1829. II, 2.

9) Haubold Sachs. R. §. 309.

10) ?utenck«rk «dserv. zur. univ. II, 193. III, 201. Haubvld

Sachs. R. §. 310. 311. Königs. Sachs. Mandat v. 31. Ian. 1829 Z. 41.

11) S. §. 82, 2. Vgl. dazu auch die Abhandlung: Fragmente

über das salische und ripuarische Successionssystem im Ritterstande, be

sonders am Niederrhein (in Kamptz Iahrbüchern Heft 92) §. 9 flg. —

Der Vorzug des Mannsstamms bezieht sich jedoch häufig nicht bloß auf

das Stammgut, sondern nach besonderem Familienherkommen auch auf

das übrige Vermögen, und die Töchter haben gegen den Erben nur

das Recht auf staudesgemäßen Unterhalt bis zur Verheirathung und
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S) Erwerb der Erbschaft.

») Ueberhaupt.

8. 252.

Particularrechtlich gilt noch heutzutage der Grundsatz:

„dcr Todte erbt den Lebendigen," so daß also die Erbschasts-

delation und Acquisition zusammenfällt^). In den Ländern

des Sächsischen Rechts hat sich die Bestimmung des älteren

deutschen Rechts erhalten, daß der Erbe sich bis zum Ablauf

des dreißigsten Tages nach dem Tode des Erblassers aller

tatsächlichen Einmischungen in die Erbschaft enthalten muß,

dagegen auch bis dahin gegen alle Klagen der Erbschaftsglau-

higer gesichert ist?); ebenso auch der Rechtssatz, daß von

mehreren Miterben der älteste zu thcilm, der jüngste zu wäh

len hat»).

d) Znsbesondere bei bäuerlichen Gutsverhältnissen').

§. 253.

Die Unteilbarkeit der Bauergüter, welche nicht bloß für

die nach Colonatrecht, sondern häusig auch für die nach freiem

Eigenthum besessenen besteht, fordert die Uebertragung dersel

ben nebst ihrem untrennbaren s. g. Allodialvermögen auf ei-

auf Aussteuer, welche zugleich als Abfindung gilt. — Bei diesen

Stammgütern gilt häufig auch ein« besondere Successionsordnung nach

dem Grundsatze der Untheilbarkeit, wie dieß auch bei Familienfideikom«

missen sehr oft vorkommt.

1) Ueber Hamburg und Lübeck s. Pauli Abhandl. III S. 131. Kur

köln. Rechtsordn. v. 1663 Tit. 9 §.1. Pr.Landr. I, 9 §. 367. Oesterr.

Gesetzb. Art. 537.

2) Sachsensp. l, 22 §. 1. Sydow Erbr. S.316. Haubold Sachs.

R. §. 34«. Heimbach Sächsisches Recht §. 302.

3) Sachsensp. III, 29 §. 2. S,dow E. 319 flg. Haubold a.a.O.

§. 355.

1) Wigand Provinzialr. der Fürstenth. Paderborn und Corvey Bd. 1

S. 164 flg. , des Fürstenthums Minden u. s. w. Bd. 1 S. 193 flg.

Pfeiffer das Meierrecht (1S48) S. 26ö— 332.



Das gemeine Erbrecht. , 207

nen einzigen Erben. Während dieser bei freien Bauergütern

regelmäßig durch die Uebereinknnft der Erben bei der Erb-

schaftstheilung bestimmt wird, sofern diese keine Civiltheilung

mittelst Verkaufs der Hofstätte vorziehen ist er bei Colona-

ten schon durch Gesetz oder Gewohnheitsrecht als s. g. An

erbe berufen, und zwar entweder so, daß dieß Anerdcnrecht

gegen jede letztwiUige Disposition des Besitzers und jede Be

stimmung des Gutsherrn, die Fähigkeit des Anerben zur

Wirtschaftsführung vorausgesetzt, geschützt ist^), oder so,

daß es dem Vater, oder dem Gutsherrn, oder beiden gemein

schaftlich auch frei steht, sich unter den Successionsberechtig-

tcn den Anerben zu wählen, und jene gesetzliche Ordnung erst

dann eintritt, wenn sie dieß unterließen*). Unter den nach

gemeiner Civilerbfolge gerufenen Erben (von denen freilich

nach vielen Gesetzen nur die Deseendenten des Colonen, oder

in Ermangelung solcher nur die von der Hofstätte stammenden

Seitenverwandten als successionsberechtigt anerkannt werden °))

wird der Anerbe entweder nach dem Minorate oder nach dem

Majorate bestimmt °) ; dabei haben die Kinder der ersten Ehe

einen Vorzug vor den Kindern der zweiten, die Söhne vor

den Töchtern 5), und diese vor den männlichen Seitcnver-

2) LoSex SKximil. Ssvsr. IV, 7 §. 14.

3) Wigand Paderb. I S. 115. S. besonders die vielen Belege bei

Pfeiffer a. a. O. S. 237 flg. Die früher häufig behauptete und bis

weilen unter dem Einflusse des Lehnrechts selbst praktisch gewordene

Ansicht, der Anerbe fty durch eine sueeessio ex pscw et prov. mszor.

berufen , ist freilich völlig unrichtig. S. Note 9.

4) So in Münster, Paderborn und Calenberg. Calenberg. Meier-

ordnung V §. 3, 4. Pfeiffer a. a. O. S. 251 und 283 flg.

5) Das ältere Meierrecht beschränkte die Erbfähigkeit auf die De-

scendenz ; allein im Laufe der Zeit wurde sie immer weiter ausgedehnt.

S. eine Zusammenstellung der Particularrechte bei Pfeiffer S. 205 flg.

«) Pfeiffer S. 22« flg. Wigand Paderb. I S. 1i>6 flg.

7) Osnabr. Eigenth.-Ordn. IV, 5. Pfeiffer S. 232. 221 flg.
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wandten oft nur dann, wenn sie das Gut einem zur Bewirth-

schaftung fähigen Ehemanne als Colonen übergeben können

Immer aber ist das Recht des Anerben kein ausschließliches

Erbrecht 2), sondern nur ein Vorzug bei der schon gesetzlich

bestimmten Vcrtheilungsart einer untrennbaren Erbschaft.

Denn die Antheile der übrigen Erben liegen in ihrer vom

Anerben zu leistenden Absindung In Bezug auf das son

stige Vermögen des Gutsinhabers außer dem Colonate und

seinem untrennbaren Allode findet die gewöhnliche Civilerb-

folge Statt, bei welcher auch der Anerbe als gewöhnlicher

Berechtigter concurrirt

Die Absindung (Brautschatz, Auslobung) wird unter

Theilnahme des Gutsherrn zwar nach dein Maaßstabe des

Gutswerths bestimmt, wie er sich bei mäßiger Schätzung nach

8) Dieser Ehemann wird dann der eigentliche Colon und Reihe-

mann; die rstio liegt in dem Bedürfniß der ununterbrochenen Be-

wirthschaftung des Guts durch einen tüchtigen Mann. Die weiteren

Rechte des Ehemanns am Gute, namentlich in Betreff des Einbringens

desselben in eine zweite Ehe können allerdings nicht mit Wigand Paderb.

1, 158 und Minden. I S. 282 u. 364 als Wirkungen der Gütergemein

schaft aufgefaßt werden, welche die Colonate in der Regel nicht mit er

greift, oder als Folge des „Längst Leib längst Gut;" es sind singuläre

Befugnisse, welche im Interesse des Gutsherrn willkührlich angeordnet

sind. S. Pfeiffer S. 290 flg. , der sich freilich vergebens um Auffin

dung eines eigentlichen Rechtsgrundes bemüht.

9) So wurde das Verhältniß früher sehr häufig aufgefaßt, nach

Analogie der sueeessio ex pscto et prov. msj. , welche aber durchaus

nicht anzunehmen ist. Wigand Paderb. I S. 119. Pfeiffer S. 245.

Anders aber ebenfalls unrichtig ist die Meinung Runde's (Interims-

wirthschaft. 1832. §. 65), der auch noch heutzutage als das regelmä

ßige und historisch gerechtfertigte Princip das Alleinerbrecht eines Soh

nes ansieht; wenn diese Auffassung auch im älteren Rechte begründet

seyn mag, so ist sie es doch gewiß nicht regelmäßig im heutigen. Wi

gand Paderb. I S. 128 flg.

10) S. Note 12.

11) Pfeiffer S. 326 flg.
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Abzug der darauf haftenden Schulden herausstellt ^) ; jedoch

darf sie nicht so hoch steigen, daß ihre Auszahlung das fer

nere Bestehen der Gutswirthschaft unmöglich machen würde

Auch wird außerdem der Anerbe durch Gestaltung tcrminweiser

Stückzahlung begünstigt. Die Absindung, für welche das Gut

verpfändet ist"), kann jedoch nicht sofort beim Tode der El

tern, sondern von den Töchtern erst bei ihrer Verheirathung,

und von den Söhnen erst bei der Anlegung eines selbststän-

digen Haushalts gefordert werden^); bis zu dieser Zeit ha

ben die Geschwister das Recht, auf der Hofstätte zu bleiben

und unterhalten zu werden. Stirbt ein Auszulobender vor

eintretender Fälligkeit der Absindung, so bleibt diese als Ge

winn beim Hofe zurück ^). Abgefundene Kinder sind von der

späteren etwa ihnen defcrirtcn Succession in das Baucrgut

12) Die Frage, ob die Abfindung eine Abfindung vom Mcierhofe

oder vom freien trennbaren Allode sey, ist oben schon in der Behaup

tung beantwortet worden, daß die Auslobung den Erbtheil der Mcier-

kinder am Colonate enthalte. Die entgegengesetzte Ansicht (welche in

einigen Gesetzgebungen wirklich sanctionirr worden ist, z. B. von der

Calenbergischen) wird regelmäßig von denen aufgestellt, welche den

Anerben als alleinigen Erben ansehen. Von der Beantwortung dieser

Frage hängt es ab, ob man die Größe der Abfindung nach dem Maß

stab der Gutskräfte oder des Allods bestimmen läßt. S. Pfeiffer«. a.O.

S. 252 flg. 264 flg. Mißverständnisse sind hierbei namentlich dadurch

entstanden, daß man die Möglichkeit einer Abfindung aus dem Allvd,

welche die Stelle der Erbtheilung bei diesen vertreten soll, übersah;

es ist sehr gut denkbar, daß auch das freie Allod vom Anerben gegen

Abfindung allein übernommen werde, welche dann natürlich einen an

dern Charakter hat. Nur auf diese beziehen sich Bülow und Hagem«nii

Erört. III Nr. 1«. Richtig unterschieden wird das. Bd. VII, 57.

13) Wigand Paderb. I, 133.

14) Wigand a. a. O. S. 133.

15) Wigand S. 140. Pfeiffer S. 269 flg.

1«) Pfeiffer S. 272.
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nicht ausgeschlossen, sofern dieß nicht patticularrechtlich aus

drücklich bestimmt wird ").

8. 254.

Die Wirkungen der Gutsübernahme durch den Anerben,

wie sie in der Regel bei dem Antritt der Erbschaft des Colo

nen entstehen, können auch anticipirt werden'); der Besitzer

des Colonats kann dieß schon während seines Lebens dem

17) Z. B. die Osnabr. Eigenth.-Ordn. IV, «. Die richtige, schon

aus allgemeinen Grundsätzen hervorgehende Ansicht s. bei Pfeiffer S. 277.

1) Das Abtreten eines alten oder gebrechlichen Bauern von seinem

Gute unter Vorbehalt oder ausdrücklicher Bestellung einer Leibzucht ist

ein im Bauerstande sehr häufiges und in ganz Deutschland gebräuchli

ches Geschäft; aber seine Formen nnd die mit der Verschiedenheit der

selben zusammenhängenden Rechtswirkungen sind sehr mannichfaltig

(s. §. 191). Hier ist nur von der einen Form der erfrühten Erbfolge die

Rede, welche nicht einmal bei Colonatgütern die alleinige ist, sich aber

andererseits nicht auf Colonatgüter beschränkt. Von dieser handelt na

mentlich (jedoch nicht ausschließlich) das Werk von Ch. L. Runde die

Rechtslehre von der Leibzucht und dem Altentheil auf deutschen Bauer

gütern. 2 Thle. 1805. (Vgl. dazu Runde in der Zeitschr. f. deutsch. R.

Bd. 7. S. 1 flg.) und Pfeiffer prakt. Ausführ. Bd. 4. S. 119 flg.

Vgl. bes. auch Wigand Paderb. Provincialr. Bd. 1 S. 187 flg. Die

Altentheilsbestellung in anderen Rechtsformen behandelt Hansel die

Lehre von dem Auszug oder der Leibzucht (1831) und W. H. Puchta

über die rechtliche Natur der Gutsabtretung überhaupt und mit Alten

theilsbestellung besonders (1837), in welcher Schrift die allerdings mög

liche Form des Kaufgeschäfts irrthümlich als die stets nothwendige be

trachtet wird. — Die Möglichkeit des Begriffs „eines erfrühten Erb

schaftsantritts in seiner Beschränkung auf das Gut" als einer der denk

baren Formen der Gutsabtretung mit Altentheil soll im Texte erwiesen

werden; nicht scharf genug bezeichnet Runde dieses Princip, indem er

von einer anticipirten Erbfolge spricht, womit die ganz unhaltbare

Idee einer erfrühten Universalsuccession verbunden ist, gegen die er

selbst ankämpft. Nur gegen diese schiefe Auffassung ist die Polemik

Beseler's Erbverträge III S. 204 gerichtet. Noch unhaltbarer ist die

Auffassung bei Pfeiffer , der immer die ganz auszuschließende Idee des

Erbvertrags einmischt.
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Anerben übergeben und ihn in Betreff der Gutsübernahme

schon jetzt in die Lage setzen, welche sonst nur eine Folge des

Erbschaftscrwerbs ist. Insofern ein solches Rechtsgeschäft die

rechtlichen Wirkungen des erbschaftlichcn Gutserwerbs künstlich

anticipirt, enthält es eine erfrühte Realisirung des Anerben

rechts (s. g. suooessio antivipsw ^)). Das Geschäft ist nicht

bloß eine Eigenthumsübcrgabe, weil zugleich eine Reihe von

Verbindlichkeiten übertragen wird; der Gegenstand desselben

ist aber auch kein Erbrecht, denn nicht ein Vermögen, son

dern nur einzelne Sachen werden abgetreten; in diesem be

stimmten Falle ist es auch keine Schenkung, weil die Absicht

der Bereicherung nicht das hauptsächliche Motiv ist^), noch

weniger ein Kauf; es ist die Verbindung mehrerer Rechtsge

schäfte — Tradition, Cession, Delegation, Versprechen —

zu einem gemeinschaftlichen Akte, der in seiner Einheit einen

neuen Rechtscharakter durch die Absicht erhält, welcher er die

nen soll, nämlich die Erfrühung der Wirkungen des

erbschaftlichen Gutöantritts. Mithin unterliegt das

Geschäft einer doppelten Betrachtungsweise, einmal als Gan

zes und dann in seinen einzelnen Theilen; nur jene erstere ist

hier von Interesse.

2) Die Geschichte des Rechtsgeschäfts ist auf die Beurtheilung sei

nes heutigen Rechtscharakters von keinem wesentlichen Einflusse ; denn

mag es nun, wie Runde und Eichhorn Einl. §. 365 annehmen, ein

Rest der alten Vergabungen von Todes wegen, oder, was Wigand be

hauptet, die alte „Ausstattung" oder „Beradung" der Sinder sevn, so

kann man doch heutzutage nicht umhin, die in jenen Gesammtgeschäften

liegenden verschiedenen Möglichkeiten nach dem heutigen Rechte zu ana-

lysiren und auszuscheiden. Das von Runde a. a. O. Th. 2 S. 294 als

gesetzliche Begründung der kucc«ssio sntieivsts Angeführte genügt aller

dings, um wenigstens das Vorhandenseyn dieser Idee selbst in den Ge

setzeu zu beweisen.

3) Hierher passen die Gründe, die Savigny System des h. röm.

Rechts IV S.81 flg. zur Beurtheilung analoger Verhältnisse geltend macht.
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Die Voraussetzung dieser Auffassung des Geschäfts ist

die Absicht des Abtretenden, im Bewußtseyn seiner Alters

schwäche schon jetzt vom Colonate zu scheiden und dein gesetz

lichen Nachfolger im Interesse der Gutswirthschaft und im Bc^

dürfniß der Ruhe freiwillig den Platz zu eröffnen'^). Mit

dieser Bedeutung kann daö Geschäft auch bei freien Bauer

gütern vorkommen. Seine Wirkung ist die, daß der Anerbe

nur das ihm übcrgebcnc Gut nebst den darauf lastenden hy

pothekarischen Schulden übernimmt, von dem sonstigen Ver

mögen des Abtretenden dagegen nur so viel, als. ihm ausdrück

lich übergeben wurdet; er übernimmt aber das Gut als

Anerbe, ist daher verpflichtet, die übrigen Kinder zu ali-

mentircn und abzufinden (§. 253) und die sonstigen äußeren

Verbindlichkeiten eines Bauergutserbcn (z. B. Entrichtung des

Sterbehandlohns) zu erfüllen *).

Mit dieser Gutsabtretung wird fast immer die Bcstcl-

4) Diese Absicht muß wirklich nachgewiesen werden. Ueber die Cri-

terien, welche bei dieser Untersuchung hülfreich sind, s. Runde Leibzucht

II tz. 8. Es muß die Absicht seyn, die rechtlichen Wirkungen des Todes

künstlich zu anticipiren, weil diejenige Lebenskraft erloschen ist, welche

das Bedürfnis der Gutswirthschaft fordert; da das Recht den Erb-

schaftsantritt erst an den wirklichen Tod anknüpft , so soll er durch ein

Rechtsgeschäft schon dann herbeigeführt werden, wenn ein in Be

treff der Verwaltung des Guts dem Tode gleichstehender Zustand ein

tritt. Am deutlichsten wird dieser Gesichtspunkt da , wo der erfrühte

Antritt des Anerben im angegebenen Falle schon durch das Gesetz her

beigeführt wird ; Runde Leibz. S. 305. Andere Motive, z. B. die Ab

sicht, durch Herausgabe eines Theils des Vermögens das übrigbleibende

zum Einbringen in eine zweite Ehe frei zu bekommen, führen nicht zum

anticipirten Erbschaftsantritt.

5) Das übrige Vermögen des Abtretenden wird durch das Geschäft

gar nicht ergriffen, namentlich auch in seinen sonstigen Schuldverhält

nissen Nichts geändert. Das Intestat - und Notherbrecht in dieses zu

rückbehaltene oder später erworbene Vermögen wird durch die Gutsab-

lretung an sich in keiner Weise beschränkt oder modificirt.

*) Pfeiffer prakt. Ausf. Bd. 8 S. 301 flg.
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lung einer Leibzucht (Auszug, Altcntheil) für den bisheri

gen Besitzer und seine Ehefrau verbunden ; in manchen Ge

genden ist sie schon gesetzlich daran geknüpft"). Der Inhalt

derselben ist regelmäßig Nießbrauch an einzelnen Grundstücken

und ein Recht auf einzelne zur Alimentation dienende Leistun

gen^), welchen durch die Art der Bestellung der Charakter

einer Rcallast gegeben wird (8. 168 Note 3. §. 191). Zur

Gültigkeit des Geschäfts gehört gerichtlicher Abschluß ^) und

bei Colonatcn Einwilligung des Gutsherrn, damit eine zu

große Beschwerung des Hofs durch die Leibzucht verhütet

werde.

. ' L. Erbfolge der Ehegatten.

§. 255.

Es ist eine im deutschen Rechte genugsam beurkundete

Neigung, in der ehelichen Genossenschaft den Grund eines

6) Wigand Paderb. I S. 196.

7) Es ändert an der Natur der Gutsabtretung Nichts, wenn die

Leibzucht eine vorbehaltene Quote des gesammten Gutsertrags ist (z. B.

wenn der Stuhl, der alte Platz am Tische vorbehalten ist); a. M. Wi

gand S. 195 und 197. — Häufig bezieht der Abtretende eine s. g. Leib-

zuchtskathe, ein abgesondertes Nebengebäude; s. darüber Runde II §. 30.

Nach dem Tode des Leibzüchters fällt die Leibzucht an den Hof zurück.

8) Es ist unrichtig, wenn man diese Forderung bloß dem particulä-

ren Rechte zuschreibt, wie Eichhorn Einl. §. 365. S. die gesammelten

Belege bei Runde §. 71 und Pfeiffer Meierrecht S.. 354. Die Forde

rung des gerichtlichen Abschlusses ruht auf dem ganz allgemeinen Grunde,

daß diese immer verlangt wird bei Geschäften, welche die llebertragung

liegender Güter betreffen ; für das mit der GutSabtretung verbundene

Geschäft der Leibzuchtsbestellung ist die gerichtliche Form aber deshalb

nöthig, weil nur dadurch das Leibzuchtsrecht den Charakter der Reallast

empfängt. Fast allgemein wird zu diesen juristischen Gründen noch der

politische hinzugefügt, daß Gutsabtretungen aus unstatthaften Beweg

gründen durch den Richter verhütet werden sollen; weshalb demselben

auch eine csusso c«sMtio und ein Consirmationsrecht gegeben wird.

Pr. Liindr. I, 11 §. 603 flg.
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Anspruchs aus dem Nachlasse des Verstorbenen anzuerkennen;

wie das mittelalterliche Recht der Frau (außer der vom Manne

bestellten Leibzucht) Gerade und Mußtheil rmd dem Manne

die fahrende Habe des hinterlasscnen Frauenguts zuspracht), so

gewährt auch das in Statuten und Gewohnheitsrechten viel

fach ausgesprochene spätere deutsche Recht dem überlebenden

Ehegatten besondere Antheile am Vermögen des Verstorbenen,

also Ansprüche, welche die Zurückforderung des eigenen Ver

mögens oder dessen Surrogats aus der ehelichen Güterverei

nigung übersteigen*). Diese bestehen bisweilen in einem le

benslänglichen Nießbrauch? und einem Rechte auf einzelne

Sachen, öfter aber in einem wirklichen Erbrechte (s. g. statu-

1) S. Z. 248 Note 3 ü. 5.

2) Sachsensp. III, 76 Z. 2: llstte «ber ckie vrowe msn genomen,

unck vss ker ?u ir unck 2u cken Kinckeren in cks? unge?veite gut gevsren,

unck stirbt ckerioe ck»2 n ib , cker mgu bckelt slle des nibes reckt in ger

vsrencken Usbe , sunger cks? gebune unck suucker sie gerscke. S. Haffe

in der Zeitschr. f. gesch. Rechtsw. IV S. S1 flg. Haubold Sachs. R.

§. 320.

3) Die Entwickelung des ehelichen Erbrechts aus jenen leisen An

fängen geschah (ähnlich wie die der Gütereinheit in den Städten) durch

Vermittlung von Ehestiftungen, deren Allgemeinheit eine so entschiedene

Rechtsüberzeugung beurkundete, daß sie zuletzt in Statuten und Landes-

gesehen geschützt wurde. S. Berck Bremisches Gürerr. §. 23. Iedoch

ist es auch nicht zu verkennen, daß auf manche Gesetzgebungen das rö

mische Erbrecht der armen Wittwe Einfluß gehabt hat, z. B. auf die

Sachs. Constitutionen r. III e. 20.

4) Gerade bei der Unterscheidung dessen, was die Frau als ihren

Antheil an der vereinigten ehelichen Gütermasse zurücknimmt, und dem,

was ihr als Erbtheil am Nachlasse des Mannes gebührt, herrscht in den

Statuten häufig Unklarheit, indem bisweilen dieses Zurückforderungs-

recht selbst in der Form eines Erbrechts gewährt wird. Zweifelhaft kann

diese Frage namentlich da werden, wo die Frau ihr Eingebrachtes ein-

werfen muß, um die statutarische Portion zu gewinnen. S. §. 232 NoteS.

(Posse über die Natur der deutschen Erbgebühr in s. Abhandl. einiger

Gegenst. des deutsch. Staats- und Privatr. 1804 S. 207).



Das gemeine Erbrecht.

tarische Portion), dessen Umfang freilich sehr verschieden be

stimmt wird Bei kinderloser Ehe wird dem überlebenden

Ehegatten bald der ganze Nachlaß des Verstorbenen („längst

Leib, längst Gut"°)), bald nur eine Quote, bei dem Zusam

mentreffen mit Kindern häusig ein Kopftheil zugesprochen; zu

diesem Erbtheile kommt nach manchen Statuten noch ein Nieß

brauch an den übrigen Quoten hinzu Das Erbrecht der

Ehegatten, welches die Fortdauer der Ehe bis zum Eintritt

des Erbfalls voraussetzt^), kann durch keine letztwillige Ver-

5) Ueber den früheren Streit darüber, ob die portio stswtsri» eine

Singular - oder Universalsuccession enthalte, s. Runde Güterr. der Eheg.

§. 107. Die im Texte gemachte Unterscheidung nach dem Gegenstande

des Rechts enthält die richtige Antwort. Uebrigens ist es falsch, wenn

manche Neuere die Sonorum possessio uncke vir et uxor durch dieses ehe

liche Erbrecht ausschließen lassen, während dieß in Betreff des Erbrechts

der armen Wittwe allerdings geschieht.

6) S. über die Vieldeutigkeit dieses Sprüchworts, welches auch oft

nur auf lebenslänglichen Nießbrauch führt, Runde a. a. O. §. 18. Es

heißt auch: „der Legte macht die Thür zu."

7) Ueber das Lübische Recht sbei unbeerbter Ehe die Hälfte) s. Pauli

Abhandl. aus dem Lüb. R. Bd. 2. (1840) S. «3 flg. Ueber Mecklen-

burg : Kamptz Mecklenb. Civilr. S. 736 flg. Ueber Würtemberg : Rey-

scher Würtemb. Recht §. 577—580. Ueber Hannover: Grefe Hannöver.

Pr.-R. II S. 137 flg. ««ck. Asxim. Ssvsr. I, « §. 35 flg. Preuß. Landr.

II, 1 S. «21 flg. Oesterr. Gesetzb. tz. 757—759. Steinacker Braunschw.

Privatrecht §. 294. — Im Uebrigen gelten über die Delation, Antre-

tung, Anwachsung bei dem ehelichen Erbrecht die allgemeinen erbrecht

lichen Grundsätze. Ebenso auch über die Haftung für die Schulden des

Erblassers; nur ist zu unterscheiden die Haftung des Frauenguts für

Schulden des Ehemanns, welche schon eine Wirkung des ehelichen Gü-

terrechts ist. A. M. Posse a. a. O. S. 197. 202, S. aber Runde a. a.O.

§. 108. 109.

8) Geschiedene oder für immer von Tisch und Bett getrennte

Ehegatten haben daher auf dieß Erbrecht keinen Anspruch. Eichhorn

legt ohne genügenden Grund diese Wirkung schon dem Vorhandenseyn

eines Scheidungsgrundes bei; s. dessen Einl. §.338, 5. In Sachsen ist

dieß freilich gesetzlich bestimmt, s. Haubvld a. a. O. §. 319.
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fügung entzogen werden ") ; eine solche würde im Testamente

für nicht geschrieben gelten. Jedoch gestatten manche Parti-

cularrcchte eine Enterbung aus bestimmten Gründen ">).

II) Vertragsmäßige Erbfolge

Allgemeines.

8. 256.

Die Erbfolge der Blutsfreunde war nach dem älteren

deutschen Rechte die unabänderliche Wirkung des Todes ; durch

keine Verfügung auf den Todesfall konnte sie Fremden eröff

net werden, man kannte weder Testamente noch Erbverträge

Freilich konnte der Inhalt des künftigen Nachlasses geschmä

lert oder sogar gänzlich erschöpft werden durch Veräußerungen

unter Lebenden, soweit die Einspruchsrechte der nächsten Er

ben kein Hindcrniß bildeten, und namentlich findet sich zu

diesem Zwecke die von den Neuem s. g. Vergabung von To

des wegen in häusiger Uebung. Dieß Geschäft bestand in

der Zuwendung von Immobilien oder auch einem ganzen aus

9) S. Runde a. a. O. S. 375 flg. Es versteht sich von selbst, daß

auf dieses Notherbrecht (auf welches der Ehegatte ausdrücklich und still

schweigend entsagen kann, Runde S. 177) nicht die Klagen der römi

schen Notherben zu übertragen sind, deren besondere Natur auf ganz

individuellen Ursachen beruht.

10) Z. B. Würtemb. Landr. III, 19. — Ein besonderer Indigni-

rätsgrund ist durch c»p. 10 X cke c«n»uewck. eingeführt; s. Hasse Beitrag

zu einer Revision d. ehel. Gütergem. S. 129.

1) Beseler die Lehre von den Erbverträgen Bd. I 1835. Bd. II

1. Theil (1837) 2. Theil (1840). sDer zweite Theil des zweiten Bandes

wird der Kürze wegen als Bd. III citirt.Z

2) „Hereckes Kiinen sueoessoresqu« euique lideri et nullum tests-

menwm" (Isctt. <Zerm. e. 20). Ueber die Geschichte der Erbverträge

s. namentlich Albrecht Gewere S. 188—222. Beseler Erbverträge Bd. I

und II §. 7 und 6. Albrecht in Schneider's kritischen Iahrbüchern Iahrg.

1842 S. 322 flg.
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unbeweglicher und beweglicher Habe bestehenden Vermögen,

bisweilen auch mit Einschluß des künftigen Erwerbs, mittelst

gerichtlicher Auflassung an einen Dritten, so daß dieser so-

gleich eine Gewere an den übertragenen Gütern erhielt, der

Uebergebende sie sich aber für die Dauer seines Lebens zum

Besitz und Genuß vorbehielt^). Bewegliche Habe allein

konnte ursprünglich nur durch sofortige Besitzübertragung bei

Lebzeiten des Gebers einem Fremden zugewendet werden^);

aber schon einige spätere Quellen des Mittelalters gestatten

eine Zuwendung derselben auf den Todesfall mittelst (gericht

lichen) Versprechens'^), bei welchem häufig der Widerruf vor

behalten wurde, und gewiß durfte schon im vierzehnten Iahr

hundert allgemein die Ehestiftung auch die Bcerbung der Ehe

gatten bestimmen"). So verloren jene alten Geschäfte all

mählich ihren ursprünglichen Charakter und schienen bald den

einseitigen Dispositionen auf den Todesfall, bald einfachen

Verträgen nahe zu kommen ^). Bei der Aufnahme des frein-

3) Sachsensp. II, 30. I, 9 §. 6. Schwabensp. Art. 311. Beseler

a. a. O. Bd. I S. 132 flg. Aus dem älteren Rechte s. z. B. I.. I<snK»b.

Kotksr. e. 171. vspit. IV. s. 803 e. 7. Bei diesem Geschäfte kamen

sehr häufig die s. g. Treuhänder, Salmannen, msnukgeles; diesen

wurde das Grundstück zu „getreuen Händen" aufgelassen, damit sie es

beim Tode des Gebers dem eigentlich Bedachten weiter auflassen sollten.

Beseler a. a. O. S. 277 flg.

4) Kl. Kaiserr. II, 36.

5) Diese Veränderung mochte wohl allmählich auch auf wohlgewon

nene Immobilien ausgedehnt seyn.

6) Dieß erkennt selbst Beseler II S. 195 an.

7) Dieser Uebergang ist ein sehr allmählicher und es ist im höchsten

Grade zweifelhaft, ob in den Bestimmungen der Statuten und in ein

zelnen Urkunden ein einseitiges oder ein zweiseitiges Geschäft angenom

men werden müsse. An diese Zweifel knüpft sich nun die interessante

Frage über die Entstehung und den Grund der Geltung der Erbverträge;

während Albrecht annimmt, daß sich das deutsche Recht selbst zu den

Erbverträgen im vierzehnten Iahrhundert geneigt habe, will Beseler

I! 15
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den Recht« wurde die Vertragsnatur der Erbschaftsbestimmun

gen in Eheverträgen als wissenschaftlicher Gegensatz hervorge

hoben, und ihre Wirksamkeit ebenso wie die der Erbverzichte

und Erbverbrüderungen aus Gründen des römischen Rechts

bezweifelt, oder doch nur als statutarische und gewohnheits-

rechtliche Singularität anerkannt s). Die spätere Iurispru

denz suchte jene Geschäfte durch die freilich aus dem Daseyn

derselben selbst erst entnommene Behauptung zu rechtfertigen,

es sey eine anzuerkennende Eigenthümlichkeit des deutschen

Rechts, daß es die Erbverträge zulasse; so fand man neben

der erstrebten Rechtfertigung einzelner im Volke üblicher Rechts

geschäfte ein Allgemeines, den Begriff der Erbverträge, den

(abgesehen von den Ehestiftungen) die Entstehung der Erbverträge allein

durch die romanisirende und später durch die falsch germanisirende Iu

risprudenz geschehen lassen, ihre Geltung daher allein auf die communis

üoctorum «pinio stellen. Soviel ist klar, daß das ältere deutsche Recht

die Erbverträge nicht kannte, und daß dieses Institut seinen eigentlichen

Rechtscharakter erst durch die spätere Iurisprudenz erhalten hat; dage

gen kann man gewiß nicht in Abrede stellen , daß das deutsche Recht

aus den verwandten alten Instituten Rechtsgeschäfte hervorgehen ließ,

welche der Auffassung als Verträge entgegenkamen. Ich möchte des-

halb den Antheil des reinen deutschen Rechts an der Bildung der Erb

verträge in etwas Negativem erkennen, nämlich in der allmählichen Ab-

schwächung der alten Vergabungen von Todeswegen zu Geschäften,

welche die Auffassung als Erbverträge zuließen; diese Auffassung selbst

aber und damit das Bewußtsevn, daß die Vcrtragsidee dem deutschen

Rechte .inwohne, d. h. das für die Begründung der Erbverträge eigent

lich produktive Element, gebührt der späteren Iurisprudenz. Deshalb

braucht man aber die Geltung der Erbverträge nicht auf eine com-

munis Socwruiu «vinio zu gründen ; durch die Iurisprudenz von drei

Iahrhunderten ist das Institut, wie die Gesetzgebungen zeigen, allmäh-

lich zu einer wirklichen Rechtöüberzeugung geworden.

8) S. die sehr wichtige Dogmengeschichte bei Beseler II §. 6. Auf

diesem Standpunkte steht noch die Frankfurt. Reform. II, 2 §. 4. Das

Oesterr. Gesetzb. §. 602 läßt auch heutzutage nur die Erbvertrüge unter

Ehegatten gelten.
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die spätere Doctrin selbstständig ausgebildet ") und durch Ge

winnung einer allgemeinen Rechtsübcrzeugung befestigt hat.

Begriff des Erbvertrags. ,

§. 237.

Erbverträge sind zweiseitige unwiderrufliche Geschäfte'),

deren unmittelbarer") Gegenstand die Beerbung ^) eines

oder beider Contrahentcn ist; es kann dadurch ein Recht auf

die Becrbung erworben (Erbcinsetzungsvertrag) , oder auf

gegeben werden (Erbverzicht). Daher gehören nicht zu den

Erbverträgen Geschäfte, welche die Herausgabe der einem

Contrahcntcn von einem Dritten anfallenden Erbschaft betref

fen Auch fehlt es an allem juristischen Interesse, neben

dem Erbvertrage einen analogen Vcrmächtnißvertrag zu con-

9) Von ganz besonderer Bedeutung ist dafür die Abhandlung von

Hasse im Rhein. Museum II, S. 149 flg., der zuerst die juristische Na

tur des Instituts scharf bestimmte und sein Verhältnis zu den übrigen

Geschäften von Todes wegen im heut. Rechte feststellte.

1) Es ist durchaus kein obligatorischer Vertrag anzunehmen

(in dem Sinne, wie dieß Wort von Savignv System des heut. R. R.

Bd. 3 S. 312 gebraucht wird), sondern ein Verlrag nur in dem Sinne,

wie auch die Tradition ein Vertrag ist. Durch den Erbvertrag entsteht

keine «bligstio.

2) Kein Erbvertrag ist daher das Geschäft, durch welches Iemand

verspricht, einen solchen abzuschließen, oder Iemanden im Testamente

zu bedenken (was vhnedieß als Beschränkung der testsmvnli tsctio un

zulässig ist).

3) Also nicht der Nachlaß, wie Eichhorn Einl. Z. 34«flg. noch

immer irrthümlich annimmt. Daher giebt es auch keinen Erbvertrag,

dessen Gegenstand die Zuwendung einzelner Sachen ist. S. Beseler II

S. 214. Der Erbvertrag ist ein wahres mortis csuss negotium.

4) Solche Verträge sind gar keine Erbverträge; ihr Inhalt ist nicht

da« Recht auf die Beerbung, sondern eine obligatio auf Herausgabe

einer künftigen Erbschaft. Sie stehen daher ganz unter den Regeln des

römischen Rechts.

15*
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struircn, dessen Inhalt das Recht auf Zuwendung eines Ver

mächtnisses warc°).

1) Erbeinsetzungsvertrag.

») Inhalt und Errichtung.

§. 258.

Durch den Erbeinsetzungsvertrag wird Iemand ^) zum

Erben ernannt. Es können Mehrere sich gegenseitig durch

dasselbe Geschäft zu Erben einsetzen, so daß der Ueberlebende

die Erbschaft der Andern empfängt (wechselseitiger Erbver-

trag^)). Die Erbeinsetzung kann ferner so geschehen, daß

dem Vertragscrbcn die Auszahlung von Vermächtnissen, oder

sogar die Restitution der Erbschaft als Universalfidcikommiß an

einen Dritten aufgelegt wird

Die Form der Errichtung des Geschäfts ist die des Ver

trags; schriftliche oder gerichtliche Abschließung ist zweckmäßig

durch Particularrcchte vorgeschrieben, aber die Nothwendig-

5) Während Einige die Gültigkeit eines solchen Vertrags an die

alte, aber abgerissene Wurzel der Erbverträge, die Vergabungen von

Todeswegen, anknüpfen wollten, hat Hasse Rhein. Mus. III S. 20 flg.

einen Vermächtnißvertrag (Singularerbvertrag) zu construiren versucht,

welcher sich von der mortis e. Sonst!« unterscheide. Mit Recht verwirft

diesen Beseler II S. 221 und III S. 109 flg.; die Theorie hat nicht die

Aufgabe, ihre Kunst an einer wesenlosen Erfindung zu versuchen.

1) Es ist in der That für die Theorie der Erbverträge ohne Bedeu

tung, ob Iemand durch den Vertrag ein ganz neues Erbrecht erwirbt,

oder ein schon bestehendes nur sichert (conservativer Erbvertrag). Wohl

aber knüpfen sich andere Fragen daran , z. B. ob man die Vertragsde-

lation ausschlagen und die gesetzliche dafür annehmen kann? S. Bese

ler a. a. O. S. 275.

2) Beseler II S. 228 flg.

3) Auch Substitutionen können in einem Erbvertrage vorkommen,

sofern nämlich der zum Substituten Ernannte zum Vertrage beitritt.

4) L«ck. Nsxiin. Ssvsr. III, 11 z. 1. Preuß. Landr. I, 12 §. 6.
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Kit derselben kann gemeinrechtlich nicht erwiesen werden^).

Einen Erbvertrag errichten kann Jeder, der durch Ernennung

eines Erben über sein Vermögen disponircn und sich durch

einen Vertrag verpflichten kann Die Pflichttheilsrechte der

Notherben können durch einen Erbvertrag nicht verletzt werden;

dagegen braucht dieser nicht das ganze hinterlassene Vermögen

zu umfassen, er kann auch nur eine Quote zum Gegenstande

des gewährten Erbfolgercchts machen und dann entweder mit

der testamentarischen oder gesetzlichen Berufung der Erben für

die übrigen Erbschaftsquotcn concurrircn

b) Wirkung.

§. 239.

Der Erbcinsetzungsvertrag ist ein Dclationsgrund , der

vom Promittcnten nicht widerrufen werden kann. Das Recht

des Bedachten ist nur die Becrbungz daher ist der Pro-

mittcnt durch den Erbvertrag in keiner Verfügung über seine

Güter während seines Lebens beschränkt, welche nicht jene zum

Gegenstande hat, obschon der künftige Vertragserbe durch

das Recht, auf Prodigialitätscrklärung anzutragen, und dolose

Veräußerungen beim Erbschaftsantritt zu widerrufen, einiger

maßen gegen indirekte Beeinträchtigungen gesichert ist Tritt.

5) A. M. Eichhorn Eins. §. 342, der schriftliche Form gemeinrecht

lich fordert, indem er das Geschäft an die späteren Formen der alten

Vergabungen anlehnen will und sich insbesondere auf Sachsensp. II, 30

zu stützen scheint, in welcher Stelle aber die gerichtliche Abschließung nur

des Beweises halber gefordert wird. S. Beseler a. a. O. S. 234 flg.

6) Hiernach entscheidet sich die Frage über die Fähigkeit der Min

derjährigen und der Haussohne in Betreff der Adventitien. Beseler II

S. 255.

7) Beseler II S. 277; die Regel ,Mm« pr« psrte t«8wws, pro

psrte intestatus gececkere potest" findet also hier keine Anwendung.

1) Preuß. Landr. I, 42 §. «24 - 628. Kursächs. Decision v. 174«

Nr. XIII. Oesterr. Gesetz». Art. 1252. Beseler II S.257 u.flg. Be-
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die Delation des Erbrechts ein, so bedarf es der Antrctung

desselben durch dcn Vertragscrben ^) , welcher zugleich in die

sen Zeitpunkten den Erfordernissen der Successionsfähigkeit ge

nügen muß ; durch die Erbschaftsantretung erwirbt er das Erb

recht mit allen Wirkungen, welche das gemeine Recht daran

anknüpft; nur hat er keinen Anspruch auf das Accreseenz-

recht °) und die Faleidische oder Trebellianische Quart Er

haftet also, wenn er nicht oum beneöoi« inventsrii antritt,

für alle Schulden des Erblassers; er muß ferner die Vermächt

nisse und Fidcicommisse auszahlen, und die damit Bedachten

haben gegen ihn dieselben Klagen, als wenn ihr Recht im

stritten ist, ob auch mortis csuss Sovstiones zu machen erlaubt sei ; Be-

seler bejaht es , die meisten übrigen Schriftsteller (auch neuerdings Alb

recht in den kritischen Iahrbüchern a. a. O. S. 340) und die Gesetzge

bungen verneinen es. Gewiß ist Beseler's Ansicht die consequente und

der Natur des Geschäfts allein entsprechende.

2) Manche (z. B. Eichhorn Einl. S. 344) verneinen die Nothwen-

digkeit des Erbschaftsantritts, weil sie den Inhalt des Erbvertrags irrig

für ein Recht auf den Nachlaß ansehen , welches mit dem Tode des

Promittenten nicht erworben, sondern nur unbedingt werde. Schein

barer ist die Begründung dieser Meinung , welche in der Zustimmung

zur Vertragsschließung schon die Antrittserklärung sieht; allein auch

diese ist unrichtig, da Beides ganz verschiedene Dinge sind. Richtig

Beseler II S. 271 flg.

3) Weil die Regel Nemo pro psrte u. s. w. auf Erbverträge keine

Anwendung leidet. Ob man ein Accreseenzrecht unter den Vertrags

erben unter Umständen zulassen solle, erscheint sehr bedenklich; Beseler

S. 284 bejaht es.

4) Diese Entscheidung, welche Beseler S. 277 richtig begründet

hat, ist von Albrecht a. a. O. S. 339 bekämpft worden, weil Verzichte

nicht präsumirt würden und die Größe der Erbschaft beim Vertrags

schluß gar nicht übersehen werden könne. Allein Albrecht schiebt den

Begriff des Verzichts auf eine Wohltbat des Testamentserbrechts will-

kührlich dazwischen ; man kann gar nicht annehmen , daß der Vertrags

erbe ganz wie ein Testamentserbe gehalten wissen will, sondern eben so,

wie die Worte des Vertrags lauten, daher braucht man nicht das Me

dium des Verzichts.
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Testamente begründet wäre, weil es, obschon in einem Ver

trage bestellt, nicht selbst ein vertragsmäßiges ist Dem

Vcrtragserbcn stehen alle Klagen und Rechtsmittel des Erben

nach gemeinem Rechte zu.

c) Aufhebung.

§. 26«.

Ein Erbcinsetzungsvertrag ist reseissibel wegen Verletzung

des Notherbenrechts ^) ; er wird vernichtet, wenn der einge

setzte Erbe vor der Delation stirbt ^) und kein Substitut er

nannt ist; er kann durch den übereinstimmenden Willen der

Parteien widerrufen und durch in integrum restitutio ^) wieder

5) Das Recht der Vermächtnißnehmer beruht auf der Befugniß

des Erblassers, den Erben mit Vermächtnissen zu belasten, ein Recht,

welches heutzutage nicht an die Form der testamentarischen Einsetzung

gebunden sein kann. Dieß verkennt Beseler, welcher S. 232 flg. mit

Andern die Rechte der Vermächtnißnehmer als vertragmäßige ansieht

und nur durch eine (wohl kaum statthafte) Erweiterung der Wirksam

keit der Verträge auf Dritte wirksam macht. — Man nennt übrigens

solche Erbverträge „restitutive." ein minöthiges Wort, das Irrthümer

hetvorgerufen hat.

1) Und zwar nach den Grundsätzen und mit den Rechtsmitteln,

welche bei Verletzungen durch testamentarische Anordnungen Statt fin

den. Die Meisten , z. B. Eichhorn §. 343, wollen bloß eine Klage auf

den Pflichttheil zulassen; dieß beruht auf der früheren irrigen Auffas

sung der Erbverträge, als Verträge über den Nachlaß. S. Beseler

II S. 297. Enterbungen können in einem Erbeinsetzungsvertrage nicht

vorgenommen werden; wäre dieß möglich, so würde der Erbvertrag

ein unwiderrufliches formloses Testament seyn.

2) Dieß tritt auch dann ein, wenn der Vertragserbe nach der De

lation, aber vor dem Erbschaftsantntt wegfällt, und weder eine Trans

mission noch eine Substitution die Erbeinsctzung rettet (oder nach Be

seler unter Umständen ein Accreseenzrecht). S. Beseler II S. 305 flg.

3) Ueber die Nachweisung der Läsion s. Beseler S. 312 flg. Ein

Widerrufsrecht wegen nachgeborner Kinder und wegen Undankbarkeit

de! Bedachten , welches Einige annehmen , läßt sich nicht nachweisen.
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aufgehoben werden. Erbverträge sind dagegen von Anfang

an nichtig, wenn unmögliche Bedingungen hinzugefügt sind ^) ;

beigefügte Resolutivbedingungen oder 6i«s yuem gelten als

nicht vorhanden

ck) Besondere Anwendungen des Erbeinsetzungsvertrags.

ss) ErbeinsetzungSverträge unter Ehegatten.

§. 261.

ErbeinsetzungSverträge unter Ehegatten können selbständig

errichtet werden ; dann haben sie nichts Besonderes. Sie kön

nen aber auch ein Theil des mannichfaltigen Inhalts der Ehe

stiftungen seyn und sind dann regelmäßig wechselseitig^).

4) Es liegt in der Natur des Verhältnisses , daß man hier den

Vcrtragscharakter entscheiden läßt. Beseler S. 268 flg.

5) Denn »emel keres seuiper bere».

1) Ehestiftungen pflegen, außer Bestimmungen über die Beerbung,

auch Bestimmungen über die persönlichen und die Vermögensverhältnisse

während der Ehe zu enthalten. Nicht alle Bestimmungen vermögens

rechtlichen Inhalts, welche Zuwendungen an den überlebenden Gatten

enthalten, sind aber Erbverträge; sie können auch sein Leibzuchtsbe

stellungen, Schenkungen, namentlich mortis csuss ckonstioncs. Sie

werden sich häufig an den Inhalt der an den verschiedenen Orten gel

tenden statutarischen Bestimmungen über die Vermögensrechte des über

lebenden Gatten halten, welche aber ebenfalls nicht immer Erbrechte,

oft nur Rießbrauch und Rechte auf einzelne Sachen sind. Dieß wird

nicht genügend unterschieden von Beseler in seiner Darstellung III

S. 135 flg., in welcher außerdem auch noch die unrichtige. Ansicht Pos-

se's über die statutarische Portion Anerkennung gefunden hat.

2) Die wechselseitige Erbeseinsetzung in den Ehestiftungen kann

auch die Form eines wechselseitigen Testaments haben; die Unterschei

dung eines solchen vom wechselseitigen ErbeinsetzungSvertrage, welche

oft sehr schwierig ist, ist qusestio facti. In manchen Statuten (z. B.

Frankfurter Reformation III , 2 Z. 4. 5.) findet sich noch das monströse

Institut der psct» Sowlis mixt«, unter welchen man Erbeinsetzungen in

Ehestiftungen verstand, welche zwar der äußeren Form nach Erbverträge

sind, aber der Wirkung nach letztwillige Dispositionen, daher wider

ruflich sein sollten. (Den Gegensatz bildeten die p. ckot. simpllcis, d. h.
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Ihre Form ist die der Ehepakten, also particularrechtlich Schrift

lichkeit, gerichtlicher Abschluß, gerichtliche Bestätigung. In der

Ungültigkeit der Ehepakten liegt auch die Ungültigkeit der darin

vorkommenden Erbeinsetzung, was nicht von selbst auch umge

kehrt der Fall ist Ein selbständiger Aufhebungsgrund der

Erbeinsetzung ist die Ehescheidung und die dauernde Trennung

von Tisch und Bett«) ; die Regel „Kinderzeugen bricht Ehestif

tung" findet, sofern sie nicht die gewöhnlichen Wirkungen einer

Verletzung des Notherbenrechts bedeutet, nur dann Anwen

dung, wenn die Bedingung der Kinderlosigkeit ausdrücklich von

den Parteien gewollt war°).

bd) Einkindschaft ').

§. 262.

Im späteren Mittelalter ist besonders in den Gegenden

unwiderrufliche Erbeinsetzungen, welche sogar häufig verboten waren.)

S. Beseler II S. 343 flg. Ienes Institut ist nur die Fixirung der er-

stcn romanisirenden Bekämpfung der Erbverträge.

3) Dieß würde nur dann der Fall seyn , wenn die übrigen Bestim

mungen der Ehestiftung so sehr mit der Erbeinsetzung verwebt wären,

daß ihnen alle Selbständigkeit fehlte.

4) Beseler III S. 147.

5) An manchen Orten wird diese Bestimmung als stillschweigende

für den Fall der Trennung der Ehe angesehen (was Eichhorn §. 347

ganz allgemein hinstellt); s. Runde Deutsches ehel. Güterr. S. 356.

1) Tafinger über die Lehre von der Einkindschaft 1785. Hertel

über die Einkindschaft — mit Rücksicht auf die Bestimmungen des

preuß. Landr. 1818. Ringelmann histor. Entwicklung und recht!. Na-

tur der Einkindschaft. 1825. Beseler Erbvertr. III S. 150 flg. Hille

brand Zeitschr. f. deutsch. R. Bd. 10. S. 420 flg.

2) Darüber, daß die Einkindschaft (freilich nicht das in den Sta

tuten des sechzehnten und siebzehnten Iahrhunderts verpfuschte Institut)

schon früh vorgekommen ist , s. Eichhorn Rechtsgesch. §. 370 (Not. p).

lZerber cke unioue prolium «dservstiones. 1844. Sollte nicht schon Sach

senspiegel III, 76 §. 2 hierher zu beziehen seyn? („Ustte sber Äie

vrowe in,iu genomen , unck xvss ker ?u ir unck ?u den Kinckeren in cks?

unge?neile gut gevsren.") . .
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des fränkischen Rechts °) ein Rechtsgeschäft ausgebildet wor

den, dessen wesentlicher Zweck die Abwendung der Nachtheile

ist, welche die Nothwendigteit einer Abtheilung der Kinder

früherer Ehe von dem in fortgesetzter Gütergemeinschaft mit

ihnen lebenden Ehegatten bei Eingehung einer zweiten Ehe

mit sich führt. Dicß ist die s. g. Einkindschaft. Der haupt

sächliche Inhalt desselben ist der Verzicht der s. g. Vorkindcr

auf ihre Rechte und Ansprüche auf das in der fortgesetzten

Gütergemeinschaft befindliche elterliche Vermögen, welches nun

der Gütcrgemeinschaftsmasse der zweiten Ehe einverleibt wird^),

wogegen ihnen ein Recht auf die Bccrbung der Ehegatten

3) Daß das Geding auch anderswo vorgekommen ist, als in den

fränkischen Landen und am Mittelrhein, wo noch heutzutage dessen

hauptsächlichster Sitz ist, kann nicht bezweifelt werden. Ebenso wenig

kann man die heutige Anwendbarkeit des Geschäfts in irgend einem

deutschen Lande bestreiten, wenn es (wie durch das Oesterr. Gesetzb.

Art. 1259 u. a.) nicht ausdrücklich verboten ist. Eine andere Frage ist,

welche Wirkungen es erzeuge? Dieß beantwortet sich zunächst nach

den verschiedenen Gütersystemen, von denen hier nur beispielsweise die

s. g. Gütergemeinschaft vorausgesetzt wird , als das am häufigsten mit

der Einkindschaft in Verbindung gesetzte Verhältniß. Der Grundge

danke des Erbvertrags ist freilich überall denkbar.

4) Diese Abtheilung und ihre Nachtbeile treten auch da ein, wo

das s. g. Verfangenschaftsrecht galt. Obschon (nach der vor. Note)

das Geschäft willkührlich überall angewandt werden kann, so wird doch

die hauptsächliche Veranlassung desselben immer in den Wirkungen ei-

ncs ausgedehnten Gütereinheits- oder (allgem. oder Partie.) Güter

gemeinschaftssystems liegen. Auch ist es gewiß nicht wünschenswerth,

daß das Geschäft sehr an Raum gewinne.

5) Bei eigentlicher Gütergemeinschaft wird das abgetretene Ve»

mögen der Vorkinder einen Theil der gemeinen Masse bilden , bei dem

Gütereinheitssysteme einen Zuwachs des Eingebrachten von Seiten des

überlebenden Gatten in die zweite Ehe, oder, sofern der Vertrag dar-

auf gerichtet ist , einen Zuwachs des Vermögens beider Ehegatten zu

gleichen Theilen. Die außerordentliche Unbestimmtheit der Statuten

läßt selten deren Tendenz hierin genau erkennen.
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zweiter Ehe in der Art zugesichert wird, wie es sich bei der

Fiktion ergiebt, daß die Vorkinder und Rachkinder aus einer

Ehe abstammen. Diese Gleichstellung der verschiedenen Kinder

ist aber in den Statuten nicht auf den Zweck der Bestimmung

eines Maßstabs für die Erbtheile beschränkt worden; in der

Regel wurden die Eltem der zweiten Ehe auch verpflichtet, die

Vorkinder wie die eigenen Kinder zu alimentiren und auszu-

steuern, und nach manchen Particularrechten scheint jene Gleich

stellung selbst elterliche Rechte des Stiefparens gegen die Vor

kinder zu erzeugen; hieraus erklärt sich die sowohl in der älte

ren Theorie als in vielen Statuten angenommene Analogie der

Adoption, durch welche die eigentliche rechtliche Natur des Ge

schäfts im höchsten Grade verdunkelt worden ist

Immer aber ist der Mittelpunkt der Einkindschaft ein Erb

vertrag ^) zwischen den beiden Ehegatten zweiter Ehe auf der

6) Die Beerb ung ist als vorzüglicher Zweck hervorgehoben in

der Mainzischen Untergerichtsordnung v. 1588, im Würtem. Lndr. III,

9, churpfälz. Landr. (1610) II, 25, 2. Sponheim. Lndr. v. 1578

(Maurenbr. Rheinpreuß. Landr. II, 225). Der Annahme der Adoption

nähern sich das Freiburger Stadtr. (1520) 3, 4, die Frankfurter Re

formation, III, 10 §. 11, Würzburger Landgerichtsordnung III, 113.

7) Nach der Ansicht Einiger, z. B. Beseler's a. a. O. (eine Mei

nung, die auch in meiner angef. Dissertation vertheidigt wird), sollen

durch die Einkindschaft allgemein die Eltern - und Kindesrechte erwor

ben werden; diese Ansicht liegt nicht in den Statuten, welche weder

Verwandten - noch Familienrechte, sondern zunächst ein Erbrecht da

durch begründen lassen wollen, zu dem einige aus der natürlichen Lage

des Verhältnisses hervorgehende, bisweilen freilich anomal ausgedehnte

persönliche Rechte hinzugefügt werden , in denen aber nicht der Schwer-

punkt des Ganzen liegt. Construiren ließe sich diese Ansicht nur dann,

wenn man auf das Gebiet der Fiktionen treten wollte; und auch darin

kann man nicht so weit gehen, daß man die ganze natürliche Stellung

eines Menschen mit einem Schlage durch ein Rechtsgeschäft umzuwan

deln gestattet, vorausgesetzt, daß mit jener Ansicht nicht eine bloße

Adoption gemeint ist. Ganz unrichtig ist die Meinung von Phillips

deutsch. Pr. R. II §. 149, daß die Einkindschaft eine Fortsetzung der
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einen und den Vorkindern auf der andern Seite ^) ; diese wer

den dadurch zu Erben eingesetzt, und zwar wird der Erbtheil

schon von vorn herein nach dem Maßstabe bestimmt, welchen

die Fiktion der Gleichheit der Vor- und Nachkindcr als Intestat

erben enthält. Der Erbtheil kann groß oder klein werden,

er kann ein wirklicher Ersatz für das preis gegebene elterliche

Vermögen werden oder nicht ; das Geschäft ist also ein gewag

tes. Daher wird allgemein die Beobachtung besonderer For

men, namentlich der gerichtlichen Bestätigung und Zuziehung

der nächsten Freunde gefordert; die minderjährigen Kinder wer

den stets durch einen Vormund vertreten, und oft wird zur grö

ßeren Sicherung der Vorkinder ein bestimmter Vermögenstheil

als Voraus ausgeschieden, der ihnen ungeschmälert verbleibt.

Das zugesicherte Erbrecht kann den Vorkindern durch keine letzt

willige Verfügung entzogen, namentlich auch nicht auf einen

bloßen Pflichttheil herabgesetzt werden^); denn sie sind keine

fortgesetzten Gütergemeinschaft sei. Ebenso wenig enthält einen juristi

schen Begriff die von Hillebrand aufgestellte Meinung; denn obschon

sie die Sache ganz richtig beschreibt, bestimmt sie doch ihre juristische

Natur in keiner Beziehung , und läßt die Möglichkeit offen , an ganz

verschiedene Rechte zu denken, an welche sich dieser Erfolg entlehnen

könnte.

8) Diese Stellung der Contrahenten verkennt Beseler III S. 174,

indem er den Kindern die Bedeutung einer selbständigen Partei ab

spricht. Zn diesem Irrthum liegt der Haupteinwand desselben gegen

die Annahme eines Erbvertrags.

9) Während die Ansicht, daß die Vorkinder nicht enterbt werden

können, jetzt die allgemeine ist, behaupten Manche, z. B. Eichhorn

Einl. §. 348, daß der unentziehbare Anspruch der Kinder nur der Pflicht

theil sei. Diese Ansicht ist mit der Annahme eines Erbvertrags, wel

cher ja auch Eichhorn zugethan ist, ganz unvereinbar, wird auch mei

nes Wissens durch die Statuten nicht bestätigt. Sie deruht wohl dar

auf, daß man die Gleichstellung der Vor- und Nachkinder nicht auf

den Zweck der Bestimmung des Maßstabs der Erbtheile, sondern auf

das Recht der Beerbung bezog.
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Notherben, sondern Vertragserbcn, und ihre Gleichstellung mit

den Nachkindern beschränkt sich auf den Maßstab der Erbportion.

Das Erbrecht der Vorkinder bezieht sich im Zweifel auf beide

Ehegatten stirbt der eine, so kann sofort Realtheilung sei

nes Nachlasses, oder das VerlMniß der fortgesetzten Güterge

meinschaft eintreten. Ein Erbrecht des Stiefparens oder der

Stiefgeschwister gegen die Vorkinder geht aus der Einkindschaft

zunächst nicht hervor Besondere Aufhebungsgründc sind

nach manchen Particularrcchtcn die Kinderlosigkeit der zweiten

Ehe und ein richterlicher Ausspruch, daß die Einkindschaft wegen

Verletzung der Kinder aufzulösen sei.

Von dieser Charakteristik ist die Bestimmung des Geschäfts

in den einzelnen Statuten häusig verschieden, da sie selten einen

festen Gesichtspunkt aufnehmen , und durch eine maßlose Aus

dehnung der in dem Worte „Einkindschaft" liegenden Vorstel

lung dazu gelangen, den eigentlichen Inhalt durch Ansehung

einer Reihe persönlicher Rechtsverhältnisse zu verdecken. Daß

überhaupt einzelne persönliche Verpflichtungen, z. B. Erziehung,

Ernährung , Aussteuer der Vorkinder als Gegenstand von Nc-

bcnverabredungen , ohne den Hauptinhalt des Geschäfts zu än

dern, beigefügt werden können, kann in keiner Weise bezweifelt

werden.

10) Manche scheinen das Vertragserbrecht der Vorkinder bloß ge-

gen den Stiefparens anzunehmen; aber der Vermögensvortheil, wel

cher in dem Verzichte der Vorkinder liegt, kommt beiden Ehegatten

zu Statten, und die Wirkung der Einkindschaft trifft beide Ehegatten.

Die Veränderung, welche die Einkindschaft in Betreff der Beerbung

des natürlichen Parens hervorbringt, besteht in einer Verwandlung des

gesetzlichen Erbrechts in ein vertragsmäßiges.

11) Manche Particularrechte (z. B. Pr. Landr. §. 720, das Main

zer Lndr. II §. 18) geben wenigstens dem Stiefparens ein Erbrecht;

den Stiefgeschwistern giebt ein solches die Landger. -Ordn. des Her-

zvgth. Franken III, 119 §. 13.
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cc) Erbverbrüdening.

8. 263.

Eine cigenthümliche Anwendung des Erbcinsetzungsver-

trags liegt in der Erbverbrüderung ^) , durch welche eine Fa

milie oder eine einzelne Linie einer solchen für den Fall ihres

Abgangs einer anderen Familie oder Linie das Erbrecht (re

gelmäßig gegenseitig) zusichert, ein Geschäft, welches nur beim

hohen Adel vorkommen kann Das Erbrecht wird einer

Familie, der Summe der durch Blutsverwandtschaft vereinig

ten Personen, einer Gesammtheit, welche in gegenwärtigen

und zukünftigen Gliedern repräfcntirt wird, zugewendet; aber

nicht so, daß diese Gesammtheit als solche succcdiren solle,

sondem nur das einzelne Glied derselben, welches beim Suc-

ccssionsfalle nach der in der Erbverbrüdcrung angegebenen Ord

nung oder nach der seines Hausgefttzes zur Erbfolge berech

tigt ist. Die Erbverbrüdcrung ist also die vertragsmäßige

Erbeinsetzung eines noch unbestimmten Individuums; bei der

Abschließung des Geschäfts werden nur die bestimmenden Mo

mente festgestellt, nämlich die Eigenschaft als Mitglied der

Familie und die Berufung durch die Succcssionsordnung. Die

Auffassung der Familie in ihrer fortdauernden Bewegung als

einer Einheit ^) , wie sie dieses Rechtsgeschäft voraussetzt, kann

nur für die Verhältnisse des hohen Adels gerechtfertigt wer

den, bei welchem der durch die Gesammtheit der gegenwärti

gen Familiengliedcr ausgesprochene Wille die Bedeutung eines

alle Nachkommen verbindenden autonomischen Ncchtssatzcs hat.

1) Moser Familicnstaatsrecht I S. 969 flg.

2) Den Grund s. in der Note 3.

3) Nicht als juristische Person, wie Manche angenommen haben.

Die Familie erscheint hier als eine Einheit, als etwas Individuelles im

faktischen Sinne des Worts. Diese Einheit ist ein Faktum, hervorge-

rufen durch die Bedeutung der Autonomie. Anders faßt Bcseler im

ersten Capitel des dritten Bandes der Erbvertr. diese Einheit auf.
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Dieses Rechtsgeschäft, welches heutzutage als Erbein-

setzungsvertrag aufgefaßt wird, hatte ursprünglich, je nach

der besonderen Form des die Succcssion zusichernden Aktes,

einen anderen Charakter Bei Allodialgütern wandte man

die Vergabung von Todeswegen mit sofortiger Uebertragung

einer Gewere, bei Lehngütern die Eventual- oder Gcsammt-

belehnung durch den Lehnsherrn an; das Dasein des even

tuellen Rechts wurde bisweilen selbst durch eine vorläufige

Huldigung des zukünftig anfallenden Landes °) dargestellt, und

die Verbrüderung der Häuser noch durch weitere Verbindungen

(Erbeinigungen °)) befestigt. Heutzutage ist zur Abschließung

einer Erbverbrüderung regierender Häuser die Erfüllung der

Bedingungen nothwendig, von welchen die Entstehung eines

Gesetzes abhängig ist.

S) Erbverzicht

§. 264.

Ein Erbvertrag kann durch einen Verzicht des Bedachten

4) Beseler I §. 13.

6) Ferner durch Auflegung eines Zinses, Aufnahme der Wappen

und Titel. Daß hierin auch für die ältere Zeit kein Gesammteigenthum

liege, welches Beseler zwar nicht für die Gegenwart, wohl aber für

die ältere Zeit annimmt, hat ausgeführt Duncker Gesammteigenthum

S. 138 flg.

6) Erbliche Schutz- und Trutzbündnisse, Ganerbschaften.

1) Außer den Erbverzichten adlicher Töchter kommen am frühsten

(keine Erbverzichte sind jedoch die Einwilligungen der nächsten Erben in

die Veräußerung des Grundeigenthums) Erbverzichte bei der Abschich-

tung der Kinder aus den väterlichen Gütern vor, mit denen sie jedoch

keineswegs nothwendig verbunden waren. Sachsensp. I, 13. Beseler

III S. 303 flg. Ihre spätere Geschichte in der Doctrin ist ganz analog

der der Erbeinsetzungsverträge , denen sie als renunciative Erbverträge

zur Seite gesetzt wurden. Nur über den Begriff ist man noch jetzt nicht

einig ; während sie von Manchen als xsets Se kereck. tertii (Reyscher
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auf die Erbeinfetzung wieder aufgehoben werden, so daß die

Dispositionsbefugniß des künftigen Erblassers wieder frei wird.

Insofern es denkbar ist, daß sich Iemand im Vcrfügungsrecht

über sein Vermögen auch durch das Dasein von gesetzlichen

Erben und insbesondere Notherben beschränkt fühlt, ist ein

Interesse möglich, auch diese Schranke durch einen Vertrag

mit dem Berechtigten zu heben, in welchem der Letztere auf

sein Recht zur künftigen Beerbung Verzichtet ^). Solche Erb

verzichte läßt die deutsche Praris mit der Wirkung zu, daß

dadurch das gesetzliche Rccht Iemandes zur Beerbung des an

dern Contrahenten wegfällt, mithin einem solchen Verzichten

den die Erbschaft gar nicht deferirt wird^); eine besondere

Würtemb. Pr.-R. §. 696) angesehen werden, also als Verträge, durch

welche sich Iemand zur Herausgabe einer angetretenen Erbschaft ver

pflichtet, beurtheilen sie Andere als Verträge, durch welche sich Iemand

dem Erblasser gegenüber verpflichtet, die Delation seiner Erbschaft aus

zuschlagen (Albrecht in Schneider's Iahrb. 1842 S. 349). Iene Ansicht

würde also den Erbverzicht aus dem Bereiche der eigentlichen Erbver

träge ausschließen; diese aber läßt sich civilistisch in keiner Weise be

gründen. Das Richtige ist, den Erbverzicht als einen Vertrag (ohne

obligatorischen Charakter) über das schon jetzt vorhandene Recht auf

ein zukünftiges Erbrecht anzusehen, wie dieß auch von Beseler III

S. 233 flg. geschieht; nur hat dieß, was Beseler freilich übersieht, als

Inhalt eines Vertrags mit dem Erblasser nur dann einen juristischen

Sinn, wenn man dieses Recht in seiner die Dispositionsbefugniß des

Erblassers beschränkenden Wirkung zum Inhalt des Geschäfts macht.

Hiernach ist der Erbverzicht das Geschäft, in welchem der künftige Erbe

auf die aus dieser Eigeschaft hervorgehenden Beschränkungen des künf

tigen Erblassers verzichtet.

2) Ein Erbverzicht auf eine testamentarische Einsetzung kann nach

der Natur jenes Geschäfts in keiner reellen Bedeutung gedacht werden.

3) Der Einfluß des Verzichts eines Intestaterben auf die Berech

nung der Größe des Pflichttheils der übrigen ist derselbe, den eine Ent

erbung ausüben würde. Uebrigens versteht es sich von selbst, daß ein

Erbverzicht nicht auf die Nachkommen des Renuncianten wirkt, wenn

dieser vor dem Erblasser versterben folste (s. darüber Beseler a. a. O.
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Form, z. B. eidliche Bestärkung , ist für dieß Rechtsgeschäft

nicht erforderlich.

Eine Singularität der beim hohen Adel und der ehema

ligen reichsunmittelbaren Ritterschaft üblichen Erbverzichte der

Töchter zu Gunsten des Mannsstamms ist die Wirksamkeit

derselben auch für die gesammte Desecndcnz der Verzichtenden;

sie erklärt sich als eine Wirkung der diesen Ständen zustehen

den Familicnautonomic. Der Gebrauch solcher Verzichte bat

heutzutage, da der Begriff des Stammguts als Rcchtsinsti-

tut ausgebildet ist, nur die Bedeutung, daß der Inhalt einer

bestehenden Rechtsnorm als Inhalt eines Rechtsgeschäfts wie

derholt wird; es müßte denn seyn, daß der Verzicht sich auch

auf die übrige Erbschaft außer den Stammgütern bezöge, und

keine besondere Rechtsvorschrift auch in Beziehung auf diese

das Erbrecht der Töchter ausschließt. Die sehr häusig beige

fügte Clause! „auf den ledigen Anfall" hat daher bei dem

Erbverzichte in Beziehung aus Stammgütcr keine besondere

Wirkung; sie spricht nur aus, was von selbst aus der regel

mäßigen Successionsordnung hervorgeht °). Derselbe Sinn

muß im Zweifel dieser Clausel auch dann beigelegt werden,

wenn sie einem Verzichte auf die sonstige Erbschaft beigefügt

worden ist. Die Rcgredicntcrbin wird also trotz jener Clausel

von der Erbtochtcr ausgeschlossen °). Ob dieß auch bei Erb-

S. 250 flg.), da jene ihr Recht nicht von diesem ableiten. Eine vom

Renuncianten ererbte Abfindung müssen sie confcriren.

4) Diese wurde früher allgemein gefordert, um einen Anhalt für

die Geltung der Erbverzichte gegen die Verbote des römischen Rechts

zu gewinnen. Beseler S. 242 flg.

5) Nach der regelmäßigen Successionsordnung geschieht aber die

Delation immer zuerst den dem letzten Inhaber am nächsten Verwand

ten, folglich der Erbtochter vor der Regredienterbin; §. 251 Note 2.

6) Reyscher Zeitschr. für deutsch. R. Bd. « S. 257 flg. Diese

Frage, welche sich für heutzutage gegebene Verzichte leicht beantwortet,

u 16
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verzichten adlichcr Töchter aus älterer Zeit anzunehmen sei,

hängt (abgesehen von der Interpretation der Worte) von der

Beantwortung der Frage ab, in wie weit zur Zeit des Ver

zichts ein Erbrecht der Töchter vorhanden war, in wie weit

es diesen also frei stand, die Wirkung des Verzichts zu be

schränken.

III. Testamentarische Erbfolge.

8. 265.

Als im Mittelalter ') allmählig die Testamente, beson

ders unter dem Schutze der Geistlichkeit, in Deutschland ge-

ist sehr schwer zu entscheiden für Verzichte, die aus alter Zeit stammen,

weil die Erbrechte der Töchter im Lauf der Zeit an Umfang und Be

deutung verschieden waren. Während i'm späteren Mittelalter schon

das deutsche Recht den Töchtern allgemein ein Erbrecht zuerkannte

(§. 251 Note 5), wurde dieß später im Bereiche des sich seit dem vier

zehnten Iahrhunderte bildenden Adclsrechts im Interesse des Familien

glanzes wieder geschmälert; die Mittel hierzu waren vorzüglich die

Erbverzichte der Töchter, welche nach Familienherkvmmen und aurono-

mischen Gesetzen oft als eine Zwangspslicht vorgeschrieben waren, bis

daraus der Ausschluß der Töchter zur objektiven Rechtsnorm wurde.

Daneben blieben aber die einmal gebräuchlichen Erbverzichte häufig als

Scheingeschäfte bestehen. Dieser geschichtliche Zusammenhang wurde

sehr häufig verkannt, und deshalb eine oft unlösbare Verwirrung in

diese Rechtsverhältnisse gebracht. S. Eichborn Rechtsgesch. §. 454.

540. 541. Beseler III S. 259 flg. Neurath von der Regredienterb-

schaft und den dabei vorkommenden Rechtsfragen. 1807. Die Beur-

theilung der Wirkiamkeit eines solchen Verzichts aus alter Zeit ist

durchaus qusestio tscti.

1) Schon in einzelnen Volksrechten (I.. SurFunck. 60 , 1) wird der

Gebrauch der Testamente erwähnt, namentlich bei den Völkern, welche

mit den unterjochten Römern in Verbindung traten. Aber diese Be

kanntschaft mit dem römischen Institute blieb ohne Wirkung, da jener

Gebrauch bald wieder verschwand. Eichhorn Rechtsgesch. §. 202. Be

seler Erbvertr. I S. 244 flg. (S. das. S. 248 über die Anwendung

der Testamente zu den s. g. Seelgeräthen.)
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bräuchlich wurden, war es nicht die Erbeinsetzung durch den

bloßen Willen des Testators, sondcm nur die bequeme Form

der Einseitigkeit und Widerruflichkeit für Zuwendungen auf

den Todesfall, welche man in ihnen annahm ^). Der Inhalt

dieser s. g. „Geschäfte" waren daher jene Zuwendungen ein

zelner Sachen, wie sie dem Charakter des älteren deutschen

Erbrechts entsprechen, und noch heutzutage haben manche Sta

tuten ^) diesen Standpunkt bewahrt. Dagegen wurde mit der

Anerkennung des römischen Erbrechts auch das eigentliche rö

mische Testament gemeinrechtlich aufgenommen. Durch die

neuere Praris hat dicß in der Einführung einer Art der öffent

lichen und in der Zulassung wechselseitiger Testamente eine

Fortbildung ^) erfahren ; auch hat die Willkür der Particular-

rechte eine große Mannichfaltigkcit der Formen, besonders für

2) Eichhorn Rechtsgesch. Z. 374. 455. Albrecht Gewere S. 209

— 217. Beseler a. a. O. §. 14. Besonders aber Pauli Abhandl. aus

v. Lübischen Rechte III S. 156 flg. Daß die im Texte angegebene

Auffassung die allgemeine gewesen, ist wohl unzweifelhaft. Dagegen

ist es oft sehr schwer , zu bestimmen , ob im einzelnen Falle ein solches

Testament oder eine s. g. Vergabung von Todes wegen in ihrer späte-

ren abgeschwächten Form vorhanden sei . da sich beide Geschäfte sehr

nahe kommen , und im Bewußtsein der Handelnden noch oft das alte

Geschäft vorherrschte , während vom Testamente nur die Form gewählt

wurde.

3) So das Hamburg. Stadtr. III, 1, 22 und das Lübische Recht

(Pauli a. a. O. S. 230— 234). Dagegen hat die Beschränkung der

Testamentifaktion der Frauen im Lübischen Rechte II, 1, 14 wohl kei«

deutschrechtiiche Wurzel; s. Pauli S. 369 flg. Mit der ältern Auf.

fassung der Testamente hängt auch die hie und da auf Testamente über-

rragene Forderung des Nachweises physischer Kräfte bei der Testaments'

errichtung zusammen; Pauli a. a. O. S. 193—201 uud Eichhorn

Einl. §. 350 Note ck.

4) Die Darstellung dieser inneren Fortbildung der Testamente ge-

hört in das System des heut. römischen Rechts.

16 *
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privilegirte Privattestamente hervorgerufen °). Eine Vcrändc-

rung liegt ferner in der Möglichkeit einer Concurrcnz eines

Erbvertrags mit einem Testamente, indem dadurch die Regel

beschränkt wird, daß über ein Vermögen nicht nur theilweise

testamentarisch verfügt werden dürfe

In einem inneren Zusammenhange mit den alten Sal

mannen und Treuhändern stehen die in Deutschland seit der

Einführung der Testamente üblichen Tcstamentserekutoren, de

ren Aufgabe es ist, den im Testamente ausgesprochenen Wil

len zum Vollzug zu bringen Insofern dieß an und für

5) S. Ortloff Grundzüge S. 577 Note 9. Mim Se Siversis te-

»tsmentorum formis, aus« in Lermsnis «btiinierunt «dservsliones. ^ense

1847.

6) S. §. 258 Note 7.

7) Das Bedürfniß solcher Exekuroren war nicht bloß ein besonders

dringendes, sondern auch ein ganz eigenthümliches, wo nach der älrern

Auffassung der Testamente der eingesetzte Erbe fehlte und somit der

Erblasser keinen Repräsentanten hatte. Wie in solchen Fällen der Exe-

kuror diese Aufgabe der Repräsentation übernahm, dabei eine in die

Vogtei übergehende , sehr weit greifende Wirksamkeit erhielt, wie dieß

ferner in Lübeck mit der Erhaltung des alten Erbrechts bewahrt worden

ist, hat Pauli a. a. O. S. 306 flg. in einer trefflichen Ausführung

gezeigt. Der Gedanke, daß der Exekutor den Erblasser repräsentire,

wie ihn Pauli namentlich S. 330. 331 ausgesprochen hat, ist für jenes

ältere Testament ganz richtig. Nun hat ihn neuerdings Beseler (Zeit

schrift für deutsch. R. Bd. 9 S. 173 flg.) benutzt, um ihn zum gc-

meinrechtlichen Princip der Lehre von den Testamentsexekutoren zu

machen. Nach ihm soll heutzutage sich die Repräsentation des Erblas-

sers in eine formelle und eine materielle theilen; jene übernähme der

Exekutor , diese der Erbe ; der Exekutor sei gewissermaßen der formelle

Erbe und das Princip liegt mithin in einer durch das neuere Recht er-

wetterten Testirfreiheit. Dieser Gedanke ist völlig unrichtig. Zunächst

ist eine Theilung der Persönlichkeit des Erblassers in eine formelle und

materielle , wie sie aus dieser Ansicht folgen würde , ganz undenkbar.

Dann fragt sich, worin zeigt sich die s. g. formelle Repräsentation? In

der Vertheilung und Administration des Nachlasses? Aber diese über

nimmt der Exekutor nicht als Repräsentant des Erblassers, sondern der
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sich Sache der Erben ist, sind sie Repräsentanten der Letztem.

Sic können von den Erben selbst, oder auch, und dieß ist

die Regel, vom Erblasser bestellt werden, und zwar 1) durch

ein gewöhnliches Mandat ^) , oder 2) durch das Testament.

Im letzteren Falle kann der Auftrag s) mit einem Vcrmächt-

niß verbunden oder I>) ohne diese Verbindung ausgespro

chen seyn (analog der Ernennung eines Vormunds ^")), und

es steht dann dem Ernannten frei, den ausgesprochenen Auf

trag anzunehmen oder nicht. Im ersten Falle (Nr. 1) haftet

der Erekutor den Erben als Mandatar, im letzten (Nr. 2, b)

qus8i ex msnclst« ; die Erben können dagegen sein Recht, seine

Legitimation, nicht bestreiten, weil sie die Erbschaft nur in

der Art und Form erlangen, welche der Testator gewollt hat.

Der Umfang der Thätigkeit des Erekutors wird durch die In

struction (es giebt Universal- und Spccialerckutorcn) , und,

wenn keine solche vorhanden ist, durch die Natur der beson

deren Verhältnisse, welche er ordnen soll, bestimmt. Er ist

daher zur Inventarisation , Regulirung und Vertheilung der

Erben, welche jenes im Falle, daß kein Erekutor vorhanden wäre, selbst

ausführen müßten. Der Erblasser kann so nicht repräsentirt werden,

weil, so lange er lebt, keine Erbschaft vorhanden ist, und der Verstoß

bene nicht als die Erbschaft theilend gedacht werden kann. Die Ver-

bindung des Erblassers mit dem Exekutor ist nur diese : jener giebt die

sem den Auftrag, ein Geschäft im Namen der Erben vorzunehmen.

Die Polemik Beselers gegen die Unterstellung des Verhältnisses unter

das Mandat würde nur dann richtig seyn, wenn man diesen Zusam

menhang verkennen , oder das Mandat als den alleinigen Entstehungs

grund ansehen wollte.

8) Vgl. I.. 12 §. ult. I.. 13. I.. 27 viF. mimS. (17 , 1).

9) Unterholzner's Lehre v. d. Schuldverhältnissen II §. 617. Siehe

§. 21 Inst. cke legst. (2, 20). I.. 12 §. 4. I.. 14 § 2 vig. Se relig. et

sumt. funer. (11, 7).

10) Nur d iese Analogie der Vormundschaft (also in Betreff der

Entstehung des Verhältnisses) darf angenommen werden.
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Erbschaft, und untcr Umständen") auch zur Verwaltung und

Proceßführung legitimirt, dann aber auch zur Rechnungsab-

legung verpflichtet.

Zweites Capitcl.

Das successive Erbrecht

(8uooessi« ex paeto et z>r«viäentia ws^oruW).

Einleitung.

8. 266.

Es ist ein sowohl im longobardischen als im deutschen

Lehnrechte anerkannter Grundsatz, daß die Succession in daS

Lehn etwas Selbstständiges und mit der landrechtlichen Erbfolge

in keinem inneren Zusammenhange Stehendes ist; nur daS

Lehen und die mit ihm verbundenen Rechtsverhältnisse werden

auf den Nachfolger nach einem cigenthümlichen Successions-

recht übertragen, und zwar ist der Anspruch der Letzteren von

der Einwirkung des Vorgängers unabhängig , da dieser weder

das Lehn entziehen ^) noch seine rechtliche Beschaffenheit im

Wesentlichen verändern darf. Indem daher die Lehnsfolge je

des Agnaten immer wieder auf den ersten Erben als den ge

meinschaftlichen Stammvater 2) zurückgeführt wird, hat man

sie im Gegensatze zur landrechtlichcn Erbfolge als eine 8uo-

cessio ex psoto et pruviä«utia ms^orum charakterisirt ^).

11) Welches sind diese Umstände? Dieß ist ««»«tio Keti. Es

kann die Aufgabe, einen zerstreuten Nachlaß zusammenzubringen,

auch die Legitimation zum Proceß enthalten. Aber in keinem Falle darf

man Beseler beistimmen, der (a. a. O. S. 218) dem Exekutor ganz

allgemein das Recht zuschreibt, im Interesse der Erbschaft Processe

zu führen.

1) Ausnahmen s. im Z. 127 Note 4 und 126 Note 11.

2) II Kuck. 11 §. 1. ^

3) Zu dieser Bezeichnung hat schon die Glosse zu II Kuck. 45 Ver

anlassung gegeben.



Das successive Erbrecht.

Damit ist namentlich dcr Umstand hervorgehoben, daß die

Lehnsfolge keine Repräsentation des letzten Inhabers enthält,

daß der jeweilige Lehnsbesitzer kein in seiner Persönlichkeit auf

gehendes Rccht hat ^).

4) Das Gegentheil finden Viele in Bezug auf die Kinder des cke-

kunew» ausgesprochen in II Kuck. 4Z (vgl. II leuck. 51 K. 4): 8i eonti-

gerit vsssllum sine omni pro!» ckeeeckere, sgvstus, <ick quem universs II»^

reckitss perlinet , repuckists kereckitate leuckum, si psternum tuit, retiner«

poterit, nee cke ckedito >iereckit»rio sliouick Kucki uomine »olvere

eogitur, »eck in fructibus, si quos relizuit, ut cke eis ckeditum soivstur,

quo tempore ckeeesserit, secunckum quock suprs ckiximus, consickersbitur.

vbi vero filium reliquit, ipse non potest kereckitstem sine

beneliei« repuckisre, seck »ut utrumque retinest, «ut

utrumque repuckiet. j)uo repuckist«, sck sgnsto», «i psternum sit,

pertinedit, et licet slterum sine sltero retinere non p«»sit, sznstis ts-

men consentientjbus , poterit ckominus eum, si voluerit, qussi cke uovo

benen«» investire, quo Kct« lieedit ei repuckists dereckitste feuckum te-

nere, null« onere ej kereckitsri« imminente. Bei unbefan-

gener Prüfung dieser Stelle ergiebt sich, daß in ihr ebenso wie sonst

die Lehnssuccession von der Allodialsuccession getrennt und beide sich ge

genüber gestellt werden; der Agnat soll nun die eine ausschlagen und

die andere annehmen können, der Sohn dagegen beide verbinden müssen.

Es ist hier jedoch nur von einer durchaus äußerlichen, obschon nvth-

wendigen Verbindung zweier innerlich verschiedenen Erbrechte die Rede,

und die hauptsächliche Rücksicht, welche die Stelle beherrscht, ist die

Frage nach der Verpflichtung zur Zahlung der Allodialschuloen des De-

kunctus, deren sich der Sohn nicht entschlagen soll. Beim Agnaten tritt

die Regel hervor; für den Sohn wird eine Singularität eingeführt,

nämlich die nvrhwenoige Verbindung beider Succefsionen. Die Folge

davon ist die, daß der Sohn Veräußerungen des velunetus nicht wider

rufen und seine Handlungen anerkennen muß, denn er ist ja zugleich

sein Erbe. Dich ganz einfache Verhältniß wird von Vielen verkannt.

Eichhorn Einl. §. 353 (um ihn statt Aller zu nennen) gründet darauf die

Behauptung, die Lehnssuccession sey eine andere bei den Agnaten, eine

andere bei Söhnen ; bei jenen eine Singular bei diesen eine Univer-

salsuccession in das Vermögen des Verstorbenen. Ebenso Michelsen

Zeitschr. f. deutsch. R. Bd. 5 S. 2t0 flg. Diese Ansicht ist völlig un

richtig; sie würde, was ihre Vertheidiger sich freilich nicht klar gemacht

haben, zu dem Resultate führen , daß das Lehen in der Hand eines Be-



Viertes Buch.

Aber diese Charakteristik ist nur eine negative ; es bedarf

einer weiteren Bestimmung der Natur der Lehnssolge, um ihr

inneres Princip festzustellen. Dieß hat man häusig dahin aus

gesprochen, daß die Lehnssolge eine Singularsucccssion sey.

Aber auch dieß ist offenbar nur eine richtige Verneinung in der

Form einer unrichtigen Behauptung. Diese Ansicht ist richtig,

sofem darin nur gesagt seyn soll, daß die Lehnssolge keine

Universalsuccession in das Vermögen des verstorbenen Vasallen

sey; es ist aber unrichtig, zu sagen, daß sie deshalb eine

Singularsuccession in Bezug auf einen Vermögenstheil des

Letztern enthalte. Denn die Lehnssolge ist nicht der Erwerb

einer einzelnen Sache; es gehen eine Menge von Verpflich

tungen und Forderungen, es geht in der That ein Vermö

gen auf den Nachfolger über, nur nicht das des letzten Be

sitzers, sondern des ersten Erwerbers, an welchen die 8uoo«s-

si« «x x. «t xr. ms^. die Lehnssolge anknüpft. Sonach ent

hält die Lehnssolge eine Universalsuccession in das Vermögen

des ersten Erwerbers °), eine Repräsentation von dessen Ber

sitzers, der einen Sohn hat, alle rechtliche Eigenthümlichkeit verliere,

in seiner Persönlichkeit aufgehe, mit dem übrigen Nachlasse juristisch

eins sey , während es diese Selbstständigkeit wieder erlange, wenn zufäl

lig kein Sohn vorhanden wäre. Die richtige Interpretation ergiebt nur

dieß: auch wenn ein Sohn Lehnserbe ist, bleibt die Lehnssuccession in

ihrer Besonderheit bestehen, nur soll dann die Allodialsuccession stets da-

mit verbunden werden; diese Verbindung ist aber nur eine äußere.

5) Die bei Mayr Lehnr. S. 179 vorgetragene Ansicht Albrechts

will die Agnaten nicht als Erben des ersten Erwerbers, sondern über

haupt als Erben ihrer Aseendenten berufen. Der Grund , daß sie eine

von ihren Ascendenten consentirte Lehnsschuld nicht revvciren kennen,

ist schon oben §. 127 Note 4 gewürdigt worden. Wie sich diese Ansicht

aber auf I teuck. 14 §. 1 und I Kuck. 19 §. 1 stützen soll, ist nicht wohl

begreiflich, da diese Stellen gerade die im Texte gegebene Ansicht unter

stützen. Ueberhaupt ist diese Meinung nicht so mitgetheilt, daß sie ganz

verständlich wäre.
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sönlichkcit, welche jeder Lehnsfolger an seine Persönlichkeit an

schließt, ohne sie mit dieser zu vermischen ; bei jedem Succcs-

sionsfalle wird daher die Persönlichkeit des ersten Erwerbers in

ihrer Ursprünglichkcit von neuem übernommen, die Lehnsfolge

ist mit andern Worten ein succcssives Erbrecht °). Nur ist es

natürlich , daß die Reinheit des in steter Succcssion vererbten

Vermögens bei dessen fortgesetztem Durchgang durch die Per

sönlichkeiten der Lehnsfolger nicht ganz gewahrt werden kann ;

es wäre undenkbar, daß die sich immer wiederholenden Besitz-

verändenmgen ohne sichtbare Spuren vorübergehen sollten').

Das Lehnserbrccht bezieht sich aber bloß auf die in dem

Lehnsvermögen substantiirte Persönlichkeit des ersten Erwer

bers ; es ist daher nothwendig, eine zweifache Persönlichkeit

des Letzteren anzunehmen. Dieß wird möglich durch Aneig

nung der eigenthümlichcn Anschauungsweise des Lehnrcchts im

longobardischcn und deutschen Rechte, wonach es eine vom

Landrecht ganz geschiedene Sphare des Handelns und Erwer

bers ist, so daß in beiden Kreisen eine völlige Selbstständig

keit der Persönlichkeit Statt findet.

Dieß für das Lehnrecht ausgebildete Princip der Erbfolge

ist auf das Institut der Familienfideikommiße übertragen wor

den. Was dort auf einem natürlichen Boden ruht, ist hier

künstlich und durch Fiction nachgebildet; denn nur daö Lehn-

rccht läßt jene eigenthümliche Erscheinung einer Trennung der

Persönlichkeit erklären.

«) Dieser Ausdruck (analog dem Ausdruck successives Vermächtmß,.

obschon er unter den mehreren denkbaren wohl der beste ist, bezeichnet

nicht alle Seiten des Verhältnisses zugleich scharf.

7) Eine Anwendung davon ist oben §. 132 Note 2 unrichtig aufgc-

faßt worden.
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I. Die Lehnserbfolge.

Allgemeines.

§. 267.

Die Lehnserbfolge ist die Succcssion in das Lehnsvermö-

gen des zuerst damit belehnten Vorfahren. Ihre Veranlassung

liegt in dem Aufhören des Rechtes eines Vasallen, mag dieß

auf dessen Tode oder einer sonstigen Ursache beruhen Zur

Lehnserbfolge berufen ist nur ein bestimmter, sehr enger Kreis

von Blutsverwandten, und unter diesen nur Diejenigen, welche

einigen weiteren Voraussetzungen genügen ; die Erfüllung aller

dieser Bedingungen begründet das Lehnfolgerecht Die

Reihenfolge , in welcher das Lehnsfolgerecht der Einzelnen zur

Ausübung kommt, bestimmt eine eigenthümliche Successions-

ordnung.

1) Keine Lehnserbfolge ist dagegen die Erwerbung des Lehens durch

Eintritt der Wirksamkeit einer Eventualbelehnung, oder auf dem Wege

einer Veräußerung, mag diese in einem Geschäfte unter Lebenden oder

auf den Todesfall bestehen; immer ist dieß die Begründung eines ganz

neuen Lehnrechts. Daher ist die Unterscheidung zwischen einer sueeessio

feuckslis «rckinsris und «xtrsorümsris unrichtig.

2) Die Aufstellung eines Unterschicds zwischen Lehnsfolgerecht und

Lehnsfolgeordnung ist völlig begründet, und zwar nicht bloß als ein

doctrineller Gebrauch. Denn alle Lehnserben sind solche schon durch ihre

Geburt; ihr Recht ist schon vorhanden, wenn es auch successiv, d.h.

erst nach dem Wegfalle der durch die Successionsordnung näher Berech

tigten zur Wirksamkeit kommt. Das Recht der Lehnserben ist also

vor dem Eintritt seiner Wirksamkeit nicht gleich jenem bloßen Hoff

nungsrechte eines Verwandten auf die zukünftige Intestaterbschaft, son

dern es ist ein wirkliches Recht, da schon ein Erblasser und eine nach

ihrer ganzen Bedeutung bestimmte Erbschaft vorhanden ist, obschon seine

Ausübung noch suspendirt bleibt. Dieses Recht erzeugt aber auch

schon vor dem Eintritt seiner Wirksamkeit bestimmte Folgen , z. B. das

Revocalionsrecht der Agnateu.
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^. Das Lehnsfolgerecht.

t) Nach longobardischem Rechte.

§. 268.

Zur Lehnssolge berufen sind nur die D esc cn Kenten des

zuerst Investirtcn, also nur Diejenigen, für welche das Lehen

ein paternum ist. Scitenverwandte, welche nicht vom ersten

Belehnten abstammen, haben kein Successionsrecht, denn für

^ie ist das Lehen ein iwvum ^) ; es kann aber auch für sie den

Charakter eines patvrrmm durch Fiction eines belehnten Stamm

vaters erlangen, als welcher dann in der Rcgel der nächste

höhere nach dem ersten Erwerber anzunehmen ist (keuäum „o- /

vum Hur« antiyui vvnoessum ^)). Aseendenten sind hiernach

von der Lehnsfolge ausgeschlossen ^) ; nur gestattet das Lehn-

recht *) , daß ein Vater sich mit Zustimmung des Lehnsherrn

den Rückfall eines an den Sohn rcfutirtcn Lehns für den Fall,

daß dieser früher versterbe, vorbehält. Soll aber die Eigen

schaft Jemandes als Deseendcnt des ersten Lehnsbcsißers das

Lehnsfolgerecht gewähren, so muß sie sich auf leibliche Ab

stammung aus bürgerlich gültigen und standesmäßigen Ehen

stützen, weshalb weder Adoptirte°), noch aus einer morga

natischen Ehe oder Mißheirath Stammende °), noch unehe-

1) I teuck. I §. 1. I feuck. 14. II Kuck. 11 u. s. w. Ueber eine Er

leichterung des Beweises, daß das Lehen ein psternum sey, s. I leuck. 4

§. 2. I teuck. 12.

2) So auch Eichhorn Eml. §. 352 Note m. A. M. Pätz Lehnr.

S. 240. Eiue Ausdehnung dieser Fiction auf den höchsten Stammva

ter begründet ein s. g. Schild- oder Geschlechtsleben.

3) II Kuck. 5l) : Kuceesswuis Kucki tslis est nsturs , quock ssceuckvn-

Ks non suceeckunt, verbi gratis r>ster LIio.

4) II Kuck. 84. Ortloff Grundzüge S. 599.

5) II teuck. 2S §. 8.

«) II Kuck. 29.
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liche Kinder, selbst wenn sie später legitimirt wurden?), zur

Succcssion berufen sind.

Eine allgemeine Voraussetzung des Lehnsfolgerechts ist

die Lehnsfähigkeit; fehlt diese beim Successionsfalle, so

geht die Lehensfolge auf den nächsten Berechtigten über, dem

7) Die entscheidende Stelle ist II Kuck. 26 §.10: Naturales «Iii,

licet p«8teii Ksut legitim! , sck suecessionem teucki nee soli nee cum »Iii»

sckmittuntur. Trotz dieser Stelle ist sowohl in älterer als neuerer Zeit

die Lehnssuccessionsfähigkeit wenigstens der v. suds. mstr. Legitimirren

so häufig behauptet und in Particularrechten anerkannt worden , daß

für mehrere Iahrhunderte (das 16.—18.) diese Meinung als die herr

schende betrachtet werden muß, während in neuerer Zeit, besonders seit

Eichhorn (Einl. §. 354, ck), die entgegengesetzte Ansicht an Raum ge-

wonnen hat, bis ihr zuletzt die Schrift von Dieck (Beiträge zur Lehre

von der Legitimation durch nachfolgende Ehe. 1832) wieder einige Geg-

ner hervorgerufen hat. 1) Man hat versucht, den Lehntext ganz weg

zuräumen, indem man ihn so interpretirte, daß er nicht auf uneheliche,

sondern auf Kinder aus nicht ebenbürtigen Ehen nach den Grundsätzen

des älteren lombardischen Rechts, zu beziehen sey; s. Dieck in der Revi-

sionsgegenschrift in der Bentinck'schen Streitsache (1844) S. 209 und in

der Revisionsduplik (1846) S. 300 flg., sowie Michaelis Votum in dem

Reichsgräfl. Bentinck'schen Erbfolgestreit (Viertes Heft 1848). Allein

dieser Interpretationsversuch scheint mir mißlungen zu seyn; die haupt

sächlich zur Unterstützung angeführte Stelle (I.eg. I.iutprsncki I^id. VI.

e. 53) setzt gerade die Nichtehe der wirklichen Ehe entgegen, was frei

lich Michaelis bestreitet. 2) Die Nachweise, daß jedenfalls im sechzehn

ten Iahrh. die Mehrzahl der Iuristen sich der Ansicht für die Lehnfolge-

fähigkeit der Mantelkinder zuneigte, können nicht als Beweis eines

Gewohnheitsrechts gelten, da ein fortwährendes Schwanken sichtbar ist,

und die Meinungen der Iuristen in der Regel auf das csput nswrsles

zurückgehen, welches sie nur theoretisch wegzuräumen bemüht sind. Dem

nach stehen wir jetzt dieser Quelle eben so nahe, als jene Vorgänger;

eine neue Rechtserzeugung liegt nicht dazwischen. 3) Auch kann nicht

angenommen werden, daß durch das esp. 6 X. 4, 17 eine Nothwendig-

keit gegeben sey, ein entschiedenes Princip der Rechtsbücher des Mittel

alters bei einem Rechtsverhältnisse zu verlassen, welches sich als ein ei-

genthümliches bewahrt und von der Einwirkung des fremden Rechts

im Wesentlichen frei erhalten hat. S. auch Wild« in der Zeitschr. f.

deutsch. R. Bd. 4 S. 300 flg.
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sie durch den Lehnsherrn nicht einseitig zu Gunsten des LehnS-

unfähigen entzogen werden kann. Indessen lassen neuere Pa»

ticularrcchte bei manchen Arten der Lehnsunfähigkcit mildere

Grundsätze eintreten"); auch kann sogar die Unfähigkeit der

Weiber und Cognaten, im Lehen zu succedircn, im Lehnsver-

trage aufgehoben werden (keuäurn temiiunum, Wciberlehen),

was stillschweigend erfolgt, wenn die erste Verleihung an ein

Frauenzimmer geschah (tvuäuW femineum^)).

S) Nach deutschem Rechte.

§. 269.

Das deutsche Recht beruft nur die Söhne eines Vasal

len zur Lehnsfolge ') , die Seitenverwandten selbst dann nicht,

wenn sie vom ersten Erwerber des Lehns abstammen. Dage

gen kennt es in der Gesammtbclehnung ein Mittel, auch die

sen ein Succcssionsrecht zu verschaffen^); hier treten zunächst

die Dcsecndcntcn an die Stelle eines verstorbenen Gcmeiners, ,

aber in Ermangelung solcher wächst der Antheil des Wegfallen

den den Milbclehntcn an. Die Voraussetzung dieser Wirkung

8) Höhere Geistliche und Mitglieder der geistlichen Ritterorden hat

man im späteren Mittelalter zur Lehnsfolge zugelassen; protestantische

Geistliche werden schon durch Niederlegung ihres Amtes dazu fähig.

S. Schnauben Erläuter. des Lehnr. S. 453—460. lieber Gebrechliche,

welche panicularrechtlich zur Succesfion gelassen werden (Pr. Landr. I,

18 §. 375 flg. Gotha. Lehnsmand. §. 75), s. Weber Handb. III S.

332 flg.

9) II teuck. 11. 17. 30. 50. 51 §. 3.

1) Sächs. Lehnr. 21 §. 3: It ne erst niemsn nen len nen Sie vscker

uppe cken sone. Schwabensp. Lehnr. 42 s. Homever System S. 327

und 450 flg. Sind mehrere Söhne vorhanden, so braucht der Lehns

herr nur einen zu belehnen (Sachs. Lehnr. 29 §. 2), der die Brüder nach

Landrecht entschädigen muß (Sachsensp. Landr. I, 14 §. 1). Vgl. auch

Schwäb. Lehnr. 57.

2) E. oben §. 11«. Sachs. Lehnr. 32.
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war jedoch die Fortdauer der ungetheilten Gemeinschaft; Thei-

lung brach stets die Folge, wenn sich die Theilendcn nicht

abermals durch Erlangung eines Gedinge gegenseitig verban

den. Später wurde zum Zwecke der Begründung von Succes-

sionsrcchtin Vorzüglich die neuere, leichtere Form^) der Beleh-

nung zu gesammtcr Hand gebraucht, welche noch heutzutage

hie und da, besonders in Sachsen die Bedingung der Agna-

tensuccession ist. In andern Ländern hat der Gebrauch dieser

Gesammtbelehnung nur die Bedeutung, daß dadurch stets ein

frisches Andenken an das zustehende Lehnsfolgerccht erhalten

werden soll °).

S) Bei Erblehen.

8. 27«.

Abweichungen von diesen das Lehnsfolgerccht betreffenden

Rcchtssätzcn können im Jnvestiturvertrage festgestellt werden.

Eine bestimmte Art derselben hat man, freilich irriger Weise,

schon im longobardischen Leehnrccht finden wollen und die da

durch modificirten Lehen Erblehen fteuäa Kereäitsi.ia) ge

nannt ') ; die Principien dieser Theorie sind dann später so

wohl von Particulargesetzgebungen häufig anerkannt, als

auch in einzelnen Rechtsgeschäften zur Anwendung gebracht

3) Besonders mit bloßer Theilung der Nutzungen (Mutschirung,

Oerterung).

4) Die Successionsordnung ist hierbei nach Linien und innerhalb

der Linie wird nach Köpfen getbeilt. Zachariä Sachs. Lehnr. §. 77—104.

Sachs. Lehnsmandat v. 1764. Eine andere Successionsordnung hat das

Goth. Lehnsmand. §. 71. 72.

5) So Hinterpommersch. Lehnsconst. Tit. 24 z. 3. Ueber Braun

schweig. s. rutenckorl «dserv. zur. II. 5«. IV. 220.

1) Ueber die Geschichte der s. g. Erblehen s. Eichhorn Rechtsgesch.

§. 566. Daß man sich auch nicht auf das deutsche ervelen (Homeper

a. a. O. S. 454) berufen kann, bedarf jetzt keines Beweises.
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worden ^). ES fehlt an einer Uebcrcinstimmung über den

Charakter des Erblehns; im Allgemeinen liegt er in einer

Annäherung des Lehns an das Allodialrccht und Entfernung

vom Lchnrcchtc, aber wie weit diese Jmproprietät ausgedehnt

sey, kann nur nach den Merkmalen des einzelnen Falls be

stimmt werden ^). Die Particularrechte enthalten oft nähere

Bestimmungen über die Kennzeichen der Erblehen und über

den Umfang der Improprietät.

L. Die Lehnsfolgeordnung.

§. 271.

Zur Lehnssuccesston werden nach dem gemeinen Lehn-

rcchte berufen 1) die Dcsccndenten des letzten Besitzers,

und zwar so, daß mit den näheren zugleich die entfernteren

succedircn, indem sie den Antheil des weggefallenen Asecn-

dentcn empfangen i). 2) Die Scitcnverwandten des

letzten Besitzers, und zwar entscheidet zuerst die Nähe der Li

nie, in dieser aber die Nähe des Grades^), jedoch mit der

2) S. Schnaubert Erläuterungen des Lelms. S. 463 flg. Zachariä

Sächs. Lehnr. §. 95. Preuß. Landr. I, 1S tz. 437 flg. Gothaisches

Lchnsmandat §. 64—70. Eine Reihe von Abhandlungen darüber ent

hält leniclien tkes. zur. Kuck. II S. 569 flg. 609 flg.

3) Der Name Erblehen ist noch kein Kennzeichen für diese Gattung.

Man unterscheidet reine und gemischte Erblehen; jenes enthält die

größte Improprietät, indem es im Ganzen nach dem Civilerbrecht beur-

theilt wird, während dieses nur in einzelnen Stücken sich dem letzteren

nähert.

1) I Kuck. 8 pr. : 8i quis igitur ckecesserit Kliis et Llisbus supersti-

tidus; suececkunt tsntum Klii sezusliter, vel uepotes ex Mio, loco sui

pstris. I Kuck. 14 §. 1. II Kuck. 11 xr.

2) II Kuck. 50 : vuminock« sciss , zuock si «zuis kabens beneücium,

qustuor superstitidus tilii» ckececkst , et Kuckum sck unum solum ex ckivi-

«oue ckevenist, et ist« superstitibus üliis ckuodus vel tribus ckececkst, qui

pstrueles ckicunlur, et sck unum eorum beneticium Kugi ex ckivisioue ver-

venist , et similiter ist« superstitibus LIiis ckececkst (zu! pstrueles ckicun
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Modifikation, daß das Repräsentationsrecht , soweit es dem

römischen Rechte bekannt ist, auch hier Anwendung findet

Der Unterschied zwischen vollbürtigen und halbbürtigen Ver

wandten ist hierbei ohne Einfluß, da das Suecessions recht

nur mit der Abstammung vom ersten Erwerber in Verbin-

tur), sck quorum unuin Kuckum similiter vervenit, sieut etism ex slii»

superioridus vel vrimis Kstribus supersuut mssculi: si ille, zui feuckum

Imbet , ckecesserit null» tilio relict« , su sck omnes , vel sck quo» perve-

uist, quseritur. Kesponcke«, sck solos et sck «mnes, qui ex ills lines

sunt, ex qus ist« kuit. L t koc est q.u o ck ckivitu r sck pro xi mi« -

res pertinere. Ist! ver« proximiores esse ckicuntur re-

spectu slisrum linesrum: seck «mnibus ex kse lines cke-

fieientidus, «mnes slise linese sezusliter vocsntur.

II leuck. 37 pr. ^ck sgnstum proximiorem feuckum pertinebit, si

psternuiu kuerit , e»ckem prorsus odservsncko, zusnlum sck «rckinem

grsckus, uui continetur in legibus. II Kuck. 11: Zlortuo eo, yui

beneticium tenebst, prims esuss liberorum est. ?iliis enim existent!-

dus mssculis, vel ex tilio nepotious, vel ckeinceps per mssculinum sexuin

ckescenckentibus , ceteri removentur sgnsti. — Lis ver« ckekoientibus

voesntur prim« Kstre» eum krstrum prsemortuorum iiliis , ckeincke sgnsti

ulteriores. S. auch I Kuck. 19 §. 1. Die verschiedenen Auslegungen

dieser Stellen lassen sich auf drei Classen zurückführen. 1) Nach der

Meinung der älteren Iuristen (s. bes. Sekilter im vock.jur. Kuck. ^lemsnn.

eck. 2. N«. 5. Mayer gemeinrechtl. Erbfolgeordnung in s. g. Stamm

lehen. 1805) soll sich (nach II Kuck. 37) die Lehnfolge von der römischen

Intestaterbfolge gar nicht unterscheiden: s. g. reines Gradualsy-

ste m. 2) Nach Andern soll zunächst die Nähe der Linie entscheiden, in

nerhalb einer jeden aber die Gradesnähe keinen Unterschied geben, so

das; alle in einer Linie Befindlichen wie Deseendenten succedirten (Preu-

schen Ausführung — daß die Lehenfolge — nach Stämmen — zu beur-

theilen sey bei Zepernick Sammlung III S. 227 flg. Siener cke sucees-

sione Kucksli — linesrum prserogslivsm «rckiusncks. 1782. Pätz Lehnr.

§. 109 flg. Preuß. Landr. 1, 18 §. 388. Bayr. Lehnsedict §. 55): s. g.

reines Linealsystem. 3) Die richtige und jetzt allgemein angenom

mene Ansicht, wie sie im Texte ausgesprochen ist ls. g. Lineal- Gra-

dualsystem) beruht auf der nothwendigen Verbindung der oben abge

druckten Stellen, die sich gegenseitig ergänzen. S. überhaupt Weber

Handb. des Lehnr. III S. 483 flg.

3) II Kuck. 37.
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dung steht. Mehrere zugleich zur Succession Berufene theilen

das Lehen und die darauf ruhenden Lehnspflichten zu gleichen

Amheilen; es steht ihnen aber frei, statt der reellen Theilung

das ganze Lehen Einem gegen eine Abfindung der Uebrigen

zu überlassen, welche dadurch bis zum Abgang der besitzenden

Linie von der Lehnssuccession ausgeschlossen werden^).

Erst nach dem Abgang aller hiernach zur Lehnsfolge

Berechtigten werden Diejenigen berufen, welche durch einen

besonderen Lehnsvertrag ein eventuelles Successionsrecht erhal

ten haben. Dahin gehören auch die Frauen und Cognaten

bei s. g. Weiberlehen, welche im Zweifel nur für subsidiäre

im Gegensatze derer zu halten sind, bei welchen der Verschie

denheit des Geschlechts aller Einfluß entzogen ist (teuäum

temmmum promisouum ^)). Uebrigens succedircn die Cogna

ten ebenfalls nach der gemeinen Lehnsfolgeordnung, und zwar

kommen zunächst diejenigen an die Reihe, welche sich nach

jener am nächsten an den letzten Besitzer anschließen. Beim

Eintritt der Cognatensuccession und bei der weiteren Verer

bung giebt abermals das männliche Geschlecht einen Vorzug

vor dem weiblichen^).

§. 272.

Sowohl bei der Errichtung des Lehns als auch später

kann diese Succcssionsordnung abgeändert werden; in letzt rem

4) II Kuck. 26 §. 7. II Kuck. 55 §. 2 (4). II Kuck. 50.

5) Schnaubert Erläuter. S. 443 flg.

«) Dieß ist sehr bestritten, indem z.B. Manche (Eichborn §. 353

Not. k. i.) diese Entscheidung nur dann zulassen wollen , wenn die meh

reren Berechtigten in gleicher Linie und Gradesnähe stehen, oder zwi-

schen dem Fall des ersten Anfalls an die Cognaten und der weiteren

Vererbung unterscheiden. Das longobardische Recht behandelt diese

Fragen schon als bestrittene. II Kuck. 30. 50 pr. 51 S. 3. Aber II Kuck.

17 pr. spricht das Princip der im Text gegebenen Entscheidung ganz all-

gemein aus. S. Weber Handb. III §. 126.
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Falle ist die Zustimmung sämmtlicher dabei betheiligten Agna

ten erforderlich, welche auch die zukünftigen Deseendenten der

selben bindet Der Einwilligung des Lehnsherm bedarf

es jedoch hierzu nichts. Der Zweck solcher Abänderungen

der Succcssionsordnung ist in der Regel die Verhütung einer

Zersplitterung des Lehns; sie bestehen daher am häufigsten

in der Einführung der Uncheilbarkeit mit Berufung eines ein

zigen LehnsfolgerS ^).

Erwerb der LehnSerbschaft.

8. 273.

Die Lehnserbschaft wird ipso ^ur« mit der Delation zu

gleich erworben ^) , und daher auch auf die Erben des Beru

fenen nach dem Eintritt dieses Zeitpunkts ohne Weiteres trans»

mittut. Der Lehnserbe übernimmt damit die Persönlichkeit

des ersten Lehnserwcrbcrs , soweit sie sich in dem bestimmten

Lehensvermögen substantiirt hat; er übernimmt es aber als

ein im Durchgang durch andere Persönlichkeiten begriffenes,

also mit den daraus nothwendig folgenden Wirkungen, d. h.

den Vermehrungen und Verminderungen, welche eine Folge

der Ausübung der vafallitischen Rechte und Pflichten sind

1) S. oben §. 127 Note 4 und §. 128, 3. Beim hohen Adel kann

auch die Autonomie zur Errichtung einer besondern Successionsordnung

gebraucht werden.

2) Anders das Pr. Landr. a. a. O. §. 386.

3) Tie verschiedenen Arten s. §. 275.

t) Sachs. Lehnr. 6 §. 1. Homeyer System S. 454. I! teiick. 1

§. 1. Kuck. 11 pr. II Kuck. 33 pr.

2) Nicht bloß die Veränderungen der Substanz, welche als natür

liche Folgen der Ausübung des vasallitischen Nutzungsrechts erscheinen,

sind hier gemeint, sondern auch die Rechtsveränderungen, welche sich

an die Schicksale eines langen Lehnsbesitzes knüpfen, und sich in Lehns-

schulden , Lehnstheilungen und in den Einwirkungen der Gesetzgebung

darstellen.
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Die Modialcrbschaft des letzten Besitzers steht mit der Lehnst

erbschaft in keinem Zusammenhange; sie muß, wenn sie an

dern Personen, als den Lehnscrben zufällt, vom Lehen ge

sondert werden (H. 131). Der bloße Lehnserbe haftet daher

weder für die Allodialschuldcn des letzten Besitzers, noch braucht

er dessen auf das Lehen bezügliche Handlungen anzuerkennen,

sofem er nicht aus besonderen Gründen dazu verpflichtet ist

(K. 126. 127. 132. 133). Der Erwerb der Lehnscrbschaft

kann aber besondere Verbindlichkeiten gegen die Allodialerben

begründen, namentlich die Verpflichtung zur Bestellung eines

Witthums für die Wittwe des letzten Besitzers und zur Ali

mentation und Aussteuer seiner Töchter (8. 133).

Es ist möglich , daß die Allodialerbschaft mit der Lehns-

erbschaft verbunden wird, wie dicß für die Defcendcnten

des letzten Besitzers durch ausdrückliches Gesetz geboten ist ^).

In diesem Falle muß der Lehnsfolger als Erbe die Handlun

gen des letzten Besitzers anerkennen ^) , und für dessen Schul

den nicht bloß mit dem Allodialnachlasse, sondern auch mit

den Lehnsfrüchten, als einem Theile seines eigenen Vermö

gens, einstehen, sofern er nicht vom deneövium inv«vtArii

Gebrauch macht. Bei der inneren Unabhängigkeit beider Suc-

cessioncn kann das Lehen weder als Gegenstand einer Colla-

3) II l«uck. 45. S. oben §. 26« Not. 4. Nach der hier gegebe

nen Auslegung dieser Stelle muß die Verpflichtung, beide Successtonen

zu verbinden, wegfallen , wenn der Vater den Sohn in Betreff der

Allodialcrbschaft enterbt, oder das Lehen schon bei seinen Lebzeiten an

den Sohn abtritt. Ueber andere angebliche Ausnahmen und die ganze

Streitfrage mit ihrer weitläufigen Literatur s. Weber Handb. III

z. 140.

4) Anwendungen s. oben §. 12« Note 11. E« enscheivet die Ana-

logie von I. 73 0. Se evict. (21, 2). l. 14 e«ck. (8, 45). Eich

horn Einl. §. 361 Note m.

17*
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tionspflicht betrachtet, noch bei der Bestimmung des Pflicht-

theils in Anrechnung gebracht werden °).

II. Familienfideikommiß . Erbfolge.

8. 274.

Das Familienfideikommiß wird als Erbschaft des Stif

ters nach den Grundsätzen der sueoessi« «x pavt« et provi-

üentia ms^orum in successiver Folge auf die Berechtigten ver

erbt. Zu diesen gehören bei den Familiensideikommissen des

Adels alle männlichen Verwandten welche sich durch ih

ren Namen als Träger der Familie kund geben; sind eventuell

auch die Cognatcn berufen ^) , so fällt das Fideikommiß nach

dem Aussterben des Mannsstamms an die s. g. Erbtochter °).

Ausgeschlossen sind nach der Natur und Bestimmung dieses

Vermögens die Adoptirten, die Unehelichen und die durch

Reseript, beim hohen Adel auch die durch nachfolgende Ehe

5) Anders ist es bei einem Neulehen, welches mit einem Theile des

Allodialvermögens angekauft ist; hier muß der Erwerbpreis conferirt

und in den Pflichttheil eingerechnet werden.

1) Also auch die von einem höheren Stammvater als der Stifter

stammenden Agnaten , was Maurenbrecher Lehrb. §. 572 ohne Grund

lüugnet. Der Vorzug des Mannsstannns ist beim Adel nach der Bedeu

tung des Instituts der Familienfideikommisse unzweifelhaft. Familien,

fideikommisse des Bürgerstands werden in der Regel nur die Aufgabe

haben, für alle Glieder der Familie, nicht bloß für die Geschlechts-

folger i. e. S., eine Versorgung zu gewähren. Dasselbe gilt von blo-

ßen F a m i l i e n st i ftu n g e n.

2) Hier ist natürlich nur von dem Falle die Rede, daß das Fami

lienfideikommiß als solches in die Hand der Cognaten komme. Ob

dann aber auch ferner bloß der Mannsstamm succedire, ist qusestio

Kcti und aus dem Sinne der Worte der Stiftung zu beurtbeilen. Die

Analogie des Lehens paßt nicht.

3) §. 264 Note 5.
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Legitimirten und die in cincr Mißheirath oder Ehe zur lin

ken Hand Erzeugten °). Das Fidcikoimnißerbrecht, welches

kein Inhaber (nach dem Stifter) den Nachfolgern schmälern,

beschränken oder entziehen kann °) , steht mit der Allodialsuc-

cession des letzten Besitzers in keiner Verbindung; gebührt diese

einem Andern als dem Fidcikommißbercchtigtcn, so tritt eine

Trennung des Allodialvermögens vom Fidcikommißvermögen

ein, welche nach Analogie der Lehnssondcrung bewirkt wird.

Die Successionsordnung ist im Zweifel die des regelmäßigen

Intestaterbrechts; mehrere zugleich Berufene theilen sich daher

in das Fideikommiß, in der Regel aber nur in dessen Genuß.

§. 275.

Der Idee, welche dem ganzen Institute der Familienfidei-

kommisse zu Grunde liegt, kann die gemeinrechtliche Erbfolge

ordnung wenig entsprechen. Daher ist auch sehr häusig bei

der Errichtung derselben ^) eine abweichende Successionsord

nung festgesetzt worden ^) , welche die Unteilbarkeit des Ver

mögens mit jedesmaliger Berufung eines Einzigen bestimmt.

4) Dieß ist ein unzweifelhafter Satz des Privatfürstenrechts (?üt-

ter jus xriv. princ. §. 27) ; für den niederen Adel , der durch leg. per

5uds. m. erworben werden kann , gilt er dagegen nicht. Zu weit geht

daher wohl Wild« Zeitschr. f. deutsch. R. Bd. 4 S. 315 flg.

5) Vöhrum Lehre von der Ebenbürtigkeit II S. 396.

6) S. §. 84.

1) Ob auch die späteren Fideikommißbesitzer und Agnaten eine an-

dere Successionsordnung einführen können, ist nach dem Grade des

Einflusses zu bestimmen . welchen die Particularrechte der Willensbe

stimmung der lebenden Agnaten auf das Schicksal des Fideikommisses

beilegen. Beim hohen Adel kann dieß durch Autonomie geschehen.

2) Dieß soll nach dem Bayr. Edikt über Familiensideik. §. 87

und dem Pr. Landr. II, 4 §. 140 flg. bei zukünftig zu errichtenden Fa-

milienfidcikommissen immer geschehen.
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Solche besondere Erbfolgeordnungen sind 1) das Seniorat,

bei welchem immer der Aeltcste der ganzen Familie berufen

wird, 2) das Majorat, bei welchem zunächst die Grades

nähe, bei mehreren gleich Nahen aber das höhere Alter ent

scheidet^), 3) die Primogenitur*), bei welcher gemäß

den Grundsätzen des ültern deutschen Rechts nach Linien in

der Art succedirt wird , daß die Linie des Erstgebornen und in

dieser wieder der Erstgeborne den Vorzug hat °), 4) das Mi

norat, ein umgekehrtes Majorat. Den durch eine solche Suc-

kesstonsordnung einstweilen ausgeschlossenen Familiengliedern

wird eine beim hohen Adel auch auf die Nachkommen überge

hende Entschädigung, Apanage (Paragium), zum standes-

mäßigen Unterhalt gewährt, welche der jedesmalige Inhaber

des Familienfideikommißes zu geben hat °). Ihre Größe wird

durch Hausgesetze und Familienobservanz bestimmt. Da sie

nach ihrem Grunde in einein Verhältniß zu dem Werthe der Ein-

3) Der Begriff des Majorats wird oft in einem allgemeinen Sinns

genommen, wonach die Primogeniturordnung eine Art desselben ist.

Bisweilen soll darunter aber nur eine Modification der letztern verstan

den werden. Eichhorn Einl. §, 370 Note k.

4) S. schon ^.ure» dulls c. 25.

5) Hiernach bestimmt sich auch die Secundogenitur, welche am

häufigsten angewandt wird, wenn Fideikommiße für die ausgeschlossene

zweite Linie bestellt werden. Die erste Linie kommt dann zuletzt an die

Reihe.

6) Die Apanage kann in dem Nutzungsrechte von liegenden Gütern

und in Renten bestehen. Bisweilen wird nicht eine bestimmte inner-

halb der Linie zu vererbende Summe, sondern ein persönliches Ren

tenrecht jedes einzelnen Familienglieds gewährt, welches mit dem Tode

jedes Berechtigten aufhört, aber jedem Nachkommen als solchem ge

bührt. Während des Cvncurses wird die Rente beim hohen Adel als

eine Forderung gegen die Masse geltend gemacht. KinS qusest.

kor. II «. 4. Zachariä Dentsches Staats- und Bundesrecht Bd. 1,

S. ?«« flg.
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fünfte des Familienfideikommisses steht, so wächst sie, wenn

diese in Folge von Umstünden steigen, durch welche ohne die

bestimmte Successionsordnung auch die Apanagirten eine Bcrei<

cherung würden erfahren haben

7) kütter ck« sugencko spemszio lucli» reSitibu» primogeniti. 174S-

(Auch in dessen 8>Uog« Lomment. zus priv. prwc. illustr. p. 9S. «z)
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Die Zahlen weisen auf die §§., die in Klammern eingeschlossenen auf

die Anmerkungen.

A.

Abandon 203.

Abdecker 41.

Abfindung 141. 251(11). 253.

Abmeierungsrecht 143.

Abschoß 48.

Abschichtung der Kinder 236 (10-

12). 251 (2).

Abwesende 247.

Acceptation des Wechsels 211.

Acceptationsvertrag 209.

Actienqesellschaft 198.

Adel 36 (2).

— . alter 37(4).

— . hoher 29. 37.

— , niederer 37.

Adoption 242(4). 250.

Abnenvrobe 37 (4).

Allmende 51.

Allod 58. 104.

Allodification 37.

älluvio 99.

Altarlehen 108.

Altentheil 254.

Alter 35.

^Iveus ckerelielu» 99.

Amortisation 160.

Amtslehen 120.

Anerbe 141. 253.

Angefälle 130.

Angelsächsische Geseke 11 (12).

An Ordre 210 (4).

Anrüchtigkeit 41.

Ansegisus 12.

Antiqua 11 (11).

Anwendbarkeit d. deutschen Recht«

7. 31.

Anwenderecht 86.

Apanage 168. 275.

Appropriation 137.

Xrrks 164.

Assekuranz 202.

Associationen 49(6).

^ucwr vetus cke benekeiis 15.

Auflassung , gerichtliche 89.

Aufwand, ehelicher 230 (1).

Auslobung 253.

Ausspielgeschäft 193.

Aussteuer 237. 251 (11).

Autonomie 29.

Aval 216.

».

Bannmeile 52(6). 57.

Bannrechte 156(2).

Bannwasser 94(2).

Bauergüter, freie 80. deren Ver

erbung 253. 254.

Bauerhvfe 51.

Bauernstand 38.

Bauordnungen 8 7

Bäuerliche Nutzungsrechte 138 u. f.

deren Vererbung 253 und 254.

Bayerisches Landrechtsbuch 17 (4).

Beamte 38.

Begebungsvertrag 209.

Behandigungsgüter 142.

Beholzungsrecht 148.

Beisitz.

Benedikt Levita 12.



SeneSeium sdckicstionis 232 (1).

SeneLcium invenlsrii beim Lehen

273.

Bergen und Dachdingsauftragen

232(1).

Berghvbeit 97.

Bergrecht 95 u. f.

Bergregal 9S.

Berqzehnt 9«.

Beschreitung des Ehebetts 228.

Bestärkungsmittel der Verträge

164.

Besthaupt 143.

Beutellehen 108. 109. 120.

Bewässerung 63.

Beyer 2«.

Bielbrief 204(5).

Bienenrecht 91.

Bierzwang 156 (2).

Blankoindossament 210.

Blutzehnt 190.

Bodmerei 204.

Brautkauf 223 (2). 245(3).

Brautschatz 237. 253.

Brücken «2.

Buchhandel 199.

Bundesbeschlüsse 21.

Burglehen 107.

Bürgermeister 53.

Bürgerrecht 52.

Bürgerstand 38.

Bürgschaft 201.

C.

Canonisches Recht 2. 31.

Capitularien 12.

Cargadeur 172.

Cautela 15.

Certepartie 184.

Loile Hspoleou 23.

CollektiVgesellschaft 196.

Collaboration 234.

Colonat 140.

Commandite 197.

Commissionshandel 199.

Oommunio bonorum 230 flg.

Oommunio bonor. prorogst« 236.

Lommunis «pivio ckoetorum 30.

Computation der Verwandtschafts

grade 251 (1).
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Concurrenz der Rechtsquellen 31.

32.

Lonil«minium in üolickum 77.

Connossement 184.

Consolidation des Lehns 135.

l?«ntr»ctu8 vitslitius 191.

vontrsSos 239.

Corporationen 49.

Cölner Stadtrecht 18(2). 24(3).

Lurstor minorum 244. sdsenli»247.

Lurs sexus 245. 246.

D.

Darangeld 164.

Darlehn, zinsbares 187.

Datowechsel 208.

Deckung 208.

Deichrecht 60(2).

Delikte 165.

vesponsstio 223 (1).

Deterioration des Lehns 123.

Dienstzwang 143.

Differenzgeschäft 179.

Dispache 185.

Distancewechsel 208.

Dithmarser Recht 17.

Domänen 58.

Dominium ckireetum 77.

— utile 77.

voostio propter nupriis 239.

Dorfgericht 54.

Dorfordnung 54.

Dos 237.

votslitium 239.

Dreißigster 252 (2).

E.

Ebenbürtigkeit 37. 224. 250 (2).

Echtlosigkeit 39.

Ehe 223 u. f. Consens241.

Eheliche Güterrechte 225 flg.

Eheliches Recht 224.

Ehestiftungen 229.

Ehe zur linken Hand 224.

Eheliche Vormundschaft 246.

Ehre, bürgerliche 39 —42.

Ehrenbürger 52(4).

Ehrenintervention 214.

Ehrlose 110.
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Ehrlosigkeit 33. 4«.

Eichhorn 2«.

Eidliche Kundschaft der Schöffen

28.

Eigen 58.

Eigenlebner 97.

Eigenthum , Inhalt 76. 78.

Eigenthumserwerb 88.

Einbandsgut 230 (3).

Einkindschaft 262.

Einlager 164 (1)>

Eintragung in öffentlicheBücher 89.

Eisenachisches Rechtsbuch 15.

Eisernviehvertrag 180.

Elterliches Recht 240 u. f.

Emancipation 242.

Emphyteuse 139.

Englisches Recht 25 (2).

Entstehung des Rechts 27.

Erbe 58.

Erbeinsetzunqsvertraq 257. 268.

— — Widerruf 2«0.

— — Wirkung 259.

Erbeinsetzungsvertrag unter Ehe

gatten 261.

Erbfolge der Ehegatten 265.

Erbgüter 81. 82.

Erbkux 96.

Erbleben 139. 270.

Erbleihe 140.

Erblosung 177.

Erbpacht 140.

Erbrecht, deutsches 248 u. f.

Erbschaftserwerb 252. Erftübter

264.

Erbstollen 96.

Erbtochter 251. 264. 270. 274.

Erbverbrüderung 263.

Erbvertrag 256.

Erbverzicht 257. 264.

Erbzinsrecht 140.

Errungenschaft, eheliche 227 (g).

232(2). 234.

Ersitzung 101.

Erziehung der Kinder 241.

Eventualbelebnung 115.

Ewiggeld 188.

Expropriation 90.

F.

Fahrende Habe 68.

Fabrniß 58.

Faktor 172.

Falllehen 142.

Fallrecht 248 (7).

Familie 222.

xamiliensideikommisse 83. »4.

Faustpfand 152.

fähren 63.

xeldzehnt 190.

Zelonie 120. 136.

?euck, nobilis 107. 110.

Feudaster 139 (2).

?eucki sceiaentsli» 105.

— essentislis 105.

— nsturslis 105.

keuckum 104.

— sckvocstise 108.

— seSiöcii 107.

— »ntiquum 268.

— sperturse 107.

— esstrense 107.

— csstri 107.

— censvum 108.

— Kmineuin 268. 270.

— ksditstionis 108.

— improprium 106.

— in curle et extrs eurt«in 104.

— ivkorme 118.

— ligium 107(6).

— novuin 268.

— «Kcii 108.

— proiirium 105.

Fideicommißerbfolge 274.

Fischerei 94.

Fischereiregal 94.

Floßfahrt 63.

Flößerei 63.

Flußbett 61.

Flüsse, öffentliche 61. 63.

sorensen 47.

iormeln 13.

sorsthoheit 85.

ftachtbrief 183.

rrachtlohn 183.

srachtverdingung zur See 184.

frankfurter Recht 24 (3).

französisches Recht 23. 26(2).

fteierklärung des Bergbaues 96.

fteimeister 66(7).

Freizügigkeit 48.

ftemdlingsrecht 48.
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Freundschaftskauf 17«.

Friedlosigkeit 39.

Friesisches Recht 17.

Frohnden l68.

Frohndienste 186.

Früchte 1W. Eheliche 232(2).

Fuhrmann 172. 183.

Fürstenlehen 108.

lZsbell» emigrationis 48.

— keregitsris 48.

Ganerbenrecht 177.

Ganerbschaft 77 (12).

Gebäude 87.

Gebrechliche 110.

Gegenbuch 96.

Geqenvermächtniß 239.

Geistliche 38.

Geldlehen 108.

Gemara 46.

Gemeinden 29. 50—54.

Gemeindenutzungen 51.

Gemeindevermögen 51.

Gemeines deutsches Gewohnheits

recht 28(2).

Gemeines Recht 1.

Gemeinheitstheilunqen 51.

Genossenschaften 49 (4). 195 (1).

222(1).

Gerade 227(8—11). 248(3).

Gerechtigkeiten 67.

Gerichtsgebrauch 30(5).

Gerichtsherrschaft 79.

Gerichtshöfe 29.

Gerichtslehen 108.

Gerichtsordnungen 22.

Gesammtbelehnung 116. 269.

Gesammteigenthum 77.

Gesammte Hand 116. 269.

Geschlechtsverschiedenheit 35. 110.

Geschlechtsvormundschaft 245. 246.

Gesell 56. 182.

Gesellenbau 97.

Gesellschaft, stille 197.

Gesellschaftsvertrag 195.

Gesindemiethe 181.

Gespilderecht 177.

Gesundheit 35. 250 (3).

Gewalt, väterliche 240.242.

Gewerbefteiheit 55.

Gewere 72. 73.

— , rechte 101.

Gewerkschaft 97.

Gewinngüter 142.

Gewohnheitsrecht 20. 2S.

Gilden 55.

Giro 210

Gnadenmeister 56.

Goslarisches Recht 18 (6).

Görlitzer Lehnrecht 15.

Gradualordnung 271.

Großavantürvertrag 204(3).

Grundherrschaft 79.

Grundzinsen 168. 189.

Gutsabtretung 254.

Güter, geschlossene 59.

Gütereinheit 230. 231.

Gütergemeinschaft 233.

— — particuläre 234.

— — fortgesetzte 236.

Güterrecht der Ehegatten 32(8).

Güter, walzende 59.

H.

Halbbauern 51.

Halbgeschwister 251.

Hamburger Recht 18(4). 24(3).

Hammerschlagsrecht 86. 147.

Handelsfrau 157. 246.

Handelsgesellschaft, offene 196. '

Handelsrecht 154. 155 (1).

Handelsregal 157.

Handelsstand 38.

Handlvhn 143.

Handlungsdiener 172.

Hand muß Hand wahren 102.

Hauptmängel 174.

Hauptsachen 59.

Hausbalt, abgesond. 242.

Hauskind 242.

Havarei 185. 203.

Häuslinge 51. 54.

Heergerathe 248 (4).

Heerschild 109(1).

Heimfall des Lehns 135.

Heirathsgut 237.

Herkommen 28 (1).

Hintersiedler 51.

Hoflehen 120.
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Hof- und Dienstrechte 19.

Hoheitsrechre 67.

»omsFium 113 (3).

Hutgerechtigkeit 145.

Hypporhekenbücher 89. 151.

Hypothekenrecht, älteres 150.

— — , neueres 151.

I.

Jagdhoheit 93.

Iagdrecht 92.

Iagdregal 92.

Iahr und Tag ««. 101.

Indigenat 47.

Indossament 210.

Infamie 39.

Infeuckstio 111 u. f.

Ingrossation 150. 151.

Innominatcontract 158.

Innungen 55.

Institor 172.

Insuls osts 99.

Interimsschein 209.

Interimswirth 141.

nternationales Privatrecht 32.

ntervention 214.

Investitur 89. 111 u. f.

Iuden 44 u. f. 110.

Iuristenrecht 30.

Iuristische Person 49 u. f. 110.

Zu» slbinsgii 48.

Zus recsckeutise 248 (7).

K.

Kathen 51.

Kauf 174 u. f.

— auf Probe 178.

— der Früchte auf d. Halm 174.

Kauffrau 157. 246.

Kaufmann 157.

Kauf nach Probe 178.

Kämmereigut 51.

Kindesrecht 240 u. f.

Kleines Kaiserrecht 15.

Koppelhut 145 (2).

Kossäten 51.

Kvter 51.

Krautzehnt 190.

Kux 97.

Kübrrecht 252(3).

«.

Ladenmeister 56.

Längst Leib längst Gut 255 (6).

Landesordnungen 22.

Landfrieden 17.

Landgemeinde 54.

Landrechte 22.

Landsiedelleiben 142.

Landstraße 62.

Iiauckemium 143.

Legalservituten 86.

I.eges Ssrbsrorum 11.

Legitimation 242(4). 250 (1). 26S.

274.

I.egitimstio »ck Iwnores 41 (5).

Lehnbrief 113.

Lehnfolge 267. 273.

Lehnfolgeordnung 267. 271. 272.

Lehnfolgerecht 2S7. 263.

Lehngeld 143.

Lehnrecht 103 u. f.

Lehnsanwartschaft 112.

Lehnscontract 112.

Lehnsdienste 120.

Lehnseid 113.

Lehnserneuerung 122.

Lehnsersitzung 118.

Lehnserspectanz 112.

Lehnsfehler 120.

Lehnsfrüchte 131.

Lebnsgegenstand 106 u. f.

Lehnsgerichtsbarkeit 121.

Lehnsherr 104. 10«.

Lehnsherrlichkeit 104. 119. 123.

Lehnshof 121.

Lehnshoheit 104.

Lehnsindult 122.

Lehnsinventarium 113.

Lehnsquantum 133.

Lehnsretrakt 127.

Lehnsschulden 132. 133.

Lehnssonderung 131.

Lehnsstamm 133.

Lehnsträger 129.

Lehnstreue 120. 124. '

Lehnsveräußerung 126 u. f.

Lehnsverpfändung 128.

Lebnsvormund 130.

Lehnwaare 143.

Lehn, wiedergebliches 117.
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Lehrling 56. 182.

Leibeigenschaft 38(2). 143(4).

Leibgeding 191. 239.

Leibgedingsgüter 142.

Leibrenten 191. 192.

Leibrentenanstalt 192.

Leibzucht 141. 168. 191. 239. 254.

Leikauf 1L4.

Leinpfad 8«.

Leiterrecht 8«. 147.

Leseholzgerechtigkeit 148.

I.ex investiturse 112.

I.ibri Kuckorum 16. 31.

Lichtrecht 87. 147.

Lieferungskauf 178.

Linie 251. 271.

Linealgradualordnung 251. 271.

Literatur d. deutschen Privatrechts

5. 2«.

Literatur d. Handelsrechts 155(1).

— d. Seerechts 155 (1).

Longobardisches Lehnrecht 16.

Lotterie 193.

Lübisches Recht 18(3). 24(3).

M.

Magdeburger Recht 18(5). 24(3).

Alsßister osvi8 172.

Magistrat 52. 53.

Mahljahre 141.

Majorat 275.

Malbergische Glosse 11.

Mandat 199.

Mannengericht 121.

Mannsstamm 251. 274.

Markgenossenschaft 51 (3).

Marklosung 177.

Marktflecken 53.

Markulf 13.

Mastgerechtigkeit 148.

Mäkler 199 (1).

Meister 56. 182.

Mengekauf 176.

Meßwechsel 208.

Methode d. deutschen Rechts 8—10.

Meyerrecht 140.

Miethe 180.

Minderjährige 244.

Minorat 275.

Mißheirath 224.

Mischna 46.

Morganatische Ehe 224.

Morgengabe 238.

Rortuürium 143. 168(2).

Mosaisches Recht 4«.

Mutbung 96. 122.

«unckillin 221. 240. 243.

Mühlengerechtigkeit 63. 86.

Mühlzwang 156(2).

Mündigkeitstermin 35(3). 244(2).

N.

Nachbarrecht 177.

Nachdruck 219.

Nachlaß am Zinse 18«.

Nachsteuer 48.

Natur der Sache 5 (5).

Näherecht 175 u. f.

Nebensachen 5«.

Neustiftsgüter 142.

Niederländisches Recht 25 (2).

Nießbrauch. ebemännlicher 235.

Nochgeschäft 17«.

Nordisches Recht 25(2).

Nothaddresse 214.

Rutzeigenthum 77.

Obereiqenthum 77.

Oberhöfe 14.

Obermeister 56.

Obervormundschaft 244.

vblslio teucki 112.

Obligation, Begriff und Charak

ter 153—155.

Observanz 2« (2).

Occupatiou 91 u. f.

Oesterreichisches Gesetzbuch 23.

— Landrecht 17(4).

P.

Pacht 180.

?svts cke eontrskencko 163.

?«etum odstsFÜ 164 (1).

Papiere auf den Inhaber 160.

Papiere auf den Inhaber mit Real-

sickerbeit 151..

Parentel 251.



262 Register.

Particuläres Recht 4. 10 (2).

Patricier 53.

Personalleben 117.

Persönlichkeit 34 (1).

Pertinenzen 59.

Pfandlehen 108.

Pfandrecht 149.

Pfändungsrecht «9—71. 143.

Pfännerschaft 98.

Pfcrchrecht 145 (3).

Police 202.

Pölmansche Distinctionen 15.

kortio ststutsris 255.

Prämienqeschäft 179.

Präsentation des Wechsels 211.

Premisse 15.

Preußisches Landrecht 23.

Primawechsel 208.

Primogenitur 275.

Princip des deutschen Privatrechts

5—7.

Privatstrafen 165.

Privilegien 64. 67.

krogoininium 119.

Propergut, eheliches 231.

krovsssllus 129.

Provisionalbelehnung 115.

Pröve 186.

Punktation 163.

Q..

Quasifelonie 136.

Quatembergew 96.

Quellen d. Handelsrechts 165 (1).

- — Seerechts 155 (1).

St.

Rabbincn 46.

Rathsfähigkeit 53.

Kstio Scripts 2.

Raubbau 97.

Realgemcinde 51.

Realgewerbrechte 166 (2).

Reallasten, Begriff 167. 168.

— , Besitz 170.

— , einzelne 186. 188-190.

— . Entstehung 169.

— , Erlöschung 171.

— , Klagen 170.

Reccption des Römischen Recht«

2. 3. 20.

Reccptitiengüter 235.

Recht d. nächsten Erben 81. 248 (2).

Recht der Wissenschaft 30.

Rechtlosigkeit 39.

Rechtsbuch nach Distinctionen 15.

Rechtsbüchcr 15. 16.

Rechtsgeschäfte, deren Form 65.

zwischen Vater und Haussöh-

nen 242.

Rechtsgeschichte 26.

Rechtssprüchwörter 28 (5).

Rechtsverhältnisse 33.

Reformationen 18. 24.

Regalien 63. 67. 92. 94. 96 flg. 93.

Regredienterbin 264.

Reqreßsumme 209.

Reichsgesetzgebung 17. 21.

Religionsvarteien, christliche 43.

Remissorien 15.

Rentenkauf 188.

Repertorien 15.

Repräsentationsrecht 251.

Kes c«miuimes «mniuin 61.

Kes infeucksri solits 109.

Kesvonckentis 204(3).

lies pudliese 62.

Kestitutio fsmse 40.

Rctardar 97.

Retract 175 u. f.

Reunionsklage 59.

Revocationstlage d.Lehnfolger 126.

Rheder, correspondirender 172.

Richtsteig Land rechts 15.

— Lehnrechrs 15.

Ristorno 203.

Rittergüter 79.

Ritterleben 110. 120.

Ritterpferdsgelder 120.

Robot 18«.

Römisches Recht 2. 31.

Runde 2«.

Ruprecht von Freising 15.

Rutscherzins 189.

Rückwechsel 213.

Sachen, befriedete 60.

— , bewegliche 58.
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Sachen', dem Verkehr entzogene

60 u. f.

Sachen, berrenlose 91.

Sachenrecht 72—75.

Sachen, unbewegliche 68.

Sachsenbuße 165(1).

Sachsenspiegel 15.

Sachverständige 28.

Salmanncn 25« (S).

Salzjunker «8.

Salzregal 98.

Sattelhofe 79.

Satzung 149.

Sächstsches Weichbild 15.

Schäfereigerechtiqkeit 115.

Schäfereirecht 145(3).

Schätze 91.

Schichtmeister 97.

Schifffabrt 63.

Schiffer 172.

Schifferlobn 181«. 203(4).

Schluß auf fest und offen 179.

Schlüsselrecht 224 (5).

Schooßfall 251.

Schöffensprüche 14.

Schriftsteller 200.

Schulbann 46(6).

Schulden, eheliche 231 u. f. 255(7).

Schulchan Aruch 46.

Schupflehen 142.

Schutzverwandte 52(7).

Schürfen 96.

Schwabenspiegel 15.

Schwerdtmagen 248.

Scontration 173.

Secundawechsel 208.

Seeassekuranz 203.

Seefracht 184.

Seewechsel 204.

Seniorar 275.

Sepsrsts «eeonomis 242.

Servituten 144.

Sippe 248.

Soester Stadtrecht 18(2).

Solawechsel 208.

Sondergut 230(3).

Sonnenlehen 194.

Speditionsgeschäft 199.

Spiel 193.

SpiUmagen 243.

Etaatslehen 104.

Staatspapierc 17S.

Stabrecht 145(3).

Stadtgemeinden 52.

Stadtrechte 18. 24.

Stadtverordnete 53.

Stammgüter 82. 259. 251 (11).

Statutarische Portion 256.

Statuten 29.

Stände 36-38.

Stvllenhicb 96.

Strandrecht 91(6).

Streulehn 107.

Stückgüter 184.

djudinKucksti« 128.

Subjecte der Forderungen 156. 157.

8uccessio »nticipsts 254.

— ex psct« et prov. msior.

266.

Succesnonsordnung 151.

Successionsrecht 2»0.

Summenversprechen 158(6). 209.

T.

Taglehen 117.

Talmud 46.

Territorialgesetzgebung 17.

Testament 265.

Testamentsexecutoren 266.

Testamentsform 32.

Tobte, der, erbt den Lebendigen

248(11). 252.

Todbestände 142.

Todeserklärung 34 (4).

Tontine 192.

Tractate 163.

Tratte 208.

Trennung der Ehe 232.

Triftgerechtigkeit 146.

Sutels uöukrüctusris 244 (16).

N.

Uneheliche Geburt 41. 250 (1).

Urkunden 14.

Ilsuski'uctus msritilis 235.

Ueberfallsrecht 91.

Uebergabe zu Hand und Halfter

164 (1).

Ueberhangsrecht 91.
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».

Valuta 203.

Vasall 110.

Verächtlichkeit 42.

Verfangenschaftsrecht 23« (7).

Verfügungen auf dem Siechbette

35. 81. 248.

Verheirathung der Tochter 242.

244 (17).

Verjährung 101.

Verlagsvertrag 200.

Vermehrter Sachsenspiegel 15.

Verpflichtung a. Ehrenwort 164 (1).

Verschollene 34. 247.

Versicherungsvertrag 202.

Vertragsmäßige Erbfolge 256 flg.

Vertrage, gerichtliche Äbschließung

u. Bestätigung 161.

Verträge, Klagbarkeit 158.

— , schriftliche Form 159.

— , Wechselform 162.

Vickuslitium 239.

Viehverstellung 180.

Villikationssystem 140(2).

Vogtei 221.

Volksrechte 11.

Nollerbe 51.

Vorme'kung 151.

Vormundschaft 243 u. f.

— über Minderjäh-

rige 244.

Vormundschaft über Verschollene

247.

Vormundschaft über Weiber 245.

246.

W.

Waldeigenthum, Beschränkungen

85.

Wandelgeschäft 17».

Wandlungsklage 174.

Wechselaccept 211.

Wechsel, Arten 206.

Wechsel auf eigene Ordre 206(4).

Wechselbürgschaft 216.

Wechselcopieen 208.

Wechsel, domicilirter 208.

Wechselduplikate 208.

Wechsel, eigener 215.

Wechselfähigkeit 207.

Wechselfälschunq 217.

Wechselprotest 213.

Wechselrecht im Concurs 218.

— , Literatur 205(1).

Wechselregreß 213.

Wechselstrenge 205 (1).

Wechselverjäyrung 217.

Wechselvertrag 209.

Wechselzahlung 212.

Wege, öffentliche «2.

Weiberlehen 268. 270.

Weichbildrecht 18.

Weidegerechtigkeit 145. 148(4).

Weinkauf 143. 164.

Weise des Lehnrechts 15.

Weislhümer 14.

Werte 194.

Widerlage 239.

Wildbahn 93(5).

Wildfolge 93.

Wildschaden 220.

Willkühr bricht Stadtrecht 35 (1).

Witthum 168. 239.

Wittwenkaffen 192.

Würderungsklage 174.

Wüstungen 91.

Z.

Zahlung 173.

Zäune 86.

Zeche 97.

Zehnten 168. 190.

Zeit, unvordenkliche 66.

Zeitablauf 66.

Zeiten, offene 145(6).

Zinsbuße 189.

Zinsfuß 187.

Zunftzwang 57.

Zustände als Entstehunqsgrund v.

Obligat. 166.

Zünfte 49. 55 u. f.



In demselben Berlage ist erschiene» und durch jede Buch

handlung zu beziehen :

Die

Lehre von der Adoption.

Dargestellt

von

Dr. Christ. Wilh. Schmitt.

15 Sgr.

Versuch eines Beytrags

zur

Berichtigung der Lehre

von der

B e w e i s l a st/

insbesondere bey angestellter »ctio c«nkssori» und nessstori«.

Von

Carl Christian Wilhelm Klötzer.

11'/« Sgr.

Versuch eines Beytrags

zur

Revision der Theorie

vom

Gewohnheitsrecht.

Von

Carl Christian Wilhelm Klötzer.

22i/2 Sgr.

Philosophische

R e ch r s l e h r c.

Von

Ernst Reinhold.

M/2 Sgr.



Flüchtige Gedanke«

eines Deutschen

über

eine Centralb eh ö rde

für

Deutschland.

(Von G. C. Schüler.)

3V. Sgr.

Ueber den

Executivpro ceß

und die

Widerklage

nach

gemeinem und Königl. Sächsischem Recht.

Zweite verbesserte und mit den Gesetzen der übrigen Lande Sächsischen

Rechts vermehrte Auflage.

von

0. August Siegmund Kori.

21 Sgr.

Stenographische Berichte

über

die wichtigern politischen Prozesse,

welche vor dem am 26. Februar 1849 zusammengetretenen

G e sch w o r n e n g e r i ch t e zu Weimar

verhandelt wurden.

1. u. S. Abtheilung.

Der Prozeß gegen Dr. Lafaurie, Kandidat Rothe,

Candidat Lange und Stud. Amelung „wegen Verlei-

tung des Militärs zum Ungehorsam."

18 Sgr.




